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Über die Akademie 
 
Die Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (NAWG) wurde 
1751 als „Königliche Societät der Wissenschaften“ gegründet. Sie sollte neben der 
seit 1737 bestehenden Universität, deren Hauptaufgabe die Lehre war, ein be-
sonderer Ort der Forschung sein. Die Mitglieder der Gelehrtengesellschaft sollten 
hier, wie ihr erster Präsident, der berühmte Schweizer Universalgelehrte Albrecht 
von Haller, es ausdrückte, ihre „Decouverten“, also ihre wissenschaftlichen Ent-
deckungen vorstellen. So ist es geblieben, wenngleich seither die Forschung in 
größerem Umfang auch von Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen 
betrieben wird. Die Akademie betreibt zahlreiche Forschungsvorhaben auf vielen 
verschiedenen Gebieten. Ihre eigenen Publikationen (Abhandlungen, Jahrbuch, 
Göttingische Gelehrte Anzeigen) sind weltweit verbreitet, besonders durch den 
Schriftentausch, der die Akademie mit hunderten von in- und ausländischen Part-
nern verbindet. 

Die Akademie gliedert sich in zwei Klassen, die Geistes- und Gesellschaftswis-
senschaftliche und die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, jede mit bis zu 
40 Ordentlichen und 100 Korrespondierenden Mitgliedern. Während des Semesters 
versammeln sich beide Klassen in der Regel alle zwei Wochen am Freitag zu ge-
meinsamen Plenumssitzungen, in denen wissenschaftliche „Decouverten“ vorgetra-
gen und diskutiert werden. Diese seit langem geübte Praxis des breit interdis-
ziplinären Gesprächs ist sehr selten. Sie ermöglicht und fördert intensive Kontakte 
und Zusammenarbeit von Vertretern ganz verschiedener Forschungsgebiete. Hinzu 
kommen öffentliche Vorträge, Podiumsdiskussionen und Symposien, auf denen die 
Akademie das allgemeine Publikum über ihre Arbeit informiert und ihm ihre 
Expertise anbietet. 

Beide Klassen ergänzen sich jährlich durch streng geheime Zuwahlen. Als neue 
Mitglieder werden nur herausragende Forscherinnen und Forscher gewählt, die den 
Stand ihres Faches wesentlich erweitert haben. Die Ordentlichen Mitglieder müssen 
ihren Wohnsitz in Norddeutschland haben, die Korrespondierenden kommen aus 
ganz Deutschland und vielen Ländern der Welt. Viele berühmte Gelehrte waren 
Mitglieder der Göttinger Akademie, darunter Christian Gottlob Heyne, Jacob und 
Wilhelm Grimm, Georg Christoph Lichtenberg, Friedrich Wöhler, Carl Friedrich 
Gauß, Wilhelm Eduard Weber, Friedrich Christoph Dahlmann, Julius Wellhausen, 
David Hilbert, Adolf Windaus, Max Born, Otto Hahn, James Franck, Werner 
Heisenberg, Alfred Heuß, Franz Wieacker, Manfred Eigen und Albrecht Schöne. 

Die Akademie verleiht regelmäßig verschiedene Preise, die der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses oder der Auszeichnung bedeutender Gelehrter 
dienen. Mit ihrer Gauß-Professur gibt sie herausragenden Forscherinnen und For-
schern aus dem Ausland die Gelegenheit zu einem Arbeitsaufenthalt in Göttingen 
und zur Teilnahme am Leben der Akademie. 

Zur Durchführung ihrer Forschungsvorhaben bildet die Akademie Kom-
missionen. Diesen gehören auch Gelehrte an, die nicht Mitglieder sind. Neben der 
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wissenschaftlichen Arbeit in den beiden Klassen und in ihren Forschungskom-
missionen betreut die Akademie auch wissenschaftliche Langzeitprojekte, die die 
Arbeitskraft und oft auch die Lebenszeit eines einzelnen Forschers übersteigen. 
Meist sind diese Vorhaben Teil des sogenannten „Akademienprogramms“, das vom 
Bund und den Ländern finanziert und durch die Union der acht deutschen Wis-
senschaftsakademien koordiniert wird. Mit den anderen Mitgliedern dieser Union, 
den Akademien in Berlin, München, Leipzig, Heidelberg, Mainz, Düsseldorf und 
Hamburg, besteht auch sonst eine enge Zusammenarbeit.  

Seit ihrer Gründung hat sich die Akademie in Göttingen stets gewandelt und 
weiterentwickelt. Sie ist aber ihrer Kernaufgabe, die Wissenschaft zu fördern, immer 
treu geblieben. 

 
Auch dieses Jahrbuch wandelt sich. Zum einen führen wir hiermit einen neuen 
Rhythmus ein, wechseln vom bisherigen Kalenderjahr zum akademischen Jahr. Das 
vorliegende Jahrbuch umfasst somit das Jahr 2023 und das Sommersemester 2024. 
Der nächste Band wird dann das Wintersemester 2024/25 und das Sommersemester 
2025 umfassen. Zum anderen sollen die Jahresberichte der Forschungsvorhaben 
nicht mehr bloße Auflistungen des Geleisteten bieten, sondern interessante Er-
kenntnisse und ungewöhnliche Einblicke in die Arbeit der Forschungsvorhaben und 
ihrer Kommissionen. 
 
Die Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ist eine Körper-
schaft öffentlichen Rechts. Die Satzung kann auf der Webseite der NAWG ein-
gesehen werden. 
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Jahresfeier der Akademie 2023 
 
Daniel Göske 
Begrüßung und Tätigkeitsbericht des Präsidenten 
 
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserer Jahres-
feier in der schönsten Aula Deutschlands! Rituale wie diese Feiern und ihr initialer 
Begrüßungsritus haben eine wichtige Funktion. Niemand weiß das besser als unsere 
heutige Festrednerin, Frau Professorin Barbara Stollberg-Rilinger, die ich als erste 
und ganz besonders herzlich begrüße. Sie hat neben vielen anderen Themen auch 
über Rituale geschrieben, und ich kann ihr faszinierendes Buch allen Politikerinnen, 
Präsidentinnen, Pastorinnen und ihren männlichen Pendants nur empfehlen, all 
jenen also, die im Rahmen ihrer Funktionen mit heiklen Ritual-, Protokoll- und 
Zeremoniefragen zu tun haben. (So wie ich jetzt.) Rituale, so schreibt Frau Stollberg-
Rilinger,  

„[…] folgen einer standardisierten äußeren Form und sind daher erwartbar und wieder-
erkennbar. Diese Standardisierung entlastet von der Wahl zwischen prinzipiell unendlich 
vielen möglichen Handlungsweisen und sorgt so für Erwartungssicherheit und dauer-
hafte Struktur. Die Formen sind aber zugleich für die Beteiligten in einem gewissen Maße 
verfügbar und veränderbar. Rituale können absichtsvoll gestaltet werden – auch wenn 
das oft nicht allen Teilnehmern bewusst ist oder sogar verschleiert wird.“  

Jedenfalls haben gemeinsam vollzogene Rituale eine „kollektive Ansteckungswir-
kung“. Sie erzeugen in den Beteiligten „Gefühle der Zusammengehörigkeit, der Ver-
pflichtung, der Würde oder auch der Scham.“ 

Das gilt wohl auch für das heikle Genre des Begrüßungsritus. Am liebsten würde 
ich, geprägt durch das sonntägliche Ritual des Gottesdienstes in St. Jacobi, drei Stein-
würfe von hier, Sie heute mit „liebe Schwestern und Brüder“ anreden, damit aber 
vielleicht die „Würde“ dieser Feier verletzen. Und bei manchen von Ihnen keine 
„Gefühle der Zusammengehörigkeit“ auslösen, sondern eher Fremdscham. Also 
versuche ich es wohl besser, ganz korrekt, so:  

Sehr verehrte Gäste, liebe Mitglieder und Mitarbeiter, liebe Freundinnen und 
Freunde der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen! Ich 
freue mich sehr, dass Sie alle trotz alternativer Termine und Wochenendgelüste den 
Weg zu uns gefunden haben, mit uns feiern wollen. Und wenn ich jetzt einige von 
Ihnen namentlich nenne, tue ich das nur, um anzudeuten, welche Personen und 
Institutionen unserer Akademie – also der Wissenschaft – heute die Ehre geben. Wir 
werden diese namentlich genannten Gäste am Ende meiner Begrüßung zeitsparend, 
aber energisch klatschend willkommen heißen.  

Göttingen liegt sehr praktisch in der Mitte Deutschlands, ist aber nicht der Nabel 
der Welt. Für uns heute aber doch, und deshalb begrüße ich zunächst, herzlich und 
dankbar für die gute Zusammenarbeit, den Hausherrn der schönsten Aula Deutsch-
lands, den Präsidenten der Universität Göttingen, Herrn Tolan, sowie seine Vize-
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präsidentin, Frau Schüller. Und natürlich unsere Oberbürgermeisterin, Frau Broi-
stedt, sowie unsere Bürgermeisterin, Frau Oshionwu, die sich beide (wie auch einige 
ihrer Amtsvorgängerinnen hier im Saal) so tatkräftig für die Symbiose von Akademie 
und Stadt einsetzen. (Und uns obendrein im Anschluss an diese Feier ins Alte Rat-
haus eingeladen haben.) Damit bin ich schon auf der hohen Ebene angelangt – nicht 
der königlichen Höfe, sondern der demokratisch gewählten Obrigkeit, der Parla-
mente und Ministerien. Und heiße sehr herzlich willkommen: Frau von Cramon-
Taubadel von den Grünen als Mitglied des Europaparlaments, sodann, aus dem 
Landtag in Hannover (aber eben auch in und um Göttingen sehr aktiv) Frau 
Hermann und Herrn Frölich, beide CDU, sowie Herrn Penno von der SPD und 
Frau Schneider von den Grünen. Wir sind dankbar für Ihr Interesse und Ihre 
Unterstützung im Parlament. 

Aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur begrüße ich sehr herzlich 
Herrn Staatssekretär Schachtner, der uns gleich mit einem Grußwort beehrt, auf das 
wir sehr gespannt sind. Auch Herr Pätzold, der Generalsekretär der Wissenschaft-
lichen Kommission Niedersachsens, ist uns sehr willkommen. Dass Frau May, die 
Direktorin der Leibniz Bibliothek Hannover, und Herr Kempe von der dortigen 
Leibniz Forschungsstelle zu uns gekommen sind, hängt vielleicht auch mit dem 
Festvortrag zusammen, freut uns ebenso wie die Anwesenheit von Frau Rohde-
Breymann, der Präsidentin der Hochschule für Musik, Theater und Medien 
Hannover. Ihr „Institut für die Frühförderung musikalisch Hochbegabter“ versorgt 
uns nämlich regelmäßig mit großartigen Musikern; zwei sitzen hier vorn. 

Die Niedersächsische Akademie zu Göttingen freut sich natürlich auch über 
Kolleginnen und Kollegen aus anderen Landesteilen. Aus der Union der acht deut-
schen Wissenschaftsakademien heiße ich willkommen Herrn Knölker, den frisch ge-
wählten Präsidenten der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, und 
Herrn Birus, den Vizepräsidenten der Bayerischen Akademie, der (wie manche von 
uns wissen) eine reiche Göttinger Vergangenheit hat. 

Aus Braunschweig begrüße ich besonders herzlich Herrn Haux, den Präsidenten 
der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft (BWG). Die kooperiert 
seit langem eng mit unserer Akademie – in zwei Wochen z.B. auf unserer gemein-
samen Plenumssitzung hier in Göttingen, und am Vortag in Braunschweig, auf der 
Jubiläumsfeier der BWG, mit unserem Staatssekretär und den Präsidenten der Uni-
versitäten von Hannover, Braunschweig und Clausthal-Zellerfeld.  

Damit habe ich ein paar Knotenpunkte des wissenschaftlichen Netzwerks auf 
nationaler und regionaler Ebene angedeutet, in dem unsere – natürlich auch inter-
national agierende – Akademie lebt und gedeiht. Hier in Göttingen gehören zu 
diesem Netzwerk vor allem unsere phantastische Niedersächsische Staats- und 
Universitätsbibliothek (SUB), heute vertreten durch Herrn Fieseler, und die Gesell-
schaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen (GWDG) mit ihrem 
Chef, Herrn Yahyapour. Ohne diese beiden Göttinger Institutionen gäbe es keine 
funktionierende Niedersächsische Akademie – und in vielen Wissenschaftsbe-
reichen keine Forschung.  
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In der Akademie ruht diese auf zwei Säulen: Die eine wird gebildet von unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen ich viele hier herzlich begrüße. Sie 
arbeiten in den 18 Langzeitprojekten des vom Land und vom Bund finanzierten 
„Akademienprogramms“, und diese Projekte machen unsere Akademie zur größten 
Einrichtung für geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung im Norden 
Deutschlands. (Und der beginnt ja bekanntlich dort, wo der Süden aufhört.) Unsere 
Langzeitprojekte betreffen freilich nicht nur niedersächsische Inschriften, norddeutsche 
Ortsnamen oder die deutsche Sprache des Mittelalters, der frühen Moderne oder 
unserer Gegenwart. Unsere Mitarbeiter erforschen und edieren auch (ich nenne nur 
einige Beispiele) die altuigurische Sprache, das koptische Alte Testament, die Wis-
senschaftsjournale der Aufklärung, die Prisenpapiere der britischen Marine vor 1815 
oder die Werke großer Gelehrter wie Leibniz oder Jaspers, alles aufwendige Editio-
nen auf digitaler, also sofort global zugänglicher Basis.  

Die zweite, aber ältere Säule der Akademie ist die 1751 gegründete Gelehrten-
gesellschaft unserer Mitglieder, von denen ich sehr viele hier im Saal sehe. Wir 
treffen uns jeden zweiten Freitagnachmittag im Semester im Plenum zu Vorträgen 
und Diskussionen: 40 bis 70 Kolleginnen und Kollegen verschiedenster Fach- und 
Denkrichtungen kommen zusammen, leibhaftig im schönen Akademiesaal und per 
Video aus aller Welt zugeschaltet. Diese Form habituell gelebter und gepflegter 
Interdisziplinarität ist zumindest in Deutschland einzigartig. Und aus diesem regel-
mäßigen Gespräch entstehen immer wieder Ideen für neue Projekte in der For-
schung und für deren Vermittlung der Öffentlichkeit. Unsere Mitglieder und einige 
Stifter finanzieren zudem angesehene Preise für jüngere und ältere Wissenschaftler, 
und das gibt mir Gelegenheit, unsere vier Preisträger, denen wir gestern in einer 
wunderbaren Plenumssitzung im Akademiesaal zuhören durften, ganz besonders 
willkommen zu heißen. Wir werden sie Ihnen allen gleich vorstellen, auch Ihnen, die 
uns von ferne zusehen, aus Arbeits- und aus Wohnzimmern und mindestens einer, 
den wir hier vermissen, auch aus dem Krankenhaus. 

Damit endet mein Begrüßungsritus. Fast. Denn ich will noch denen aus unserer 
Geschäftsstelle aus vollem Herzen danken, die das Leben der Akademie und solche 
Feiern allererst möglich machen. Ich nenne, stellvertretend für das ganze Dream 
Team von der Theaterstraße, Herrn Heine, Frau Lochte und Frau Stolle. 

Und jetzt begrüße ich voller Vorfreude unsere beiden jungen Musikerinnen, die 
uns – in E Dur – auf Herrn Schachtners danach folgendes Grußwort einstimmen 
werden. Liebe Elisabeth Eidel, liebe Charlotte Melkonian: Vielen Dank, dass ihr für 
uns spielt und diesen Tag zu einem Fest macht. Es geht los mit den ersten beiden 
Sätzen der Cellosonate, die Francois Francoeur zugeschrieben wird. Der war kein 
Höfling. Er war Hofkompositeur des französischen Königs und wurde 1757, also 
sechs Jahre nach Gründung unserer Akademie, Chef des Pariser Opernhauses. Liebe 
Charlotte, liebe Elisabeth, wir sind jetzt ganz Ohr. 
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Lieber Herr Staatssekretär Schachtner: haben Sie herzlichen Dank für dieses er-
mutigende Grußwort. Ich antworte darauf mit meinem Jahresbericht. Dieser be-
ginnt, wie immer, in Moll, mit der Ehrung unserer im vergangenen Jahr gestorbenen 
Mitglieder, der ordentlichen und der korrespondierenden, aus den beiden Klassen. 
Ich bitte Sie, sich dazu von Ihren Plätzen zu erheben. 
 
† 28.11.2022 Dieter Oesterhelt im Alter von 82 Jahren 

Professor der Chemie 
Korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Klasse seit 1991 

† 2.12.2022 Thaddeus B. Massalski im Alter von 96 Jahren 
Professor of Material Science, Engineering, and Physics 
Korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Klasse seit 1989 

† 7.1.2023 Yuri Manin im Alter von 85 Jahren 
Professor der Mathematik 
Korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Klasse seit 1996 

† 21.1.2023 Joahnnes Erben im Alter von  98 Jahren 
Professor der Deutschen Philologie 
Korrespondierendes Mitglied der Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaftlichen Klasse seit 1992. 

† 31.3.2023 Rudolf Hiestand im Alter von 90 Jahren 
Professor der Geschichte des Mittelalters und der Historischen 
Hilfswissenschaften  
Korrespondierendes Mitglied der Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaftlichen Klasse seit 1986. 

† 22.4.2023 Clemens Zintzen im Alter von 92 Jahren 
Professor der Klassischen Philologie  
Korrespondierendes Mitglied der Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaftlichen Klasse seit 1999 

† 27.6.2023 Peter Bieri im Alter von 79 Jahren 
Professor für Philosophie 
Korrespondierendes Mitglied der Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaftlichen Klasse seit 2008 
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† 14.7.2023 Albert Eschenmoser im Alter von 97 Jahren 
Professor der Organischen Chemie  
Korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Klasse 1986  

† 11.9.2023  Gerald Spindler im Alter von 62 Jahren 
Professor für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-, Multi-
media- und Telekommunikationsrecht  
Ordentliches Mitglied der Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaftlichen Klasse seit 2005 

† 16.10.2023 Peter Höllermann im Alter von 92 Jahren 
Professor für Geographie 
Korrespondierendes Mitglied der Mathematisch-Naturwissen-
schaftlichen Klasse seit 1977 

 
(Hinzu kommen noch zwei Mitglieder, von deren Tod wir erst nach der Jahresfeier 
erfahren haben.) 

† 29.9.2023 Burghart Wachinger im Alter von 91 Jahren 
Professor für Deutsche Philologie 
Korrespondierendes Mitglied der Geistes- und Gesellschafts-
wissenschaftlichen Klasse seit 2005 

† 13.12.2023 Claus Haebler im Alter von 92 Jahren 
Professor für Indogermanische Sprachwissenschaft 
Ordentliches Mitglied der Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaftlichen Klasse seit 2005 

 
Wir werden unseren ehemaligen Mitgliedern ein ehrendes Gedenken bewahren. Ich 
danke Ihnen, dass Sie sich erhoben haben. 

Und nun, meine sehr verehrten Gäste, liebe Mitglieder, Mitarbeiter, Freundinnen 
und Freunde der Akademie, gebe ich Ihnen einen ziemlich kurzen Bericht über 
unsere Aktivitäten seit der letzten Jahrfeier. Zuerst das Wichtigste, was ich Ihnen 
nicht bebildern kann: Die Akademie arbeitet, emsig und beständig. Jeden zweiten 
Freitag im Semester kommt unsere Gelehrtengesellschaft im Plenum zusammen 
(gestern auch). Und jeden Werktag treiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
Langzeitprojekte voran. Von dieser unermüdlichen Alltagsarbeit gibt’s keine Bilder. 
Aber wenn eine Projektphase mit einer Buch- und Onlinepublikation abgeschlossen, 
ein großer Vortrag gehalten oder eine Tagung organisiert wird, also immer dann, 
wenn wir die Öffentlichkeit über unsere Forschung informieren, gibt es Bilder. Ein 
paar dieser Schlaglichter zeige ich Ihnen jetzt. Ich gehe weitgehend chronologisch 
vor, mit kleinen Abweichungen, wie Sie es von einem leicht abgewandelten, aber 
wiedererkennbaren Ritual erwarten können. 
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Wir beginnen im Januar 2023. Da haben wir, nach langen Vorarbeiten, die helle, 
aber eben auch die finstere Vergangenheit unserer erst seit 1939 „Akademie“ ge-
nannten Sozietät oder Gesellschaft der Wissenschaften einer breiten Öffentlichkeit 
vorgestellt. Diese gründliche, wissenschaftliche Aufarbeitung begann vor vielen 
Jahren mit unserem früheren Präsidenten Stefan Tangermann und einer For-
schungskommission zum Thema „Die Göttinger Akademie und die NS-Zeit“ unter 
der engagierten Leitung von Dirk Schumann. Den Abschluss dieser jahrelangen 
Arbeit bildete die Studie der Wissenschaftshistorikerin Désirée Schauz. 

 

 
Désirée Schauz stellt ihr Buch „Umkämpfte Identitäten“ vor. 

 
Diese akribische, umfangreiche Untersuchung, die über das Landesförderprogramm 
„Pro*Niedersachsen“ und zusätzlich aus Stiftungsgeldern der Akademie finanziert 
wurde, entfaltet die Geschichte der Akademie zwischen 1914 und 1965. Am 12. 
Januar haben wir das Buch in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz vorgestellt und 
diskutiert.  

Und vor einer guten Woche, am 9. November, wurde vor dem Akademiegebäude 
in der Theaterstraße 7 eine Gedenktafel enthüllt. Sie verzeichnet die Namen jener 
29 Mitglieder, die während der NS-Zeit aus rassistischen und politischen Gründen 
ausgeschlossen oder zum Austritt genötigt wurden. Wir sind dankbar, dass zu 
diesem Anlass neben der Vizepräsidentin Frau Polle und Herrn Schumann auch 
unsere Bürgermeisterin Frau Oshionwu eine Rede hielt. 
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Enthüllung der Gedentafel 
 

 
Bürgermeisterin Oshionwu 

 
Ich springe zurück und gehe jetzt wieder chronologisch vor. Auf der öffentlichen 
Sommersitzung am 9. Juni 2023 stand die Vergabe der Lichtenberg-Medaille im Mit-
telpunkt. Sie ist unsere höchste Auszeichnung und wird alle zwei Jahre an hervorra-
gende und besonders öffentlichkeitswirksame Wissenschaftler verliehen. In diesem 
Jahr ging sie an Carlo Masala, der als Professor für Internationale Politik an der 
Universität der Bundeswehr München lehrt und seit dem russischen Angriff auf die 
Ukraine in vielen Medienbeiträgen den Stand der Wissenschaft in die öffentliche 
Debatte zur Sicherheitspolitik eingebracht hat.  
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 Daniel Göske mit Carlo Masala 
 
Zugleich haben wir auf dieser Feier unsere im Januar hinzugewählten neuen Mit-
glieder vorgestellt, und danach im Garten zwischen den Hauptquartieren von Aka-
demie und Universität fröhlich gefeiert.  
 

 
Von links: Katja Heinze, Professorin der Chemie, Mainz; Ellen Kandeler, Professorin für 
Bodenbiologie, Stuttgart; Dominik L. Michels, Professor für Informatik, Darmstadt; Viola 
Priesemann, Professorin für die Theorie neuronaler Systeme, Göttingen; Mike Reich, Direk-
tor des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig; Andrea Polle, Vizepräsi-
dentin der Akademie  
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Von links: Birgit Abels, Professorin für Kulturelle Musikwissenschaft, Göttingen; Monika 
Jungbauer-Gans, Professorin der Soziologie und wissenschaftliche Geschäftsführerin des 
Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover; Dominic 
Sachsenmaier, Professor für Modernes China, Göttingen; Matthias Bormuth, Professor der 
Philosophie, Oldenburg; Jens Peter Laut, Vizepräsident der Akademie 
 
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war eine Podiumsdiskussion zum Thema „Fake 
News, Wahrheit und Wissenschaft“ am 4. Oktober, die die Niedersächsische Aka-
demie für den Landtag in Hannover vorbereitet hatte.  
 

 
Daniel Göske stellt Frau Stefanie Dehnen und Herrn Gerhard Lauer vor. 
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Auf die zündende Eröffnungsrede von Landtagspräsidentin Naber antworteten zwei 
unserer besonders aktiven Mitglieder, die Chemikerin Stefanie Dehnen und der 
Buch- und Medienwissenschaftler Gerhard Lauer. Ihre kurzen, knackigen Impuls-
vorträge boten reichlich Stoff für eine anregende Debatte mit dem Publikum aus der 
Stadt und dem Umland. Gut zwanzig Mitglieder der Akademie waren mit nach 
Hannover gekommen. Etwa ein Dutzend Parlamentarier hatten sich angemeldet; an-
wesend war aber nur Pippa Schneider von den Grünen. Das lässt sich also optimie-
ren. Im kommenden Jahr, wenn unser Grundgesetz 75 Jahre alt wird, wollen wir 
einen neuen Versuch machen im Landtag, diesmal zum Thema „Freiheit und ihre 
Grenzen“. Und damit werden wir auch an fünf Schulen in verschiedenen Städten 
Niedersachsens gehen. Vielleicht kann ich im nächsten Jahresbericht davon erzäh-
len. 

Einen Monat nach unserem Besuch im Landtag, am 7. November, gab es einen 
weiteren Höhepunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. Diesmal in Berlin, auf dem 
jährlichen Akademientag der Union aller acht deutschen Akademien, den diesmal 
die Hamburger und unsere Akademie verantworteten.  

 

 
Daniel Göske und Mojib Latif machen eine Entdeckung. (© David Ausserhofer) 
 

Unsere Leitfrage lautete: „Was ist gerecht?“ Es ging um „Gerechtigkeitsvorstellun-
gen im globalen Vergleich“. Der Fokus der Diskussionen im Leibniz- und im Ein-
steinsaal der Berlin-Brandenburgischen Akademie lag auf Klimafragen, Grenzen 
und Migration, Bildung und Sprache sowie dem heiklen Konzept einer historischen 
Gerechtigkeit. Es diskutierten u.a. der Klimaforscher Mojib Latif – der Präsident der 
Hamburger Akademie –, die Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan, die Kunst-
historikerin Bénédicte Savoy und der Philosoph (und ehemalige Minister) Julian 
Nida-Rümelin – und sie taten dies u.a. mit sehr gut vorbereiteten Schülern und 
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Schülerinnen, die mit dem Sonderzug aus Pankow gekommen waren. Auch so geht 
Wissenschaftskommunikation. In der Abendrunde sprachen die Bundesforschungs-
ministerin Bettina Stark-Watzinger, der Europaabgeordnete Erik Marquardt und 
Angelika Nußberger, die ehemalige Vizepräsidentin am Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte.  

Zudem gaben tagsüber die Mitarbeiter von 13 Projekten des Akademienpro-
gramms den vielen Besuchern tiefe Einblicke in ihre Forschung rund um das Thema 
„Gerechtigkeit“. Wir Niedersachsen waren mit dem Frühneuhochdeutschen Wörterbuch 
aus Göttingen und den Prize Papers aus Oldenburg vertreten, und ich bin unseren 
Mitarbeitern für ihr wirklich außerordentliches Engagement sehr dankbar.  
 

 
 Führung durch die Ausstellung der Prize Papers (© David Ausserhofer) 
 
Anfang November hat sich die Akademie obendrein personell und finanziell am 
wichtigsten Literaturfestival des Nordens beteiligt, dem Göttinger Literaturherbst. 
Den Auftakt machte, hier in der Aula, der Historiker Christopher Clark aus Cam-
bridge mit seinem fesselnden Buch über die Revolutionen von 1848, die (wie er 
treffend sagte) „europäisch erlebt, danach aber national erinnert“ wurden. Am 
1. November sprach unser Mitglied Reinhard Kratz mit unserem Generalsekretär 
Jonas Maatsch über die berühmten Schriftrollen von Qumran – der Emmy Nöther 
Saal war voll und das Publikum begeistert. Tags drauf durfte ich im Rathaus mit der 
Historikerin und Romanautorin Angela Steidele über die Leipziger Aufklärung und 
über Bach reden. Und am 4. November diskutierte Gerhard Lauer mit Jan Philipp 
Reemtsma über Christoph Martin Wieland, einen der wichtigsten Schriftsteller der 
Weimarer Klassik. Diese Kooperation mit dem Literaturherbst ist eine schöne 
Erfolgsgeschichte, und wir wollen sie gern fortsetzen. 
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Daniel Göske stellt Christopher Clark vor. 
 

 
Jonas Maatsch (links) im Gespräch mit Reinhard Kratz 
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Daniel Göske diskutiert mit Angela Steidele und einem interessierten Publikum. 

 

 
Gerhard Lauer (links) im Gespräch mit Jan Philipp Reemtsma 

 
Diese vielen Veranstaltungen in Göttingen werden ergänzt durch andere, draußen 
im Land. Zum Abschluss nur zwei Beispiele aus dem Sommer: Im Rahmen einer 
Tagung unserer Forschungskommission zum Imperium und Barbaricum bekamen über 
100 Zuhörer von Michael Meyer, Professor für Prähistorische Archäologie an der 
FU Berlin, und Michael Geschwinde, Bezirksarchäologe des Niedersächsischen 
Landesamtes für Denkmalpflege, faszinierende Einblicke in die Erforschung des 
germanisch-römischen Kampfplatzes am Harzhorn bei Kalefeld.  
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Michael Meyer präsentiert Funde am Harzhorn. 

 
Und unten sehen Sie die Präsentation eines neuen Bandes unseres Inschriften-
projekts durch die Arbeitsstellenleiterin Katharina Kagerer im Museum von 
Nienburg an der Weser. Sie sehen: Die Akademie bewohnt keine Elfenbeintürme, 
und sie forscht nicht nur im stillen Kämmerlein. 
 

 
Dr. Kristina Nowak-Klimscha, Dr. Katharina Kagerer und  
Prof. Peter Burschel 
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Wenn Sie noch mehr wissen wollen: In unserer brandneuen Broschüre „Wissen 
schaffen und verbreiten“ werden alle unsere Forschungsaktivitäten anschaulich vor-
gestellt. Sie können das alles aber auch auf unserer Netzseite komfortabel und inter-
aktiv anschauen, zu jeder Tages- und Nachtzeit, im liegengebliebenen ICE oder 
beim Segeln, auf Ihrem Wischgerät oder Schoßdeckel (also: Laptop). Für die, die 
lieber blättern als wischen oder klicken, werden wir die Broschüre aber nachher beim 
Empfang im Alten Rathaus auslegen. 
 

 
 
Ich bin am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Geduld. Nun nähern wir uns dem Höhe-
punkt unserer Feier: der Preisverleihung, der Cellosuite von Bach und dem Fest-
vortrag von Barbara Stollberg-Rilinger.  



  

 
 



  

 
Aus der Arbeit der Akademie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 



  

Vorträge im Plenum 
 
Andreas Busch 

Die Reform des Wahlrechts zum Bundestag: Funktionale Anpassung 
oder Durchsetzung von Machtinteressen? 
 

Die Reform des Wahlrechts zum Deutschen 
Bundestag hat im Frühjahr 2023 viel Auf-
merksamkeit auf sich gezogen, bevor noch 
kontroversere Gesetzgebungsvorhaben der 
„Ampel“-Regierung (wie v.a. das sog. „Hei-
zungs-“ bzw. Gebäudeenergiegesetz) in den 
Vordergrund rückten.1 Die Regierung Scholz 
scheint besonders begabt bei der Produktion 
kontroverser Vorhaben. Dennoch verdient 
das Wahlrecht besondere Aufmerksamkeit, ist 
es doch ein zentraler Teil jedes demokra-
tischen Systems, da es an der Schnittstelle der 
Umwandlung von Wählerstimmen in poli-
tische Mandate und damit Macht steht. 
    Das Wahlsystem ist somit ein Herzstück 

der demokratischen Mechanik. Es ist Recht, aber zugleich auch Politik. Denn es 
muss überzeugen und mit seinen Regelungen Gefolgschaft finden. Deshalb gibt es 
(zumindest abstrakt) einen breiten Konsens, dass die Regelungen des Wahlrechts 
breite Zustimmung finden sollen. 

Die im Frühjahr 2023 verabschiedete Reform des Wahlgesetzes ist jedoch heftig 
umstritten. Politiker der oppositionellen Unionsfraktion haben z.B. im Angesicht 
der geplanten Änderungen den Vorwurf der „Verfassungswidrigkeit“ und sogar der 
„organisierten Wahlfälschung“ erhoben.2 

Ich möchte deshalb diese Reform analysieren und der Frage nachgehen, ob es 
sich hierbei um eine notwendige Anpassung des Wahl-rechts angesichts 
offenkundiger Probleme und veränderter Rahmenbedingungen handelt, oder ob die 
Durchsetzung partialer Machtinteressen im Vordergrund steht. 

                                                           
1 Bei diesem Text handelt es sich um den geringfügig überarbeiteten, insbesondere um Anreden be-

reinigten und um Nachweise ergänzten Vortrag, den der Autor in der Plenarsitzung der NAWG am 
14. Juli 2023 gehalten hat. 

2 So z.B. der Parl. Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, vgl. 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/union-kritisier-ampel-plaene-zum-wahlrecht-als-verfas
sungswidrig-a-ea1d35fb-39bd-4c98-add5-b862d55f8e07?sara_ref=re-xx-cp-sh (zuletzt aufgerufen 
am 11.4.2025)  oder CSU-Generalsekretär Martin Huber, vgl. https://www.tagesschau.de/inland/
innenpolitik/wahlrechtsrechtsreform-csu-101.html (zuletzt aufgerufen am 14.7.2023). 

 

Andreas Busch, Ordentliches 
Mitglied der Akademie seit 2014 



30 Andreas Busch 
 

Dazu werde ich in fünf Schritten vorgehen. Zunächst will ich eine kurze 
Auffrischung Ihrer Kenntnisse zum bundesdeutschen Wahlrecht vornehmen. Denn 
nicht für alle ist das ein so selbstverständliches Thema wie für Politikwissenschaft-
ler. 

Dann möchte ich die Probleme mit dem bisherigen Wahlsystem schildern – sie 
drehen sich vor allem um das unkontrollierte Wachstum des Bundestages in den 
letzten Wahlperioden. Nach einem kurzen Blick auf die Veränderungen im Parteien-
system werde ich dann auf die Lösungsversuche eingehen – zunächst die der frühe-
ren Regierungen, dann die der gegenwärtigen „Ampel“-Regierung. Und in einem 
letzten Schritt möchte ich zu einer Einordnung und Bewertung kommen. 

 
Das bundesdeutsche Wahlsystem 

Zunächst also ein kurzer Überblick über das bundesdeutsche Wahlsystem. Das 
Grundgesetz macht keine Aussagen über die Art des Wahlsystems zum Bundestag. 
Es legt in Artikel 38 lediglich Grundsätze fest, denen das durch Bundesgesetz zu 
regelnde Wahlsystem genügen muss: Der Bundestag muss demzufolge in „allge-
meiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl“ gewählt werden. 

Das – auf diesen Grundsätzen aufbauende – im Bundeswahlgesetz normierte 
Wahlsystem ist ein Verhältniswahlsystem. Es nimmt über die (neben der Zählwert-
gleichheit der Stimmen) so sichergestellte Erfolgswertgleichheit der Stimmen Bezug auf 
den Grundgesetzauftrag „gleicher“ Wahl. In einem Verhältniswahlsystem ist die 
Zahl der von einer Partei errungenen Mandate proportional zur Zahl der abgegebenen 
Stimmen – deshalb wird es in der Fachsprache auch Proportionalwahlsystem genannt. 

Ergänzt wird das Verhältniswahlsystem durch eine personalisierte Komponente, 
mit der auf der Ebene der 299 Wahlkreise die Auswahl konkreter Kandidaten mög-
lich ist; denn Wahlkreisgewinner ziehen mit Vorrang mit einem Mandat ins Parla-
ment ein. Erst wenn keine direkt gewählten Kandidaten mehr vorhanden sind, 
werden die gesetzlich vorgesehenen 598 Mandate mit den auf den Parteilisten vor-
handenen Bewerbern aufgefüllt. Die personalisierte Komponente soll insbesondere 
die Bindung zwischen Wähler und Mandatsträger vor Ort sicherstellen. Denn bei 
bloß über Listen funktionierendem Verhältniswahlrecht kann es passieren, dass Ab-
geordnete nur in bestimmten Teilen eines Landes, etwa in den Städten, präsent sind 
und in der Fläche niemand vor Ort ist. 

Schließlich gibt es noch eine sogenannte Sperrklausel – eine Partei muss fünf 
Prozent der Zweitstimmen gewinnen, um in den Bundestag einzuziehen. Alternativ 
reicht zur Entsperrung auch der Gewinn von drei Direktmandaten (also Wahl-
kreisen); das ist die sogenannte Grundmandatsklausel. 

Das bundesdeutsche Wahlrecht wird generell als Erfolg betrachtet, u.a. weil es 
trotz Verhältniswahlsystem ab den 1950er Jahren zu einer Konzentration im Parteien-
system gekommen ist, aber auch wegen der guten Verankerung in der Fläche. In der 
wissenschaftlichen Literatur, auch international, wird es sehr positiv beurteilt und 
bei Reformdiskussionen oft als Referenzfall herangezogen; gelegentlich ist es bei 
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Reformen sogar komplett kopiert worden, so etwa in Neuseeland Mitte der 1990er 
Jahre.3

Das Problem: Der beständig wachsende Bundestag

Worin besteht, angesichts dieser positiven Einschätzungen, dann das Problem, das 
so dringend einer Lösung bedarf? Es ist, kurz gefasst, das Problem des beständig 
wachsenden Bundestages seit Beginn der 2010er Jahre, also einem guten Jahrzehnt.

Abb.. 1: Größe des Bundestages, 2002–2021

Denn der Bundestag überschreitet die Zahl seiner gesetzlich vorgesehenen Mit-
glieder seit knapp 20 Jahren deutlich, und seit knapp zehn Jahren in erheblichem 
und zunehmendem Maß, wie in Abb. 1 ersichtlich ist. Aktuell umfasst der Bundestag 
nach der BTW 2021 738 statt der vorgesehenen 598 Abgeordneten – das entspricht 
einem Zuwachs um beinahe ein Viertel (genau: 23,4 Prozent).

Das widerspricht der vom Gesetzgeber definierten Größe für angemessene Re-
präsentation, verursacht deutlich erhöhte Kosten für Abgeordnete und Mitarbeiter, 
belastet aber auch den Ablauf parlamentarischer Arbeit (z.B. in den – für intensive 
Beratung zu großen – Ausschüssen); und es stößt auf Akteptanzprobleme bei den 
Bürgern.

                                                          
3 Siehe als Quellen für diese Einschätzungen etwa NOHLEN (2020) und SHUGART/WATTENBERG

(2001).
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stieg die Zahl aber auf 35 (also etwas mehr als 10 pro Wahlperiode); in den folgenden 
drei (2002 bis 2009) schon auf 45, und in den letzten drei Wahlen (2013 bis 2021) 
sogar auf zusammen 84, also beinahe 30 pro Wahlperiode – eine Verfünfzehnfachung 
gegenüber der Zeit vor 1990! 

Weiter gesteigert wurde das Wachstum des Bundestages, weil im Jahr 2012 das 
Bundesverfassungsgericht den ausgleichslosen Anfall von Überhangmandaten für proble-
matisch erklärte (weil er nämlich das Wahlergebnis verzerrt) und den Gesetzgeber 
zu einer korrigierenden Regelung aufforderte. 

Die daraufhin vorgenommene Reform verschärfte mit der Einführung von 
Ausgleichsmandaten (auf der Grafik grün dargestellt) das Wachstumsproblem jedoch 
weiter. So kam es bei der Wahl 2013 dazu, dass lediglich 4 Überhangmandate 29 
Ausgleichsmandate nach sich zogen und die Zahl der Mandate um 33 stieg – ein 
neuer Rekord. 

Bei der Wahl 2017 verursachten 46 Überhangmandate 65 Ausgleichsmandate 
(und einen um 111 Mandate vergrößerten Bundestag); seit 2021 vergrößern 34 
Überhangmandate zusammen mit 104 Ausgleichsmandaten den Bundestag um ins-
gesamt 138 Mandate. Und das, obwohl der Bundesgesetzgeber der letzten Regie-
rung Merkel eine Reform verabschiedet hatte, die den Bundestag von einer für nicht 
akzeptabel gehaltenen Mandatszahl von 709 verkleinern sollte! Stattdessen wuchs er 
– trotz abnehmender Zahl der Überhangmandate, aber durch insgesamt 104 
Ausgleichsmandate – von 709 weiter auf 738 Abgeordnete – wie bereits gesagt: ein 
knappes Viertel über der gesetzlichen Zahl der Mandate. 

 
Eine Ursache des Problems: Das sich wandelnde Parteiensystem 

Was sind die Ursachen für diese Veränderungen? Warum führt das Wahlsystem in 
den letzten etwa anderthalb Jahrzehnten zu Problemen, die es in der Zeit zuvor nicht 
gab? 

Hier sind vor allem zwei Faktoren zu nennen: die Zunahme der Zahl der Parteien 
und die relative Schwächung der früher großen Parteien. 

Zunächst zur Zahl der Parteien. Sie ist rein numerisch, blickt man auf die im 
Bundestag vertretenen Parteien, von 4 im Jahr 2002 auf 6 im 2021 gewählten Bun-
destag gestiegen. Das mag nicht nach einem großen Unterschied klingen, aber es ist 
eine Zunahme um 50 Prozent binnen 20 Jahren! 

Politikwissenschaftler haben für Fragmentierung von Parteiensystemen Indizes 
wie den von Laakso und Taagepera (1979); für die hier vorgenommene Analyse sind 
dessen Details nicht von Interesse. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass diesem 
Index zufolge die Zersplitterung im bundesdeutschen Parteiensystem seit der Wahl 
2021 mit 6,5 höher liegt als 1949 (damals betrug der Wert 5,7). Bis 1969 war sie auf 2 
gesunken (den Tiefstpunkt), danach stieg sie über 3,1 (1980) und 3,8 (1990) über 4,8 
(2013) bis zum heutigen Wert von 6,5.4 
 
                                                           
4 Berechnung der Werte durch den Autor nach Daten aus GALLAGHER (2023). 
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2013 2021

Abb. 3: Veränderungen in den Wahlkreisergebnissen

Relevant ist neben der Zunahme der Zahl der Parteien jedoch auch das Schrumpfen 
der (vormals) großen Parteien CDU/CSU und SPD. Gewannen diese beiden Par-
teien 2002 (also vor 20 Jahren) noch 83 Prozent der Stimmen bei der Bundestags-
wahl, so ist dieser Wert 2021 auf 49,8 Prozent gefallen – um 23 Prozentpunkte – und 
kommt zum ersten Mal unter 50 Prozent zu liegen.

Augenfällig wird der Wandel, richtet man den Blick auf die über die relative 
Mehrheit bei den Erststimmen gewonnenen Wahlkreise, wie das in Abb. 3a für die 
Situation nach der Bundestagswahl 2013 und in Abb. 3b für die Bundestagswahl 
2021 abgebildet ist.

Diese Bilder illustrieren den angesprochenen Wandel: Erscheint das Bild 2013 
noch wohlgeordnet – fast alles schwarz oder rot; nur in Berlin ein grünes und vier 
lila Einsprengsel –, so zeichnet die Grafik für 2021 ein deutlich verändertes Bild: 
Nicht nur kippen weite Teile – insbesondere im Nordosten – von schwarz nach rot; 
es zeigt sich auch eine deutlich diversifizierte Landschaft, in der sowohl die Grünen 
wie auch die AfD jeweils 16 Direktmandate gewinnen. Dass die grünen Kleckse 
kleiner sind als die blauen deutet darauf hin, dass die grünen Erfolge vor allem in 
Städten, die AfD-Erfolge v.a. in ländlichen Gebieten stattfinden. Ausnahme ist weit 
im Norden der Erfolg des seinerzeitigen Grünen-Co-Vorsitzenden Robert Habeck 
im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig.

Die Novelle der Ampel-Regierung

Die nach der Bundestagswahl 2021 entstandene „Ampel“-Regierung aus SPD, 
Bündnis ’90/Die Grünen und der FDP hatte sich die Reform des Wahlrechts als 
dringliches Vorhaben in den Koalitionsvertrag geschrieben. Man wolle „innerhalb 
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des ersten Jahres das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das Anwachsen des 
Bundestages zu verhindern“, heißt es dort auf S. 10.  

Wir werden innerhalb des ersten Jahres das Wahlrecht überarbeiten, um nachhaltig das 
Anwachsen des Bundestages zu verhindern. Der Bundestag muss effektiv in Richtung 
der gesetzlichen Regelgröße verkleinert werden. Eine Verzerrung der Sitzverteilung 
durch unausgeglichene Überhangmandate lehnen wir ab.5 

Der von den Koalitionsfraktionen (in BT Drs. 20/5730 vom 24. Januar 2023) vorge-
legte Entwurf stellte die Reform als konsequente Weiterführung des auch verfas-
sungsgerichtlich anerkannten „Grundcharakters der Verhältniswahl“ dar. Kernfak-
toren des etablierten Wahlrechts wie die Einteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise, 
die Aufstellung von Kandidaten dort und die Existenz von zwei Stimmen blieben 
erhalten. Die (kurzzeitig umbenannte) Zweitstimme werde aber nun zur „maßgeb-
lichen Determinante des Wahlergebnisses“. Dies geschehe dadurch, dass „die bisher 
ausnahmslose Zuweisung eines Sitzes an den Kandidaten mit einer relativen Mehr-
heit im Wahlkreis […] unter die Bedingung gestellt [werde], dass diese Sitzzuteilung 
durch die [Zweitstimme] gedeckt ist.“ 

Die Zuteilung von Überhang- und Ausgleichsmandaten findet in einem solchen 
Wahlsystem nicht mehr statt, weil durch die neue „verbundene Mehrheitsregel“ 
erstere nicht mehr entstehen können und letztere daher nicht benötigt werden. Die 
Sitzzahl des Bundestages ist daher fix vorgegeben, das Reformziel somit erreicht. 

 
Ooops! 

In den Ausschussberatungen zwischen erster und zweiter Lesung wurden dann 
jedoch durch die Fraktionen der Ampel-Koalition noch substantielle Veränderungen 
am Gesetzentwurf vorgenommen, so z.B. die Erhöhung der Mandatszahl von 598 
auf 630. So sollte das Risiko, dass einzelne Wahlkreise nicht mehr durch einen Ab-
geordneten im Bundestag vertreten werden, verringert werden. Trotzdem gelang es 
nicht, die Oppositionsparteien zur Zustimmung zu bewegen. 

Eine (wohl ursprünglich als oppositionsfreundlich gedachte, weil den Stellung-
nahmen von aus den Unionsparteien nominierten Sachverständigen entnommene) 
Veränderung hatte sogar genau entgegengesetzte Folgen: die Streichung der Grundman-
datsklausel ließ die Kritik an der Reform in neue Höhen schnellen. 

Die CSU war bei der Wahl 2021 auf bundesweit 5,2 Prozent der Zweitstimmen 
gefallen (ihr Zweitstimmenanteil in Bayern betrug historisch magere 31,7 Prozent!); 
ohne Grundmandatsklausel könnte theoretisch in der Zukunft die Lage entstehen, 
dass sie in zahlreichen (vielleicht wie diesmal allen) bayerischen Wahlkreisen die 
relative Mehrheit gewönne, aber wegen eines bundesweiten Zweitstimmenanteils 
von unter 5 Prozent keiner ihrer Kandidaten als Abgeordneter in den Bundestag ein-
zöge. Dass das in der Tat ein demokratisches Problem wäre, liegt auf der Hand. 

                                                           
5 Auszug aus dem Koalitionsvertrag 2021 
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Dass der vorliegende Entwurf die Chancenverteilung im politischen Wettbewerb nicht 
verändert, kann politisch aus den oben entwickelten Gründen nur dadurch sichergestellt 
werden, dass die Grundmandatsklausel beibehalten wird. Allein diese politische Ergeb-
nisneutralität des Entwurfs stellt sicher, dass die dem Entwurf zustimmenden Parteien 
mit diesem allein das staatspolitische Ziel der Verkleinerung des Deutschen Bundestages, 
nicht auch ihre eigenen politischen Interessen verfolgen. Die Grundmandatsklausel bei-
zubehalten, ist für die Glaubwürdigkeit des Entwurfs damit unabdingbar.6 

Dass drei von den Ampel-Parteien nominierte Sachverständige in ihrer Stellung-
nahme für die öffentliche Anhörung des Bundestagsausschusses für Inneres und 
Heimat (Ausschussdrucksache 20(4)171 H) explizit vor diesem Schritt gewarnt hatten, 
weist die Änderung als politische Intervention aus, die den wissenschaftlichen Rat miss-
achtet. 
 
Bundestagswahl 2021: Wenig Legitimation für die Wahlkreisgewinner 

Aber abgesehen von dieser theoretischen Besonderheit stellt sich die Frage: Ist die 
scharfe Kritik an der Neuregelung, dass nicht mehr jeder Wahlkreisgewinner auto-
matisch ein Mandat erhält, berechtigt? Stimmt der Vorwurf, dass dadurch die Quali-
tät der Demokratie sinkt? Was ist aus demokratietheoretischer Sicht dazu zu sagen? 

Blicken wir auf die Ergebnisse der Bundestagswahl von 2021, so wird klar, dass 
die Kritik an der Novelle auf einer Vorstellung der Wahlkreisergebnisse beruht, die 
längst nicht mehr der Realität entspricht: 

Die Vorstellung ist die eines Wahlkreisbewerbers, der sich deutlich gegen seine 
Mitbewerber durchgesetzt hat, eindeutig als „Sieger“ identifiziert werden kann und 
daher hohe Legitimität besitzt. Diese Vorstellung rührt von der (früher durchaus 
korrekten) Vorstellung her, dass die Anhänger kleinerer Parteien wie der FDP oder 
der Grünen sich taktisch verhalten und für Kandidaten der ihnen nahestehenden 
größeren Parteien statt für die der eigenen Partei stimmen: Im Fall der FDP also 
zumeist für die Union, im Fall der Grünen für die SPD. Lange waren deshalb die 
Wahlkreise fast ausschließlich unter den beiden großen Parteien verteilt. 

Die Wirklichkeit sieht jedoch mittlerweile anders aus, wie auf Abb. 6 zu sehen, 
sowohl im Bezug auf die Zahl der Parteien wie auf die Höhe der Ergebnisse. Zum 
einen haben bei der Bundestagswahl 2021 sechs der im Bundestag vertretenen sieben 
Parteien Direktmandate gewonnen – also alle außer der FDP. Zum anderen: Nur ein 
einziger von 299 Wahlkreisen wurde mit absoluter Mehrheit gewonnen – erkennbar an 
dem einsamen roten Punkt über der 50 Prozent markierenden schwarzen Linie! Es 
ist der Wahlkreis Aurich-Emden, den der Bewerber der SPD – Johann Saathoff – 
mit 52,8 Prozent gewonnen hat. Er ist damit der einzige, der mehr Stimmen für als 
gegen sich verbuchen konnte – das nämlich ist die Definition der absoluten Mehrheit. 
 

                                                           
6 Auszug aus der Stellungnahme der Sachverständigen Profs. v.Achenbach, Meinel und Möllers: 

https://www.bundestag.de/resource/blob/932836/532f24fb314f863f3fd16f7280a9cb5a/20-4-171-
H.pdf  
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Abb. 6: Erststimmenanteile der Wahlkreissieger bei der Bundestagswahl 2021

Allen anderen 298 Wahlkreissiegern ist das nicht gelungen. Sie vereinigten – die 
Grafik zeigt das mit der gestrichelten roten Linie – im Durchschnitt 33,4 Prozent der 
Stimmen auf sich oder fast genau ein Drittel. Das heisst im Umkehrschluss jedoch: 
Genau zwei Drittel der Wähler haben gegen den siegreichen Kandidaten gestimmt –
doppelt so viele wie für ihn.

Wie ebenfalls auf Abb. 6 zu sehen, waren gelegentlich sogar nur um die 20 Prozent
der Stimmen nötig, um die relative Mehrheit zu erlangen. Im Extremfall reichten 
sogar 18,6 Prozent – wie im Wahlkreis Dresden II/Bautzen II –, mit denen CDU-
Bewerber Lars Rohwer, mit lediglich 35 Stimmen Vorsprung, vor dem AfD-Kandi-
daten gewann. Dennoch bleibt festzustellen: Er erhielt ein Mandat im Bundestag, 
obwohl mehr als vier Fünftel – 80 Prozent! – der Wähler gegen ihn stimmten.

Der Schluss aus den vielen Zahlen lautet: Der Gewinn eines Wahlkreises brachte 
bei der letzten Bundestagswahl im Regelfall keine große demokratische Legitimation, da 
die Sitze in der großen Mehrzahl der Fälle mit einer nur schwachen relativen Mehrheit
gewonnen wurden. Dass die Bedeutung der über die Wahlkreise errungenen Man-
date relativiert wird, erscheint angesichts der sich darin ausdrückenden Veränderung 
der politischen Landschaft deshalb nur folgerichtig.

Genau das tut die Gesetzesnovelle der Ampel-Regierung mit der Einführung des 
Prinzips der „verbundenen Mehrheitsregel“, also der Erfordernis, dass ein gewon-
nener Wahlkreis nur dann zum Mandat führt, wenn er durch den Zweitstimmen-
anteil der Partei gedeckt wird.
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Überhangmandate werden so sicher ausgeschlossen und das in den Blick genom-
mene Ziel – die Sicherung der Regelgröße des Bundestages und das Ende des unkon-
trollierten Mandatswachstums – sicher erreicht. Das war bei früheren Reformver-
suchen nicht der Fall, deshalb ist die gegenwärtige Reform eine deutliche Verbes-
serung gegenüber diesen. 

 
Einordnung und Bewertung 

Wichtiges Problem, überzeugende Lösung, fragwürdiger Prozess – das ist die Kurzformel, auf 
die sich eine abschließende Einordnung und Bewertung bringen lässt. Lassen Sie 
mich zu allen drei Punkten kurz etwas mehr sagen. 

Mit der Verabschiedung der Novelle geht ein mehr als zehn Jahre dauernder 
Prozess zu Ende, mit dem der Bundestag ein wichtiges Problem schließlich gelöst 
und so doch noch seine Reformfähigkeit in eigener Sache demonstriert hat. Die Ampel-
Regierung hat somit erreicht, was die Vorgängerregierungen Merkel III und IV ver-
sucht, aber nicht geschafft haben. 

Vorwürfe der Opposition, insbesondere der CSU, hier werde der Bundestag 
geschwächt, gar „Wahlfälschung“ (s.o.) oder ein „Angriff auf die Demokratie“ be-
gangen7, sind daher zurückzuweisen. Instruktiv ist dabei ein Blick auf die Vorteile, 
die das bisherige Wahlrecht speziell der CSU gebracht hat: Sie hat bei der Bundes-
tagswahl 2021 11 Überhangmandate erzielt und damit die Zahl ihrer Abgeordneten von 
34 auf 45 erhöht – also um ein knappes Drittel (!). Zudem fallen bei ihr die im 
bisherigen Wahlrecht normierten drei Überhangmandate an, die nicht durch Ausgleichsman-
date kompensiert werden. Diese manifeste Bevorteilung der CSU fällt im neuen Wahl-
recht weg. Das legt die Vermutung nahe, dass das Wüten gegen die Reform eventuell 
mehr durch das Ende eigener Vorteile als durch berücksichtigungswürdige genera-
lisierbare Kritikpunkte motiviert ist. 

Dass der Preis dieser Sachlage die Aufblähung des Deutschen Bundestages auf 
738 Abgeordnete war – bis also die 45 Mandate der CSU dem von ihr gewonnenen 
Zweitstimmenanteil von 5,2 Prozent entsprachen –, scheint viele Politiker der CSU 
hingegen nicht zu stören. Sie verfallen stattdessen in unfundierte Rabulistik gegen 
die Reform. Den Vorwurf, nur partiale Eigeninteressen statt am Gemeinwohl orien-
tierte im Sinn zu haben, wird man ihnen nicht ersparen können. 

Deutliche Kritik in die andere Richtung ist im Hinblick auf Prozess und Ver-
mittlung angebracht. Sie richtet sich nicht hauptsächlich auf die verpasste Chance, 
die Reform gemeinsam mit der Opposition zu verabschieden – hier war angesichts 
der unbedingten Blockadehaltung der CSU hinsichtlich erfolgversprechender Ein-
griffe und der Entschlossenheit der CDU, keinen Dissens mit der bayerischen 
Schwesterpartei zuzulassen, für die Ampel wenig zu holen. Kritik ist aber angebracht 
angesichts der späten, zentralen Änderungen am Entwurf, insbesondere hinsichtlich 

                                                           
7 So CSU MdB Wolfgang Stefinger im Deutschlandfunk am 14.3.2023, siehe https://www.deutschland

funk.de/csu-politiker-stefinger-kritisiert-wahlrechtsreform-scharf-102.html (zuletzt aufgerufen am 11. 
April 2025). 
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der Abschaffung der Grundmandatsklausel zwischen erster und zweiter Lesung des 
Gesetzentwurfs. Das war ein politischer Eingriff, der hinsichtlich seiner Folgen nicht 
durchdacht war, gegen den Rat der Experten geschah und die öffentliche Legitimität 
der Reform beträchtlich beschädigte. Es entstand der Eindruck, die Ampel wolle 
sich mit der Reform mehr oder weniger elegant der oppositionellen Linkspartei (und 
eventuell sogar der CSU) entledigen. Also: deutlicher Punktabzug in der B-Note! 

Ob das neue Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen wird, wird sich 
zeigen müssen. Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag hat einstimmig eine 
Klage in Karlsruhe beschlossen, und über deren Erfolgsaussichten will ich heute 
nicht spekulieren.8 Es ist jedoch zu hoffen, dass rechtzeitig vor der nächsten  
Bundestagswahl Rechtssicherheit in Bezug auf das Wahlsystem herrscht. 
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8 Postscriptum: Das Bundesverfassungsgericht urteilte am 30. Juli 2024, dass das am 8. Juni 2023 

verabschiedete Bundeswahlgesetz überwiegend verfassungsgemäß sei. Allein der Wegfall der 
Grundmandatsklausel wurde gerügt und deshalb bis zu einer Neuregelung durch den Gesetzgeber 
vorläufig aufgehoben. 



  



  

Andreas Spickhoff 

Das neue Ehegattenvertretungsrecht in Gesundheitsangelegenheiten: 
Sein und Sollen 
 

Das Thema des Ehegattenvertretungsrechts in 
Gesundheitsangelegenheiten liegt aus drei Grün-
den nahe: Erstens und vordergründig seiner 
Aktualität wegen, zweitens deshalb, weil es jeden – 
als Patienten – betreffen kann, und schließlich als 
Musterbeispiel für das, was man früher mit „Ge-
setzgebungskunst“ verbunden hat. Deren Ergeb-
nisse werden dann „den Juristen“ zugerechnet, die 
frei nach Wilhelm Busch manchmal nur erwidern 
können: „Laut ertönt ihr Wehgeschrei, denn sie 
fühl´n sich schuldenfrei“. 
 
I. Ein erster Fall 

Im Januar 2023 regte ein Arzt des Universitäts-
klinikums Frankfurt a. M. die vorläufige Bestellung 
eines Betreuers bei der betreuungsgerichtlichen 

Abteilung des Amtsgerichts Frankfurt a. M. für einen verheirateten Patienten (im 
Wege einer sog. einstweiligen Anordnung) an. Der Patient war offenbar einwilli-
gungsunfähig geworden.  

Das Betreuungsgericht gab diesem Antrag nicht statt. Begründung: In einer 
solchen Konstellation gehe das – von der Bevölkerung wohl kaum durchgehend 
bemerkt, vielleicht auch nicht in der Uniklinik Frankfurt – seit Januar 2023 in Kraft 
getretene gesetzliche neue Ehegattennotvertretungsrecht vor. Von der Klinikseite 
wurde während des Verfahrens zusätzlich eine „Sprachbarriere“, die zwischen der 
Ehefrau und der Behandlungsseite bestünde, geltend gemacht; vielleicht war die 
Ehefrau der deutschen Sprache nicht zureichend mächtig (die Entscheidung verrät 
dazu nichts Genaueres). Das – so das Gericht – begründe „schon von vorneherein“ 
keinen Ausschlussgrund für das Eintreten des Vertretungsrechts. Denn: „Eine wie 
auch immer geartete Eignungsprüfung des Ehegatten findet vor Eintritt des gesetz-
lichen Ehegattennotvertretungsrechts nicht statt.“1 
 
II. Der Inhalt der neuen Regelung im Überblick 

Wendet man sich dem normativen Hintergrund dieser Entscheidung zu, übrigens 
der bislang ersten und einzigen zu der neuen Norm, § 1358 BGB, die publiziert wor-
                                                           
1 Amtsgericht Frankfurt a. M., Beschluss vom 15.1.2023 (Az. 43 XVII 178/23) = Zeitschrift für das gesamte 

Familienrecht (FamRZ) 2023, S. 476 mit Anmerkung SPICKHOFF = Neue Zeitschrift für Familienrecht 
(NZFam) 2023, S. 238 mit Anmerkung GIETL. 
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den ist, stellt man zunächst fest: Wie seit etlichen Jahren leider üblich, ist uns vom 
„Gesetzgebungsstorch“ eine überaus voluminöse und am Ende um – wie so häufig 
– zahlreiche Verweisungen angereicherte Norm ins Nest gelegt worden2. Sie lautet: 

§ 1358 - Gegenseitige Vertretung von Ehegatten in Angelegenheiten der Gesundheitssorge: 

(1) Kann ein Ehegatte aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Angele-
genheiten der Gesundheitssorge rechtlich nicht besorgen (vertretener Ehegatte), 
ist der andere Ehegatte (vertretender Ehegatte) berechtigt, für den vertretenen 
Ehegatten  
1. in Untersuchungen des Gesundheitszustandes, Heilbehandlungen oder ärzt-

liche Eingriffe einzuwilligen oder sie zu untersagen sowie ärztliche Aufklärun-
gen entgegenzunehmen, 

2. Behandlungsverträge, Krankenhausverträge oder Verträge über eilige Maß-
nahmen der Rehabilitation und der Pflege abzuschließen und durchzusetzen, 

3. über Maßnahmen nach § 1831 Absatz 4 zu entscheiden, sofern die Dauer der 
Maßnahme im Einzelfall sechs Wochen nicht überschreitet, und 

4. Ansprüche, die dem vertretenen Ehegatten aus Anlass der Erkrankung gegen-
über Dritten zustehen, geltend zu machen und an die Leistungserbringer aus 
den Verträgen nach Nummer 2 abzutreten oder Zahlung an diese zu ver-
langen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 und hinsichtlich der in Absatz 1 Nr. 
1 bis 4 genannten Angelegenheiten sind behandelnde Ärzte gegenüber dem ver-
tretenden Ehegatten von ihrer Schweigepflicht entbunden. Dieser darf die diese 
Angelegenheiten betreffenden Krankenunterlagen einsehen und ihre Weitergabe 
an Dritte bewilligen. 

(3) Die Berechtigungen nach den Absätzen 1 und 2 bestehen nicht, wenn  
1. die Ehegatten getrennt leben, 
2. dem vertretenden Ehegatten oder dem behandelnden Arzt bekannt ist, dass 

der vertretene Ehegatte  
 a) eine Vertretung durch ihn in den in Absatz 1 Nummer 1 bis 4 genannten 

Angelegenheiten ablehnt oder 
b) jemanden zur Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, 
soweit diese Vollmacht die in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Angelegen-
heiten umfasst, 

3. für den vertretenen Ehegatten ein Betreuer bestellt ist, soweit dessen Auf-
gabenkreis die in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, 
oder 

4.  die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen oder mehr als sechs 
Monate seit dem durch den Arzt nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 festgestellten 
Zeitpunkt vergangen sind. 

                                                           
2 Mit dem „Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“ vom 4.5.2021 (BGBl. I 

S. 882). 
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(4) Der Arzt, gegenüber dem das Vertretungsrecht ausgeübt wird, hat  
1 das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und den Zeitpunkt, zu 

dem diese spätestens eingetreten sind, schriftlich zu bestätigen, 
2.  dem vertretenden Ehegatten die Bestätigung nach Nr. 1 mit einer schrift-

lichen Erklärung über das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 und 
das Nichtvorliegen der Ausschlussgründe des Absatzes 3 vorzulegen und  

3.  sich von dem vertretenden Ehegatten schriftlich versichern zu lassen, dass  
a) das Vertretungsrecht wegen der Bewusstlosigkeit oder Krankheit, aufgrund 
derer der Ehegatte seine Angelegenheiten der Gesundheitssorge rechtlich 
nicht besorgen kann, bisher nicht ausgeübt wurde und 
b) kein Ausschlussgrund des Absatzes 3 vorliegt. 

Das Dokument mit der Bestätigung nach Satz 1 Nummer 1 und der Versicherung 
nach Satz 1 Nr. 3 ist dem vertretenden Ehegatten für die weitere Ausübung des 
Vertretungsrechts auszuhändigen. 

(5) Das Vertretungsrecht darf ab der Bestellung eines Betreuers, dessen Aufgaben-
kreis die in Absatz 1 Nr. 1 bis 4 bezeichneten Angelegenheiten umfasst, nicht 
mehr ausgeübt werden. 

(6) § 1821 Absatz 2 bis 4, § 1827 Absatz 1 bis 3, § 1828 Absatz 1 und 2, § 1829 Ab-
satz 1 bis 4 sowie § 1831 Absatz 4 in Verbindung mit Absatz 2 gelten ent-
sprechend. 

 
1. Grundsatz 

Danach besteht ein Vertretungsrecht (nur) eines Ehegatten (einschließlich noch 
bestehender eingetragener gleichgeschlechtlicher Partnerschaften), wenn der andere 
bewusstlos geworden ist oder krankheitsbedingt seine Gesundheitsangelegenheiten 
rechtswirksam nicht mehr erledigen kann. Das Vertretungsrecht erfasst – positiv zu-
stimmend wie negativ ablehnend – alle ärztlichen Maßnahmen, auch die Aufklärung, 
den Abschluss von Behandlungs-, Krankenhaus- oder alsbald anstehenden Rehabili-
tations- und Pflegeverträgen, sogar Entscheidungen über einen Freiheitsentzug (bis 
zu 6 Wochen) sowie die Inanspruchnahme von Versicherungen des Patienten. Kon-
sequent sind die behandelnden Ärzte gegenüber dem vertretenden Ehegatten von 
ihrer Schweigepflicht entbunden; er hat auch ein Recht auf Einsicht in die Kranken-
unterlagen.  

Voraussetzung ist eine wirksame Ehe (was bei ausländischen Patienten unklar 
sein mag) und aktuell andauernde Bewusstlosigkeit oder krankheitsbedingte Hand-
lungsunfähigkeit. Den an sich üblichen Terminus der Einwilligungsunfähigkeit hat 
der Gesetzgeber (teils kritisiert) vermieden, wohl auch, weil es ggf. um Fragen des 
Behandlungsvertragsschlusses geht. Dieser setzt die sog. Geschäftsfähigkeit voraus, 
die von der Einwilligungsfähigkeit zu trennen ist. Das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten kann erst nach Eintritt und nur bis zum Ende der Einwilligungs- bzw. 
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Geschäftsunfähigkeit durch den Ehegatten überlagert werden3. Leider nicht explizit 
im Wortlaut genannt, aber weitgehend konsentiert ist, dass das Vertretungsrecht auf 
unaufschiebbare Maßnahmen beschränkt ist. Das folgt daraus, dass eine weiterreichende 
Auslegung zu einem nicht erforderlichen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht 
des Patienten führen würde, so dass eine entsprechende teleologisch-verfassungs-
konforme Auslegung geboten erscheint4. 

Eine Pflicht für den Ehegatten, das Vertretungsrecht wahrzunehmen, besteht 
nach dem Wortlaut der Norm, die nur von einer Berechtigung spricht, nicht. Fehlt 
die entsprechende Bereitschaft (oder entfällt sie im Nachhinein), bleibt nur der Weg 
über die Betreuung. In Eilfällen, vor der Bestellung eines Betreuers, läuft das dann 
darauf hinaus, dass auf den mutmaßlichen Willen des Patienten abgestellt wird, der 
sich – wenn nichts anderes bekannt ist – mit der Erbringung des allgemein aner-
kannten Facharztstandards deckt. 
 
2. Ausnahmen  

Die Berechtigungen aus dem Ehegattenvertretungsrecht sind neben den genannten 
Voraussetzungen zusätzlich begrenzt worden. Sie bestehen nicht,  

- wenn die Ehegatten getrennt leben,  
-  wenn dem vertretenden Ehegatten oder dem behandelnden Arzt5 bekannt ist, 

dass der Patient eine entsprechende Vertretung durch den Gatten ablehnt oder 
eine abweichende Vorsorgevollmacht erteilt hat (z. B. auf Kinder), 

-  wenn für den Patienten vom Gericht ein Betreuer bestellt ist, 
-  oder wenn mehr als sechs Monate seit Eintritt der Handlungsunfähigkeit des 

Patienten vergangen sind.  

Das Problem all dieser an sich sinnvollen Voraussetzungen und Ausnahmen besteht 
in ihrer verlässlichen Feststellbarkeit. Der Gesetzgeber hat dazu viele Worte ver-
loren, deren Effekt indes zweifelhaft ist. Zunächst hat der Arzt, gegenüber dem das 
Vertretungsrecht ausgeübt wird, die Grundvoraussetzungen für dessen Eintritt und 
den jeweiligen Zeitpunkt, schriftlich zu bestätigen. Weiter muss der Arzt auch das 
Nichtvorliegen der eben genannten Ausnahmetatbestände bestätigen. Da er dies 
praktisch nicht nachprüfen kann, genügt es, wenn er sich von dem vertretenden 
Ehegatten schriftlich versichern lässt, dass (zur Einhaltung der Sechs-Monats-Frist) 
das betreffende Vertretungsrecht bisher nicht ausgeübt wurde und keiner der eben 
genannten Ausschlussgründe (z. B. Trennung, Ablehnung usw.) vorliegt. All diese 
Bestätigungen und Versicherungen sind dem vertretenden Ehegatten für die weitere 
Ausübung des Vertretungsrechts auszuhändigen (z.B. zur Vorlage bei Versicherun-
gen).  
                                                           
3 Näher SPICKHOFF, Das neue Ehegattenvertretungsrecht in Gesundheitsangelegenheiten, FamRZ 

2022, S. 1897. 
4 ROTH, in: Münchener Kommentar zum BGB, 6. Aufl. 2022, § 1358 Rn. 7. 
5 Das Gesetz und dem entsprechend die folgenden Ausführungen verwenden das generische Masku-

linum. Im Falle einer Behandlung durch mehrerer verantwortliche Ärzte gilt das gegenüber allen. 
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Weiter wird im Wesentlichen auf die Regelungen, die für Betreuer gelten (z.B. 
zur sog. Wunschbefolgungspflicht auch Einwilligungsunfähiger, aber noch kom-
munikationsfähiger Menschen, und zu Patientenverfügungen o.ä.), verwiesen. In-
teressant ist, dass Entscheidungen über die Nichtdurchführung lebenserhaltender 
Maßnahmen vom Ehegattenvertretungsrecht offenbar erfasst sind. Ein eigens vom 
Patienten eingesetzter Bevollmächtigter müsste demgegenüber dazu explizit er-
mächtigt worden sein6, was die Frage nach einem Wertungswiderspruch aufwirft. 
 
III. Offene Fragen 

1. Lebenswirklichkeit und Ehegattenvertretung  

Ein nicht unwesentliches Dilemma der Erklärungen des vertretungsberechtigten 
Gatten liegt – wie bereits bemerkt – zunächst darin, dass deren Richtigkeit niemand 
nachprüft, wohl auch kaum jemand nachprüfen kann. Es ist kein Geheimnis, dass 
gelegentlich Ehen nur noch „auf dem Papier“ bestehen (sog. tote Ehen). Aus dem 
offenbar nur schwer (wenn überhaupt) auflösbaren Spannungsverhältnis zwischen 
dem normativen Idealbild einer gelebten Ehe und der Rechtswirklichkeit7, das – 
etwa durch die Heranziehung familiensoziologischer Erkenntnisse – rechtstatsäch-
lich nicht weiter untermauert wurde, erklärt sich nicht zuletzt, warum die Norm so 
voluminös geraten ist. Eine Scheidung ist für beide Eheleute oft viel kostspieliger als 
die Aufrechterhaltung des Status Quo (Stichworte: Ehegattensplitting, Versorgungs-
ausgleich mit der Folge der tendenziellen Schlechterstellung der Renten- oder Pen-
sionssituation nach dem Tode eines Ehegatten, doppelte Wohnkosten usw.). Und 
nicht immer leben in derartigen Fällen die Ehegatten getrennt. Umso wichtiger wäre, 
dass die Ausnahmesituationen auch wirklich greifen. 

Die Behandlungsseite hat indessen nach allgemeiner Ansicht keine besondere 
Pflicht (und hätte auch im überlasteten klinischen Alltag kaum Zeit dazu), ent-
sprechende Angaben gewissermaßen inquisitorisch zu überprüfen. Eine solche 
Pflicht wird nicht einmal – von dessen positiver Kenntnis abgesehen – dem ggf. ver-
tretenden Gatten auferlegt. Nach der Vorstellung des Gesetzgebers soll es grund-
sätzlich Aufgabe eines Ehegatten sein, dem anderen mitzuteilen und ggf. zusätzlich 
auf andere Weise sicherzustellen, dass und wenn er eine Vertretung durch den 
anderen nicht wünscht. Sein abweichender Wille ist dann an sich zu berücksich-
tigen8, etwa – trotz der Gefahr der „Versteinerung“9 – dadurch, eine Vorsorge-
vollmacht und/oder einen Widerspruch gegen das Ehegattenvertretungsrecht im 
sog. Zentralen Vorsorgeregister (das bei der Bundesnotarkammer angesiedelt ist) 
eintragen zu lassen. Ergänzend wird dem Arzt (genauer: allen verantwortlich be-
handelnden Ärzten) ein Einsichtsrecht in das Register eröffnet. Die Ehegatten sind 

                                                           
6 BGH, Beschluss vom 6. 7. 2016 – XII ZB 61/16 = FamRZ 2016, S. 1671 m. Anm. DODEGGE. 
7 Zur „toten“ Ehe LUGANI, MedR 2022, 93. 
8 BT-Drucks. 19/24445, S. 181. 
9 Zu dieser Problematik SPICKHOFF, in: GROLL/STEINER Praxishandbuch Erbrechtsberatung, 6. Aufl. 

2023 (i. Ersch.), § 19 Rn. 39. 
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gleichwohl nur scheinbar unter eng begrenzten Voraussetzungen berechtigt, den 
jeweils anderen in bestimmten Angelegenheiten der Gesundheitssorge vorüber-
gehend zu vertreten10.  

„Auf Wunsch“ sollen dem Ehegatten die Ausschlussgründe von der Behand-
lungsseite erläutert werden11. Dem Text der Norm lässt sich eine solche eher (un-
passende) Pflicht zur partiellen Rechtsbelehrung nicht entnehmen. Eine solche 
Pflicht zur Rechtsbelehrung erscheint gerade für Arztpraxen als wenig angemessen. 

Auch die Möglichkeit des Arztes, zu überprüfen, ob der Patient entsprechende 
Eintragungen veranlasst hat, soll – so die Bundestagsdrucksachen – offenbar in eine 
Pflicht umschlagen12. Das erscheint allerdings als zweifelhaft. Zum einen würden 
dadurch an sich in der Risikosphäre der Patientenseite liegende Umstände der 
Behandlungsseite zugewiesen. Zum zweiten wird das Vorsorgeregister (m.E. noch 
zu) wenig genutzt. Schließlich ist bislang auch sonst keine ärztliche Pflicht zur vor-
sorglichen Einsicht in ein solches Register in anderen Fällen der Behandlung Selbst-
stimmungsunfähiger angenommen worden. 

Insgesamt muss die Effizienz dieser Bestätigung seitens des vertretenden Ehe-
gatten zum Schutz des Vertretenen in Frage gestellt werden. Eine falsche Versiche-
rung löst allenfalls Schadensersatzansprüche aus, führt selten zu einer feststellbaren 
Straftat (Körperverletzung) und wird sonst (ggf. als „schriftliche Lüge“) nicht sank-
tioniert13. 
 
2. Ehegatten als „geborene“ Vertreter?  

Dass stets der Ehegatte der gewissermaßen „geborene“ Vertreter sein muss, ist 
überhaupt keineswegs selbstverständlich. Ein Ehegatten-Notvertretungsrecht in 
Gesundheitsangelegenheiten ist vielmehr in rechtsvergleichender Betrachtung die 
deutliche Ausnahme. So können – nur um ein Beispiel zu nennen - in Österreich 
nach entsprechender Einigung innerhalb des betreffenden Personenkreises (die auf 
„begründete Zweifel“ hin zu überprüfen ist) von einem Notar, einem Rechtsanwalt 
oder einem Erwachsenenschutzverein im Österreichischen Zentralen Vertretungs-
verzeichnis nächste Angehörige als gesetzliche Vertreter eingetragen werden. Dazu 
gehören: die Eltern und Großeltern, volljährige Kinder und Enkelkinder, Ge-
schwister, Nichten und Neffen der volljährigen Person, ihr Ehegatte oder einge-
tragener Partner und ihr Lebensgefährte, wenn dieser mit ihr seit mindestens drei 
Jahren im gemeinsamen Haushalt lebt, sowie die von der volljährigen Person in einer 
Erwachsenenvertreter-Verfügung bezeichnete Person (§ 270 österr. ABGB).  

Der Kreis ist damit wesentlich weiter gefasst als in der deutschen Neuregelung 
und zeugt von größerer Vorsicht, wohl auch Lebensnähe. Mit guten Gründen ist 
daher früh, aber erfolglos rechtspolitisch beanstandet worden, dass durch die Kon-
                                                           
10 So vollmundig BT-Drucks. 19/24445, 179. 
11 BT-Drucks. 19/24445, 183. 
12 Vgl. BT-Drucks. 19/24445, S. 325: „muss er prüfen“. 
13 DUTTA, FamRZ 2020, 1881 (1883); SZANTAY, NZFam 2021, 805 (808: allenfalls „moralische Hürde“); 

MÜLLER-ENGELS, DNotZ 2021, 84. 
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zentration des Vertretungsrechts auf den Ehegatten die Lebensrealität gerade in 
Bezug auf oft hochbetagte Betreuungsbedürftige zumindest teilweise verfehlt werde, 
da namentlich Kinder (im Gegensatz zu einzelnen der herangezogenen „Vorbild-
rechtsordnungen“) von vornherein unberücksichtigt geblieben sind14. 
 
3. Verhältnis von Ehegattenvertretung und „Schlüsselgewalt“  

Seit jeher gab und gibt es die Möglichkeit, dass ein Ehegatte Geschäfte zur angemes-
senen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen 
zu schließen. Darunter fallen ggf. auch Behandlungsverträge zugunsten des anderen 
Ehegatten. Diese Möglichkeiten bleiben vom Notvertretungsrecht der Ehegatten 
unberührt15. Davon ist auch der Gesetzgeber ausgegangen. Die neue Vertretungs-
regel soll den vertretenden Ehegatten und den Rechtsverkehr immerhin im Einzel-
fall von der Prüfung der Frage entbinden, ob es sich um ein Geschäft zur angemes-
senen Deckung des Lebensbedarfs der Familie handelt16.  

Auch die rechtfertigende Einwilligung ist bislang nicht unter diese – oft noch als 
„Schlüsselgewalt“ bezeichnete – Regel subsumiert worden; auch hierfür kann nun 
das neue Vertretungsrecht herangezogen werden. Dennoch bleibt eine verblüffende 
Dopplung der Möglichkeit, dass ein Ehegatte den anderen (mit-)verpflichtet17. 
 
4. Die zeitliche Limitierung und Gefahr der Umgehung  

Die zeitliche Befristung des – wie teils formuliert wird – Ehegatten-Notvertre-
tungsrechts auf maximal sechs Monate hat die Frage nach der Möglichkeit seiner 
(ggf. mehrfachen) Wiederholung aufgeworfen. Man denke etwa an andere, neu 
auftretende Krankheitsbilder. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die mehrfache 
Inanspruchnahme des Ehegattenvertretungsrechts wegen zeitlich unabhängig von-
einander eingetretener Krankheiten bzw. Bewusstlosigkeit, beispielsweise eines 
schweren Unfalls und eines zu einem späteren Zeitpunkt erlittenen Schlaganfalls 
möglich sein18. Läuft die zwischenzeitlich wiedererlangte Handlungsfähigkeit aber 
in der Sache auf nicht mehr als ein lucidum intervallum hinaus, so würde ein dadurch 
– im Einzelfall sogar mehrfach bei ggf. identischen Krankheitsbild, man denke an 
entsprechende demenzielle Erkrankungen – begründeter Neuanfang des Fristab-
laufs dem Zweck der Regelung – zuwiderlaufen. Einer missbräuchlichen zeitlichen 
Aus- und Überdehnung des Notvertretungsrechts des Ehegatten würde durch die 
Akzeptanz dieser Variante Vorschub geleistet. In derartigen Konstellationen ist da-
her das staatliche Wächteramt zu aktivieren und ein Betreuer zu bestellen. Vom Not-
vertretungsrecht sind derartige Extensionen nicht gedeckt. 

                                                           
14 DUTTA, FamRZ 2020, 1881; SZANTAY, NZFam 2021, 805, 808. 
15 DUTTA, FamRZ 2020, S. 1881 (1882). 
16 S. BT-Drucks. 18/10485, 14 (2016). 
17 Näher SCHWAB, in: DUTTA/GUHLING/KLINKHAMMER (Hrsg.), Das Familienbrecht in seiner großen 

Vielfalt, 2022, S. 455. 
18 BT-Drucks. 19/24445, 183. 
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5. Zur Entscheidung des Amtsgerichts – Betreuungsgerichts Frankfurt a.M.  

Kommen wir zurück zur Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt a. M. Sie zeigt 
in großer Deutlichkeit, dass sich Betreuungsgerichte seit Beginn diesen Jahres recht 
defensiv hinter der Neuregelung zurückziehen und erst mit drohendem Fristablauf 
des Ehegatten-Notvertretungsrechts tätig werden, d.h. ggf. einen Betreuer bestellen 
werden. Ob die Ausschlussgründe des Ehegattenvertretungsrechts greifen oder 
nicht, hängt letztlich mit der Ehrlichkeit der Auskunft des potenziell vertretungs-
befugten Ehegatten ab. Selbst die Eignung des Ehegatten, der – wie im vorliegenden 
Fall – vielleicht nicht einmal sprachlich in der Lage ist, mit der Behandlungsseite zu 
kommunizieren, wird – anders als bei Betreuern – von vornherein nicht geprüft. 
Insoweit bleibt Justitia im besten und zugleich fragwürdigsten Sinne des Wortes 
„blind“.  

Hinzuzufügen ist, dass die Behandlungsseite wenn schon nicht den Patienten 
selbst, dann wenigstens dessen Vertreter zwar in einer für ihn verständlichen Weise 
aufklären und informieren muss (§§ 630c Abs. 2 S. 1, 630e Abs. 2 S. 1 Nr. 3 BGB). 
Nach der Rechtsprechung hat daher die Behandlungsseite ggf. sogar für einen Über-
setzer zu sorgen. Die Kosten dafür muss aber prinzipiell der Patient übernehmen. 
Die Krankenversicherung steht dafür nicht ein19. Fehlt es an der Bereitschaft oder 
an Finanzmitteln, die Übersetzung zu finanzieren, fehlt dann in der Tat an der 
Eignung des Vertreters.  
 
IV. Der Zweck der Regelung 

Dass die Entscheidung indessen nicht einfach falsch ist, weil durch sie zugleich deut-
lich wird, wie einfach das Selbstbestimmungsrecht des Patienten überspielt werden 
kann, zeigt ein Blick auf den Zweck des neuen Ehegatten-Notvertretungsrechts in 
Gesundheitsangelegenheiten.  

Er führt zu einer gewissen Ernüchterung. Man könnte meinen, es ginge zu aller-
erst um die Realisierung sachgemäßer Entscheidungsfindungen in Notsituationen 
im Interesse bzw. gemäß dem (ggf. mutmaßlichen) Willen Betroffener, also um die 
möglichst gelungene Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts von Patienten, 
ergänzend vielleicht um einen gewissen Verkehrsschutz der Behandlungsseite. Weit 
gefehlt: Stattdessen soll mit der neuen Norm die Anordnung einer vorläufigen 
Betreuung vermieden und eine Entlastung der Betreuungsgerichte erreicht werden. 
Das gesetzgeberische (Haupt-?) Ziel scheint demgemäß schlicht in einer Entlastung 
der Justiz und damit in der Erzielung von Kostenersparnis-Effekten des Fiskus zu 
liegen20. Nur daneben heißt es, die neue Rechtslage werde nur einem angeblich (aber 
empirisch nicht unterlegten und durch Rechtsvergleichung in Europa geradezu nicht 
gestützten) weit verbreiteten Rechtsverständnis angeglichen, wonach sich Ehegatten 

                                                           
19 SPICKHOFF, Medizinrecht, 4. Aufl. 2022, § 630e BGB Rn. 12, 13 m. w. N. 
20 BT-Drucks. 19/24445, 179; zu Recht moniert von LUGANI, MedR 2022, 91 f. m. w. N. 
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in Gesundheitsangelegenheiten im Notfall „selbstverständlich“ gegenseitig vertreten 
können.21   

Das Ziel des Schutzes von Allgemeinwohlbelangen in Gestalt der Schonung von 
Ressourcen der Justiz wird übrigens auch in einer Norm des internationalen Privat-
rechts über Anwendung des Ehegatten-Notvertretungsrechts in Gesundheitsange-
legenheiten deutlich. Nach Art. 15 EGBGB greift es nämlich selbst dann, wenn nach 
anderen Vorschriften insoweit ausländisches Recht anwendbar wäre, sofern die An-
gelegenheit der Gesundheitssorge im Inland wahrgenommen wird. Im europäisier-
ten Internationalen Privatrecht kann eine solche sog. Sonderanknüpfung allein damit 
legitimiert werden, dass nicht Individual-, sondern öffentliche Interessen zu wahren 
sind, die es ungeachtet des nach Maßgabe der EU-Verordnungen anzuwendenden 
Rechts erfordern, solche Regeln auf alle Sachverhalte anzuwenden, die in ihren 
Anwendungsbereich fallen (Art. 9 Rom I-VO, Art. 16 Rom II-VO).  

Die Erreichbarkeit des Ziels, die rechtlichen und gesellschaftlichen Probleme, die 
eine alternde Bevölkerung mit sich bringt, langfristig von den Betreuungsgerichten 
und Berufsbetreuern fernzuhalten, ist zwar angezweifelt worden. Die Entscheidung 
zeigt, dass unterbesetzte Gerichte gewiss nicht zögern, einer solchen Aufforderung 
des Gesetzgebers, sich zu entlasten, nur zu gern nachkommen.  
 
V. Fazit 

Aus alledem ergibt sich: Das neue Ehegattenvertretungsrecht in Gesundheitsan-
gelegenheiten führt seiner voluminösen und gleichwohl begrenzten Regelung zum 
Trotz kaum zu der erwünschten Rechtssicherheit, wie zahlreiche Zweifel im Kontext 
der Auslegung offenbaren. Das sog. Wächteramt des Staates, der sich ggf. gerade 
schützend vor die Schwächsten der Gesellschaft – und dazu gehören auch hand-
lungsunfähig Gewordene – stellen muss, wird vielmehr durch die Neuregelung im 
Übermaß zurückgedrängt, ja genau genommen nicht einmal mehr ausgeübt. Das 
zeigt auch die als Beispiel herangezogene erste Entscheidung ganz deutlich. Viel-
leicht lässt sich sogar in Frage stellen, ob der Staat seinen grundrechtlich gebotenen 
Schutzpflichten hier noch in ausreichender Weise nachkommt. Jedenfalls möchte 
man sagen: Dem Storch, der uns das gebracht hat, würde man gern die Lizenz 
entziehen. 

                                                           
21 BT-Drucks. 19/24445, 179; SZANTAY, NZFam 2021, 805, 806; MünchKommBGB/ROTH, 6. Aufl. 

2022, § 1358 Rn. 1 unter Hinweis auf BR-Drucks. 564/20, 154. 



  



  

Andreas Spickhoff 

Leihmütter in Pandemie- und Kriegszeiten 
 
Besonders intensiv werden seit langem ethische Fragen rund um den Schutz des 
Lebens zu Beginn, im Kontext seiner Entstehung und an seinem Ende diskutiert. 
Die Rechtswissenschaft folgt diesen Diskussionen – wenn man so will – aus der 
ethischen Froschperspektive. Ihr geht es um das Anliegen, Normen oder Gerichts-
entscheidungen als konsensfähige Ausprägungen „geronnener“, demokratisch legiti-
mierter und praktisch umsetzbarer ethischer Postulate zu formulieren. Dabei sind 
stets auch die Belange augenscheinlich schwächerer Beteiligter zu berücksichtigen. 
Die derzeitige Koalition verfolgt in diesem Kontext das Ziel, den Erlass von Neu-
regelungen der reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin ein-
schließlich der Regulierung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Straf-
gesetzbuches1 sowie Möglichkeiten zur Legalisierung der Eizellspende und der 
altruistischen Leihmutterschaft zu prüfen2. Ganz aktuell finden dazu Beratungen 
(unter interdisziplinärer Einbeziehung von Sachverständigen) in den Regierungs-
fraktionen und (zumindest) der größten Oppositionsfraktion statt. 

Angeregt durch Meldungen in den Medien3 stößt man auf ein besonders zu-
gespitztes Rechtsproblem von Leihmüttern und genauso von diesen geborenen 
Kindern und den sog. Wunsch- oder Bestelleltern, das sich in den vergangenen 
Pandemie- und aktuellen Kriegszeiten aufgetan hat4 und das – zumindest in Bezug 
auf Leihmütter – in der Tat Reformbedarf in verschiedener Hinsicht aufzeigt. Was 
hat es damit auf sich? 
 
I. Der Hintergrund des geltenden deutschen Fortpflanzungsmedizinrechts 

Zunächst zum Hintergrund, der seinen Sitz in unserem aktuellen Fortpflanzungs-
medizinrecht hat: Das Embryonenschutzgesetz (im Folgenden: ESchG) des Jahres 
1990 (§ 1 Abs. 1 Nr. 7) stellt die künstliche Befruchtung einer Frau, die bereit ist, ihr 
Kind nach der Geburt Dritten auf Dauer zu überlassen (Ersatzmutter), oder die 
Übertragung eines menschlichen Embryos auf eine solche Frau unter Strafe. Auch 
schon die Ersatzmuttervermittlung in Deutschland ist pönalisiert (§§ 13c, 14b 
Adoptionsvermittlungsgesetz). Damit korrespondiert, dass als Mutter im Rechtssinn 
in Deutschland allein die Gebärende angesehen wird. Der Weg einer offenen Leih-
mutterschaft ist demgemäß in Deutschland verstellt. Als Gründe für die Unzulässig-
                                                           
1 „Abtreibung bis zur 22. Woche“, FAZ vom 20.10.2023, S. 4 mit Kommentar von DANIEL DECKERS, 

Kein Gott nirgends, FAZ vom 22.10.2023, S. 10. 
2 Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und FDP, S. 116. 
3 Vgl. z. B. 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/leihmutterschaft-im-krieg-babys-im-bunker-17909385.ht
ml. 

4 Näher zum Folgenden NATALIA KVIT; ANDREAS SPICKHOFF, Leihmutterschaft in der Ukraine und 
gewöhnlicher Kindesaufenthalt, in: Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ) 2023, S. 653. 
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keit der Leihmutterschaft sind genannt worden: Es würden wesentliche Belange der 
so entstehenden Kinder missachtet. Dazu wird auf die Bedeutung der Entwicklung 
im Mutterleib für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und den wesentlichen 
Beitrag der biologischen und psychischen Beziehung zwischen der Schwangeren und 
dem Kind hingewiesen. Man befürchtet eine Gefährdung der Menschenwürde des 
Kindes (Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz, GG), weil die Ersatzmutterschaft ein Kind in 
der Weise zum Objekt eines Rechtsgeschäfts mache, dass dessen spätere Zeugung 
und Geburt zum Inhalt einer Vereinbarung degradiert wird. Denn das Kind soll 
dann bekanntlich von vornherein nach seiner Geburt nicht bei seiner „gebärenden 
Mutter“ bleiben. Weiter werden menschenunwürdige Konflikte aus einer Über-
nahme von Schwangerschaften als Dienstleistung zur Erzielung von Einkommen 
und nicht zuletzt mögliche Streitigkeiten um die Herausgabe des Kindes befürchtet. 
Ganz allgemein soll eine „gespaltene Mutterschaft“ vermieden werden5. 

Das alles ist sehr umstritten; viele halten seit langem mit beachtlichen Gründen 
das deutsche Verbot der Leihmutterschaft sogar seinerseits für verfassungswidrig, 
unter anderem, weil gleichheitswidrig (Art. 3 Abs. 1 GG) eine gespaltene Vaterschaft 
im Kontext der heterologen Insemination vom Gesetz toleriert wird, ja sogar seit 
2017 institutionalisiert ist6. Das Argument des gefährdeten Kindeswohls ist – so wird 
moniert – empirisch nicht zureichend belegt. Umso mehr wiegen die vom Persön-
lichkeitsrecht unterlegten Interessen der fortpflanzungswilligen genetischen Eltern7. 
Auch der Europäische Menschenrechtsgerichtshof (EGMR) scheint diese Gegen-
position in einer neueren Entscheidung8 zumindest tendenziell zu teilen. Das Recht 
auf Achtung des Privatlebens des Kindes (Art. 8 Europäische Menschenrechts-
konvention, EMRK) gebiete, dass die Möglichkeit zur Etablierung der rechtlichen 
Elternschaft der genetischen Mutter besteht, wenn ein Kind durch eine Leihmutter 
geboren und die Vaterschaft des intendierten und genetischen Vaters festgestellt ist. 
Das soll selbst dann gelten, wenn es sich um eine im Widerspruch zu nationalem 
Recht stehende kommerzielle Leihmutterschaft handelt. Denn in der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen des Kindes auf Achtung seines Privatlebens und des 
öffentlichen Interesses der Verhinderung kommerzieller Leihmutterschaften wiege 
der konkrete Eingriff in die Rechte des Kindes schwerer als das abstrakte Risiko 
anderer durch kommerzielle Leihmutterschaftsvereinbarungen.  

Zwar lässt sich ein solches Ergebnis – wie in Deutschland – auch über den 
steinigen Weg der Adoption herbeiführen. Ungeachtet dessen führt gerade im 
Bereich der Fortpflanzungsmedizin der Kindeswunsch Betroffener aufgrund der 
                                                           
5 BT-Druck. 11/4154, 6 f. 
6 U.a. im Samenspenderegistergesetz vom 17.7.2017, näher dazu SASKIA KÖPPEN, Samenspende und 

Register, 2020; dies., in: ANDREAS SPICKHOFF, Medizinrecht, 4. Aufl. 2022, Samenspenderegister-
gesetz. 

7 JOCHEN TAUPITZ, in: HANS-LUDWIG GÜNTHER/JOCHEN TAUPITZ/PETER KAISER, Embryonen-
schutzgesetz, 2. Aufl. 2014, § 1 Nr. 7 ESchG Rn. 18, 19, HENNING ROSENAU, in: FRANK SALIGER/ 
MICHAEL TSAMBIKAKIS, Strafrecht der Medizin, 2022, § 6 Rn. 84, 85; RALF MÜLLER-TERPITZ, in: 
ANDREAS SPICKHOFF, Medizinrecht, 4. Aufl. 2022, § 1 ESchG Rn. 21, je m. w. N. 

8 Urteil vom 6.12.2022 - Beschwerde Nr. 25212/21: K.K. u.a. ./. Dänemark. 
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genannten Verbote mit Strafandrohung zu einem Blick über die Grenzen. Schnell 
stellt man fest: In zahlreichen Ländern, etwa in Griechenland, Russland, in einigen 
Einzelstaaten der USA und auch in der Ukraine, ist nicht nur die Leihmutterschaft 
erlaubt. Vielmehr ordnet das dortige Abstammungsrecht im Gegensatz zum deut-
schen (§ 1591 Bürgerliches Gesetzbuch, im folgenden BGB) konsequent das neu 
geborene Kind nicht der gebärenden Frau als Mutter zu, sondern der genetischen9. 
Etliche Paare haben daher „ihr“ Kind – nicht zuletzt aus Kostengründen – in 
der Ukraine „bestellt“ und es dort typischerweise alsbald nach der Geburt abge-
holt. 

Wie verhält sich die Rechtsordnung zu solchen Umgehungsstrategien, die den 
Verdacht einer fraus legis in sich tragen10?  
 
II. Der Standpunkt des aktuell geltenden Internationalen Privat- und 
Prozessrechts 

Die Rechtsgebiete, die darauf Antworten geben, sind das Internationale Privat- und 
Prozessrecht, also die Rechtsmaterien, die im Privat- und Verfahrensrecht Fälle mit 
Auslandsbezug aufgreifen. Es ist hier nicht der Ort, die Einzelheiten aufzufächern. 
Daher nur in aller Kürze die – nicht über jeden Zweifel erhabenen – Ergebnisse der 
deutschen Rechtsprechung. Sie differenziert zunächst streng zwischen der Aner-
kennung einer ausländischen Entscheidung und dem eigenen Erkenntnisver-
fahren, in dessen Rahmen die selbständige Feststellung des anwendbaren Rechts 
erforderlich ist.  

Liegt – wie typischerweise im Falle US-amerikanischer Leihmütter11 – eine aus-
ländische (zumeist: gerichtliche) Entscheidung vor, durch welche die deutsche 
genetische Mutter als Mutter im Rechtssinne festgestellt wird, steht einer Aner-
kennung dieser Entscheidung der deutsche ordre public als Anerkennungshin-
dernis (§ 109 Abs. 1 Nr. 4 Familienverfahrensgesetz, FamFG) trotz der Um-
gehung des deutschen Verbots prinzipiell nicht entgegen. Zur Begründung stellt 
die neuere Judikatur sogar – nicht anders als der EGMR – auf das Kindeswohl 
ab, dessen Schutz ursprünglich geradezu das Verbot der Leihmutterschaft tra-
gen sollte. Das gilt jedenfalls dann, wenn (wie zumeist) ein Wunschelternteil 
genetisch mit dem Kind verwandt ist12. Die Folge ist, dass die genetische Mutter 

                                                           
9 Vgl. DIETER HENRICH, in: JULIUS VON STAUDINGER, Bürgerliches Gesetzbuch, Bearbeitung 2022, 

Art. 19 EGBGB Rn. 8. Rechtsvergleichend siehe weiter FRANÇOISE MONÉGER (Hrsg.), Gestation 
pour autrui: Surrogate Motherhood, Académie Internationale de Droit Comparé, Paris 2011; 
ANDREAS SPICKHOFF/DIETER SCHWAB/DIETER HENRICH/PETER GOTTWALD (Hrsg.), Streit um die 
Abstammung, 2007; KONRAD DUDEN, Leihmutterschaft im Internationalen Privat- und Verfahrens-
recht, 2015; ALEXANDER DIEL, Leihmutterschaft und Reproduktionstourismus, 2014; zum ukraini-
schen Recht BOGDAN SHVETS, StAZ 2021, 133. 

10 Zu deren historischen Wurzeln OKKO BEHRENDS, Die fraus legis, 1982. 
11 Z. B. AG SINSHEIM, Neue Juristische Wochenschrift (NJW) 2023, 2891 (Kalifornien). 
12 BGH, FamRZ 2015, 240 m. Anm. TOBIAS HELMS im Anschluss an EGMR, FamRZ 2014, 1525 m. 

Anm. RAINER FRANK; BGH FamRZ 2018, 1846; BGH FamRZ 2022, 629; OLG Oldenburg, BeckRS 
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in Deutschland abweichend von § 1591 BGB als Mutter im Rechtssinn anzu-
sehen ist (und nicht die gebärende Leihmutter nach dem alten Grundsatz des 
„mater semper certa est“).  

Fehlt es – wie bei der (bloßen) Eintragung der Wunscheltern in ein ukraini-
sches Geburtenregister und einer darauf fußenden Geburtsurkunde – dagegen 
an einer anerkennungsfähigen gerichtlichen oder gerichtsähnlichen Entschei-
dung13, richtet sich vor deutschen Gerichten die Abstammung des Kindes im 
Ausgangspunkt nach dem Recht des Staates, in dem das Kind (nicht: die Mutter) 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 19 Abs. 1 S. 1 Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch, EGBGB). Und dieser liegt in Deutschland, wenn das 
Kind nach dem Willen der Leihmutter und der Wunscheltern alsbald nach der 
Geburt auf legale Weise nach Deutschland verbracht wird14. Das führt dann zur 
Anwendung des deutschen Abstammungsrechts. Mutter ist demgemäß – genau 
andersherum als im Falle der Anerkennung – die gebärende (z.B. ukrainische) 
Leihmutter. Der genetischen Mutter bleibt dann nur der beschwerliche und im 
Einzelfall auch ungewisse Weg über die Adoption ihres (genetischen) Kindes. 
Dieser ist immerhin seit jeher für möglich gehalten worden. Der Umstand, dass 
im Ausland nach dortigem Recht wirksam ein Ersatzmutterschaftsvertrag geschlos-
sen worden ist, der hier bislang als anstößig empfunden wird15, genügt nicht als 
Grund, der gegen eine Adoption spricht oder der gar im Nachhinein die Entziehung 
des Sorgerechts (§ 1666 BGB) rechtfertigen könnte.16 Ein „Adoptions-Automatis-
mus“ besteht gleichwohl nicht.  

Das Ergebnis dieser Differenzierung zwischen Anerkennung und eigenem Er-
kenntnisurteil ist zwar rechtstechnisch richtig, überzeugt funktional aber kaum: summum 
ius summa iniuria, mag man sich denken – zumal es damit noch nicht sein Bewenden 
hat. Denn sowohl die Corona-Pandemie und die mit ihr einhergehenden Ein- 
bzw. Ausreisebeschränkungen als auch – in der Ukraine zeitlich so gut wie un-
mittelbar nachfolgend – der bis heute fortdauernde kriegerische Angriff Russ-
lands auf die Ukraine haben die Abholung neu geborener Kinder durch die 
Wunscheltern dort oft vereitelt oder doch etliche Monate hinausgezögert, nicht 
selten mehr als sechs Monate, die für die Begründung eines gewöhnlichen Auf-
enthalts als „Daumenregel“ für maßgeblich erachtet werden17. Jedenfalls dann, 
wenn zur Zeit der Geburt nicht absehbar ist, wann die „Wunscheltern“ das Neu-

                                                           
2022, 26420 und nachfolgend dazu BVerfG BeckRS 2023, 25241; anders noch VG Berlin, StAZ 2012, 
382; OLG Braunschweig, FamRZ 2017, 972. 

13 BGH FamRZ 2017, 1496; BGH FamRZ 2019, 890 m. Anm. CHRISTIANE VON BARY. 
14 BGH FamRZ 2019, 892 m. Anm. V. BARY; ferner BGH FamRZ 2022, 624; STAUDINGER/HENRICH, 

2022, Art. 19 EGBGB Rn. 78a; siehe auch CHRISTIAN V. BAR/PETER MANKOWSKI, Internationales 
Privatrecht Band II, 2. Aufl. 2019, § 4 Rn. 967. 

15 Zur Nichtigkeit wegen Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) solcher Verträge OLG Hamm, NJW 1986, 781. 
16 So bereits ERWIN DEUTSCH, Embryonenschutz in Deutschland, Neue Juristische Wochenschrift 1991, 

721 (725) unter Hinweis u.a. auf KG NJW 1985, 2201. 
17 BGHZ 78, 293, 301; BVerwGE 109, 155 (minderjähriger Asylbewerber); JAN VON HEIN, in: 

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 8. Aufl. 2020, Art. 5 EGBGB Rn. 154. 
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geborene nach Deutschland bringen können, liegt sein gewöhnlicher Aufenthalt im 
Land seiner Geburt. Das Ergebnis lautet: Die deutsche Mutter ist dann (selbst außer-
halb der Anerkennung einer Entscheidung) nach dem nun plötzlich anwendbaren 
ukrainischen Abstammungsrecht Mutter im Rechtssinne. Daher der Titel meines 
Kurzvortrages „Leihmütter in Pandemie- und Kriegszeiten“. Es staunt der Laie und 
der Fachmann wundert sich, möchte man ob dieser feinsinnigen Unterscheidungen 
sagen, betrachtet man diese evident zufällig erscheinenden Antworten auf eine doch 
essentielle Frage mit denkbar starkem Persönlichkeitsbezug für alle Beteiligten. 
 
III. Perspektiven 

Was zeigt das alles? Wenn eine Rechtsordnung bzw. deren Rechtsprechung mittler-
weile einhellig eine – wenn auch je nach Sachlage mehr oder weniger erfolgreiche – 
Umgehung des Verbotes der Leihmutterschaft durch schlichten Grenzübertritt tole-
riert (und fremde Rechte nicht nur vereinzelt ganz anders entscheiden), steht das 
Verbot selbst auf tönernen Füßen. Das gilt umso mehr, wenn dieses Verbot wie in 
§ 1 ESchG sogar noch kriminalisiert wird (mit einer Strafandrohung von bis zu drei 
Jahren Freiheitsstrafe für die Behandlungsseite; die Gebärende und die genetische 
Mutter sind immerhin nicht strafbar, § 1 Abs. 3 Nr. 1 ESchG). Es wundert daher 
wenig, wenn die aktuelle Regierung und ebenso die (seriöse) Opposition im Rahmen 
einer „Radikalkur für den Embryonenschutz“18 auch die Legalisierung der (altruis-
tischen, wie es im Koalitionsvertrag heißt19) Leihmutterschaft in Deutschland ins 
Auge fassen. Das Ausweichmanöver ins Ausland wird dann hoffentlich künftig 
ebenso obsolet werden wie die eher irritierenden Feinjustierungen im Bereich des 
internationalen Zivilprozess- und Privatrechts. 

Da dies allerdings – und das auch nur in Deutschland – Zukunftsmusik ist, 
nimmt sich auch die EU zumindest der grenzüberschreitenden Fragen der Ab-
stammung und damit auch der Leihmutterschaft an. Die EU-Kommission hat 
am 7.12.2022 einen Vorschlag für eine Verordnung über die Zuständigkeit, das 
anzuwendende Recht, die Anerkennung von Entscheidungen und die Annahme 
öffentlicher Urkunden in Elternschaftssachen sowie zur Einführung eines euro-
päischen Elternschaftszertifikats vorgelegt20. Nach dessen Art. 17 soll auf die 
Begründung der Elternschaft das Recht des Staates angewendet werden, in dem die 
gebärende Person (also z.B. die ukrainische Leihmutter) zum Zeitpunkt der Nieder-
kunft ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder, wenn der gewöhnliche Aufenthalt 
der gebärenden Person zum Zeitpunkt der Niederkunft nicht bestimmt werden 
kann, das Recht des Staates, in dem das Kind geboren wurde. Führt das danach 
anwendbare Recht zur Begründung der Elternschaft in Bezug auf nur einen Eltern-
                                                           
18 JOACHIM MÜLLER-JUNG, Bioethische Avantgarde, in: FAZ 2023, Nr. 237, S. 11. 
19 Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021-2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN und FDP, S. 116. 
20 COM(2022) 695 final. Er wird auf einer Sitzung des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht, 

ein Gremium von einschlägig ausgewiesenen Professorinnen und Professoren zur Beratung des 
Bundesjustizministeriums, Ende November 2023 diskutiert werden. 
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teil, so kann das Recht des Staates, dessen Staatsangehörigkeit dieser Elternteil oder 
der zweite Elternteil besitzt, oder das Recht des Staates, in dem das Kind geboren 
ist, auf die Begründung der Elternschaft in Bezug auf den zweiten Elternteil 
Anwendung finden. Damit bleibt zwar eine gewisse Alternativität der Anknüpfung 
(nicht anders als derzeit in anderer Ausgestaltung in Art. 19 EGBGB). Zentral und 
neu ist dagegen, dass kollisionsrechtlich prinzipiell der gewöhnliche Aufenthalt der 
Gebärenden, hilfsweise der Geburtsort, über das anwendbare Abstammungsrecht 
bestimmt. Diese Anknüpfung im Falle des „Leihmuttertourismus“ führt tendenziell 
zu Rechtsordnungen, die die genetischen Eltern auch als rechtliche Eltern aner-
kennen. Verfahrensrechtliche „Tricks“ wie (anerkennungsfähige) Feststellungskla-
gen im Ausland, zu denen teils geraten worden ist21, und ebenso die zufällige (oder 
gar manipulierte) Begründung eines ersten gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes im 
Geburtsland (durch Krieg oder Pandemie) sind dann nicht mehr erforderlich.  

Der Druck, das deutsche Sachrecht in Richtung einer Liberalisierung der Leih-
mutterschaft zu reformieren, erhöht sich im Fall einer Umsetzung des Vorschlages 
der Kommission auf der Ebene der EU noch weiter, weil das Verbot der Herbei-
führung einer Leihmutterschaft dann so gut wie „wasserdicht“ und unionsrechtlich 
bindend im Ausland umgangen werden kann. Zugleich bedeutet das dann aber auch 
den Abschied von dem vertrauten alten Abstammungsgrundsatz „mater semper 
certa est“. 

                                                           
21 BIRGIT FRIE, Neue Zeitschrift für Familienrecht (NZFam) 2018, 97, 102; MARTIN LÖHNIG, NZFam 2018, 

38. 
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Karl Jaspers und Hannah Arendt – Die geistige Situation nach 1945 
 

Deutschland in Ruinen 

Der Schwede Stig Dagerman reist als Vertreter 
eines blockfreien Landes im Herbst 1946 in das 
besetzte Deutschland. Dass die Menschen sich 
weigern, ihre Schuld im Geiste der demokrati-
schen „Re-Education“ zum Thema zu machen, 
beschreibt der junge Schriftsteller in seinem Re-
port Deutscher Herbst mit kritischer Empathie, 
während er die zerstörten Großstädte besucht: 
„Man verlangt von den Menschen, die gerade 
den deutschen Herbst durchlitten, dass sie aus 
ihrem Unglück lernen sollten. Man bedachte 
dabei nicht, dass der Hunger ein ausgesprochen 
schlechter Pädagoge ist.“  
     Inmitten der apokalyptischen Szenerien, die 
Hamburg, Berlin, München und Frankfurt 
boten, sah Dagerman auch weite Landschaften 
und kleinere Städte, die in unversehrter Schön-
heit die alliierte Reaktion auf Hitlers europäi-

schen Vernichtungskrieg überstanden hatten. So schließt er das Kapitel „Ruinen“ 
mit dem sarkastischen Blick auf einen idyllischen Ort, dessen blutige Zerstörung drei 
Jahrhunderte zurückliegt: „Trotzdem gibt es eine Stadt, die Geld dafür nimmt, eine 
Ruine zu zeigen: das verschont gebliebene Heidelberg, dessen alte, schöne Schloss-
ruine in der Zeit der frischen Ruinen wie eine teuflische Parodie wirkt.“ 

In Heidelberg hatten sich die Amerikaner niedergelassen und Karl Jaspers mit 
seiner jüdischen Frau Gertrud überlebt. Als Militärhistoriker besuchte Melvin Lasky 
das Paar Ende Juli 1945: „Gespräche über die schweren Tage – sie ist Jüdin.“ 
Hannah Arendt hatte als Schülerin von Jaspers den New Yorker Freund, der auch 
jüdischer Herkunft ist, instruiert, ihren alten Lehrer ideell und materiell so gut als 
möglich zu versorgen. So heißt es weiter in Laskys Tagebuch: „Gang zu den Jaspers, 
ausgerüstet wie üblich mit Zeitschriften, Zeitungsausschnitten, Briefen und Kon-
serven, Zigaretten, Suppe, Nudeln, Salm und Kaffee.“  

Als Hannah Arendt dank dieser Verbindung Ende des Jahres mit Karl Jaspers 
brieflich wieder ins Gespräch treten konnte, war sie schon vier Jahre in New York. 
Sie zählte dort inzwischen zum Zirkel der New York Intellectuals, von denen viele 
jüdischer Herkunft waren und sich um die großen Universitäten und Zeitschriften 

                                                           
1 Vortrag in der Sitzung der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen am 

9.2.2024 

 

Matthias Bormuth, Korrespon-
dierendes Mitglied der Akademie 
seit 2023 
Foto: David von Becker 



58 Matthias Bormuth 

der Stadt scharten. Alfred Kazin, ein bekannter Literaturkritiker, der Arendt half, 
ihrem Meisterwerk Origins of Totalitarianism eine gelungene Gestalt im Englischen zu 
geben, sagte über die politische Philosophin nach deren Tod 1975: „Sie war wie 
niemand sonst.“ 

Dieser Ansicht war auch Karl Jaspers, der die persönliche und intellektuelle 
Gestalt seiner Meisterschülerin in den 1960er Jahren in Notaten zu fassen suchte. 
Das „Buch Hannah“ blieb Fragment. In ihm bündeln sich auch die Grundlinien 
seiner politischen Gesinnungsethik. Seine Wendung zum politischen Philosophen 
seit 1945 hat Hannah Arendt wenige Tage, nachdem Karl Jaspers am 26. Februar 
1969 gestorben war, bei der Trauerfeier der Universität Basel nochmals emphatisch 
unterstrichen: „Für mehr als ein Vierteljahrhundert war er das Gewissen Deutsch-
lands, und daß dies Gewissen auf Schweizer Boden schlug, in einer Republik und in 
einer Stadt, die eine Art Polis ist, dürfte wohl auch kein Zufall gewesen sein.“ 
 
Jahre der Verfolgung 

Dreißig Jahre früher war die politische Enttäuschung von Jaspers, die ihn zuletzt 
auch die Schweizer Staatsbürgerschaft annehmen ließ, durch ein Ereignis besonders 
angestoßen worden. Den bekannten Existenzphilosophen, der nach Jahren als 
Psychiater 1922 eine philosophische Professur in Heidelberg angetreten hatte, traf 
im Frühsommer 1937 die lang befürchtete Zwangspensionierung, deren Grund die 
Ehe mit einer Jüdin war. Aber nach der Amtsenthebung schmerzte ihn auch ein 
familiärer Einschnitt, mit dem Jaspers nicht gerechnet hätte. Grund war sein Schwa-
ger, der seit Dezember 1933 Präsident des Oberlandesgerichtes in Oldenburg und 
1937 in die Partei eingetreten war: „Eugen verfolgt offenbar die Politik, das Faktum 
der jüdischen Schwägerin in Oldenburg zu verheimlichen.“ So schreibt Jaspers in 
einer Notiz, die jüngst im Jaspers-Nachlass im Deutschen Literaturarchiv aufgefun-
den wurde. Seine Briefe an die Familien kaschieren dagegen den Konflikt. Weitere 
Erinnerungen vom „Sept. 38“ zeigen jedoch, folgt man den Mitarbeitern der Kriti-
schen Ausgabe seiner Werke, wie sich die Enttäuschung ein Jahr später noch steigerte. 
Angesichts der immer schärferen Verfolgung deutscher Juden verwandelte der 
Schwager seine wachsenden Ressentiments in scheinbar gute Ratschläge:  

„Als die Frage aufkam, Gertrud und ich sollten uns vorläufig trennen (Gertrud nach Hol-
land, ich nach Oldenburg), sagte ich sogleich: das hilft mir nicht, da ich Gertruds Ehe-
mann bleibe. Worauf die Antwort dringend und fast beanspruchend: doch, das hilft Dir 
sehr, Du kannst sagen, ich habe mich von meiner Frau getrennt. Ich war still geblieben, 
in grösstem Schrecken, dass Gertrud gar noch denken sollte, ich leiste ihr etwas oder 
schade mir durch unser Zusammenbleiben. Die Brutalität dieser Meinung, sie auszu-
sprechen und damit alles auf Nützlichkeit und Zweck zu reducieren, legte sich wie Reif 
auf die Seele und auf die Stimmung in diesem Zusammensein. Ich antwortete nur, als die 
Blicke sich auf mich richteten, ruhig: das ist keine Frage zur Diskussion. Es gibt Unantast-
bares. Mir schadet das Zusammenbleiben mit Gertrud nicht.“  
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Jaspers verdeutlichte sich in den Notaten die perfide Verhaltensweise: 
„Das heimliche Preisgeben des Anderen – und das alles sich selbst nicht eingestehen. […] ihm 
Schuld geben wollen nicht zwar für den Ursprung seiner Not, aber für die Weise der Aus-
wirkung. ‚Empörung‘ über den schuldlos Leidenden, ‚ausser sich sein‘, wenn er etwas tut, was 
im geringsten als Bedrohung für den bis dahin Unbedrohten aussehen kann. Der Vorwurf, 
er verstehe die Lage nicht, er nehme nicht genügende Rücksicht.“  

Auf einem „ca. 1938“ datierten Blatt der losen „Lebenserinnerungen“ notierte Jas-
pers: „Sollen wir in der Welt erfahren, dass in ihr auf nichts und niemanden Verlass 
ist.“ 

Sein „Tagebuch 1939-1942“, das am Ende seines Lebens publiziert wurde, zeigt, 
wie Jaspers auf die zugespitzte Verfolgung seiner Frau und Ehe reagierte. Er griff 
Gedanken aus seiner dreibändigen Philosophie von 1931 auf. Dort beschreibt er im 
Kapitel „Über den Selbstmord“ die Möglichkeit einer freien Entscheidung, sich das 
Leben zu nehmen. Entsprechend heißt es am 11. Februar 1939: „Das neue Leben 
ist nur noch möglich in Selbstmordbereitschaft.“ Das Tagebuch zog eine Bilanz, die 
ahnen lässt, wie stark Jaspers die persönliche Isolation ob der jüdischen Herkunft 
Gertruds seit 1937 auch familiär erlebt hatte: „Niemand mehr hat Anspruch, daß wir 
beide in der Welt bleiben, weil niemand uns bedingungslos hilft. Nur meine Mutter 
– sie aber weiß um Schicksal und Verhängnis und wird verzeihen, wenn es einst not-
wendig werden sollte.“  

Als im Spätsommer 1941 Gerüchte um das Lager Theresienstadt aufkommen, 
überlegt Jaspers nur kurz, ob psychiatrisch relevante Motive wie „depressive Ver-
engungen“ und „Todesdrang“ im pathologischen Sinne ihre gemeinsame Selbst-
mordbereitschaft erhöhen würden. Als die Bedrohung im Jahr darauf zunimmt, 
erinnert er die Liebe, die er mit Gertrud teilt, als Chiffre der Transzendenz, die ihr 
Leben trägt: „Das Herz spricht still und verläßlich aus der Tiefe: Ich gehöre zu ihr. 
Gott will, daß, wenn Menschenwille (und nicht die Natur) einen von beiden zer-
störend trifft, beide getroffen werden.“  

Nicht nur im Tagebuch findet sich mehrfach die Chiffre „Gott“. So hatte sich 
Jaspers auf dem losen Blatt „ca. 1938“ zuletzt auch die Frage notiert: „Müssen wir 
unser Verratensein, Ausgestossensein, Preisgegebensein, statt es in Zorn und Hass 
zu übersetzen, als Weg zum Grunde der Gottheit kennenlernen?“ Der Philosoph 
wendet sich in der Krise den jüdischen Propheten zu. So berichtete er einer ver-
trauten Schülerin im November 1939:  

„Nachmittags studiere ich die alten Propheten, tief ergriffen, daß mir neu aufgeht, was 
ich längst wußte. Von Moses bis Deuterojesaja ist ein einziger großer Zug, eine unüber-
treffbare Wirklichkeit. Wie liebe ich China, und wie liebe ich die Griechen, aber hier ist 
etwas, vor dessen Einfachheit und elementarer Wahrheit nichts standhält. Das andere 
bleibt schön, bleibt auch wahr, – aber es bleibt da etwas verschlossen.“  

Als die Eltern 1940/41 in kurzer Folge starben, sucht der Philosoph, von den jüdi-
schen Propheten und ihrem Gottesglauben ergriffen, aus der Ferne seinen Einfluss 
auf die Schwester geltend zu machen. Inmitten einer Welt, die das Judentum tödlich 



60 Matthias Bormuth 

verfolgt, schreibt er: „Ich denke mir, Du könntest wieder mal Jeremias vornehmen. 
[…] Jeremias hat das Scheitern von allem erlebt – er ist in jenem Wirbel vom Boden 
gerissen […], der ihm nichts, aber auch garnichts, liess ausser dem einen: Gott ist.“  

Die Lektüren bleiben nicht folgenlos. Der Philosoph geht vom Lesen der bibli-
schen Schriften im Sommer 1942 zum Schreiben über die prophetischen Existenzen 
über, die in ein besonderes Buch, seine Grundsätze des Philosophierens, eingehen wer-
den. Jaspers sieht es als ein „Analogon eines Glaubensbekenntnisses“: „Einmal kurz 
zu sagen, was man eigentlich meint und will.“ Besonders im ersten Teil „Philoso-
phische Glaubensgehalte“ sieht er die Propheten in aktueller Relevanz:  

„Als Jeremias den Untergang von allem sah, für das er sein langes Leben gewirkt hatte, 
als sein Land und sein Volk verloren waren, […] und als sein Jünger verzweifelte […], da 
antwortete Jeremias: ‚So spricht Jahwe: Fürwahr, was ich aufgebaut habe, reisse ich 
nieder, und was ich eingepflanzt habe, reiss ich aus, und du verlangst für dich Grosses? 
Verlange nicht!‘“  

Der einsame Philosoph identifiziert sich mit der prophetischen Ohnmacht und 
beschwört die Haltung der höheren Resignation: 

„Jeremias’ Worte sind herbe Worte. Sie sind nicht mehr verbunden einem geschichtlichen 
Wirkungswillen in der Welt, der lebenswährend vorherging und diesen Endsinn erst er-
möglichte.“  

Die prophetische Gottergebenheit wird ihm zum Ursprung alteuropäischen Glau-
bens: „Die absolute Transzendenz ist von Jeremias im Gedanken des überweltlichen 
Schöpfergottes ergriffen worden. Von daher geht der Glaube, wenn auch oft ver-
schleiert, durch das Abendland bis heute.“  

Am Ende des Buches fokussiert Jaspers im Abschnitt „Religion und Philo-
sophie“ die Haltung einer höheren Erwartung. Sie steht für einen Glauben, den 
biblische Figuren bis hin zu Jesus gezeigt hätten: „Als letzter Prophet führte er noch 
einmal ursprünglich zu Gott zurück, nun in voller Weltlosigkeit.“ Jaspers betont die 
Herausforderung eines solchen „Messiasglauben“:  

„Auch der jüdische Messias kommt am Ende der Tage, ist in grenzenlose Ferne gerückt; 
das Leben wird eine einzige unendliche Erwartung und Geduld, ein Hoffen und Harren 
mit dem einzigen Antrieb, den Dienst des wahren Gottes zu bewahren bis zum letzten 
Augenblick, damit er noch da sei, wenn die Stunde kommt.“  

 
Momente der Befreiung 

Nicht der Messias kam zurück, sondern die Amerikaner zogen in Heidelberg ein und 
befreiten Jaspers und seine Frau von der Verfolgung. Sie verhinderten Ende März 
1945, dass die verfügte Deportation noch umgesetzt wurde. Gertrud Jaspers nutzt 
die ersten Stunden der Befreiung, um eine Nachricht an ihren Bruder Gustav Mayer 
zu verfassen. Der renommierte Historiker der Sozialdemokratie und Biograph von 
Friedrich Engels hatte mit seiner Familie noch nach England emigrieren können: 
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„Karl ist freudig bewegt, gealtert, aber schon spürt er wieder produktive Ideen. Er hat 
mich gehalten – ohne das war ich wieder und wieder in Selbstmordgedanken. Seine Seele 
hat täglich standgehalten in unbeschreiblicher Liebeskraft. Ich versagte oft. Möge mir das 
Leben geschenkt sein, ihm zu leben und mit Euch innigst verbunden zu sein, bis der Tod 
uns scheidet. Eure Trude.“  

Nach der Befreiung, die von den meisten Deutschen als furchtbare Niederlage erlebt 
wurde, trat Gertrud Jaspers wieder in die Jüdische Gemeinde Heidelbergs ein. Sie 
fühlte sich nicht mehr wohl in Heidelberg und war unfähig, noch über wenige ver-
traute Menschen hinaus den Deutschen offen zu begegnen. Die Briefe an den Bru-
der zeigen, dass Gertrud Jaspers sich nun in Deutschland wie ein „Fremdling“ fühlt, 
meint, „eigentlich ‚emigriert‘“ zu sein. Sie schließt, „das Vaterland ist mir verloren 
wie Euch. Ich wusste es seit 12 Jahren u. dieses Gefühl bestätigt sich jetzt. Ohne 
Karl möchte ich hier nicht sein.“  

Zudem sind es „amerikanisch-jüdischen Freunde“ wie der junge Melvin Lasky, 
die Gertrud Jaspers Momente eines befreiten Lebens ermöglichen. Dem jungen 
Nachrichtenoffizier gegenüber gesteht Jaspers selbstkritisch zu, mit seiner geschick-
ten Anpassung an die politischen Umstände, die dem Ehepaar das Leben retten 
sollte, auch Schuld auf sich geladen zu haben. Der Besatzungsoffizier memorierte 
ergriffen das persönliche Bekenntnis, das den gedanklichen Kern der kommenden 
Vorlesung zur Schuldfrage bilden sollte: 

„Einige meiner Freunde und Kollegen, meine warmherzigsten und engsten Begleiter 
waren zufällig Juden. Und sie gerieten mit dem Regime in Konflikt. Sie wurden geschla-
gen, gefoltert und getötet. Sie mussten wie gejagte Tiere fliehen, und sie starben. Wie 
konnte ich da danebenstehen und zuschauen? Wie konnte ich dasitzen, lesen und nichts 
tun? Ich konnte nichts ändern, aber ich hätte auf die Straße laufen und schreien können! 
[…] Ich zog es vor zu leben, und auch darin liegt eine Schuld! Eine andere Art von Schuld 
natürlich, aber gleichwohl eine tiefreichende schreckliche Sünde. Die Erbsünde? Viel-
leicht. Die Sünde leben zu wollen, sich nicht törichterweise oder aus edlen Motiven für 
eine Idee oder eine Sache zu opfern. Aber die Schuld ist eine Schuld vor Gott.“ 

 
Die Wenigen 

Als Melvin Lasky im Juli 1945 Karl Jaspers in der Plöck 66 erstmals besuchte, kam 
die Sprache sofort auf Hannah Arendt. Der Philosoph war glücklich zu erfahren, 
dass sie 1941 nach der Flucht aus Frankreich noch die USA hatte erreichen können. 
Im Tagebuch des jungen Officer heißt es: „Anscheinend war sie eine seiner Lieb-
lingsstudentinnen gewesen; sie schrieb eine ‚schöne Doktorarbeit‘ über Augustinus, 
und er erinnerte sich liebevoll an das letzte Gespräch mit ihr, sie in Paris, er in 
Luxemburg im Jahre 1938.“ Drei Monate später schreibt Jaspers in seinem ersten 
Brief an Arendt mit dankbarem Enthusiasmus:  

„Eben ist Dr. Lasky da, […] Was bringt er von Ihnen! Schon zum zweiten Mal. […] Von 
Ihnen zu hören, von Ihnen Aufsätze zu lesen, denen man ganz zustimmte, das war schön. 
[…] Sie haben, so scheint mir, unbeirrbar eine Substanz bewahrt, ob Sie in Königsberg, 
Heidelberg oder Amerika oder Paris sind. Wer ein Mensch ist, muß das können. Diese 



62 Matthias Bormuth 

Bewährungsprobe ist mir erspart geblieben. Wir wollen hier sehen, was im Chaos wieder 
aufzubauen ist.“  

Arendt antwortet Anfang Dezember 1945 hocherfreut, aber auch skeptisch, ob die 
Aufbruchstimmung berechtigt ist:  

„Lieber, lieber Karl Jaspers – seit ich weiß, daß Sie beide durch das ganze Höllenspektakel 
heil durchgekommen sind, ist es mir wieder etwas heimatlicher in dieser Welt zumute. 
[…] Ich freue mich, daß Sie zuversichtlich sind. Es kommt gewiß nur auf Wenige an; nur 
dürfen der Wenigen nicht zu wenig sein. Wir haben ja alle in diesen Jahren erlebt, wie der 
Wenigen immer weniger wurden. Dies war in der Emigration im Wesentlichen nicht 
anders als innerhalb Deutschlands. Man kann sich an vieles ‚gleichschalten‘. Zählen 
werden nur die, die bereit sind, sich weder mit einer Ideologie noch mit einer Macht zu 
identifizieren.“  

Jaspers ist von Arendts Gedanken beeindruckt. Dies zeigt sich auch in der Rede 
„Vom lebendigen Geist der Universität“, mit der er im Januar 1946 die Alma Mater 
eröffnete: „Eine frühere Schülerin, die vor bald zwanzig Jahren bei mir promovierte, 
1933 als politisch Verfolgte aus Deutschland flüchtete, Heimat und Vaterland verlor, 
als Jüdin durch die Welt gehetzt schließlich in Amerika blieb, schrieb vor kurzem: 
‚Wir haben ja alle in diesen Jahren erlebt, wie der Wenigen immer weniger wurden 
Dies war in der Emigration im Wesentlichen nicht anders als innerhalb Deutsch-
lands.‘“  

Jaspers mochte Arendts skeptische Haltung gegenüber der Emigration, die sie 
auch in einem Aufsatz zur deutschen Schuld demonstriert hatte. Darin heißt es: 

„Daß die aus Deutschland Geflüchteten, welche entweder das Glück hatten, Juden zu 
sein, oder rechtzeitig von der Gestapo verfolgt zu werden, von dieser Schuld bewahrt 
worden sind, ist natürlich nicht ihr Verdienst. Weil sie dies wissen und weil sie noch nach-
träglich ein Grauen vor dem Möglichen packt, bringen gerade sie in alle derartigen Dis-
kussionen jenes unerträgliche Element der Selbstgerechtigkeit.“  

Dieser Satz betraf nach Jaspers auch Thomas Mann. Der große Literat, der ins 
amerikanische Exil gegangen war, hatte von dort aus eine heftige Kontroverse über 
die „Innere Emigration“ ausgelöst, besonders mit Sätzen eines Zeitungsartikels vom 
Oktober 1945, die auch den Existenzphilosophen treffen mussten: „Es mag Aber-
glauben sein, aber in meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutsch-
land überhaupt gedruckt werden konnten, weniger als wertlos und nicht gut in die 
Hand zu nehmen. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an. Sie sollten alle 
eingestampft werden.“ Der Getroffene schrieb im Monat darauf an Arendt über den 
Autor, dessen Sohn Golo ebenfalls ein vertrauter Schüler von ihm war: „Ob es in 
Deutschland notwendig wird, von Thomas Mann als Ethiker und Politiker Abstand 
zu nehmen, ist eine Frage, die mich bedrückt. Ich schätze ihn als Schriftsteller und 
Romancier so hoch, daß ich nicht gern gegen ihn etwas sagen möchte.“  

Jaspers selbst wurde zunehmend zu einem politischen Schriftsteller. Er wirkte 
bald nach Kriegsende entscheidend an einem großen Zeitschriftenprojekt als Autor 
und Herausgeber mit. Stolz schrieb er an Arendt Ende 1945: „Das erste Heft der 
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‚Wandlung‘ ist gestern fertig geworden. Ich lege eines bei. Ob Sie für uns einen 
Aufsatz schreiben möchten?“ Im Frühjahr 1946 erschien Arendts zuerst in den USA 
publizierter Aufsatz Organisierte Schuld in Übersetzung, der die typische Haltung des 
deutschen „Spießers“ scharf angreift. Während Thomas Mann stellenweise behaup-
tet hatte, man hätte sich gegen das Mittun entscheiden können, betonte Arendt aller-
dings die infame Dynamik, welche gerade seit der Ausrufung des „totalen Krieges“ 
alle Deutschen zu Komplizen des mörderischen Regimes gemacht habe: „Daß in 
dieser Mordmaschine jeder auf diese oder jene Weise an einen Platz gezwungen ist, 
auch wenn er nicht direkt in den Vernichtungslagern tätig ist, macht das Grauen 
aus.“ Jaspers reagierte überschwänglich auf den „wundervollen Aufsatz“: „Ich bin 
froh, daß es hier noch Menschen gibt, die bei solchen Gedanken aufhorchen.“  

Für Arendt selbst bedeutet die Möglichkeit, mit Karl Jaspers im vertrauensvollen 
Gespräch sein zu können, in der politisch desolaten Lage ein enormes Glück, zumal 
der Kontakt zu Martin Heidegger, dem Geliebten der ersten Studienjahre, nach 1933 
durch sein politisches Engagement für den Nationalsozialismus obsolet geworden 
war: „Ich denke an Ihr Zimmer, das für mich immer der ‚helle Raum‘ war. Mit dem 
Stuhl am Schreibtisch und dem Sessel gegenüber, auf dem Sie so herrlich Ihre Beine 
ver- und entknoten konnten. Ich kann mir gut vorstellen, wie Ihnen die eigene Woh-
nung gespenstisch geworden ist; aber ich bin doch sehr froh, daß sie noch da ist, 
und voller Hoffnung, eines Tages irgendwann einmal doch wieder auf dem besagten 
Stuhl zu sitzen.“ 

Erst 1949 wird sich dieser Wunsch erfüllen, als sich für Arendt beruflich die 
Gelegenheit bietet, im Auftrag der Jewish Cultural Reconstruction für einige Monate 
nach Europa zu reisen, da sie die Sammlung der jüdischen Hinterlassenschaften vor 
Ort koordinieren soll. Dann wird sie Karl Jaspers endlich wiedersehen und von den 
Bedrängnissen des Exils genauer berichten. Dieser schreibt Ende 1949 begeistert an 
Heinrich Blücher, Arendts Mann: „Ihre Hannah ist unglaublich munter. […] Nun 
erzählt sie […] von den bösen Jahren, den Schrecken und den wundersamen Glücks-
fällen, und wie Sie zu zweien alles gemeistert haben, fest zu Hause in dem freien 
geistigen Reich, erfüllt von der Gegenwart und mitdenkend tätig an der Zukunft.“ 

Diese Zukunft war für Arendt nur als amerikanische denkbar. Schon der frühe 
Brief an Karl Jaspers ist eine Lobeshymne auf die neue Heimat, welche der 
„Staatenlosen“ erst fünf Jahre später den vollen Schutz als Bürgerin gewähren wird: 

„Über Amerika wäre überhaupt viel zu sagen. Es gibt hier wirklich so etwas wie Freiheit 
und ein starkes Gefühl bei vielen Menschen, daß man ohne Freiheit nicht leben kann. 
Die Republik ist kein leerer Wahn, und die Tatsache, daß es hier keinen Nationalstaat 
gibt und keine eigentlich nationale Tradition – bei ungeheurem Cliquenbedürfnis der 
nationalen Splittergruppen, der melting-pot ist großenteils noch nicht einmal ein Ideal, 
geschweige denn eine Wirklichkeit – schafft eine freiheitliche oder doch wenigstens 
unfanatische Atmosphäre.“ 

 



64 Matthias Bormuth 

Die geistige Situation in Deutschland 

Jaspers war selbst ein großer Befürworter der amerikanischen Europa-Politik, die 
für Deutschland die „Re-Education“ vorsah. Als im Winter 1945/46 die gesamte 
Universität wieder eröffnet wurde, nutzte er, nunmehr Ehrensenator und wieder in 
die Rechte als Professor der Philosophie eingesetzt, die Gelegenheit, vom traditions-
reichen Katheder der Alten Aula in diesem Geiste die Vorlesung Die geistige Situation 
in Deutschland zu halten. Angesichts der Nürnberger Prozesse füllte Jaspers mit 
seinen grundsätzlichen Überlegungen zur deutschen Schuld den von den Ameri-
kanern erwünschten und bewilligten Rahmen sehr weitgehend aus. Da Deutschland 
über sechs Jahre eines Vernichtungskriegs schuldig geworden sei, müsse jeder Ein-
zelne seinen Anteil an der kollektive Schuld bedenken und die Krise im individuellen 
Leben zur moralischen Selbstbesinnung nutzen: „Die Schuldfrage ist mehr noch als 
eine Frage seitens der andern an uns eine Frage von uns an uns selbst. Wie wir ihr 
in unserem Innersten antworten, das begründet unser gegenwärtiges Seins- und 
Selbstbewußtsein.“ Jaspers führt den Blick jenseits des politischen hin zum existen-
tiellen Moment, das man im religiösen Horizont zu gewärtigen habe: „Die Schuldig-
erklärungen seitens der Sieger haben zwar die größten Folgen für unser Dasein, sie 
haben politischen Charakter, aber sie helfen uns nicht im Entscheidenden: der 
inneren Umkehrung. Hier haben wir es allein mit uns selbst zu tun. Philosophie und 
Theologie sind berufen, die Tiefe der Schuldfrage zu erhellen.“  

Jaspers leistet diese Erhellung, indem er vier Kategorien möglicher Schuld auf-
stellt. Die Schuld der Deutschen sei in krimineller, politischer, moralischer und meta-
physischer Hinsicht jeweils gesondert zu begreifen. Den Kreis der „kriminell“ Schul-
digen grenzt Jaspers eng ein. Es sind demnach allein die von den Alliierten in Nürn-
berg Angeklagten, die juristisch zu verfolgen seien. Die „sehr kleine Minderheit“ der 
Kriegsverbrecher müsse die Strafe für die justiziable Schuld annehmen und büßen. 
Jedoch seien die deutschen Staatsbürger „politisch“ mitschuldig. Denn die Verbre-
chen wurden in ihrem Namen begangen. Alle Deutschen seien „mitverantwortlich“: 
„Wir haften kollektiv.“ Dies bedeute für alle Deutschen, dass sie sich gemeinsam der 
Aufgabe der „Wiedergutmachung“ zu stellen hätten.  

Die Abhandlung akzentuiert vor allem den persönlichen Umgang mit der 
„moralischen“ Schuld. Hierbei unterscheidet Jaspers zwei Grade: Moralisch schwer 
schuldig sind demnach die „politisch Handelnden und Ausführenden, die Leitenden 
und Propagandisten“. Dagegen stuft er die moralische „Schuld der Passivität“ ab, da 
die Drohung eines „wirkungslose[n] Todes“ die äußere Anpassung an die Diktatur 
relativ entschuldige. Die moralisch schwergradig schuldige „Minderheit“ der na-
tionalsozialistisch stark Engagierten sei strafrechtlich zu verfolgen. Die übrigen 
Deutschen hätten lediglich „Anlaß zur Selbstprüfung“. Sie sollten ihr Gewissen nach 
dem Grad ihrer Anpassung und Feigheit in der Diktatur befragen.  

„Im Sichfügen der Ohnmacht blieb immer ein Spielraum zwar nicht gefahrloser, aber mit 
Vorsicht doch wirksamer Aktivität. Ihn ängstlich versäumt zu haben, wird der einzelne 
als seine moralische Schuld anerkennen. Die Blindheit für das Unheil der anderen, diese 
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Phantasielosigkeit des Herzens, und die innere Unbetroffenheit von dem gesehenen Un-
heil, das ist die moralische Schuld.“  

Selbstkritisch greift Jaspers die Worte auf, die er schon im August 1945 bei der Er-
öffnung der Medizinischen Fakultät gewählt hatte:  

„Wir konnten den Tod suchen, als die Verbrechen des Regimes öffentlich in Erscheinung 
traten: am 30. Juni 1934 oder mit den Plünderungen, Deportationen und Ermordungen 
unserer jüdischen Freunde und Mitbürger, als zu unserer untilgbaren Schmach und 
Schande 1938 in ganz Deutschland die Synagogen – Gotteshäuser – brannten. […] 
Tausende haben in Deutschland im Widerstand gegen das Regime den Tod gesucht oder 
doch gefunden, die meisten anonym. Wir Überlebenden haben nicht den Tod gesucht.“ 

So schließt Jaspers: „Daß wir leben, ist unsere Schuld. Wir wissen vor Gott, was uns 
tief demütigt.“  

Dabei mündet seine Forderung nach moralischer Selbstaufklärung in den Appell, 
einen Prozess der Verwandlung einzuleiten. Die Stufen der „Reinigung“ benennt 
Jaspers mit entsprechenden Begriffen: „Buße, […] innere Erneuerung und Ver-
wandlung“. In der Sache knüpft er an den protestantischen Umgang mit persön-
licher Schuld an. Das individuelle Gewissen ist gefordert, das eigene Verhalten und 
die persönlichen Gesinnungen im Hinblick auf eine transzendente Instanz zu 
prüfen.  

Den politisch vagen Charakter von Die Schuldfrage hatte Heinrich Blücher aus der 
Perspektive der amerikanischen Emigration deutlich erkannt. Im Brief an Hannah 
Arendt schreibt er polemisch, die „innere Wandlung der Deutschen“ sei ihm „pie-
pe“, er verlange „Umkehr […] auf dem republikanischen Weg, Taten der Solidarität 
mit den Entwürdigten, Übernahme der Verantwortung für die Freiheit. […] Jaspers 
sucht das Seelenheil der Deutschen und sein eigenes, kein Wunder, daß er redet wie 
ein Pfaffe. Nur ein Mann seiner Intelligenz kann das noch auf philosophische und 
protestantische Weise versuchen.“ Blücher kritisiert besonders, dass die Schuldfrage 
kaum jenseits des stillen Kämmerleins gestellt werde: „Diese ganze Schulddiskussion 
spielt sich zu sehr vor dem Angesicht Gotte ab, ein Trick, der es erlaubt, schließlich 
sogar die moralischen Urteile […] zu verbieten. […] Nun, vor Gott sind wir alle 
Sünder. Aber vor uns selber gibt es Unterschiede zwischen Ehre und Schande.“ 

Als Hannah Arendt an Jaspers schreibt, deutet sie die kontroversen Diskussionen 
an, die sie mit ihrem Mann geführt hatte. Zentral ist ihr ein anderer Einwand, den 
sie gegen die Kategorie der „kriminellen“ Schuld angesichts des Ausmaßes der 
systematischen Vernichtung der europäischen Juden erhebt: „Diese Verbrechen 
lassen sich, scheint mir, juristisch nicht mehr fassen, und das macht gerade ihre Un-
geheuerlichkeit aus. […] Das heißt, diese Schuld, im Gegensatz zu aller kriminellen 
Schuld, übersteigt und zerbricht alle Rechtsordnungen.“ Die Unbegreiflichkeit der 
Schuld sprenge humane Dimensionen, auch auf Seiten jener, die leiden mussten:  

„Ebenso unmenschlich wie diese Schuld ist die Unschuld der Opfer. So unschuldig wie 
alle miteinander vor dem Gasofen waren (der widerwärtigste Wucherer nämlich so un-
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Er antwortete Arendt: „Die Noahs, ja, so ist es! Daß man es ausspricht, ist über-
mütig. Die Welt will überall das Gegenteil. Die Noahs sind ‚Individualisten‘, ‚Aristo-
kraten‘, ‚Reaktionäre‘, ‚Unsoziale‘, je nachdem, darin stimmen Ost und West mit den 
Nazis überein.“  
 
Vom europäischen Geist  

Aber die „Zueignung“ endete nicht mit dem trüben Anblick, den die totalitäre Welt 
und besonders Nazi-Deutschland im Rückblick bot. Arendt erinnerte zuletzt an die 
Rede Vom europäischen Geist, die Jaspers vor einem internationalen Publikum im Sep-
tember 1946 in der Schweiz gehalten hatte: „‚Wir leben‘, wie Sie in Genf sagten, „als 
ob wir pochend vor den Toren ständen, die noch geschlossen sind. Bis heute ge-
schieht, vielleicht im ganz Intimen, was so noch keine Welt begründet, sondern nur 
dem Einzelnen sich schenkt, was aber vielleicht eine Welt begründen wird, wenn es 
aus der Zerstreuung sich begegnet.“ Jeanne Hersch, seine zweite Meisterschülerin, 
hatte ihn als einzigen Deutschen zu der Konferenz eingeladen. Arendt schrieb er: 
„Es war wie ein Traum, wieder leibhaftige Fühlung mit der geistigen Welt zu haben.“ 

Die Genfer Rede ist das erste, weithin vernehmbare Bekenntnis, in dem Jaspers 
seine politisch erweiterte Perspektive international vorstellt. Im Gegensatz zu Die 
Schuldfrage, welche sich moralisch auf die Selbstreflexion beschränkte, öffnet Jaspers 
nun den Horizont der Nachdenklichkeit gesellschaftlich. „Das öffentliche Gegen-
über, der Mitbürger, gehört zu mir, meine Freiheit kann nicht ohne die Freiheit des 
anderen sein.“ Genf markiert insofern eine wirkliche Wende hin zu einer politischen 
Philosophie: „[D]er Europäer will konkrete Freiheit, das heißt, die Freiheit der Men-
schen im Einklang miteinander und mit der sie erfüllenden Welt.“  

In Genf kam es auch zu einem Wiedersehen mit Georg Lukács, dem promi-
nenten Theoretiker des Marxismus. Jaspers kannte ihn aus Heidelberg, als beide vor 
dem Ersten Weltkrieg im sonntäglichen Jour um Max Weber verkehrten. Das ameri-
kanische Time Magazine brachte die Kontroverse, die beide vor der Weltöffentlich-
keit in der neutralen Schweiz führten, zu Beginn des Kaltes Krieges auf den Punkt: 
„Only George Lukacs (who was Commissar for Culture in Bela Kun’s Hungarian 
Soviet Republic, and has since lived in Moscow) again & again urged the subordi-
nation of the individual, especially the intellectual, to the community. Retorted 
Existentialist Karl Jaspers: ‚When acting, we have to be guided by a moral conviction 
and not by the illusion that we are on the inside of the secret of history.‘“  

Tatsächlich verwahrte Jaspers sich deutlich gegen eine marxistische Geschichts-
philosophie, die Lukács als geübter Hegelianer brilliant propagierte: „Den Besitz des 
Ganzen gibt es nicht für uns; sondern nur einen Weg, der bis zu einem Horizont 
hinführt, den unser Blick nicht mehr erreicht.“ Dagegen monierte Lukács den Rück-
zug auf die Freiheit des Individuums, die Jaspers an Kants Idee humaner Autonomie 
knüpfte: „Diese Philosophie ist meiner Ansicht nach ein erfindungsreiches und 
geistvolles Gedankengebäude, aber nur der Spiegel des privaten, haltlosen Men-
schen, von dem ich in meinen Darlegungen gesprochen habe.“  
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Beide Intellektuelle lassen sich als philosophische Ärzte verstehen, die ent-
sprechend ihrer unterschiedlichen Zeitdiagnosen die rational, technisch und öko-
nomisch erkrankte Welt Europas mit unterschiedlichen Vorstellungen von dem, was 
vernünftig Denken heißen soll, therapieren wollen. Jaspers berief sich auf die 
kritische Idee der Vernunft und vertrat eine persönliche Moralität und Metaphysik. 
Lukács verfolgte seit dem Eintritt in die kommunistische Partei eine spekulativ-
dogmatische Form der Vernunft, welche vom Einzelnen kritiklos anerkannt werden 
solle. Jaspers schrieb polemisch in Notizen zu Lukács: „Die Bedeutung der Objek-
tivität: darin sieht er den Vorzug Hegels. Diese Objektivität ist das Dogma des Total-
wissens.“  

Der Kalte Krieg, der schon in der Genfer Kontroverse ahnbar war, zeigte sich 
deutlicher, als Melvin Lasky 1947 auf dem ersten gesamtdeutschen Schriftsteller-
kongress in Berlin auftrat. Dort bot sich dem amerikanischen Journalisten die Mög-
lichkeit, vor den ostdeutschen Intellektuellen provokativ den Blick nicht nur auf die 
historische Unfreiheit im Nationalsozialismus zu richten, sondern auch aktuelle 
Bezüge herzustellen: „Ich möchte sagen, dass wir uns solidarisch fühlen mit den 
Schriftstellern und Künstlern Sowjetrusslands. Auch sie kennen den Druck und die 
Zensur. Auch sie stehen im Kampf um die kulturelle Freiheit. Und ich glaube, wir 
alle müssen ihnen unsere offenherzige Sympathie entgegenbringen.“ Ein Jahr später 
gründete Lasky die Zeitschrift Der Monat, in der auch Jaspers publizierte und in der 
nicht zufällig 1950 der deutsche Vorabdruck von George Orwells 1984 erschien.  

Jaspers gehörte für kurze Zeit zu den Ehrenpräsidenten des von Lasky 1950 ge-
gründeten Kongresses für kulturelle Freiheit. Entsprechend verstand er seine öffent-
lichen Vorlesungen, als „Gegenpropaganda“. So sprach er auf Einladung der Stu-
dentenschaft in Heidelberg 1950 kritisch über wissenschaftliche Weltanschauungen 
und ließ die Summe, „Marx und Freud“, in Laskys Monat zur Freude von Hannah 
Arendt erscheinen. Sie schrieb, von Jaspers werde „das Denken enttyrannisiert“, da 
sein Weg der „Kommunikation […] nicht nur im Gegensatz zum ‚advokatorischen‘, 
sondern auch zum rein logischen Denken“ stehe. Nicht fern von Karl Popper, 
dessen Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde damals gerade den platonischen 
Anspruch der einen Wahrheit kritisierte, ergänzt Arendt: „Ich habe Plato gelesen 
und viel nachgedacht über die Affinität zwischen Philosophie und Tyrannis, oder 
die Vorliebe der Philosophen für die vernünftige Tyrannei, die eben doch die 
Tyrannei der Vernunft ist. Unausweichlich, wenn man glaubt, durch Philosophie die 
Wahrheit für den Menschen entdecken zu können.“ 
 
Besuch in Deutschland 

Ganz anders äußerte sich Thomas Mann nach der Niederlage des deutschen Natio-
nalsozialismus über die demokratische Zukunft, die Europa prägen sollte. Seine 
Überlegungen reagierten im Kalten Krieg stärker auf die amerikanische Kommu-
nistenhetze unter Senator McCarthy, so dass er sich entschied, zum 200. Geburtstag 
Goethes im Hochsommer 1949 West- wie Ostdeutschland gleichermaßen zu be-
suchen. Er sah sich wenige Monate nach Gründung der BRD und vor Gründung 
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der DDR als amerikanischer Staatsbürger, der autorisiert war, das höchste kulturelle 
Erbe der Deutschen zu aktualisieren.    

Abgesehen vom politischen Kontext liest sich die Rede „Goethe und die Demo-
kratie“ als Hommage an einen Klassiker, dessen aristokratischer Individualismus den 
amerikanischen Liberalismus belebt habe. Provozierend preist Thomas Mann 
Goethes Kunst des vielfältigen Selbstwiderspruchs. Obwohl der Dichter kein 
Freund der Französischen Revolution gewesen sei, habe er die großen Umwälzun-
gen anerkannt, die mit der „neuen Epoche der Weltgeschichte“ eingetreten seien: 
„So ist sein Bescheidwissen über die Weltstunde, über das, was die Glocke geschla-
gen hat, zugleich Progressivität“.  

Insofern trifft es sich für Manns freiheitliches Anliegen, für das die Vereinigten 
Staaten als Idee stehen, gut, dass Goethe mit seinem späten Bildungsroman Wilhelm 
Meisters Wanderjahre den literarischen Horizont über die europäischen Verhältnisse 
hinaus entwirft: „Vor allen Dingen spielt der Roman bereits zwischen den Kontinen-
ten, die neue Welt, Amerika, ist ins Blickfeld gerückt, und die Idee der Auswande-
rung dorthin, zu der am Ende die Mehrzahl der Personen sich entschließt, wird zum 
Hauptmotiv.“ In einer grandiosen Verhüllung des politischen Zwanges, notgedrun-
gen in der Neuen Welt Rettung zu suchen, schließt Thomas Mann: „Nun ist Amerika 
das Ziel innerer Flucht, dies Land, weit drüben, weit draußen, das sich eben erst 
seine Unabhängigkeit erkämpft – und dessen Sieg für Recht und Freiheit er in 
‚Dichtung und Wahrheit‘ eine Erleichterung für die Menschheit genannt hatte.“  

Aber es fällt Thomas Mann nicht leicht, in beiden Teilen Deutschlands die Rolle 
des unabhängigen Weltliteraten zu spielen. Besonders im Westen trifft er auf starken 
Widerstand. Dem Schriftsteller wird vorgehalten, dass er nicht die neuen Realitäten 
des Lagers Buchenwald erwähnt habe, in dem nun Regimegegner interniert seien. 
Allerdings betont er deutlich die pädagogische Ungerechtigkeit, die Kinder der 
Bürger im Arbeiter- und Bauernstaat hatten erleiden müssen; auch werde das 
politische „Verlangen nach Freiheit und demokratischer Rechtssicherheit“ frustriert. 
Insgesamt erweist Thomas Mann sich – auch mit dem späteren Reisebericht – als 
Meister politischer Ambivalenz.  

Allerdings kam es auf seiner Reise nicht zu einem Treffen mit Karl Jaspers, auch 
wenn Thomas Mann Basel besuchte, wo der Philosoph seit gut einem Jahr lehrte. 
Dolf Sternberger, dem Herausgeber der Wandlung, hätte viel daran gelegen, wenn es 
zu einer Begegnung gekommen wäre, schrieb er doch Jaspers: „Ich fände es sehr gut 
und allgemein bekömmlich, wenn Sie ein persönliches Gespräch mit ihm haben 
würden“. Aber der Philosoph, der 1947 den Frankfurter Goethe-Preis erhalten hatte 
und gerade im Baseler Münster über „Goethes Menschlichkeit“ gesprochen hatte, 
lehnte die Begegnung schillernd ab: „Thomas Mann zu sprechen, wäre mir natürlich 
mehr als erwünscht. […]  Aber ich halte es für ungehörig und anspruchsvoll, ihn um 
einen Besuch zu bitten. Käme er, wäre es grossartig.“  

Ganz anders reagierte er, als Hannah Arendt Ende 1949 endlich zu ihrem ersten 
Besuch nach Deutschland kam. Im Auftrag der Jewish Cultural Reconstruction war sie 
auf der Suche nach jüdischem Kulturgut, das in Frankfurt und München vor allem 
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gesammelt und gesichert wurde. Die Erfahrungen ihrer Reise schilderte sie zum 
Herbst 1950 in Commentary, einem liberalen jüdischen Magazin, unter dem Titel „The 
Aftermath of Nazi Rule. Report from Germany“. Arendt beobachtete die umfas-
sende Anpassung, gerade auch des gebildeten Bürgertums, an die vom National-
sozialismus seit 1933 dominierte Gesellschaft. An Karl Jaspers schrieb sie über ihren 
„Deutschlandreport“: „Ich habe mich bemüht, gerecht zu bleiben, und ich wünsch-
te, Sie könnten sehen, daß ich mehr traurig als erbittert bin.“ Jaspers spricht von 
einer „verborgenen Trauer“, die in Arendts „Sehen der Wirklichkeiten“ aufscheine. 
Resignativ schließt er „[A]uch ich bin ratlos – bis ich eines Tages einen Deutschland-
Traum publiziere.“  

Der Essay, der erst 1985 auf Deutsch erschien, geht von der Katastrophe der 
totalen Herrschaft aus, die mit Hitler zwölf Jahre wütete und noch ein starkes Nach-
leben habe: „[D]ie Wirklichkeit der Nazi-Verbrechen, des Krieges und der Nieder-
lage beherrschen, ob wahrgenommen oder verdrängt, offensichtlich noch das ge-
samte Leben in Deutschland.“ So scheint klares Denken bei den Deutschen kaum 
möglich: „[D]ie Erfahrung des Totalitarismus hat sie jeder spontanen sprachlichen 
und intellektuellen Reaktion beraubt, so daß sie nun, wo die offizielle Richtschnur 
fehlt, gewissermaßen sprachlos und unfähig sind, irgendwelche Überlegungen zu 
artikulieren.“ Arendt entwirft für die Deutschen kein pädagogisches Programm wie 
Jaspers mit Die Schuldfrage. Aber sie nutzt seine Kategorien, wenn sie schreibt:  

„Die sogenannten ‚guten Deutschen‘ gehen, wenn sie über sich oder andere moralisch 
urteilen, oft genauso fehl wie jene, die einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, daß 
von den Deutschen etwas Schlimmes oder Außergewöhnliches angerichtet wurde.“  

Das Irritierende der deutschen Schuld sieht Arendt vor allem in der allzu starken 
Gewissenhaftigkeit der Passiven und der schieren Gesinnungslosigkeit der Aktiven, 
so dass diese das öffentliche Leben dominierten. 

In den 1950er Jahren wurde Basel zu einem Hort, den Arendt bald jährlich auf 
ihren Europa-Reisen für ein- bis zwei Wochen aufsuchte, um mit Jaspers die 
philosophische und politische Situation der Zeit zu besprechen. Deren Vorzeichen 
änderten sich nun endgültig. Der Kalte Krieg nahm mit der Korea-Krise immer 
deutlichere Züge an, und die Amerikaner sahen nicht erst mit der Gründung der 
Bundesrepublik unter Konrad Adenauer die Deutschen immer mehr als Ver-
bündete, denen man die jüngste Vergangenheit nachsah. Die wirtschaftliche und 
politische Westbindung führte dazu, dass die kompromittierten Eliten rasch wieder 
in verantwortliche Stellungen einrücken konnten. Schon der Deutschland-Report hatte 
nüchtern resümiert: „Die Wiedereinführung einer wirklich freien Marktwirtschaft 
war gleichbedeutend mit der Übergabe der Fabriken und der Verfügungsgewalt an 
jene, die, was die praktischen Ziele der Nazis betraf, stramme Anhänger des Regimes 
gewesen waren, auch wenn sie sich über die letzten Konsequenzen des Nazismus 
ein wenig im Irrtum befunden hatten.“  

Während Thomas Mann zu jener Zeit diese ökonomischen Bedingungen im 
Westen bedauert hatte und aufgrund seines vagen Sozialismus Russland sogar als 
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möglichen Friedensstifter ansah, trennte Hannah Arendt die russischen Menschen 
in ihrem Bericht scharf vom sowjetischen Regime. Im Blick auf Berlin, wo sie den 
Kontrast beider Systeme sah, schrieb sie zugespitzt: „[N]ur die Berliner machen sich 
die Mühe, die Ähnlichkeiten zwischen Hitler und Stalin klar herauszustellen, und nur 
Berliner machen sich die Mühe, einem zu erklären, daß sie natürlich nicht gegen das 
russische Volk sind“.  

Dabei waren ihr die Auswüchse der McCarthy-Ära ebenso verhasst. Arendt sah 
die Kommunistenverfolgung aber als passageres Übel und widmete der amerikani-
schen Demokratie zehn Jahre später mit Über die Revolution ein hymnisches Buch, das 
sie Karl und Gertrud Jaspers widmete. Ihr Lehrer reagierte gerührt. Schon in der 
1957 veröffentlichten Philosophischen Autobiographie hatte er Hannah Arendt für die 
politische Nachhilfe Dank abgestattet:  

„In den neuen Fragen, vor denen wir nun standen, wurde Hannah Arendt-Blücher für 
meine Frau und mich aus alter, durch Jahrzehnte nicht erloschener Neigung hilfreich. 
[…] Sie kam aus der jüngeren Generation zu uns Alten, brachte uns zu, was sie erfahren 
hatte. […] Die innere Unabhängigkeit machte sie zum Weltbürger, ihr Glaube an die 
einzige Kraft der amerikanischen Verfassung […] zur Bürgerin der Vereinigten Staaten. 
Von ihr lernte ich diese Welt des größten Versuchs politischer Freiheit und andererseits 
die Strukturen des Totalitarismus besser sehen als ich es vorher vermochte“. 

 
Hannah Arendt in Jerusalem 

Als solche Weltbürgerin hielt Hannah Arendt die Laudatio auf Karl Jaspers, dem 
man 1958 den renommierten Friedenspreis des Deutschen Buchhandels zugespro-
chen hatte. Sie umriss das „Wagnis der Öffentlichkeit“, das der politische Philosoph 
nach 1945 eingegangen sei, um die kantische Idee der Freiheit gegenüber totalitären 
Gefahren zu verteidigen. Ihr Buch The Origins of Totalitarianism, das 1951 erschienen 
war und vier Jahre darauf als Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft in deutscher 
Übersetzung, stand eigenwillig in dieser Tradition.  

Nach dem medienwirksamen Aufritt in der Paulskirche nutzte die Hamburger 
Bürgerschaft die Gelegenheit, um Arendt als antitotalitäre Denkerin mit dem Les-
sing-Preis zu ehren. Das Lessing-Porträt lässt sich als radikale Ablehnung kollektiver 
Ideologien lesen. Ihre Hymne auf den Kritiker der Aufklärungszeit zeigt eine intel-
lektuelle Verve, die Arendt nicht lange darauf im Jerusalemer Eichmann-Prozess 
gegenüber ihrer jüdischen Herkunftswelt ebenfalls auszeichnen wird.   

Allerdings wurde ihr polemisches Talent von vielen nicht geschätzt, gerade ange-
sichts der moralisch heiklen Fragen, wie sich die europäischen Juden selbst gegen-
über ihrer Verfolgung und Vernichtung verhalten hätten, welche von Adolf Eich-
mann organisiert worden war. So war Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht über die Banali-
tät des Bösen international vor allem ob der herben Kritik an den Judenräten um-
stritten, hatte Arendt doch geschrieben: „Diese Rolle der jüdischen Führer bei der 
Zerstörung ihres eigenen Volkes ist für Juden zweifellos das dunkelste Kapitel in der 
ganzen dunklen Geschichte.“ Zudem regte sich äußerster Unmut in der jüdischen 
Welt darüber, dass Adolf Eichmann nicht als diabolische Führungsgestalt erschien, 
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mit ihren Büchern weltweite Bekanntheit erlangt hatte: „Was ist sie denn? Nirgends 
das Ressort! Sie zu subsummieren, ist unmöglich. Sie gehört keinem Verein, keinem 
Club an. Sie ist völlig sie selber und wagt es auf sich.“ 
 
Vom unabhängigen Denken 

Als Arendt im Frühherbst 1966 nach Basel reist, fällt Jaspers die Entscheidung, seine 
Arbeit am „Buch Hannah“ einzustellen. Trotz der Aufgabe des Projektes machte er 
sich weitere Notizen. Die Sammlung von Textstücken und Notizen erschien jüngst 
in der kritischen Jaspers-Ausgabe unter dem Titel Vom unabhängigen Denken. Hannah 
Arendt und ihre Kritiker, den Jaspers selbst erwogen hatte.  

Auch in den Notaten denkt Jaspers über die Verharmlosung des Organisators 
der Massenvernichtung nach. Er liest seine Schülerin gegen den gemeinten Strich: 

„Auch die ‚Banalität des Bösen‘ ist nicht das letzte Wort. Diese Banalität kann zur Wirk-
samkeit kommen nur unter Bedingungen eines politischen Zustandes von Terror, kon-
trollosem Befehl, Tyrannis von Menschen, die vorher durch ihre Worte, Handlungen, 
Aussehen erkennbar sind als keineswegs banal und zufällig, sondern ursprünglich und 
ihrem Wesen nach böse.“  

Stellenweise gesteht Jaspers sogar zu, Arendt habe sich vom strategischen Verhalten 
Eichmanns in Jerusalem blenden lassen, so dass sie seinen fanatischen Antisemi-
tismus nicht mehr wahrgenommen habe. Die Sassen-Gespräche, die ein ehemaliger 
SS-Mann mit Eichmann geführt hatte und die schon 1960, vor dem Jerusalemer 
Prozess, ohne dessen Zustimmung teilweise publiziert worden waren, sind ihm ein 
Beleg dessen. Darin heißt es: „Mich reut gar nichts, ich krieche in keiner Weise zu 
Kreuz… Nein, ich muss Ihnen ehrlich sagen, hätten wir von den 10,3 Millionen 
Juden, die der Statistiker Korherr angewiesen hat, 10,3 Millionen Juden getötet, dann 
wäre ich zufrieden und würde sagen, gut, wir haben einen Feind vernichtet.“ Als 
psychologischen Grund für die Maskerade, die Eichmann im Prozess trage, sieht 
Jaspers den „Drang aus dem Elend“. Der für den Völkermord Angeklagte habe ver-
sucht, „in Jerusalem sein Leben zu retten“.  

Jenseits der Kontroverse um Eichmann und die Rolle der Judenräte behandelt 
Jaspers ausführlich im „Buch Hannah“ das persönliche Gewissen, wie es sich im 
stillen und starken Widerstand gegen Hitler zeigte:  

„Wir möchten wissen, was für ein Gewissen am Werk war. Das ist nicht möglich ohne 
Unterscheidungen. Nicht alle, die ihr Leben verloren, sind schon dadurch gleichsam ge-
heiligt als Gewissenskämpfer, nicht alle sind Märtyrer. Nicht Gedankenlosigkeit, Zufällig-
keit, Fahrlässigkeit, sondern erst die ursprüngliche Kraft eines erfüllten Gewissens adele 
den Menschen.“  

Er folgt weitgehend ihrer Argumentation. Vorbildlich hätten die Geschwister Scholl 
sich verhalten. Entlang von Inge Aicher-Scholls Bericht Die weiße Rose zeichnet er 
die Entwicklung dieser idealistischen Studenten enthusiastisch nach. Während die 
Militärs am 20. Juli nur äußerlich kalkuliert hätten, seien die Studenten aus inneren 
Motiven gegen das Regime aufgestanden: 
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„Dort war das Gelingen des Gewaltaktes maßgebend, hier war die Tat allein das Wort, 
dessen Hoffnung auf Gelingen in der Erwartung der Gesinnung lag, die in weiten Kreisen 
der Bevölkerung als sittliche Grundverfassung mit einer grossartigen volksgläubigen 
Illusion vorausgesetzt wurde.“  

Der Kontrast wird noch deutlicher, wenn Jaspers im Geist der Schuldfrage schließt: 
„Die Jugend war sich gewiss, den Erweckungsakt vollzogen zu haben und starb in 
dem Bewusstsein, ihr Tod würde erst recht die Wellen schlagen, die zum Aufstand 
des Volkes werden. Die Militärs starben in religiösen Vorstellungen oder in der 
Tapferkeit des Nichtwissens.“ Max Webers Unterscheidung von Gesinnungs- und 
Verantwortungsethik steht hinter der Apologie des studentischen Gewissens. Jas-
pers legt den Akzent eindeutig auf die Gesinnung im Widerstand gegen Hitler. Für 
jene, die wie die Militärs politisch verantwortlich handeln, d.h. mit Weber, bereit 
sind, für ein gutes Ziel auch heikle Mittel zu verwenden, hat er weniger Sympathie.  

Zuletzt führen die ambivalenten Aufzeichnungen noch zustimmend das Zeugnis 
des Dichters Jochen Klepper an, der mit seiner jüdischen Frau und deren Tochter 
1943 gemeinsam aus dem Leben gegangen war, weil man ihnen die gemeinsame 
Ausreise nach Schweden verweigert hatte: „Die unbedingt Verbundenen sagen ein-
ander: Wenn du ermordet wirst, will ich mit ermordet werden, – wenn du sterben 
sollst, will ich mit sterben, wir beide oder keiner!“ Die geteilte Gesinnung, die aus 
der existentiellen Kommunikation der Liebenden schöpft, ist für den Existenzphilo-
sophen das Maß aller Dinge, über das er sich im Tagebuch 1939–1942 selbst Rechen-
schaft abgelegt hatte, zumal auch er und Gertrud Jaspers damals darum gebeten 
hatten, nach Basel ausreisen zu dürfen.   
 
Wohin treibt die Bundesrepublik?  

Je älter Jaspers wurde, umso radikaler beurteilte er die jüngste deutsche Vergangen-
heit. Er durchlief in späten Jahren nochmals eine Revolution seiner politischen 
Denkungsart. Dies wird nicht zuletzt ersichtlich im Verhältnis zu Rudolf Augstein. 
Hatte er noch 1962, zur Zeit der Spiegel-Affäre, von der journalistischen „Gemein-
heit“ des Magazins gesprochen, so sah er dessen Herausgeber im Vorfeld der Ver-
jährungsdebatte ganz anders. Augstein durfte am Vortag des 83. Geburtstages von 
Jaspers 1966 nach Basel kommen. Ihr Gespräch erschien im Spiegel schon kurz 
darauf, parallel zur hoch umstrittenen Debatte des Bundestages. Beide verbindet das 
philosophisch-politische Interesse an der deutschen Schuld, die keine Verjährung 
zulasse. Auf dem Cover des Spiegel blickt Jaspers ernst, umrahmt von Bundesadler 
und -farben. Augstein eröffnet seinen Geleitbrief, indem er für den politischen 
Philosophen das Bild des alttestamentlichen Propheten aufgreift: „Der Prophet von 
heute sieht ein wenig anders aus. Er besteigt eine Kanzel und sagt mit unaufgeregter 
Stimme Sätze, die den Gewohnheiten der Menschen ärgerlich erscheinen müssen. 
Oder er liegt in einem kleinen Stadthaus der alten Patrizierstadt Basel auf einem fürs 
arbeitsreiche Alter präparierten Sofa und bringt Gedanken zu Papier, die ihm, hätte 
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er sie 1950 zu Gesicht bekommen, fremd genug erschienen wären. Ob die Stimme 
des Herrn noch aus ihm redet, dessen ist er nicht sicher.“  

Augstein bewunderte Jaspers für sein engagiertes Schreiben, auch als dieser 1967 
mit „Von Heidelberg nach Basel“ unverhüllt im Spiegel erstmals die tiefe Enttäu-
schung über die Deutschen zugesteht, die 1948 den Umzug nach Basel motiviert 
habe: „Die ungeheure Ehrlichkeit Ihres Lebensberichts machte das Buch zu einem 
philosophischen Ereignis ersten Ranges.“ Mit einer gewissen Bitterkeit resümierte 
Jaspers nun die vordergründige Offenheit der Menschen, die ihn und seine Frau 
noch vor der Befreiung durch die Amerikaner gemieden hätten. Vor allem ist der 
Text aber eine öffentliche Hommage an Gertrud Jaspers:  

„Meine Philosophie ist wohl im Begrifflichen von mir ausgearbeitet. Aber in der Substanz 
ist sie uns gemeinsam. […] Gertrud brachte mich vor das Äußerste, wenn ich aus kon-
servativen Neigungen an den Grenzen zum Harmonischen neigte. Sie wehrte ab, wenn 
ich bequem werden wollte. […] Ich lernte durch sie die biblische Religion erst recht 
kennen. Wenn man Deutsch und Jüdisch hätte trennen wollen, hätte ich in jedem Kon-
fliktfall bei den Juden gestanden als den Schwächeren, den Benachteiligten unter den 
Deutschen, wie es denn auch später geschah.“ 

Die prophetische Leidenschaft, die Rudolf Augstein bei Jaspers sah, besaß eine 
religiöse Konnotation, die öffentlich erstmals in Die Schuldfrage spürbar geworden 
war, auch wenn die nie von ihm publizierten Grundsätze des Philosophierens sie schon 
entwickelt hatten. Diese Affinität zum prophetischen Denken brach anders im Ge-
spräch mit dem Spiegel auf, als Jaspers darauf insistierte, dass Verjährung aus mora-
lischen Gründen keine Option sei. Das Gespräch eröffnet dann auch den spätere 
Bestseller Wohin treibt die Bundesrepublik?. 

Zwischen Schuldfrage und Verjährungsdebatte hatte Jaspers schon 1958 im Geist 
der alttestamentlichen Propheten verlangt, zu bedenken, „was sein Volk durch ein 
böses Regime den Juden angetan hat“ und was die „Schuld der Christenheit an den 
Juden“ sei. Sein Essay Israel und das Abendland erinnert zu einer Zeit, als die Ade-
nauer-Regierung politisch die Wiedergutmachung in Verbindung mit dem israeli-
schen Präsidenten David Ben Gurion auf den Weg gebracht hatte, daran, dass „die 
Juden durch die biblische Religion die Tiefen aufgeschlossen“ hätten, gipfelnd in 
den Worten des Nazareners:  

„Aus Jesus spricht der Jude in seiner überwältigenden Leidenskraft und Liebe, in seiner 
alle Bande zerreißenden Unbedingtheit, in seiner Gottesgewißheit noch am Kreuze mit 
dem Psalmwort: ‚Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?‘ Durch das alte 
und das neue Testament (das ganz von Juden stammt) haben sie das Christentum in die 
Welt gebracht. Damit haben sie neben den Griechen und Römern den Boden des Abend-
landes, aber den festesten und tiefsten Boden gelegt, der alles trägt.“  

Jaspers verkündet die moralische Pflicht des Eingedenkens auf dem jüdischen 
Forum der Zeitschrift Das Neue Israel mit großem Pathos: „Das Abendland kann 
Israel nicht preisgeben, ohne sich selbst preiszugeben.“ Die reine Gesinnung, die in 
Krisen der Geschichte nötig sei, umriss Jaspers am Ende des Krieges auch in Von 



76 Matthias Bormuth 

der Wahrheit, seiner Logik, an einer weltliterarischen Figur. Hamlet habe scheitern 
müssen, da seine „Zeit […] aus den Fugen“ gewesen sei. In den Grundsätzen des Philo-
sophierens war Shakespeares melancholischer Held nur kurz in unmittelbare Nähe der 
prophetischen Gottesgewissheit des Jeremias gerückt worden. Dessen „Wissen um 
Transzendenz“ lässt Jaspers mit knappem Pathos in die wenigen Worten münden: 
„Der Rest ist Schweigen.“  

Aber in dem philosophischen Buch, das 1947 erschien, widmet er sich genauer 
Shakespeares problematischen Helden. In der Haltung des „Zögernde[n] und Ver-
säumende[n]“ zeige sich der „Grundzug der Tragödie: daß Hamlet ständig aktiv ist 
auf das Ziel der Wahrheit und des wahrheitsgemäßen Handelns hin“: „Die ihm vom 
Schicksal aufgezwungene Situation bewirkt diesen Schein des von Reflexion ge-
lähmten Schwächlings.“ Für Jaspers ist in aller Ambivalenz, die der melancholische 
Held der Tragödie zeigt, tröstlich, dass Hamlet in einem ganz verlässlich sei, in seiner 
Liebe zu Ophelia: „Zweifle an der Sonne Klarheit / Zweifle an der Sterne Licht / 
Zweifl’, ob lügen kann die Wahrheit, / Nur an meiner Liebe nicht.“  

Mit den Versen spiegelt Jaspers implizit seine eigene Haltung gegenüber Gertrud 
Jaspers in den Jahren der Verfolgung. Seine Hamlet-Deutung lässt die Haltung des 
Gesinnungsmenschen aufscheinen, der wohl im privaten Leben authentisch zu sein 
vermag, aber sich das öffentliche Handeln versagen muss. Er selbst zog sich, von 
den politischen Machthabern gezwungen, zurück auf die philosophische Nachdenk-
lichkeit. Deren Verwirklichung im Schreiben – vorerst für die Schublade – wäre 
nicht ohne Gertrud Jaspers möglich gewesen. So heißt es später in der Philosophischen 
Autobiographie:  

„Diese Arbeit fand statt in den Jahren des bittersten Leids, der Zeit des Nationalsozialis-
mus und seines Krieges. Als wir den Staat, in dem wir lebten, als Verbrecherstaat ver-
neinen und seinen Untergang um jeden Preis wünschen mußten, fanden wir Ruhe in der 
Ausarbeitung des scheinbar weltfremdesten Themas. […] Meine Frau las wie von jeher 
meine Manuskripte und machte mir Notizen dazu. Wir beide hatten daran den festen 
Leitfaden der täglichen Arbeit.“  

Auch wenn Jaspers wusste, dass er selbst im politischen Raum seine tiefere Gesin-
nung verborgen hatte, um das Leben mit seiner Frau nicht zu gefährden, blieb seine 
Faszination an Menschen, die für ihre Überzeugung keine Opfer scheuten. Wie 
Hannah Arendt war er fasziniert von abendländischen Figuren, die ihre Gewissen-
haftigkeit bis in den freiwilligen Tod hinein demonstrieren. So skizzierte der späte 
Jaspers in den Notaten zu Arendt etwas zu „Hannahs Denkungsart“, sich zuerst an 
einem antiken Vorbild orientierend: „Es ist wie ein Symbol: Sokrates trank in Ruhe 
nach vollendeten Gesprächen mit den Freunden den Schierlingsbecher.“ Und eben-
so führten die Aufzeichnungen aus dem Nachlass das jüdisch-christliche Beispiel 
von Jesus an, der für seine Mission den „Kreuzestod“ auf sich genommen habe.  

Auch dies zeigt, dass die politische Philosophie von Jaspers durchgängig im 
Horizont einer einhelligen Gesinnung steht. Dabei bildet der Dialog mit seiner Frau 
Gertrud als vertrauensvolle Kommunikation den Grund für die besondere Gewis-
senhaftigkeit. Jaspers hat noch zuletzt eine Eloge auf sie entworfen. In „Was ich am 
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Grabe von Gertrud sagen könnte“ kommt seine moralische Dankbarkeit für die 
Bedeutung zum Ausdruck, die ihre jüdische Religiosität für ihn als Existenzphilo-
sophen hatte. Er knüpft an biblische Sätze an, die er schon in den Grundsätzen des 
Philosophierens genutzt hatte: „Ich spreche einige Worte, die ihr lieb waren: / Der Herr 
hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Jahwe 
pflanzt ein und Jahwe reißt aus. Da willst du für dich Großes. Wolle nicht: / Gott 
war ihr eine Chiffer, – aber zugleich mehr als Chiffer: die Wirklichkeit, von der sie 
sich nicht trennte, wenn sie zweifelte.“ Jaspers schließt wenige Jahre vor seinem Tod 
den kurzen Text mit einem Bekenntnis, das neben dem liebenden Gespräch mit 
seiner Frau deren undogmatischen biblischen Glauben umreißt: „Diese Philosophie 
kennt keinen anderen Boden als den der Wirklichkeit der transzendent geschenkten 
Liebe. Sie kann nicht bekennen. Sie besitzt nicht, was objektiv an sich da wäre. / 
Wenn aber etwas, dann war ihr, in der Schwebe der Chiffern der Ruf von großer 
Wahrheit: Höre Israel, der Herr unser Gott ist einzig.“  
 
Der Vortrag wurde am 9. Februar 2024 in der Sitzung der Niedersächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen anhand eines Stichwortmanuskripts frei gehalten. Der abge-
druckte Essay geht auf ausgewählte Passagen meines Buch Die geistige Situation nach 1945. Karl 
Jaspers und Hannah Arendt zurück, das 2023 im Göttinger Wallstein Verlag erschien. Meine 
Arbeit verdankt viel der Edition und den Kommentaren der Karl Jaspers Gesamtausgabe, 
die derzeit entsteht und von der Heidelberger und unserer Akademie getragen wird. 
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attitudes toward it, the frequency or infrequency with which it is experienced, and 
the physiological associations with it are all culturally contingent.37 Furthermore, a 
number of languages lack a counterpart to the English term „emotion“ (including 
Classical Hebrew), making it difficult, if not impossible, to compare „emotional“ 
concepts across cultures. The number of emotional terms in different languages also 
varies considerably, from the single digits, as in Chewong in Malaysia, to over two 
thousand, as in English.38 It is now well established that a number of societies/lan-
guages develop emotions that others do not (e.g., fago, a central emotional term in 
Ifaluk that corresponds to a combination of sadness, compassion, and love; liget, a 
Filipino word denoting exuberant aggression in the face of a dangerous challenge; 
amae, a Japanese term that denotes the desire to be loved and taken care of, with an 
attendant feeling of total submission; and, of course, the inimitable Schadenfreude). 
Some cultures, moreover, „combine“ emotional concepts that operate as distinct 
emotions in others (e.g., anger and sadness, as in the Luganda term okusunguwala; or 
shame and embarrassment, as in haji in Japanese); and finally, emotions that Anglo-
phones might assume are universal, such as anger or sadness, are not present in all 
languages.39  

In this light, it is perhaps less surprising to learn that the emotion of „jealousy“ 
displays substantial variation across cultures that have the concept.40 It is important 
to note that what we call „jealousy“ in English is thought to comprise a complex 
combination of emotions.41 Lily Campbell deems jealousy „a curious mingling of 
love and hatred with grief or fear“.42 Sally Planalp deems jealousy „a complex emo-
tion blended primarily from anger-, sadness-, and fear-like feelings“.43 As an amal-
gam, moreover, as Peter Stearns points out, „[it] is open to various socially deter-
mined combinations“.44 Jealousy is also unique in that it is triadic (i.e., it involves 
three parties); as Jon Elster notably observes, „jealousy is the only example […] of a 
                                                           
37 On the stark differences between American and Chinese attitudes toward „pride“, for example, see 

CONGHUI LIU ET AL., Individual Pride and Collective Pride: Differences Between Chinese and Ameri-
can Corpora, Frontiers in Psychology 12 (2021), available at 10.3389/fpsyg.2021.513779.  

38 MESQUITA, Between Us, 138–139. 
39 FELDMAN BARRETT, How Emotions are Made, 146–148. Feldman Barrett notes that the Utka lack a 

term for anger, while Tahitian lacks a word for sadness (148). In a 2019 study of 2,500 languages that 
was published in Science, a term for „anger“ was present in less than 15% of the languages (MESQUITA, 
Between Us, 140–141).  

40 BROOKE A. SCELZA ET AL., Patterns of Paternal Investment Predict Cross-Cultural Variation in 
Jealous Response, Nature Human Behavior 4 (2020): 20–26. 

41 PETER STEARNS, Jealousy: The Evolution of an Emotion in American History (New York: 1989), 
xi–xii. 

42 KONSTAN, Before Jealousy, 7–27, here, 8–9. 
43 Cited in Konstan, Before Jealousy, 9. 
44 Stearns, Jealousy, xi–xii. Likewise, Alexandra Verbosek observes that envy and jealousy both have a 

moral component; as such, they are tied to norms that are „specific to the respective community, 
society, or culture“ (ALEXANDRA VERBOSEK: „Do Not Cast an Eye on Another One’s Goods…!“: 
Aspects of Envy, Jealousy and Greed in Ancient Egypt,” in The Expression of Emotions in Ancient 
Egypt and Mesopotamia, ed. SHIH-WEI HSU and JAUME LLOP RADUÀ, Leiden 2021, 169–197, here, 
170). 







  

 
 



  

Tilman Nagel1 

Pflichtriten und Machtanspruch. Grundzüge des islamischen 
Ritualrechts2 
 
1. Der Mensch als Knecht im durch Allah geschaffenen Kosmos 

Bilder von der Kaaba sind auch dem heutigen Nichtmuslim nichts Fremdes: Eine 
große Zahl von Muslimen sammelt sich zum Vollzug des rituellen Pflichtgebets in 
konzentrischen Kreisen um den Kultbau. 

 
Abb. 1: Pilger versammeln sich um die Kaaba zum Vollzug des rituellen Gebets, Wikipedia 
Commons. 
                                                           
1 Ordentliches Mitglied der Akademie seit 1989. 
2 Dieser Vortrag ist eine Zusammenfassung meines 2024 in Dresden erschienenen Buches: Das 

islamische Pflichtgebet und der Gebetsruf. Eine ritualrechtliche Untersuchung nebst einem Exkurs 
über falsche Gleichsetzungen (Basilisken-Presse). 
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Ich nehme auf solche Bilder Bezug, um die in der Regel nicht wahrgenommene 
Grundlage dieses Geschehens zu verdeutlichen, nämlich die islamische Vorstellung 
vom Kosmos. Die Kenntnis dieser Vorstellung erschließt den Sinn der islamischen 
Pflichtriten. 

Gemäß der islamischen Kosmologie bildet die Kaaba den diesseitigen Endpunkt 
einer Achse, deren überirdischer Ausgangspunkt die himmlische Kaaba ist, um die 
die Engel in ununterbrochener Anbetung und Verehrung Allahs kreisen. Sie erfüllen 
damit in vollkommener und ihnen wesensmäßig eigener Weise den Zweck, zu dem 
Allah unentwegt diesen Kosmos schafft, nämlich um von diesem Kosmos in tief-
empfundener Dankbarkeit angebetet, verehrt zu werden. Alles, was durch Allah 
nicht mit der Gabe des Verstandes begnadet wurde, verharrt spontan in solcher An-
betung, nicht so jedoch die Menschen und die Dämonen, denen Allah den Verstand 
anerschaffen hat. Auch mit Bezug auf sie sagt Allah freilich im Koran: „Ich habe die 
Dämonen und die Menschen nur geschaffen, damit sie mich anbeten“ (Sure 51, 56). 
Was der fortwährend durch Allah geschaffen werdende Kosmos wesensmäßig voll-
zieht, nämlich die Verehrung Allahs, das müssen die Dämonen und die Menschen 
unter Einsatz des ihnen durch Allah anerschaffenen Verstandes bewusst und mit 
Absicht durchführen. 
 Denn wie der ganze Kosmos befinden auch sie sich, da sie durch Allah geschaf-
fen werden, ihm gegenüber in einem existentiellen Knechtszustand: Jeder Mensch 
ist vor Allah ein Knecht, arabisch 	œabd, und aus ebendieser Wortwurzel ist das Ver-
bum des genannten Koranverses abgeleitet, das man mit „anbeten“ oder „verehren“ 
übersetzt. Als Geschöpf Allahs ist der Mensch ihm gegenüber einem unüberwind-
baren Knechtszustand anheimgegeben, den man ebenfalls mit einem Begriff aus 
dieser Wortwurzel bezeichnet: 	œub�»d�c�i��. Gemäß Allahs Wohlgefallen verwirklicht 
sich dieser Zustand, der jedem Menschen – die Dämonen lasse ich fortan außer 
Betracht – eignet, in der Befolgung der durch Allah selber gestifteten und durch 
Mohammed den Menschen überbrachten Scharia. Die Bezeichnung dieses schariati-
schen Knechtszustands, dem sich idealerweise die gesamte Menschheit zu unter-
werfen hat, heißt ta	œabbud, ist mithin ebenfalls aus jener Wurzel abgeleitet. Die An-
betung Allahs ist in islamischer Sicht die einzige dem Wesen eines jeden geschaffen 
werdenden Menschen entsprechende Daseinsweise. Zusammengefaßt: Anbetung 
bzw. Verehrung, wörtlich: Knechtsein, 	œib��da, ist die aus Allahs Schöpfungshandeln 
folgende einzig legitime Daseinshaltung des Menschen. 
 
2. Die ritualisierte Vergegenwärtigung des Knechtszustandes 

Eigenständig könnte der Mensch auch unter Einsatz des ihm anerschaffenen Ver-
standes diese Daseinshaltung nicht in eine Daseinsordnung überführen. Deshalb 
entsandte Allah Propheten, zuletzt Mohammed; sie überbrachten den Menschen die 
von Allah gewünschte und daher einzig gültige Daseinsordnung. Es ist diejenige, die 
im Islam und seinen Regelungen zu Buche geschlagen ist, die Scharia. Ihr wesent-
licher und weitaus materialreichster Teil ist das Ritualrecht, das Regelwerk der 	œib��da, 
mithin nach islamischer Glaubensüberzeugung des Menschseins schlechthin. Die 
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anderen großen Sachgebiete der Scharia, das Vertragsrecht und die Strafen und 
Sühnen, betreffen ja nur Verhaltensweisen, die nicht zur Gänze mit jenem Mensch-
sein in Allahs Kosmos zusammenhängen: Denn sie gelten für einen Daseinsbereich, 
in dem mit Allahs Erlaubnis der Satan und seine Helfershelfer ihr Unwesen treiben 
(Sure 15, 36–43). 

Während des Vollzugs der 	œib��da ist der Mensch jedoch gegen die Verführungs-
künste des Satans abgesichert. Denn der Mensch ist an dem jeweiligen Ort und in 
der jeweiligen Zeitspanne des Ritenvollzugs bruchlos in Allahs Schöpfungshandeln 
eingefügt, er ist ein winziges Teilchen des gänzlich durch Allah bestimmten Kosmos. 
Diese Überzeugung spiegelt sich in allen Einzelheiten des Ritualrechts wider. Erfüllt 
der Muslim fünfmal am Tag seine Gebetspflicht, so genießt er fünfmal die Erfahrung 
des Gefeitseins gegen jede Verstrickung in Widergöttliches. Fünfmal ist er ganz 
gewiss ein vollgültiges Glied des durch Allah gestifteten und rechtgeleiteten Gemein-
wesens der wahren Glaubenden. Im Vollzug ebendieser Pflichtriten kommt daher 
das einzig legitime Gemeinwesen, das islamische, zur Erscheinung. 

Die ritualrechtlichen Bestimmungen zu den fünf Pflichtgebeten und zum Ge-
betsruf geben diese Glaubensüberzeugung ein ums andere Mal zu erkennen. Schon 
wenige Jahrzehnte nach Mohammeds Tod entstehen Überlieferungen, in denen ihm 
Aussagen über die besonderen Vorzüge in den Mund gelegt werden, die ihn und den 
Islam aus allen anderen Arten der Gottesverehrung herausheben – aus jenen, die, 
wie schon deutlich wurde, nicht dem allumfassenden und ununterbrochenen 
Schöpfertum des Einen gerecht werden. Zu diesen Besonderheiten des Islams ge-
hört, dass der gesamte Erdboden, sofern nicht einzelne Stellen durch unreine Subs-
tanzen verschmutzt sind, als Ort der Ausführung der Riten taugt; er ist ja das unmit-
telbare Erzeugnis des vonstattengehenden Schöpfungsgeschehens. Desgleichen 
muss der Betende sich von jeglicher akzidentellen Verunreinigung befreit haben. Die 
hierbei zu beachtenden Vorschriften sind äußerst vielfältig und kleinlich. Die Her-
stellung der rituellen Reinheit zählt gemäß der Scharia zu den Voraussetzungen für 
die Teilnahme an den von Allah geforderten und geregelten Riten. Weitere Voraus-
setzungen sind die Zugehörigkeit zum Islam und die Religionsmündigkeit, die er-
reicht ist, sobald der Verstand so weit ausgereift ist, dass die Gebetspflicht im klaren 
Wissen um die Eingefügtheit in Allahs Schöpfungshandeln vollzogen wird. Dieses 
Wissen hat sich in einer eigens diesbezüglich zu fassenden Absicht niederzuschlagen, 
die garantiert, dass die vorgeschriebenen Riten nicht gedankenlos ausgeführt wer-
den. Ferner muß der jeweils vorgeschriebene Zeitpunkt eingetreten sein. 

Das rituelle Gebet selber ist keine individuelle Zwiesprache mit dem Schöpfer, 
sondern läuft nach einem streng geordneten Muster ab, das für die einzelnen fünf 
täglichen Ausführungen gewisse Abweichungen aufweist. Die Rechtshandbücher 
nennen sechs Handlungselemente, die in jedem der fünf Pflichtgebete in unter-
schiedlicher Kombination zu absolvieren sind: Das erste ist das bewusste Eintreten in 
die Gegenwart Allahs bzw. in sein Schöpfungshandeln, ein Vorgang, der jegliche 
ichbezogene Regung des Geschöpfes ausschließt – und, wie angedeutet wurde, 
durch die Herstellung der rituellen Reinheit zur Eingefügtheit in jenes Schöpfungs-
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Rang als der Imam und der Kalif einnehme, wird nun verständlich: Der Gebetsrufer 
erinnert immer wieder daran, dass sich der gesamte Kosmos im metaphysischen 
Knechtszustand gegenüber Allah befindet und dass die mit dem Verstand begna-
deten unter den Geschöpfen aufgefordert sind, das Gemeinwesen der regelgerecht 
Allah Anbetenden zu bilden; der metphysische Knechtszustand muss durch die 
Menschheit im schariatischen Knechtszustand, im ta	œabbud, verwirklicht werden, 
und das heißt, durch die Herrschaft des Islams. 

Den Menschen, die sich diesem Ziel widmen, ist mit den „Parolen Allahs“ bzw. 
„des Islams“ eine nur ihnen, den Muslimen, vorbehaltene Besonderheit zugestanden 
worden: Sie sollen den Gebetsruf und auch die anderen Pflichtriten ostentativ aus-
führen, damit alle noch Ungläubigen und auch die Wankelmütigen in den eigenen 
Reihen sich genötigt sehen, diesem durch Allah gestifteten Gemeinwesen beizu-
treten. Die schariatischen Regelungen der Existenz nichtislamischer Glaubensge-
meinschaften unter islamischer Herrschaft legen größten Wert darauf, dass sie in der 
Öffentlichkeit unsichtbar bleiben. Umgekehrt zählt auch der „Dschihad auf dem 
Pfade Allahs“ zu den „Parolen des Islams“. Diese alle machen das Gemeinwesen 
der Glaubenden nach außen sichtbar und betonen seinen Geltungsanspruch. Nach 
innen, im einzelnen Muslim, soll die schon erwähnte „Absicht“ die Gleichgestimmt-
heit und Geschlossenheit nicht nur des Ritenvollzugs, sondern überhaupt der Glau-
bensgemeinschaft festigen. „Nach der Eroberung [Mekkas] gibt es keine Hedschra 
mehr“, sagt Mohammed in einer viel zitierten Überlieferung, „es gibt nur noch den 
Dschihad und die Absicht. Wenn ihr zum Kampf gerufen werdet, dann stellt euch 
ein!“ Mit der Eroberung Mekkas im Januar 630 enden die konstituierenden Kriegs-
züge Mohammeds; zum islamischen Glauben übertreten bedeutete bis dahin, den 
eigenen Stammesverband aufgeben, um sich der Kampfgemeinschaft des auf Allahs 
Geheiß ins Leben gerufenen Gemeinwesens anzuschließen. Nachdem dieses Ge-
meinwesen seinen diesseitigen Mittelpunkt eingenommen hat, ist die Phase seiner 
Gründung vorüber. Von nun an gilt es, dessen Macht über den Erdball auszudeh-
nen, was fortwährend mittels der als „Parolen Allahs“ zur Darstellung gebrachten 
Pflichtriten sowie des Gebetsrufs und durch die ständige Festigung der Absicht und 
durch den Dschihad zu bewerkstelligen ist. 

Ob Mohammed den eben zitierten Ausspruch wirklich getan hat, wissen wir 
nicht. Vermutlich dient er dazu, das Selbstverständnis der Muslime, wie es sich im 
Laufe der Eroberungszüge herausbildete, in jene frühe Zeit zurückzuspiegeln und 
dadurch zu legitimieren.  
 
4. Die Reichweite des durch die Riten stabilisierten Herrschaftsanspruchs 

Die in der gebotenen Kürze beschriebenen täglichen Bekräftigungen der grundsätz-
lichen Überlegenheit des islamischen Gemeinwesens fordern zudem eine über den 
Ritenvollzug hinausgreifende Verwirklichung im Rahmen von drei schariatischen 
Prinzipien, die am Schluß gestreift werden müssen, um die machtpolitische und 
gesellschaftliche Funktion der Pflichtriten weiter zu verdeutlichen. Eines dieser Prin-
zipien klang eben schon an: der Dschihad, der dem Gemeinwesen obliegt, solange 





  

Nikolaus Henkel 

Vergils AAeneis in Bildern erzählen – Narratologische Perspektiven zu 
den Holzschnitten der Vergilausgabe Straßburg 1502 
 

Vergils Aeneis gehört zu den kulturellen Leittexten 
des westlichen Europa, und dies ununterbrochen 
seit der Antike bis in den Anfang des 20. Jahrhun-
derts. An die 1000 mittelalterliche Handschriften 
sind heute noch erhalten, freilich nur spärliche Reste 
einer wesentlich umfangreicheren Überlieferung. In 
der Inkunabelzeit bis 1500 sind seit dem Erstdruck, 
Rom 1469, bis zum Jahr 1500 an die 100 Druckaus-
gaben nachweisbar. Die Folgezeit bringt, bis in die 
Gegenwart, eine kaum überschaubare Menge von 
Ausgaben, bald auch Übersetzungen heraus, von 
denen die erste, verfasst von dem Franziskaner 
Thomas Murner, bereits 1515 gedruckt wurde.1 
     Bemerkenswert ist die Geltung Vergils noch im 
20. Jahrhundert. Im Jahr 1931 veröffentlichte der 
katholisch-konservative Schriftsteller und Publizist 

Theodor Haecker einen weit verbreiteten Essay mit dem Titel „Vergil. Vater des 
Abendlandes“. Haecker erhielt 1938 Rede- und Publikationsverbot, konnte aber 
zuvor noch drei Auflagen seines Essays in Deutschland und zwei in der Schweiz 
herausbringen, gleichzeitig erschienen Übersetzungen ins Englische, Französische 
und Italienische, und ab 1946 weitere Ausgaben in Deutschland und der Schweiz. 
„Vergil. Vater des Abendlandes“ ist die Formulierung eines kulturhistorischen 
Bekenntnisses, das zumindest bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts innerhalb 
der europäischen Bildungseliten Geltung beanspruchen durfte. 

In den Kontext dieser die westeuropäische Kultur über Jahrhunderte prägenden 
Bedeutung von Vergils Aeneis gehört auch die in Straßburg 1502 erschienene Aus-
gabe; es ist die erste, die einen kompletten Illustrationszyklus enthält. Ihr Heraus-
geber ist der bedeutende Basler Jurist und ab 1501 Straßburger Syndicus Sebastian 
Brant (1457–1521), dem auch die minutiösen Konzepte für die Holzschnitte zu-
zuschreiben sind.2 

Ich beginne zunächst mit einer Skulpturengruppe aus dem ersten Jahrhundert 
vor Christus, die 1506 in Rom auf dem Areal der Domus aurea des Kaisers Nero 

                                                           
1 Siehe dazu die Freiburger Dissertation von JULIA FRICK, Thomas Murners Aeneis-Übersetzung 

(1515). Lateinisch-deutsche Edition und Untersuchungen (Münchener Texte und Untersuchungen, 
hg. von der Bayer. Akademie der Wiss. 149, Wiesbaden 2019. 

2 Siehe NIKOLAUS HENKEL, Sebastian Brant. Studien und Materialien zu einer Archäologie des Wissens 
um 1500, Berlin 2021. 
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aufgefunden wurde. Sie zeigt den trojanischen Priester Laokoon und seine beiden 
Söhne im aussichtslosen Kampfe gegen zwei mächtige Schlangen (Abb. 1).3  
 

 
Abb. 1: Laokoon-Gruppe, 1. Jh. v. Chr., Città del Vaticano, Musei Vaticani,  
Inv. 1059. 

 
Vergil hatte im zweiten Buch der Aeneis die Szene geschildert. Der Priester Laokoon 
hatte die Trojaner eindringlich gewarnt, das hölzerne Pferd, das die griechischen 
Belagerer vor den Mauern aufgestellt hatten, in die Stadt zu bringen; sogar seine 
Lanze hatte er darauf geschleudert, ohne dass man auf ihn hörte. Als er gerade dabei 
war, dem Neptun einen Stier zu opfern, tauchten zwei riesige, von Vergil als wahre 
Ungeheuer beschriebene Schlangen aus dem Meer auf. Sie stürzen sich zunächst auf 
Laokoons beide Söhne, die sie umringeln, zerfleischen und töten, sodann auf Lao-
koon selbst, den sie umschlingen. Mit den Händen versucht er vergeblich, sich zu 
befreien und erhebt, bevor er stirbt, ein grässliches Geschrei zu den Sternen.4 

Diese Skulpturengruppe steht im Mittelpunkt einer lebhaften Diskussion im  
18. Jahrhundert über das Verhältnis von Dichtkunst und Malerei. Immer wieder wird 
ein Diktum des Horaz aus seiner Ars poetica ausgerufen, das besagt: Dichtkunst sei 
der Malerei vergleichbar: „Ut pictura poesis“ (A.P., v. 361). Eine markante Stellung 
nimmt dabei Gotthold Ephraim Lessing ein, seinerzeit Bibliothekar der Wolfen-
bütteler herzoglichen Bibliothek, der in seiner unvollendet gebliebenen Abhandlung 

                                                           
3 Laokoon, 1. Jh. v. Chr. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Inv. 1059. 
4 Vergil, Aen. 2, v. 40–55 und 199–227. Ich übergehe hier die Zeugnisse aus der griechischen Antike. 

– Zu der Skulpturengruppe siehe HERMANN LEBER, Michelangelo und der Laokoon. Künstlerische 
und kunsthistorische Untersuchungen zu Michelangelos Disegno und dessen Wirkungen, 2 Bde., 
Regensburg 2019; DIETER BORCHMEYER, Laokoon und kein Ende. Über Grenzen und Ent-
grenzungen der Künste, Würzburg 2024. 
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„Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie“ markant für eine 
differenzierende Trennung der Bild- von der Sprachkunst eintritt.5 Lessing kannte 
zur Zeit der Abfassung nur Abbildungen der Skulpturengruppe, ob er sie später, bei 
einem Rombesuch 1775, gesehen hat, wissen wir nicht; sein Tagebuch äußert sich 
nicht dazu. Lessing notiert in einer vorbereitenden Studie aus dem Jahr 1762:  

„Es ist wahr, beides [sc. Malerei und Poesie] sind nachahmende Künste; und sie haben alle 
die Regeln gemein, welche aus dem Begriffe der Nachahmung folgern. Allein sie brauchen 
ganz verschiedne Mittel zu ihrer Nachahmung, und aus dieser Verschiedenheit fließen die 
besonderen Regeln für eine jede. Die Malerei braucht Figuren und Farben in dem Raume. 
Die Dichtkunst artikulieret Töne in der Zeit.“6 

Beide Künste folgen den ihnen inhärenten Eigenlogiken. Lessing bietet hier, so 
Sabine Schneider, die „erste Formulierung einer Medienästhetik“.7 Für Lessing 
besteht ein grundsätzlicher Gegensatz der beiden Künste: Texte ereignen sich im 
fortschreitenden zeitlichen Vollzug der Sprache und stehen damit gegenüber der 
Simultaneität der Botschaft des Bildes. Freilich ist zu bedenken, dass auch das Bild 
sich erst in der zeitlichen Sukzession der Erkenntnisschritte erschließt. 

Von hier aus wenden wir uns dem Holzschnitt zu, der den ‚Aeneis‘-Teil der 
Straßburger Vergil-Ausgabe von 1502 eröffnet (Abb. 2).8 Er stammt aus dem kolo-
rierten Exemplar der HAB Wolfenbüttel, das Lessing möglicherweise gekannt haben 
dürfte. Der Herausgeber Sebastian Brant fand hier am Ort in Johannes Grüninger 
einen leistungsfähigen Drucker und eine Werkstatt von handwerklich talentierten 
Buchillustratoren hatte. Brant ist es, der die ungemein detaillierten Anweisungen für 
die Ausführung der Holzschnitte gab und als Concepteur des gesamten Illustrations-
zyklus gelten muss.9  
 
 

                                                           
5 Gotthold Ephraim Lessing, Werke 1766–1769, hg. von WILFRIED BARNER (Gotthold Ephraim 

Lessing, Werke und Briefe 5/2), Frankfurt/M. 1990; hier: Laokoon oder über die Grenzen der 
Malerei und Poesie, Erster Teil, S. 11–206; Paralipomena, S. 207–321. Die umfangreiche Forschung 
zu Lessings Überlegungen im Anschluss an diese Skulptur kann nicht referiert werden; ich verweise 
zum weiteren Zusammenhang nur auf den Sammelband von THOMAS KOEBNER (Hg.), Laokoon und 
kein Ende. Der Wettstreit der Künste, München 1989; siehe auch SABINE SCHNEIDER, Die Laokoon-
Debatte: Kunstreflexion und Medienkonkurrenz im 18. Jahrhundert, in: Handbuch Literatur & 
Visuelle Kunst, hg. von Claudia Benthien (Handbücher zur kulturwissenschaftlichen Philologie 1), Berlin/ 
Boston 2014, S. 68–85. 

6 Aus dem Eingang der Paralipomena 1, ebd., S. 209. Dieser Teil des Traktats dürfte der früheste, wohl 
um 1762 entstandene Teil von Lessings Überlegungen sein, der bereits die „Zuordnung der Malerei 
zur Dimension des ‚Raumes‘ und der Dichtkunst zur ‚Zeit‘“ biete (s. Barner [Anm. 5], S. 638). 

7 Schneider, Die Laokoon-Debatte (Anm. 5), S. 72. 
8 Vergil, Werke, hg. von Sebastian Brant, Straßburg 1502 (VD16 V 1332), f. 121r. Beginn der ‚Aeneis‘. 

Exemplar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, A 11.2 Poet. 2°. Abbildung mit Genehmigung 
der Bibliothek. 

9 Henkel, Sebastian Brant (Anm. 2), S. 607–645. 
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Abb. 2: Vergil, Werke, hg. von Sebastian Brant. Straßburg 1502, f. 121r. 
Einleitungsholzschnitt zur ‚Aeneis‘. 
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Brants Ausgabe bietet das gesamte Œuvre Vergils, also seine Hirtengedichte 
(Eklogen), die Gedichte über den Landbau, die Viehzucht und die Bienen (Georgica) 
und die Aeneis mit dem im 15. Jahrhundert zugefügten 13. Buch des Maffeo Vegio 
sowie eine Reihe kleinerer, Vergil zugeschriebener Gedichte, die sog. ‚Appendix Ver-
giliana‘. Die Texte sind ergänzt durch mehrere Kommentare, die synoptisch um den 
Text herum angeordnet und mit einem klug eingesetzten Verweissystem mit ihm 
verbunden sind (dazu siehe weiter unten Abb. 4a/b). Für die Aeneis sind es vor allem 
der spätantike Kommentar des Servius (4. Jh.) sowie der humanistische des Domizio 
Calderini (1446–1478).10 

Bevor wir uns genauer dem Holzschnitt zuwenden, mit dem die ‚Aeneis‘ ein-
geleitet wird, zunächst knapp zu dem zugrundeliegenden Erzählkonzept. Vergil er-
zählt in seinem Epos die Geschichte des Trojanerfürsten Aeneas, der auf Geheiß 
der Götter aus dem besiegten Troja zusammen mit seinen Gefährten geflohen war. 
Die Götter und das über ihnen stehende Fatum hatten bestimmt, dass Aeneas nach 
Irrfahrten nach Italien gelangen sollte, wo seine Nachkommen dort ein zweites Troja 
(altera Troia) begründen sollten, das zum Zentrum eines Weltreichs werden soll: 
Rom. Soweit der Mythos. Vergil (70–19 v. Chr.) sieht im Imperium Romanum seiner 
Zeit und in Augustus als Friedenskaiser die Erfüllung dieses im Mythos begründeten 
göttlichen Ratschlusses. Die Aeneis ist also keineswegs nur eine Geschichte aus alter 
Vorzeit, sondern begründet den Weltrang Roms in der unmittelbaren Gegenwart 
Vergils, also in den Jahrzehnten vor der Zeitenwende.  

Dem steht – innerhalb des Mythos – entgegen Juno, die Gattin Jupiters, die ihrem 
Gatten zürnt, einerseits wegen seiner vielen Geliebten, aber auch, weil das von 
Aeneas begründete Geschlecht später einmal ihre Lieblingsstadt, das nordafri-
kanische Karthago, in dem Juno hoch verehrt wird, zerstören wird. Hier kommen 
Elemente der römischen Geschichte unmittelbar ins Spiel, die Vergil seinen Zeit-
genossen ins Gedächtnis ruft: das libysche Karthago, Machtkonkurrentin Roms im 
2. Jh. vor Chr., das aber im Jahr 146 vor Chr. von den Römern zerstört wird. 

Damit kommen wir zu dem Holzschnitt, der den ‚Aeneis‘-Teil der Straßburger 
Ausgabe einleitet. Dass Bilder „Geschichten“ erzählen können, ist ein allbekanntes 
Faktum, das seine spezifische Ausprägung dort erhält, wo es um Buchillustrationen 
geht. Ihr Ziel ist, das Medium der Schriftlichkeit mit dem Potential des Mediums 
Bild zu verknüpfen. Um solch einen Fall geht es hier.  

Der Bilderzählung vorangestellt sind zwei Argumenta, also knappe Zusammen-
fassungen des vergilischen Werks aus Brants Feder. Argumenta sind in ihrer präg-
nanten Kürze eine Gattung, die Kennerschaft, Intellekt und sprachliche Brillanz 

                                                           
10 Siehe zur Kommentierung Henkel, Sebastian Brant (Anm. 2), S. 607–610; zur Bedeutung und 

Funktion der Kommentartradition vgl. den Jenaer Tagungsband, Heteronome Texte. Kommen-
tierende und tradierende Literatur in Antike und Mittelalter, hg. von KATHARINA BRACHT/JAN DIRK 
HARKE/MATTHIAS PERKAMS/MEINOLF VIELBERG (Transmissions 6), Berlin/Boston 2022; siehe hier 
zur Begrifflichkeit und historischen Situierung die Einleitung, S. 1–16. 
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voraussetzt.11 Ich gehe nur auf das erste ein, in dem Brant die drei Hauptwerke 
Vergils erscheinen lässt. Sprecherin ist die den Dichter Vergil inspirierende Muse: 

Vita magis nulli est sua cognita: docta Maronis 
   Quam mihi musa: canens pergama: rura: capras. 

(‚Das Leben des Maro [=Vergil] ist niemandem besser bekannt / als mir, seiner Muse, 
die Troja besingt [Aeneis], die Äcker [Georgica], die Ziegen [Eklogen]‘). 

Der Holzschnitt ist gegliedert in drei horizontal angeordnete Register, die eine auf 
den ersten Blick verwirrende Fülle narrativer Details aufweisen. Erste Orientierung 
bieten kleine Rotuli, Schriftrollen, die Namen zeigen, Vieles hat aber der kundige 
Betrachter im fortschreitenden Prozess der Betrachtung aus eigenem Wissen ein-
zubringen. Deshalb vernetze ich im Folgenden die einzelnen Bildelemente des Holz-
schnitts mit Passagen aus dem Vergil-Text bzw. dem Kommentar. 

Im oberen Drittel (Abb. 3) sind links drei Schiffe der Trojaner zu sehen, die die 
Küste Libyens nahe Karthago erreicht haben (Aen. 1,159–173). – Rechts davon, als 
mittelalterliche Stadtburg dargestellt, CARTHAGO (so bei Vergil: Vrbs antiqua fuit 
[…] Carthago, Aen. 1,12f.). Nach Junos Willen sollte sie eigentlich das Zentrum eines 
Weltreichs werden. Doch der Wille der Götter und die von ihnen eingesetzte Schick-
salsmacht des Fatum hatten es anders bestimmt. 

 

 
Abb. 3: Einleitungsholzschnitt zur Aeneis (wie Abb. 2), oberes Register: Karthago und  
die Parzen, Ganymed. 
 

Vor der Stadt sitzen die drei Parzen: CLOTHO und LACHESIS spinnen den Schick-
salsfaden, ATROPOS (rechts, mit einer Schere in der Hand) hat ihn schon abge-
schnitten. Von den Parzen heißt sie, sie hätten den Untergang Karthagos bestimmt 
(sic volvere parcas, Aen. 1,22). Die Namen der Parzen brauchte Vergil seinen Zeitge-
nossen nicht zu nennen: sie waren den Lesern bekannt; sie werden in der Aeneis auch 
nicht namentlich aufgeführt. Spätere Zeiten, in denen man nicht diesen Hintergrund 
                                                           
11 Abgedruckt in: Sebastian Brant, Kleine Texte, hg. von THOMAS WILHELMI, Stuttgart – Bad Cannstatt 

1993, KT 392 und 393. 



Vergils Aeneis in Bildern erzählen 111 
 

des Wissens voraussetzen konnte, haben alles Notwendige über die Parzen in einem 
Merkvers zusammengefasst:12 

Clotho colum baiulat, Lachsis trahit, Atropos occat. 
(‚Clotho hält den Faden, Lachsis zieht/spinnt ihn, Atropos schneidet ihn ab.‘) 

Als zu vermittelndes Bildungsgut ist solches Wissen auch in den Aeneis-Kommen-
taren aufgeführt, so auch in der Straßburger Ausgabe von 1502. Sie umgeben in der 
sogenannten Klammerform den in größerer Schrifttype gedruckten Vergil-Text, der 
nahezu erdrückt wird von dem ihn umgebenden Wissen. Brant hat auf den ersten 
Blick unübersichtlichen Textseiten ein höchst effizientes Verfahren zum leichten 
Auffinden des einschlägigen Wissens installiert. ‚Aeneis‘-Textwörter/-Passagen, zu 
denen es eine Kommentierung gibt, werden durch einen dem Alphabet folgenden 
Buchstabenindex zwischen den Zeilen markiert. Über dem Wort parcas (Aen. 1, 22) 
steht der Buchstabe k (Abb. 4b nächste Seite). Dort lesen wir (Abb. 4a):13 
 

 
Abb. 4a: Vergilausgabe Straßburg 1502, f. 121ra. Kommentar zu v. 22: parcas. 
 

k Parcas. C(alderinus) Quoniam vita humana initium habet, progressum et finem. H�Âc 
tria per tres parcas antiqui nominauerunt: Nominaque sunt apud gr�Âcos Cloto lachesis & 
Atropos. Cloto qu�Â initium vit�Â typum habet colum cum penso g�Âstat […]. 

(‚k Parcas. C[alderinus]; Da das Menschenleben Anfang, Fortgang und Ende hat, haben 
die Alten diese drei [Stufen] nach den drei Parzen benannt. Ihre Namen sind bei den 
Griechen Clotho, Lachesis und Atropos. Clotho, die den Anfang des Lebens darstellt, 
führt den Faden mit dem Spinnrocken mit dem Faden […], Lachsis zieht den Faden vom 
Spinnrocken, das meint die Lebenszeit, die uns geschenkt ist. Die dritte Parze schneidet 
den von Lachesis gezogenen Faden ab und bezeichnet den Tod, deshalb heisst sie Atro-
pos‘ [es folgen Etymologie des Namens und mehrere Quellenzitate]). 

Mythologisches Wissen wird hier also gekoppelt mit einer durchaus lebensprak-
tischen Dimension vom göttlich bestimmten Lauf des Lebens von der Geburt bis 
zum Tod. 

In der rechten oberen Ecke dieses Registers ist der Adler des Jupiter zu sehen, 
der den Knaben GANIMEDES entführt, der in ein königliches Gewand gekleidet 
ist. Dass der Göttervater sich  diesem Knaben  zuwendet, ihn zu seinem 
Geliebten und 

                                                           
12 HANS WALTHER, Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris latinorum, 2., durchges. Aufl. 

Göttingen 1969, Nr. 2943. 
13 Vergil, Werke. Straßburg 1502, f. 123v. 
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Abb. 4b: Vergilausgabe Straßburg 1502, f. 123v: Aen. 1, v. 13–23 mit Kommentaren in 
Klammerform. Vorletzter Vers: parcas mit Buchstabe k. Kommentar dazu linke Spalte 
unten. 
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HEBE, die Mundschenkin der Götter, einen Kelch reicht. Der herabschwebende 
Ganymed als neuer Geliebter Jupiters wird sie aus diesem Amt drängen, was den 
Zorn ihrer Mutter Juno hervorruft.  

Links sitzt VIRGILIVS in einer zu Brants Zeiten üblichen akademischen Kathe-
dra, wie sie vielfach in Darstellungen des Lehr- und Universitätsbetrieb belegt ist. 
Auf dem Haupt trägt er den Lorbeerkranz als Abzeichen des Dichters (poeta lau-
reatus). Auch zu Zeiten Brants war der Lorbeerkranz für ausgewählte Dichter eine 
übliche Auszeichnung. König Maximilian hat allein 40 Dichter seiner Zeit als poetae 
laureati kreiert.15 Als Gewand trägt VIRGILIVS die in dieser Zeit für gehobene 
Persönlichkeiten übliche Schaube. Er schreibt in ein Buch, was ihm die MVSA, im 
Zentrum der gesamten Bildkonzeption stehend, auf Geheiß des höchsten Gottes 
IUPITER diktiert. Sie hält in der Rechten eine Schreibfeder, um aufzunehmen, was 
ihr der Gott weist. In ihrer Linken hält MVSA ein aufgeschlagenes Buch mit deut-
lich erkennbarer Musiknotation. Dieses Detail knüpft offenbar an an Brants Argu-
mentum oben auf dieser Seite, wo es heißt, die Muse besinge pergama, rura, capras. 
Singen als Bezeichnung für ‚dichten‘ knüpft auch an an den Eingang der Aeneis: Arma 
virumque cano […], „Die Kämpfe und den Helden werde ich besingen […]“ (Aen. 
1,1). Hinzu kommt: Die Erzählung der Aeneis setzt ein mit der Aufforderung des 
Dichters an die Muse (Aen. 1,8): Musa mihi causas memora [...], „Muse, bringe mir ins 
Gedächtnis die Gründe […]“, die Juno, Königin der Götter, zu solchen Zorn gegen 
Aeneas und die Trojaner trieb, wie sie die oben zitierte Stelle Aen. 1,25–28 aufzählt. 

Nun zum unteren Register (Abb. 6). Es zeigt das Urteil des PARIS, das die Ursache 
des die Welt bewegenden Kriegs um Troja ist. Der Text der Aeneis nennt nur das 
iudicium Paridis (Aen. 1,27). Die Hörer und Leser zu Zeiten Vergils brauchten keine 
weiteren mythologisch erzählenden Erläuterungen, sie waren in ihrem kulturellen 
Wissen abgelegt und auf Abruf vorhanden. Bereits für die Spätantike musste solches 
Wissen in den Aeneis-Kommentaren bereitgestellt werden. Für die Zeit um 1500 galt 
das Gleiche. Die Kommentare bieten die Details, die kurz zu referieren sind: 

Eris/Discordia, die Göttin der Zwietracht, hatte einen Streit unter den Göttinnen 
provozieren wollen; entschieden werden sollte, welche die Schönste sei. Ausgerech-
net ein Irdischer, der Königssohn PARIS, sollte darüber urteilen und derjenigen den 
Apfel der Zwietracht überreichen, die er für die Schönste hielt. Aufgereiht sind im 
Bild die drei Göttinnen: VENVS, dargestellt mit den sie in der Bildtradition beglei-
tenden Tauben, die verschmähte IVNO mit dem Kranich als ihrem Attribut; sie 
wendet sich enttäuscht ab. Rechts daneben steht, in Rüstung und mit der Eule als 
ihrem Attribut: PALLAS Athene. 
 

                                                           
15 Siehe DIETER MERTENS, Bebelius … patriam Sueviam … restituit. Der poeta laureatus zwischen Reich 

und Territorium, in: Zs. f. württ. Landesgeschichte 42, 1983, S. 145–173; Ders., Maximilians gekrönte 
Dichter über Krieg und Frieden, in: Krieg und Frieden im Horizont des Renaissancehumanismus, hg. 
von FRANZ JOSEF WORSTBROCK (DFG Mitteilungen XIII der Kommission für Humanismusforschung), 
Weinheim 1986, S. 105–123. 
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Abb. 6: Einleitungsholzschnitt zur Aeneis (wie Abb. 2), unteres Register: das Paris-
Urteil, Amor als Verursacher. 

 
Aber warum ist Paris als Hirte dargestellt, der Stab und Tasche abgelegt hat? Das 
einschlägige kulturelle Wissen liefern die Kommentare, die die Straßburger Ausgabe 
auf der Folgeseite bietet. Paris ist ein trojanischer Königssohn, dessen Mutter vor 
der Geburt den Traum hat, sie trage eine Fackel im Leib, die den Untergang Trojas 
bewirken würde. Um das zu verhindern, wird das Kind gleich nach der Geburt in 
der Wildnis ausgesetzt, kommt aber nicht wie beabsichtigt um, sondern wird von 
einer Bärin gesäugt und von einem Hirten in dessen Familie aufgezogen: Ein Wis-
senskomplex, dem Brant Eingang in die bildliche Darstellung des Holzschnitts ge-
schaffen hatte. Für den Leser wird dieses Wissen aber erst im Material der Kommen-
tare erschlossen. Nur wer diese Kenntnis hat, versteht das Detail des Bildes. 

Links unten ist schließlich noch die kleinste Gestalt im Ensemble des Holz-
schnitts platziert: der blinde Sohn der Venus, Amor. Er zielt mit seinem Bogen auf 
Paris, dessen Liebe zu der verheirateten Helena der Auslöser für den Kampf um 
Troja ist und damit für die Kette der folgenden Ereignisse: die Flucht des Aeneas 
über die Zwischenstation Karthago und die unglückliche Liebe der Königin Dido, 
nach Italien führt. Dort sollen seine Nachkommen Rom gründen, die Stadt, die aus 
dem Mythos heraus in die Zeitgeschichte führt und zur Zeit Vergils und unter der 
Herrschaft des Augustus das Zentrum der Imperium Romanum ist. Und wir können 
das noch weiterführen, in die Gegenwart des Straßburger Vergildrucks. Sebastian 
Brant, der Herausgeber des Drucks, hat mehrfach seinen König und späteren Kaiser 
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Maximilian mit Zitaten gerade aus dem Werk Vergils als den legitimen Fortsetzer 
des römischen Weltreichs ausgezeichnet.16 

Die Beobachtungen zu dem Holzschnitt, der die Aeneis der Straßburger Vergil-
Ausgabe einleitet, haben gezeigt, dass Lessings auch in der Folgezeit vielfach disku-
tierte Scheidung zwischen poesis und pictura hier nicht angewandt werden kann. 
Die von Sebastian Brant entworfene bildliche Darstellung folgt (wie auch die meis-
ten der sonst für diese Ausgabe von Brant entworfenen Illustrationen) eigenen 
Gesetzen. Als solche lassen sich formulieren: 

- Der Holzschnitt muss aus seinen einzelnen in sich kohärenten Bildfeldern wie 
ein Mosaik schrittweise erkannt, ja ‚ausbuchstabiert‘ werden. 

- Aus dem in zeitlichem Vollzug anzusetzenden Abschreiten der einzelnen Bild-
elemente ergibt sich die Erkenntnis einer sinnstiftenden Kohärenz, die wir als 
pikturale Narration, als ein Erzählen mittels Bildern bezeichnen können, das sich 
in zeitlicher Sukzession ereignet. 

- Die einzelnen Elemente dieser pikturalen Narration sind wissensbasiert, das 
heißt: Nur wer über das je einschlägige kulturelle Wissen verfügt, ist in der Lage, 
die sinnstiftende Potenz dieser Bild-Narration kompetent zu erfassen. 

- Dieses Wissen ist aufgehoben zum einen im Text Vergils, zum andern in den 
begleitenden Kommentaren, abgefasst in der bis ins 18. Jahrhundert Latein-
europa über alle Grenzen hinweg verbindenden Sprache der intellektuellen Eliten 
der Zeit.  

Die Technik Brants als Concepteur der Holzschnitte, Elemente der Texte wie auch 
der Kommentare in die Bildordnungen zu integrieren, ist bemerkenswert und führt 
zu den möglichen Adressaten. Der aus mehreren Perspektiven ausführlich kommen-
tierte Text der Straßburger Ausgabe (Abb. 4a/b) richtet sich an den studierenden 
Leser.17 Ihm ist am ehesten das für das ‚Ausbuchstabieren‘ der Bilder erforderliche 
Wissen zur Hand. Für Brants Intention ist er der geeignete Partner. Hier kommt 
zustande, was man als ‚intellektuellen Kontrakt‘ zwischen dem Gestalter des Bildes 
und dem Betrachter bezeichnen könnte.18 Wer über dieses Wissen nicht oder noch 
nicht, da am Anfang der Lektüre stehend, verfügen kann, wird die Botschaft des 
Bildes nur in Ansätzen wahrnehmen könne, weil er Vieles nicht (er-)kennt. Er hat 
nicht Teil an diesem ‚intellektuellen Kontrakt‘.  

                                                           
16 Und für Brant ist der Herrscher seiner Zeit, Maximilian, der rechtmäßige Fortsetzer der imperialen 

Tradition Roms, siehe Henkel, Sebastian Brant (Anm. 2), S. 42–45. 
17 Siehe zu diesem Typus der Buchnutzung SABINE GRIESE/NIKOLAUS HENKEL, Lesen im Mittelalter, 

in: Lesen. Ein interdisziplinäres Handbuch, hg. von URSULA RAUTENBERG/UTE SCHNEIDER, Berlin/ 
Boston 2015, S. 719–738. 

18 Ich hatte in anderem Zusammenhang auf dieses bildungs- und wissensgeschichtlich aufschlussreiche 
Modell des ‚intellektuellen Kontrakts‘ hingewiesen: NIKOLAUS HENKEL, Reduktion als poetologi-
sches Prinzip. Verdichtung von Erzählungen im lateinischen und deutschen Hochmittelalter, in: Die 
Kunst der brevitas. Kleine literarische Formen des deutschsprachigen Mittelalters, hg. von FRANZ-
JOSEF HOLZNAGEL/JAN CÖLLN (Wolfram-Studien 24), Berlin 2017, S. 27–55, hier S. 41–44. 
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Max Born, Göttingen und die Quantenmeachnik 
 

Einleitung 

Im Juni 2022 fand in Göttingen ein zweitägiges 
Symposium anlässlich der Hundertjahrfeier des 
Göttinger Instituts für Theoretische Physik statt. 
Max Born (1882–1970) war im Jahr 1921 aus 
Frankfurt nach Göttingen berufen worden. Ein 
Jahr später wurde das Institut offiziell gegründet, 
dessen frühe Jahre im Zentrum meines Vortrags 
stehen. Es gab zwar vorher schon einen Lehr-
stuhl für Theoretische Physik, er war aber in der 
Experimentalphysik angesiedelt.  

Nach seiner Ankunft in Göttingen beschäf-
tigte sich Born hauptsächlich damit, Atome theo-
retisch besser zu verstehen. Daher ist es sinnvoll, 
mit einem Rückblick auf das Jahr 1900 zu be-
ginnen. In diesem Jahr hatte Max Planck den 
ersten Schritt getan, die Grenzen der klassischen 
Physik zu überschreiten. Es gelang ihm die Fre-
quenzverteilung der Strahlung eines Hohlraums 

mit der kühnen Annahme zu verstehen, dass die Energie der Oszillatoren, mit denen 
er die Wände des Hohlraums beschrieb, nur ganzzahlige Vielfache von �D�å annehmen 
kann. Dabei ist �å die Eigenfrequenz der Oszillatoren und �D das Wirkungsquantum, 
eine von Planck ein Jahr früher im selben Umfeld aus thermodynamischen Über-
legungen eingeführte neue Naturkonstante.  

Göttingens Universität war in dieser Zeit eine der weltweit führenden im Bereich 
der Mathematik. David Hilbert (1862–1943), einer der Göttinger Mathematikpro-
fessoren, präsentierte auf dem zweiten internationalen Mathematikerkongress im 
August 1900 in Paris zehn ungelöste mathematische Probleme aus verschiedensten 
Gebieten der Mathematik (23 in der publizierten Version), die als Hilbertsche Probleme 
in die Mathematikgeschichte eingegangen sind. Er war auch an physikalischen Frage-
stellungen sehr interessiert.  

Max Born war damals kurz vor dem Ende der Schulzeit in seiner Heimatstadt 
Breslau und plante, Mathematik zu studieren. Dass Göttingen in Deutschland der 
mit Abstand beste Platz dafür war, wusste er damals noch nicht.  

Seine drei längeren Aufenthalte in Göttingen und die Entstehung der Quanten-
mechanik werden im Folgenden detailliert beschrieben.  
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Max Born: Seine frühe Karriere 

Nach Studienbeginn in Breslau verbrachte Born die beiden folgenden Sommerse-
mester in Heidelberg und Zürich. In Heidelberg fand sein erstes Zusammentreffen 
mit James Franck statt. Sie wurden später enge Freunde. Zurück in Breslau empfahl 
ihm sein Studienfreund Otto Toeplitz, nach Göttingen zu gehen, wenn er in 
Deutschland Vorlesungen von der Qualität hören wollte, wie er es in Zürich erlebt 
hatte. Born selbst wusste nichts über Göttingen, nicht einmal wo die Stadt lag. So 
kam es zu Borns erstem längeren Aufenthalt in Göttingen.  

Die Mathematik in Göttingen wurde bei Borns Ankunft im Jahr 1904 durch vier 
große Namen präsentiert: Felix Klein, David Hilbert, Hermann Minkowski und Carl 
Runge, von den Studenten als „die Bonzen“ bezeichnet. Da Hilbert Borns Mitschrift 
seiner Vorlesung besonders gut gefiel, bekam er die Aufgabe, die „spezielle“ Vor-
lesungsmitschrift für das ganze Semester anzufertigen, die später im Lesesaal der 
Mathematik ausgelegt wurde. Dies führte zu regelmäßigem Kontakt mit Hilbert. 
Durch das gute Verhältnis zu Hilbert war Born entschlossen, Mathematiker zu wer-
den. Bei dem Problem, das Hilbert ihm für die Doktorarbeit vorschlug, machte er 
auch nach vielen Monaten keinerlei Fortschritte. Das ließ Born an seiner Zukunft 
als Mathematiker zweifeln.  

Felix Klein hatte der Fakultät vorgeschlagen, das Thema „Die Stabilität der 
elastischen Linie“ für den Akademischen Preis des Jahres zu wählen. Nach langem 
Zögern beschloss Born, daran teilzunehmen. Im Juni 1906 wurde der Gewinner des 
Preises bekanntgegeben: Max Born. Diese Arbeit diente dann auch als seine Doktor-
arbeit.  

Nach der Promotion ging Born zurück nach Breslau, um den Militärdienst abzu-
leisten, von dem er nach dem Abitur aufgrund seines Asthmas zurückgestellt worden 
war. Sein Dienst dauerte allerdings nicht lange, da bereits im Januar 1907 ein erneuter 
Asthmaanfall zu seiner Entlassung führte. Borns Freund James Franck, der sich der 
Physik zugewandt hatte, riet ihm nach Cambridge zu gehen, wenn er mehr Physik 
lernen wollte.  

Im August 1907 kehrte Born aus Cambridge zurück nach Breslau und beschloss 
Physiker zu werden. Er begann sich für Probleme im Umfeld von Einsteins „spe-
zieller Relativitätstheorie“ zu interessieren. Da er von Hermann Minkowskis Formu-
lierung dieser Theorie im vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuum („Minkowski-
Raum“) wusste, schickte er ihm, als er mit seinem Projekt nicht weiterkam, einen 
Brief. Zu Borns großer Überraschung und Freude bot ihm Minkowski an, nach Göt-
tingen zu kommen, um gemeinsam an diesem Problem zu arbeiten. Und so begann 
im Dezember 1908 Borns zweiter längerer Aufenthalt in Göttingen. Leider mit 
einem sehr traurigen Anfang: Wenige Tage nach der Notoperation wegen einer 
Blinddarmentzündung starb Minkowski am 12. Januar 1909. Born blieb aber in Göt-
tingen und wurde im selben Jahr dort habilitiert.  

Im Jahr 1913 heiratete Born Hedwig (Hedi) Ehrenberg, Tochter des Juristen 
Victor Ehrenberg, der vor seinem Ruf nach Leipzig Professor in Göttingen gewesen 
war. Hedi war eine Freundin von Iris Runge, einer Tochter von Carl Runge. Im Jahr 
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1915 erschien Max Borns Buch Dynamik der Kristallgitter, das erste der vielen Bücher, 
die er schrieb. 

Auf Initiative von Max Planck erhielt Born den Ruf auf eine außerordentliche 
Professur in Berlin, und nach der Rufannahme fand der Umzug im Frühjahr 1915 
statt. In Berlin ist insbesondere der Kontakt zu Albert Einstein zu nennen. Bei 
Besuchen bei den Borns brachte Einstein oft seine Geige mit und musizierte mit 
Max, der den Klavierpart spielte. Auch Hedi war von den Treffen mit Einstein sehr 
angetan und bis zu Einsteins Tod blieb eine enge Freundschaft zwischen den beiden 
bedeutenden Wissenschaftlern, wie der Briefwechsel zwischen beiden zeigt. 

Ab 1919 war Born Ordinarius in Frankfurt am Main. Max von Laue, der vorher 
den dortigen Lehrstuhl inne hatte, wollte wieder in Berlin arbeiten. Born und von 
Laue tauschten einfach die Stellen, was sehr ungewöhnlich war. Max und Hedi Born 
fühlten sich in Frankfurt auch wegen des kulturellen Umfeldes sehr wohl.

Das Göttinger Institut für Theoretische Physik und die Geburt der 
Quantenmechanik

Im Jahr 1920 hatte Peter Debye einen Ruf an die ETH Zürich angenommen. Seine 
Göttinger Professur in theoretischer Physik sollte wieder besetzt werden. Nachdem 
Arnold Sommerfeld als erster auf der Berufungsliste abgesagt hatte, erging der Ruf 
an Max Born. Da es ihm gelang, dass ein neuer Lehrstuhl für Experimentalphysik 
geschaffen wurde, den sein Freund James Franck erhielt, nahm Born den Ruf an 
und kam im Jahr 1921 nach Göttingen. Damit begann sein dritter und längster 
Aufenthalt in dieser Stadt. 

Max Born in den 1920er Jahren.
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Von der Experimentalphysik getrennt, wurde das „Institut für Theoretische 
Physik“ im Sommer 1922 offiziell gegründet. Borns erste Assistenten in Göttingen 
waren Wolfgang Pauli und Friedrich Hund. Erst jetzt beschäftigte sich Born mit der 
theoretischen Beschreibung von Atomen. Hier ein kurzer Rückblick:  

Die Erkenntniss, dass es positive und negative Ladungen gibt, geht auf den Göt-
tinger Physiker Georg Christoph Lichtenberg zurück. Durch Experimente am Ende 
des neunzehnten Jahrhunderts wurde das negativ geladene Elektron als wichtiges 
Bauteil der Materie erkannt. Da Atome elektrisch neutrale Objekte sind, musste man 
herausfinden, in welcher Form die negativen Ladungen der Elekronen durch posi-
tive Ladungen kompensiert werden. Dazu gab es zunächst verschiedene Hypothe-
sen. Im Jahr 1911 zeigte Ernest Rutherford durch Streuexperimente, dass die positve 
Ladung im Atomkern lokalisiert ist, der deutlich schwerer ist als die Elektronen. Er 
schlug daher ein Atommodell vor, in dem die Elektronen um den Kern kreisen, 
ähnlich wie die Planeten um die Sonne. Das einfachste Atom ist das Wasserstoff-
atom, in dem der Kern von nur einem Elektron umlaufen wird.  

Dabei ergab sich aber das Problem, dass die Elektronen auf ihren Kreisbahnen 
um den Kern beschleunigte Bewegungen ausführen, und deshalb gemäß der Gesetze 
der Elektrodynamik, Strahlung aussenden und dabei Energie verlieren und schließ-
lich in den Kern stürzen müssten. Um das Problem mit der Stabilität der Atome zu 
„lösen“ und gleichzeitig die Frequenzen der Spektrallinien des Wasserstoffatoms zu 
erklären, postulierte Niels Bohr 1913, dass das „Wirkungsintegral“, das bei Kreis-
bahnen gleich dem Produkt aus dem Impuls �L (Masse mal Geschwindigkeit) und der 
Bahnlänge 2�è�N des Elektrons ist, nur ganzzahlige Vielfache des Planckschen Wirkungs-
quantums �D annehmen kann. Dies führt zur Quantisierung der zulässigen Energien des 
Wasserstoffatoms (�' �á = 
F�'�Ë�ì�×�Õ�Ø�å�Ú
 K � J�6 , wobei die Quantenzahl �J eine positive 
ganze Zahl und �' �Ë�ì�×�Õ�Ø�å�Ú
N13,6eV ist). Als weiteres Postulat soll das Elektron auf 
den so quantisierten Bahnen mit festem Wert von �J nicht abstrahlen. Neben diesen 
ad-hoc Annahmen griff Bohr das Konzept der Quanten von Planck und Einstein auf 
und postulierte, dass nur beim Übergang zwischen den stationären Energiezu-
ständen Strahlung emittiert wird. Die Frequenz �å der Strahlung ist durch �D�å= �Â�' 
gegeben, wobei �Â�' die Energiedifferenz der Bahnen ist.  

Die Bohrsche Theorie war in der Lage, die experimentellen Spektren des Wasser-
stoffatoms wie z.B. die historisch wichtige Balmerserie zu erklären. Dabei vollzieht 
das Elektron den Übergang von einer Bahn mit Energie �' �á, wobei �J größer als zwei 
ist, in die Bahn mit der zweitniedrigsten Energie �' �6. Das führte zur weiten Akzep-
tanz, trotz der vielen unbegründeten Annahmen.  

Der Bohrsche Ansatz wurde insbesondere durch Arnold Sommerfeld und seine 
Arbeitsgruppe ab 1915 in München weiterentwickelt und in seinem in vielen Auf-
lagen erschienenen Werk Atombau und Spektrallinien dargestellt.  

Das erste wichtige Ereignis in Göttingen im Kontext der neuen „Atomtheo-
rie“ waren die Wolfskehl-Vorlesungen („Bohrfestspiele“) im Juni 1922. In sieben 
Vorlesungen behandelte Niels Bohr das Thema „von Atomen mit einem Elektron 
zum periodischen System der Elemente“. Bohr legte dar, „wie unvollständig und 
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unsicher alles noch war“. Nach der dritten Vorlesung stellte Werner Heisenberg 
(1901–1976), Doktorand von Arnold Sommerfeld, der aus München gekommen 
war, eine Frage zum Starkeffekt, die Bohr wenig überzeugend beantwortete. Das 
führte nach der Vorlesung zu einer langen Diskussion zwischen Bohr und Heisen-
berg bei einem Spaziergang auf den Göttinger Hainberg. Das war der Beginn eines 
jahrelangen wissenschaftlichen Austauschs zwischen beiden. 

Nach seiner Promotion in München kam Heisenberg 1924 als Assistent von 
Born nach Göttingen. Ab dieser Zeit besuchte Heisenberg häufig Bohrs Institut in 
Kopenhagen. 

Werner Heisenberg in den 1920er Jahren.

In den folgenden Jahren wurde es Born und seinen Mitarbeitern immer klarer, dass 
eine völlig neue Quantentheorie geschaffen werden musste, um auch Atome mit 
mehreren Elektronen zu verstehen. Die ersten, nicht sehr erfolgreichen Versuche 
präsentierte Born in seinem Buch Vorlesungen über Atommechanik, zu dem Friedrich 
Hund wesentlich beigetragen hatte. Werner Heisenberg hatte das Kapitel über das 
Heliumatom entworfen. Den Begriff Quantenmechanik für die zu schaffende Theorie 
verwendete Born erstmals in einer wenig erfolgreichen Arbeit im Jahr 1924. 

Im Frühjahr und Frühsommer 1925 hatte Heisenberg mit seinem bahnbre-
chenden Versuch begonnen, eine ganz neue Quantenmechanik zu schaffen. Im Juni, 
als er aufgrund seines starken Heuschnupfens aus Göttingen nach Helgoland gereist 
war, machte er deutliche Fortschritte mit seinem neuen Zugang. Zurück in Göttin-
gen, schrieb er seine Arbeit „Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer 
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und mechanischer Beziehungen“ und schickte sie an Pauli in Hamburg, um eine 
erste Reaktion zu erhalten. Nachdem Pauli mit dem Inhalt einverstanden war, über-
gab Heisenberg die Arbeit an Born mit der Bitte, sie an die Zeitschrift für Physik zu 
schicken, falls auch er mit der Sache etwas anzufangen wüsste.  

Heisenberg beginnt wie folgt: „In dieser Arbeit soll versucht werden, Grundlagen 
zu gewinnen für eine quantentheoretische Mechanik, die ausschließlich auf Bezie-
hungen zwischen prinzipiell beobachtbaren Größen basiert ist.“ Zu unbeobachtbaren 
Größen zählte Heisenberg dabei die Lage und Umlaufszeit des Elektrons.  

Er führt zur Beschreibung des Übergangs � J � \ � J 
 F � Ù Amplituden �#(�J, � J 
 F � Ù) ein 
und fragt, welche Größe dem „Produkt“ solcher Amplituden entspricht. Dazu 
schreibt er die Multiplikationsregel  

�%(�J, � J 
 F � Ú) = 
 Í � #
��

(�J, � J 
 F � Ù)�$(� J 
 F � Ù,� J 
 F � Ú), 

die er als „einfachste und natürlichste Annahme“ ansieht. Kurz danach bemerkt 
Heisenberg: „Während klassisch �T(�P)�U(�P)  stets gleich �U(�P)�T(�P)  ist, braucht dies in 
der Quantentheorie im allgemeinen nicht der Fall zu sein.“ Mit der Erkenntnis, dass 
man es in der Quantentheorie mit möglicherweise nicht vertauschbaren Größen zu 
tun hat, war die Quantenmechanik geboren.  

Born realisierte schnell, dass Heisenbergs Multiplikationsregel nichts anderes ist 
als die Multiplikationsregel für Matrizen, die er als Student in Breslau gelernt hatte. 
Das mathematische Konzept von Matrizen war Heisenberg nicht bekannt, als er 
seine Arbeit schrieb. In der Sprache von Matrizen hatte Heisenberg sich nur mit den 
Diagonalelementen des „Kommutators“ (s.u.) des Ortes �M und des Impulses �L be-
schäftigt. Born überzeugte sich davon, dass die einzig vernünftige Annahme zu den 
Ausserdiagonalelementen war, dass sie verschwinden. Damit erhielt er die Vertau-
schungsregel für die unendlich-dimensionalen Matrizen �L und �M  

�L�M 
F �M�L=
�D

2�è�E
, 

mit �E der imaginären Einheit (�E�6 = 
F1).  

Es ist allgemein bekannt, dass Heisenbergs Publikation keine leichte Lektüre ist. 
Dazu schreibt der Nobelpreisträger Steven Weinberg, in seinem Buch Dreams of a 
Final Theory:  

„I have tried several times to read the paper that Heisenberg wrote returning from Helgo-
land, and, although I think I understand quantum mechanics, I have never understood 
Heisenberg’s motivation for the mathematical steps in his paper [...] Heisenberg’s paper 
was pure magic.“  

Da Heisenberg im August 1925 nicht in Göttingen war, machte sich Max Born mit 
dem in Göttingen promovierten Pascual Jordan daran, Heisenbergs Vorschlag 
mathematisch klar zu formulieren. Jordan hatte Richard Courant (Nachfolger von 
Felix Klein) bei der Fertigstellung des Buches Methoden der Mathematischen Physik I 
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assistiert. In diesem 1924 erschienen Buch werden Matrizen ausführlich behandelt. 
Die von Born und Jordan am 27. September eingereichte Arbeit Zur Quantenmechanik 
beginnt wie folgt:  

„Die kürzlich von He isenberg gegebenen Ansätze werden (zunächst für Systeme mit 
einem Freiheitsgrad) zu einer systematischen Theorie der Quantenmechanik entwickelt. 
Das mathematische Hilfsmittel ist die Matrizenrechnung.“ 

Nachdem Heisenberg wieder in Göttingen war, legten alle drei in der Arbeit „Zur 
Quantenmechanik II“, der sog. „Dreimännerarbeit“, eine vollständige Darlegung 
der neuen Theorie vor, die später meist Matrizenmechanik genannt wurde. Die in 
diesem Formalismus recht komplizierte Berechnung des Spektrums des Wasser-
stoffatoms, das mit dem Bohrschen Resultat übereinstimmt, gelang Wolfgang Pauli 
schließlich im November 1925.  

Der erste Theoretiker, der Heisenbergs Arbeit aufgriff und keinen direkten 
Kontakt zu den Göttingern hatte, war der junge Paul A.M. Dirac (1902–1984) in 
Cambridge. Der wichtige Schritt in seiner Formulierung von Heisenbergs Ideen be-
stand darin, die sog. Poisson-Klammer der klassischen Hamiltonmechanik mit den 
„Kommutatoren“ �#�$ 
F �$�# der Quantenmechanik in Beziehung zu setzen. 
 
1926: Wellenmechanik 

In Zürich hatte der in Wien geborene Erwin Schrödinger (1887–1964) einen ganz 
anderen Weg eingeschlagen, um zu einer Quantentheorie zu gelangen. Im Jahr 1924 
hatte Louis de Broglie in seiner Doktorarbeit den Welle-Teilchen-Dualismus des 
Lichts mit dem Postulat erweitert, dass auch Teilchen mit endlicher Masse �I  Wellen-
charakter zugesprochen werden kann. Hat das Teilchen den Impuls �L, so ist die 
zugehörige de Broglie-Wellenlänge durch �ã= � D 
 K � L gegeben.  

Schrödinger versuchte eine Wellengleichung für diese Materiewellen zu finden und 
untersuchte dazu die Bewegung eines Teilchens in einem äußeren Potential. Nach 
einigen vergeblichen Versuchen fand er schließlich die „richtige“ Gleichung. Die 
komplexe Wellenfunktion �ð gehorcht einer partiellen Differentialgleichung. Diese 
Schrödingergleichung der „Wellenmechanik“ lieferte für das Wasserstoffatom dasselbe 
Resultat für die Energien, das Pauli mit der Matrizenmechanik erhalten hatte. Schrö-
dingers erste Arbeit „Quantisierung als Eigenwertproblem“ ist am 27. Januar 1926 
bei den Annalen der Physik eingegangen. Im Lauf des Jahres folgten drei weitere Mit-
teilungen zu diesem Thema.  

Anfang 1926 sah es für eine kurze Zeit so aus, als ob es zwei ganz verschiedene 
Erklärungssysteme für die Welt der Atome gäbe, die Matrizenmechanik und die 
Wellenmechanik. Kurze Zeit später zeigte aber Schrödinger selbst ihre völlige Äqui-
valenz. Obwohl in beiden Zugängen der anschauliche Bahnbegriff verloren gegan-
gen ist, fand Schrödingers Wellenmechanik schnell breiten Zuspruch. Schon früher 
waren in verschiedenen Gebieten der klassischen Physik ähnliche mathematische 
Probleme aufgetreten, wie bei der Lösung der (zeitunabhängigen) Schrödingerglei-
chung.  
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Dagegen galt die Matrizenmechanik als schwierig. Arnold Sommerfeld in Mün-
chen sagte: „Wir glauben an Heisenberg, aber rechnen mit Schrödinger.“  

Diese Wendung gefiel den Göttingern gar nicht. Die physikalische Bedeutung 
der Wellenfunktion war auch nicht wirklich klar. Nach Schrödinger beschreibt die 
Wellenfunktion die räumliche „Ausschmierung“ des Elektrons. Hier kam nun Max 
Born wieder wesentlich ins Spiel, als er versuchte, atomare Streuprozesse quanten-
theoretisch zu beschreiben. Mit der Matrizenmechanik gelang ihm dies nicht und er 
wechselte wohl oder übel zu Schrödingers Wellenmechanik. Dabei lieferte er seine 
Interpretation der Wellenfunktion �ð(�T�&)  eines Teilchens: |�ð(�T�&)|�6�Â�8 ist als die Wahr-
scheinlichkeit zu interpretieren, das Teilchen in einem kleinen Raumbereich �Â�8 um 
den Ort �T�& anzutreffen.  

Über seinen Schwenk zur Wellenmechanik berichtete Born in der Sitzung der 
Göttinger Akademie am 14. Januar 1927, nicht ohne Kritik an Schrödinger und der 
Klarstellung der Bedeutung der Matrizenmechanik. Seine Vorlage „Zur Wellen-
mechanik der Stossvorgänge“ beginnt wie folgt:  

„Während die wellenmechanische Formulierung der Quantengesetze nach Schrödinger für 
periodische Systeme nicht mehr und nicht weniger liefert als die Matrizendarstellung von 
Heisenberg, Jordan und dem Verfasser, scheint sie besonders geeignet zur Beschreibung 
aperiodischer Prozesse. Allerdings ist es notwendig, die physikalischen Vorstellungen Schrö-
dingers, die auf eine Wiederbelebung der klassischen Kontinuumstheorie abzielen, völlig 
fallen zu lassen, nur den Formalismus zu übernehmen und diesen mit neuem physika-
lischen Inhalt zu füllen. Man muß annehmen, daß es ein Führungsfeld gibt, das die Wahr-
scheinlichkeit von diskreten Elementarakten bestimmt. Wie kürzlich gezeigt werden 
konnte, lassen sich auf diese Weise die Gesetze des Stoßes punktförmiger Partikel (Elek-
tronen, �Ù-Teilchen) gegen Atome gewinnen [...]“ 

Im letzten Satz nimmt Born Bezug auf seine eigenen Arbeiten. 
  
Interpretation, Anwendungen und Nobelpreise 

Während mit Jahresende 1926 die Formulierung der (nichtrelativistischen) Quanten-
mechanik ihren Abschluss gefunden hatte, steckte die Interpretation der neuen 
Theorie noch in den Kinderschuhen. Heisenbergs wichtiger Beitrag dazu erfolgte 
durch seine Unschärferelation. Jede vorgegebene Wellenfunktion �ð(�T)  liefert eine Un-
schärfe �Â�T des Ortes des Teilchens. Die Unschärfe �Â�L des Impulses kann ebenfalls 
berechnet werden. Mit Hilfe der Vertauschungsregel für Ort und Impuls folgt die 
Ungleichung  

�Â�T�Â�L 
R �D 
K4�è. 

Je mehr man versucht das Teilchen zu lokaliseren, d.h. eine Wellenfunktion mit 
kleinerem �Â�T wählt, umso größer wird die Unschärfe der Geschwindigkeit �Â�L 
K �I 
(wobei �I  die Masse des Teilchens ist) und umgekehrt.  

Aufbauend auf Borns Wahrscheinlichkeitsinterpretation der Wellenfunktion, der 
Heisenbergschen Unschärferelation und des Konzeptes des „Kollapses“ der Wellen-
funktion bei einer Messung enstand insbesondere in Gesprächen Heisenbergs mit 
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Bohr in Kopenhagen 1927 das, was heutzutage als Kopenhagener Deutung der Quanten-
mechanik bezeichnet und in der Regel in Vorlesungen zur Quantenmechanik 
präsentiert wird. Alternative Interpretationen der Quantenmechanik zu diskutieren 
wäre ein Thema für einen weiteren Vortrag. 

Schon kurz nach der Formulierung der Quantenmechanik wurde sie sehr erfolg-
reich auf Probleme in der Atom-, Molekül-, Kern- und Festkörperphysik angewandt. 
In Göttingen lieferte Friedrich Hund wichtige Beiträge zur Molekülphysik. Er 
erklärte den Tunneleffekt und führte den Begriff der Molekülorbitale ein.  

Auch Born beschäftigte sich gemeinsam mit Robert J. Oppenheimer nach dessen 
Promotion mit der Beschreibung von Molekülen. Sie nutzten die Tatsache, dass die 
Atomkerne sehr viel schwerer als die Elektronen sind, um die Kern- und Elektron-
bewegung zu trennen. In dieser Born-Oppenheimer-Näherung werden die Elektronen im 
Potential der ortsfesten Kerne beschrieben.  

Weitere Doktoranden, Postdoktoranden und Besucher von Max Born in dieser 
Zeit waren: Lothar Nordheim, Viktor Weisskopf, Max Delbrück, Maria Göppert, 
Enrico Fermi, Paul Dirac, Walter Heitler, Wladimir Fock, Edward Teller und wei-
tere. Thematisch näher bei David Hilbert waren John von Neumann und Eugene 
Wigner. 

Im Umfeld der Quantenmechanik sind viele Nobelpreise vergeben worden. Hier 
nur Anmerkungen zu Preisen für ihre Entstehung: Im Jahr 1933 erhielten Heisen-
berg, Schrödinger und Dirac den Nobelpreis für Physik. Heisenberg bekam den 
Preis von 1932 und die beiden anderen teilten sich den Preis von 1933 für die 
„Weiterentwicklung der Quantenmechanik“. Dazu sei erwähnt, dass Paul Dirac 
1928 mit seiner relativistischen Dirac-Gleichung für Spin -1/2-Teilchen einen noch 
wichtigeren Beitrag zur Quantenmechanik geliefert hat als den bereits erwähnten.  

Es versteht sich, dass insbesondere Max Born über die Entscheidung des Nobel-
kommitees nicht erfreut war. Auch Heisenberg war nicht glücklich darüber, dass sein 
Preis nicht mit Born geteilt wurde. Born musste noch über zwanzig Jahre warten, 
bis auch ihm die Ehre des Nobelpreises zuteil wurde. Die Begründung für Borns 
Preis für das Jahr 1954 lautet: „Für seine grundlegenden Forschungen in der Quan-
tenmechanik, besonders für seine statistische Interpretation der Wellenfunktion“. 

  
Max Borns späte Jahre 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten fand Göttingens Blüte als eines der 
Zentren der Quantenphysik ein jähes Ende. Im April 1933 erfolgte die Suspen-
dierung nichtarischer Beamter wie Max Born, Richard Courant und James Franck. 
Im Juli 1933 beantragte Born eine dreijährige Beurlaubung, um eine „lectureship“ an 
der University of Cambridge anzutreten, was im Oktober genehmigt wurde. Darauf-
hin zog Max Born mit seiner Frau Hedi und den Kindern Irene, Margarete und 
Gustav nach Cambridge. Der Aufenthalt im Winter 1935/36 in Bangalore, in dem 
Born mit C. V. Raman zusammenarbeitete, endete nicht mit der erhofften Dauer-
stelle. Im November 1935 erfolgte die erzwungene frühzeitige Versetzung von Born 
in den Ruhestand und im Jahr darauf schickte das Ministerium in Berlin Richard 
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Becker auf Borns Lehrstuhl. Im selben Jahr übernahm Born die Tait-Professorship 
for Natural Philosophy in Edinburgh. Im Jahr 1938 verlor die Familie Born die 
deutsche Staatsbürgerschaft. Wenige Tage vor Beginn des zweiten Weltkriegs erhielt 
sie das „certificate of naturalization as British subjects“. 

Im Jahr 1953 wurden Max Born, Richard Courant und James Franck anlässlich 
der Tausendjahrfeier der Stadt Göttingen zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt. Im 
Jahr darauf kehrte Born als Göttinger Professor Emeritus mit seiner Frau nach 
Deutschland zurück und lebte in Bad Pyrmont. Im Jahr 1957 unterzeichnete er das 
„Göttinger Manifest“ gegen die Bewaffnung der Bundeswehr mit Atomwaffen. 

Born kam häufig nach Göttingen, z.B. zur Einweihung des Neubaus des Instituts 
für Theoretische Physik in der Bunsenstraße im Jahr 1957. Dort erzählte er aus-
führlich von seinen drei längeren Aufenthalten in Göttingen. Im Jahr 1959 schenkte 
er dem Institut ein Exemplar seines Buches Principle of Optics (mit Emil Wolf), das 
über Jahrzehnte der Standard und die Referenz auf dem Gebiet war, mit der 
Widmung 

Dem Institut für Theoretische Physik der 
Universität Göttingen von dem einstigen Leiter 

Max Born

Im Jahr 1966 feierte Friedrich Hund (im Bild links), der von 1957 bis 1964 Borns 
Lehrstuhl inne hatte, seinen siebzigsten Geburtstag. Neben Born war Heisenberg 
(Bildmitte) aus München gekommen, wo er Direktor am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik war. 

Am 5. Januar 1970 starb Max Born. Sein Grab, in dem auch seine Frau Hedwig 
bestattet ist, befindet sich auf dem Göttinger Stadtfriedhof. Es zeigt neben beiden 
Namen und Lebensdaten Borns berühmte Vertauschungsregel. 
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Vortrag im Niedersächsischen Landtag 
 
Andreas Busch 

75 Jahre Grundgesetz. Balance von Stabilität und 
Anpassungsfähigkeit 
 

75 Jahre Grundgesetz sind ein Grund zu dank-
barer Rückschau auf eine lange Periode stabi-
ler Verfasstheit in unserem Land und ein in 
hohem Maße erfolgreiches demokratisches 
Gemeinwesen.1 
    75 Jahre Grundgesetz sind aber auch Anlass 
zu Stolz bei denen, die diese Verfassung ins 
Werk gesetzt haben. Es waren die Länder, die 
den Auftrag zur Erstellung des Grundgesetzes 
gaben, und die Länder, die den Bund grün-
deten. Der Erfolg des Grundgesetzes ist daher 
Grund zum Stolz auch für die Bundesländer. 
Deshalb ist es passend, dass dieses Jubiläum 
nicht nur in der Bundeshauptstadt, sondern 
auch in den Bundesländern gefeiert wird! 

Sie haben heute, Frau Landtagspräsidentin, einen Politikwissenschaftler als Fest-
redner eingeladen und sich damit vermutlich bewusst für einen breiteren als den nur 
juristischen Blick auf die Verfassung entschieden. Mit dem Dank für die Einladung 
verbinde ich die Hoffnung, Ihnen allen in den kommenden 20 Minuten ein paar 
Impulse für den Blick auf unsere Verfassung geben zu können. 

Zwei Dinge stehen aus meiner Sicht beim Blick auf eine Verfassung im Vorder-
grund: 
- zum einen die Erfordernis der Stabilität, die eine Verfassung produziert – Sicher-

heit über die Institutionen eines politischen Systems, deren jeweilige Kompeten-
zen und die leitenden Grundwerte, also gewissermaßen die Mechanik des politi-
schen Systems; 

- zum anderen die Erfordernis der Flexibilität, denn eine Verfassung muss zu der 
Gesellschaft, die sie politisch organisiert, passen; ändert sich die Gesellschaft, 
muss sich die Verfassung an solche Änderungen anpassen können. 

                                                           
1 Beim abgedruckten Text handelt es sich um die geringfügig überarbeitete, insbesondere weitgehend 

um Anreden bereinigte und um einige Zwischenüberschriften sowie bibliographische Nachweise 
ergänzte Rede, die der Autor auf Einladung der Präsidentin des Niedersächsischen Landtags bei 
dessen Feierstunde zum Jubiläum des Grundgesetzes am 17. Mai 2024 gehalten hat. Der Erstabdruck 
erfolgte in Niedersächsische Verwaltungsblätter. Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung, 
2024(11), 327–331. 

 

Andreas Busch, Ordentliches 
Mitglied der Akademie seit 2014 
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Es ergibt sich also ein Spannungsverhältnis zwischen Stabilität und Flexibilität, das 
ich in den Mittelpunkt meines Vortrags stellen möchte.2 
 
Geschriebene Verfassungen und ihre Funktionen: Stabilität und Flexibilität 

Einerseits soll die Verfassung möglichst verlässlich und unwandelbar sein – was sich 
aus der Idee ergibt, dass sie den Grundkonsens einer Gesellschaft abbildet. Politisch ist 
man sich in vielerlei Hinsicht uneinig, aber im Hinblick auf z.B. die Verfahren, wie 
man zu einer Entscheidung gelangt, muss man sich einig sein. Diese Fragen sind in 
einer Verfassung geregelt – welche Institutionen es gibt, wie sie zusammengesetzt 
sind und gewählt werden, welche Kompetenzen sie haben etc. 

Das Grundgesetz führt die wichtigsten Bundesorgane (wie Bundestag, Bundes-
rat, Bundespräsident und Bundesregierung) sowie die Grundsätze ihrer Amtsfüh-
rung auf. Details hingegen sind oft in Gesetze ausgelagert – der genaue Ablauf der 
Wahl des Bundestages zum Beispiel in das Wahlgesetz (über dessen Reform gerade 
vor dem Bundesverfassungsgericht gestritten wird). Die Verfassung soll Grundsätze 
enthalten, nicht Details; dass der Satz „Das Nähere regelt ein Bundesgesetz“ nicht 
weniger als 24mal im Grundgesetz vorkommt, ist ein Indiz dafür! 

Die Grundregeln stabil zu halten, ist wichtig. Die Verfassung enthält in diesem 
Sinn „Regeln über Regeln“, also Regeln, wie man zu Regeln kommt. Und die sollen 
sich möglichst nicht verändern – das schafft Verlässlichkeit und Erwartungssicher-
heit. 

Diese Prämie auf Stabilität steht aber in einem Spannungsverhältnis zur Not-
wendigkeit von Flexibilität, mit der ein Regelsystem sich an veränderte Umstände 
anpassen muss. Generell gesprochen: Gesellschaften ändern sich, sie ändern ihre 
Präferenzen, bevorzugen andere Dinge, als sie es in der Vergangenheit taten. Sozial-
wissenschaftler sprechen von „Wertewandel“ – beispielsweise der Verschiebung von 
sogenannten materiellen Werten (wie mehr Geld oder mehr Güter) zu sogenannten 
„postmateriellen“ Werten (wie mehr Freizeit oder mehr Selbstverwirklichung).3 

Wir alle wissen, dass die Gesellschaft der heutigen Bundesrepublik sich deutlich 
unterscheidet von der vor 50 Jahren (Mitte der 1970er Jahre) oder gar vor 75 Jahren 
– dem Jahr, als das Grundgesetz ausgehandelt und in Kraft gesetzt wurde. 

Atmet das Grundgesetz noch den Geist der Adenauer-Jahre? Gibt es aufge-
stauten Modernisierungsbedarf? Oder ist die Verfassung flexibel genug und hat sich 
anpassen können? Das sind Fragen, auf die ich nun eingehen möchte.  
 

                                                           
2 Der Vortrag greift Überlegungen auf und führt sie weiter, die der Autor zuerst aus Anlass des 50. 

Jubiläums des Grundgesetzes angestellt hat (Busch 1999). 
3 Klassisch dazu Inglehart (1977). 
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Das Grundgesetz und seine Änderungen 

Wie balanciert das Grundgesetz das Spannungsverhältnis zwischen dem Bedürfnis 
nach Stabilität und der Notwendigkeit von Flexibilität? Wie stellt sich das Verhältnis 
des heutigen Grundgesetzes zu dem von 1949 dar? Handelt es sich noch um dieselbe 
Verfassung – oder würden die Väter und Mütter des Grundgesetzes die heutige Ver-
fassung kaum mehr wiedererkennen? 

Ich möchte versuchen, diese Fragen mit Blick auf die Entwicklung des Grund-
gesetzes zu beantworten. Weil dabei ein paar Zahlen unerlässlich sind, finden Sie ein 
Blatt mit zwei Tabellen. Dort können Sie einiges von dem, was ich jetzt sage, ver-
folgen. 

In quantitativer Hinsicht hat sich das Grundgesetz deutlich verändert.4 Es ist 
erheblich gewachsen – durch hinzugekommene Artikel (aus 146 Artikeln sind 203 
geworden), und durch Veränderungen, die den Text oft erheblich ausgeweitet haben. 
Zählt man die Wörter, so hat das Grundgesetz seine Länge seit 1949 verdoppelt, 
von etwa 10.000 Wörtern auf gut 20.000 Wörter. Mit anderen Worten: Es hat sich 
einiges verändert am Grundgesetz! 

 

                                                           
4 Eine leicht zugängliche Ausgabe, die alle Änderungen des Grundgesetzes im Text aufführt, ist Dreier 

und Wittreck (2019). 
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Blicken wir die Veränderungen im Text des Grundgesetzes entlang der Zeitachse 
nach Legislaturperioden, so können wir bereits viel Interessantes erkennen. Tabel-
le 1 zeigt vor allem in der letzten Zeile deutlich, dass es Perioden stärkerer Ände-
rungen gibt und Perioden weitgehender, sogar völliger, Ruhe. 

Erinnern wir uns daran, dass das Grundgesetz als Provisorium entstand („um 
dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben“, wie es 
in der ursprünglichen Präambel hieß).5 Deshalb hatte es beispielsweise zunächst 
rechtliche Regelungen enthalten, die nicht in eine Verfassung gehören, etwa zum 
Hochverratsrecht, weil die Alliierten das politische Strafrecht des StGB aufgehoben 
hatten; die Anpassung solcher provisorischer Regeln – ebenso wie die Einfügung 
der Wehrverfassung – war dann nötig, und sie kann das erste Maximum an Änderun-
gen in der zweiten Legislaturperiode erklären. 

Ein weiteres Maximum zeigt sich in der fünften Legislaturperiode. Damals wurde 
die erste Große Koalition genutzt, um fehlende Sachverhalte – wie die (heftig um-
strittene) Notstandsverfassung – in das Grundgesetz einzufügen. Neuerungen (wie 
etwa die Einführung der Gemeinschaftsaufgaben zwischen Bund und Ländern) kamen 
hinzu – dies war ja eine Zeit ambitionierter Reformversuche. 

Dann folgt (erkennbar an den vielen leeren Zellen) eine Zeit weitgehender Ruhe, 
die erst von großer Aktivität in der zwölften Legislaturperiode abgelöst wird. Das ist 
die Zeit nach der deutschen Einheit, und hier werden eine Vielzahl von notwendigen 
Veränderungen (u.a. nach umfangreichen Beratungen der – heute von vielen verges-
senen – Gemeinsamen Verfassungskommission) in das Grundgesetz eingearbeitet.6 Das 
geschieht in erheblichem Konsens zwischen den Parteien. 

Ein letztes Maximum zeigt sich in der 16. Legislaturperiode. Hier gibt es die 
zweite Große Koalition, die (die Bundesrepublik ist gerade durch eine schwere Wirt-
schaftskrise gegangen) die Empfehlungen der damaligen Föderalismuskommission 
für eine Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung in Grundgesetzänderungen 
umsetzt. 

Seitdem dominiert wieder eine Periode relativer Ruhe bei den Verfassungsän-
derungen. Sie wechseln sich, das können wir festhalten, mit Zeiten intensiver Ände-
rungen ab; letztere werden offenbar begünstigt durch historische Ereignisse (wie die 
deutsche Einheit) und politische Gunst (v.a. in Zeiten Großer Koalitionen, in denen 
die notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheiten leichter zu erreichen sind). 

Aus Tabelle 2 können wir aber neben der zeitlichen Rhythmik noch etwas 
anderes lernen: Die Änderungen am Grundgesetz sind nicht gleichmäßig über den 
Text verteilt; sie konzentrieren sich in bestimmten inhaltlichen Abschnitten. 

                                                           
5 Die Entstehung des Grundgesetzes ist detailliert dokumentiert in Häberle (2010). 
6 Der Bericht der Gemeinsamen Verfassungskommission findet sich in Deutscher Bundestag (1993). 
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Auch hier finden wir also Maxima: Änderungen betreffen bestimmte Abschnitte des 
Grundgesetzes offenbar stärker als andere. Das wird noch deutlicher, wenn man die 
Abschnitte durch Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Artikelzahl vergleich-
barer macht. Der Indikator „Änderungen pro Artikel“ zeigt sehr deutlich, dass die 
mit Abstand am intensivsten Änderungen unterworfenen Abschnitte diejenigen 
über die Gesetzgebung des Bundes und über Das Finanzwesen sind. Dort wurde im Mittel 
jeder Artikel des jeweiligen Abschnitts 6,8 bzw. 6,4mal geändert. 

Hier zeigt sich, dass die dort niedergelegten sehr detaillierten Vorschriften über 
die Gesetzgebungskompetenzen des Bundes und der Länder beständigen Ände-
rungsbedarf gewissermaßen in sich tragen. Der Berliner Verfassungsrechtler Dieter 
Grimm hat schon vor vielen Jahren angemerkt, dass „zwischen der Genauigkeit 
einer Verfassung und ihrer Änderungsbedürftigkeit […] ein direkter Zusammen-
hang“ bestehe (Grimm 1994: 333f.). Und in den katalogartigen Aufzählungen der 
Artikel zur ausschließlichen und konkurrierenden Gesetzgebung wird entsprechend 
dauernd korrigiert, wird Kompetenz zwischen den Ebenen hin- und hergeschoben 
und es kommen neue Regelungsgebiete hinzu, zum Teil in großer Detailliertheit. 



134 Andreas Busch 
 

Art. 74 Abs. 1 Ziffer 23 benennt etwa „die Schienenbahnen, die nicht Eisenbah-
nen des Bundes sind, mit Ausnahme von Bergbahnen“ als Gegenstand der konkur-
rierenden Gesetzgebung. Und das 30. Änderungsgesetz zum Grundgesetz hat mit 
Wirkung zum 15.04.1972 den Punkt hinter dem Wort „Bergbahnen“ durch ein 
Semikolon ersetzt – weil dann noch Regelungen zu Abfallwirtschaft, Luftreinhal-
tung und Lärmbekämpfung eingefügt wurden. Ihnen folgten 1994 noch Regeln zur 
Staatshaftung und zum Embryonenschutz und 2006 noch sieben weitere Sachver-
halte (darunter der Naturschutz und die Raumordnung). Man hatte letztere aus der 
(damals im Zuge der Föderalismusreform abgeschafften) Rahmengesetzgebung des 
Bundes übernommen. 

Mit dieser Illustration, wie detailliert es in Teilen unserer Verfassung zugeht, kann 
ich zu meinem nächsten Punkt überleiten, nämlich der Frage, was eigentlich in eine 
Verfassung gehört. 

 
Was gehört in eine Verfassung? 

Der Punkt, um den es mir hier geht, ist ein grundsätzlicher. Gegenstände, die in einer 
Verfassung stehen, kann man (unter dem Gesichtspunkt von Stabilität) als Ausweis 
demokratischen Willens ansehen. Man kann sie aber ebenso gut aus einer entgegen-
gesetzten Perspektive (nämlich der von Flexibilität) betrachten: dann erscheinen sie 
jedoch als Einschränkung des demokratischen Willens. Lassen Sie mich das kurz er-
läutern. 

Was man in eine Verfassung hineinschreibt, das bindet zukünftige Politik und 
schränkt sie ein. Das wird ja gerade mit der Erhebung einer Norm in den Verfas-
sungsrang bezweckt. Weil es sich dabei um eine Einschränkung von Demokratie 
handelt, gibt es dafür erhöhte Hürden. In der Bundesrepublik sind für Verfassungs-
änderungen Zwei-Drittel-Mehrheiten sowohl im Bundestag wie auch im Bundesrat 
nötig. 

Damit gehört das Grundgesetz übrigens im internationalen Vergleich eher zu den 
relativ einfach abzuändernden Verfassungen.7 Bei unseren dänischen Nachbarn 
etwa ist das sehr viel schwieriger: Wollen Parlament und Regierung die Verfassung 
ändern, so müssen sie diese Absicht erklären, worauf Neuwahlen ausgeschrieben 
werden. Nimmt das neugewählte Parlament die Verfassungsänderung an, dann muss 
binnen sechs Monaten zudem eine Volksabstimmung stattfinden, in der nicht nur 
die Mehrheit der Wähler, sondern auch mindestens 40 Prozent der Wahlberechtig-
ten zustimmen müssen. Doch zurück zum Thema. 

Generell gilt: Was einmal in der Verfassung steht, kann nur unter erschwerten 
Bedingungen wieder aus diesem Rang entfernt werden. Und deshalb können Ver-
fassungsinhalte auch der Umsetzung demokratischer Politik im Wege stehen. 

Lassen Sie mich diese Aussage am Beispiel der sogenannten „Schuldenbremse“ 
in Art. 109 GG illustrieren. Sie wurde im Mai 2009 verabschiedet und beschränkt 
seitdem die mögliche Schuldenaufnahme des Bundes mit sehr detaillierten Regeln. 
                                                           
7 Vgl. Lutz (1994). 
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Wichtig zum Verständnis ist der damalige Kontext: Die Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise hatte die Staatsverschuldung im Jahr zuvor enorm in die Höhe ge-
trieben. SPD-Fraktionschef Peter Struck bezifferte das in der Debatte im Bundestag: 

„An der Tatsache, dass der Bund pro Jahr Zinsen in Höhe von 42 Milliarden Euro zahlen 
muss – das sind 76.000 Euro pro Minute –, ohne einen einzigen Euro zurückzahlen zu 
können, sehen wir schon, wie dramatisch die Situation ist. Dies gilt für die Länder in 
gleichem Maße. Wir müssen eingreifen.“8 

Damals gab es – es lohnt sich, die Debatte nachzulesen! – einen breiten Konsens, 
dass eine Bremse für die Staatsschulden notwendig sei – nicht nur zwischen den 
Koalitionsparteien Union und SPD, sondern prinzipiell auch bei den damaligen 
Oppositionsparteien FDP und Bündnis 90/Grüne, ja sogar in Teilen der Links-
partei. 

Heute stellt sich das Politikern aus einigen dieser Parteien anders dar. In der 
damals mit so viel Unterstützung detailliert festgelegten Beschränkung fiskalischen 
Handelns sehen sie heute vor allem ein Hindernis für jetzt als notwendig angesehene 
Politik – etwa im Hinblick auf Investitionen in eine klimapolitische Transformation. 
Die Zwei-Drittel-Mehrheit der Vergangenheit schränkt aus dieser Perspektike vor 
allem die heutige und die zukünftige Politik ein. 

Sollte man das gegenwärtig Präferierte also vielleicht lieber nicht – und vor allem 
nicht so detailliert – in die Verfassung schreiben, um die Zukunft weniger zu binden? 
Ist eine Verfassung vielleicht flexibler für Änderungen in der Gesellschaft, wenn sie 
ihre Präferenzen nicht allzu genau schriftlich festlegt? Ließe man so dem zukünftigen 
demokratischen Willen vielleicht mehr Raum? 

Man kann gute Beispiele dafür anführen, dass gerade Offenheit und der Schwer-
punkt auf generelle Formulierungen bei den Zielen einer Verfassung die Anpassung an 
gesellschaftliche Veränderungen erleichtert. 

Stellen Sie sich vor, die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten 1949 den 
seinerzeitigen gesellschaftlichen Konsens zum Thema Homosexualität im Grund-
gesetz kodifiziert. Durch eine solche Festschreibung wäre der über die Jahrzehnte 
zunächst zögerliche, dann in den letzten 30 Jahren zunehmend deutliche gesell-
schaftliche Wandel zu diesem Thema wohl klar behindert worden. Das Bundesver-
fassungsgericht hat als Reaktion auf diesen Wandel vor 15 Jahren einen Perspektiv-
wechsel vollzogen und homosexuelle Partnerschaften seither aus der Perspektive 
des Gleichheitssatzes aus Art. 3 Abs. 1 GG interpretiert. Offenheit hat hier Wandel 
erleichtert. 

Das gilt auch für neue Themen. 1949 gab es noch keine elektronische Informa-
tionsverarbeitung und deshalb keine Notwendigkeit, sie in der Verfassung zu regeln. 
Aber bereits vor 40 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht im allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht und der Menschenwürde ein innewohnendes „Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung“ anerkannt und seitdem in mehreren Urteilen ausge-
                                                           
8 Zitiert nach BT-Plenarprotokoll 16/215, 27. März 2009, S. 23364, online zugänglich unter 

https://dserver.bundestag.de/btp/16/16215.pdf#P.23363. 
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Preisträger 2023/2024 
 
Mit der Brüder Grimm-Medaille 2023 wurde WOLFGANG SCHELLMANN, Lüneburg, 
für seine bemerkenswerten wissenschaftlichen Leistungen zur frühneuzeitlichen 
Buch- und Kulturgeschichte ausgezeichnet. 
 
Wolfgang Schellmann 

Drucksache Bibel – Archetyp moderner Printmedien 
 

Die Beschäftigung mit der frühneuzeitlichen 
Drucksache Bibel ist für mich besonders reizvoll, 
weil sie als größter Best- und Longseller aller 
Zeiten unter wirtschafts- und medienhistorischen 
Blickwinkeln eine herausragende Rolle als wirk-
mächtigstes Produkt der Publizistik und Massen-
kommunikation gespielt hat. Schließlich gibt es 
keinen Text mit dem Drucker und Verleger seit 
Jahrhunderten stärker experimentiert haben, wie 
er einerseits am eingängigsten und nachhaltigsten 
dem Publikum zu präsentieren ist, andererseits 
wie er sich im heftigen Wettbewerb am Markt am 
erfolgreichsten verkaufen lässt. Bibeldrucke neh-
men insofern in der Entwicklungsgeschichte von 
Buchgestaltung und Nachrichtenmarketing eine 
absolute Schlüsselstellung ein, deren Nachwirkun-
gen noch heute im Erscheinungsbild moderner 

Printmedien deutlich erkennbar sind. So gesehen sind frühneuzeitliche Bibeldrucke 
gewissermaßen der Archetyp moderner Massenmedien schlechthin. 

Angesichts der unüberschaubaren Fülle von Bibeleditionen, die von zahllosen 
Produzenten im Laufe der Jahrhunderte herausgebracht wurden, war verlockend, 
diese Sichtweise einmal exemplarisch im besonders wettbewerbsintensiven 17. Jh. 
und dort an einem seiner bedeutendsten Bibeldrucker herauszuarbeiten, der Lüne-
burger Offizin der Sterne. Die brachte nämlich 1614 wie aus den Nichts ihre erste 
Bibeledition heraus, fiel dann in dichter Folge mit weiteren Editionen in außerge-
wöhnlicher Variantenvielfalt auf und behauptete schließlich weit mehr als 100 Jahre 
lang eine absolute Führungsrolle unter ihren etwa 120 deutschen Konkurrenten. Die 
Variantenvielfalt ihrer Bibeldrucke reichte vom schweren Wälzer bis hin zur win-
zigen Taschenausgabe, von der großartig illustrierten Prachtedition, die sogar euro-
päische Nachahmer fand, über bebilderte Bibeln für den schmaleren Geldbeutel bis 
hin zu reinen Textausgaben, die aufgrund vorzüglicher Redaktion, Typographie, 
Druckfehlerfreiheit höchstes Ansehen genossen. 
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In Lüneburg besteht zudem das große Glück, mit wohl einmalig reichhaltig vor-
handenem Forschungsmaterial arbeiten zu können, das nicht nur weit mehr als 200 
Originalausgaben Stern’scher Bibeln umfasst, sondern auch über 1.000 historische 
Druckstöcke, frühe Rohdrucke und Geschäftsunterlagen in vorzüglichem Erhal-
tungszustand. Alles in allem ein bislang kaum beackerter Fundus von höchstem 
Rang und außergewöhnlichem Umfang, aus dem man immer wieder überraschende 
Erkenntnisse ziehen konnte und deren Veröffentlichung lohnte. Ohne mich jetzt in 
Details verlieren zu wollen, gestatten Sie mir, dass ich dazu beispielhaft in Stich-
worten ein paar markante Arbeitsergebnisse herausgreife:   

- Die Lüneburger Sterne brachten von 1614 bis 1826 etwa eine dreiviertel Million 
Bibeln in 158 Auflagen heraus. Das sind mehr als doppelt so viele, wie bisher an-
genommen. Ihr riesiges Vertriebsgebiet umfasste den europäischen Norden von 
Amsterdam bis Riga, von Stockholm bis Ulm.  

- Es stellte sich heraus, dass das Verzeichnis aller deutschen Drucke des 17. Jhs., 
das sog. VD17, längst nicht so vollständig ist, wie gedacht, denn in ihm ist ein 
rundes Viertel aller zugehörigen Lüneburger Bibeldrucke bis jetzt noch nicht er-
fasst. 

- Die Sterne brachten als erster deutscher Drucker Taschenausgaben in für das 
17. Jh. beispiellos hohen Stückzahlen und Varianten heraus, die schließlich den 
Zuschnitt des modernen Taschenbuchs in bemerkenswerten Details vorweg-
nahmen. Einer Inventur zufolge lagen 1666 kaum vorstellbare 140.728 verkaufs-
fertige Taschenbücher in den Formaten Duodez und kleiner bei ihnen auf Lager.  

- Mit zwei ihrer Bilderzyklen zur Bibel haben die Sterne sogar europäische Ge-
schichte geschrieben. Der eine wurde von ihnen in so großem Stil europaweit 
vermarktet, dass er überhaupt zur wohl am häufigsten gedruckten Bibelillustra-
tion der frühen Neuzeit wurde. Wir finden ihn in mindestens 24 Druckereien bis 
hinauf nach Schweden. Das war möglich, weil die Sterne ein Klischierverfahren 
beherrschten, das sich sehr genau rekonstruieren ließ, mit dem sie ihre Druck-
stöcke in beliebiger Stückzahl nachgießen und an andere Druckereien liefern 
konnten.  

- Zum anderen Bilderzyklus, gestochen um 1670, war viel Neues zu seiner Ent-
stehungsgeschichte herauszufinden. Dieser Zyklus erfreute sich wegen seiner 
Volkstümlichkeit so großer Beliebtheit, dass er vielfach kopiert auch in hollän-
dischen, englischen, französischen Bibeln bis zum Ende des 18. Jhs. erschien. 

- Anhand eines von 1666 bis 1675 reichenden Dokumentes ließ sich zeigen, nach 
welchen noch heute modernen Prinzipien die Sterne ihr Geschäft geführt haben. 
Eine Gewinn- und Verlustrechnung ließ sich rekonstruieren, die zeigt, in welch 
dramatischem Ausmaß Preise und Erträge im Bibelgeschäft zunehmend verfielen 
und mit welchen Methoden die Sterne auf diese extremen Herausforderungen 
reagiert haben.  

Ihre in beträchtlichem Umfang produzierten Schulbücher verkauften sie übrigens 
immer zu reinen Selbstkosten ohne jeden Gewinnaufschlag, was man durchaus als 
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eine gezielte, frühneuzeitliche Vorstufe  zur heutigen Lehrmittelfreiheit interpre-
tieren könnte.  

Immer wieder ergaben sich zudem Ansatzpunkte, die weit über den Lüneburger 
Bibeldruck hinausführten. So ließ sich über ein betriebswirtschaftliches Simulations-
modell berechnen, dass die Druckauflage von Luthers berühmtem September-
testament von 1522 zweifelsfrei bei 3.000 Exemplaren gelegen hat und dass in der 
Literatur davon oft stark abweichende Angaben korrigiert werden müssen.   

Ich bin davon überzeugt, dass die „Drucksache Bibel“ systematisch unter reinen 
medien- und kommunikationshistorischen Aspekten beleuchtet noch ein dankbares, 
sehr ergiebiges Forschungsfeld hergibt, insbesondere wenn die Themen interdis-
ziplinär angegangen werden.  
 



  



Mit dem Preis für Geisteswissenschaften 2023 wurde CHEN HAO, Shanghai, für 
seine Dissertation „A History of the Second Türk Empire (ca. 682–745)“ aus-
gezeichnet.

Chen Hao

Wohin geht die Orientwissenschaft?

Einführung

Als mir Frau Stolle und Dr. Wilkens Ende 
Juni mitteilten, dass die Niedersächsische 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
beschlossen hatte, mich mit dem diesjäh-
rigen Preis für Geisteswissenschaften auszu-
zeichnen, machte mich das unglaublich 
glücklich. Aber gleichzeitig war ich auch sehr 
nervös: Worüber soll ich sprechen? Gibt es 
Erwartungen des deutschen Publikums? Wir 
sind keine Politiker, also wollen wir Wissen-
schaftler heute Abend nicht auf Ideologien 
oder die Lage der Menschenrechte eingehen, 

sondern können über den geisteswissenschaftlichen Zustand in China und Deutsch-
land sprechen.  

Zu den vorgegebenen Anforderungen an meinen Vortrag gehörte, dass das 
Thema nicht zu speziell sein sollte, weil es unter den Anwesenden heute Abend nicht 
nur Geisteswissenschaftler, sondern auch Naturwissenschaftler gibt. Ich bin ein 
Turkologe, und gleichzeitig auch chinesischer Staatsbürger. Eigentlich gilt Turko-
logie bei den Geisteswissenschaftlern als ein sehr kleines Fach. In vielen Ländern 
bezeichnet man sowohl Turkologen als auch Sinologen als Orientalisten. Deswegen 
stelle ich heute Abend die folgende Frage: Wohin geht die Orientwissenschaft? Ich 
werde versuchen, diese Frage aus den Perspektiven der zwei kleinen Fächer zu be-
antworten. 

Meine Doktorarbeit

Ich war von 2012 bis 2016 ein von dem CSC (China Scholarship Council) unter-
stützter Stipendiat am Institut für Turkologie an der Freien Universität zu Berlin. 
Das Thema meiner Doktorarbeit ist die Geschichte der alten Türken im 8. Jahr-
hundert in der Mongolei und Zentralasien. Das erste Imperium auf der Steppe, das 
von den alten Türken im Jahre 552 errichtet wurde, wurde von den ihnen be-
nachbarten Chinesen 630 zerstört. Als die Türken der chinesischen Armee länger als 
fünfzig Jahre gedient hatten, wollten sie ein zweites türkisches Imperium aufbauen. 
Das zweite Imperium dauerte gut sechzig Jahre, bis es von den Uiguren im Jahre 
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745 verwüstet wurde. Die alten Türken lebten als Nomaden, glaubten an Tengris-
mus, und schrieben mit einer Runenschrift. Mithilfe der chinesischen historischen 
Quellen und der alttürkischen Inschriften etablierte ich eine zuverlässige Chrono-
logie für das zweite Imperium. In meiner Dissertation bereitete ich auch eine neue 
Übersetzung der drei wichtigsten alttürkischen Inschriften vor. Die letzte englische 
Übersetzung war 1968 in den USA herausgegeben worden.  
 
Methodische Pfadabhängigkeit 

Ich hatte von meinem Doktorvater, Prof. Dr. Claus Schönig, die deutsche philo-
logische Tradition der Turkologie gelernt. Wenn man in Deutschland „Turkologe“ 
sagt, denkt man normalerweise nur an Philologen und Linguisten, viel weniger an 
Historiker. Aber die textkritische philologische Methode könnte manchmal verhin-
dern, den Text als ein Produkt der Geschichtsschreibung zu analysieren. Bevor ich 
nach Berlin ging, um dort zu promovieren, hatte ich bereits in Peking eine Aus-
bildung in Geschichtswissenschaft absolviert. In Bezug auf die Struktur der Texte 
der alttürkischen Inschriften hatte ich zum ersten Mal aufgedeckt, dass die Texte an 
unterschiedlichen Zeitpunkten von unterschiedlichen Machthabern und für unter-
schiedliche Zwecke auf das gleiche Denkmal gemeißelt wurden.  
 
Verwandlung der Orientwissenschaft 

Seit der Emeritierung meines Doktorvaters hat sich der wissenschaftliche Schwer-
punkt des Instituts in Berlin von der Turkologie auf die Osmanistik verlagert. Viel-
leicht ist das Seminar für Turkologie und Zentralasienkunde in Göttingen das einzige 
turkologische Institut in Deutschland, das die deutsche philologische und linguis-
tische Tradition beibehält. Der Institutsleiter, Prof. Dr. Jens Peter Laut, hat vor 
kurzem in einem Gespräch seine Freude darüber ausgedrückt, dass das von seinem 
jüngeren Kollegen Dr. Jens Wilkens herausgegebene altuigurische, bzw. alttürkische 
Wörterbuch schon weltweit tausende Downloads erreicht hat. Wir können das 
Institut in Göttingen als die letzte philologische Bastion bezeichnen, und wir sollen 
nicht zögern, sie zu verteidigen.  

Aber gleichzeitig hat der auch in Göttingen ansässige Prof. Dr. Dominic Sachsen-
maier, zusammen mit seinen Kollegen wie Prof. Dr. Jürgen Osterhammel in Kon-
stanz, Prof. Dr. Sabine Dabringhaus in Freiburg und Prof. Dr. Sebastian Conrad in 
Berlin, uns eine andere Möglichkeit für die Zukunft der Orientwissenschaft gezeigt. 
Sie haben alle Orientalistik, beispielsweise Sinologie, Tibetologie oder Japanologie 
studiert, aber auch versucht, orientalistisches Wissen in einen globalen Zusammen-
hang einzubetten, um auch viele Leser in China, Japan, den USA und anderen 
Ländern der Welt zu erreichen. 
 
Orientalistik ohne Orientalismus 

Nun lassen Sie uns zu der Frage, die ich am Anfang meines Vortrags gestellt habe, 
zurückkommen. Wohin geht die Orientwissenschaft? Meine versuchsweise Antwort 
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dazu ist „Orientalistik ohne Orientalismus“. Die Kritik des US-amerikanischen 
Literaturtheoretikers Edward Said, dass die europäische Orientalistik ein Wissens-
system über den Orient sei, das als ein Instrument von Imperialismus und Kolonia-
lismus gewirkt habe, gilt absolut nicht mehr für die deutsche Orientalistik. Heut-
zutage gibt es im Bereich der Orientalistik in Deutschland viele Studierende aus 
China, der Türkei, Zentralasien u.s.w., und sie können verschiedene nicht-euro-
päische Perspektiven zur orientalistischen Wissensproduktion in Deutschland bei-
tragen. Das heißt, was heute in Deutschland geschaffen wird, ist nicht mehr eine 
deutsche Orientalistik, sondern eine internationale oder globale Orientalistik zzu 
Deutschland.  

Eine offene und globale Orientwissenschaft erfordert wechselseitige Kommuni-
kation. Ich wurde in Deutschland als Turkologe und Historiker ausgebildet, und ich 
bin nach dem CSC Vertrag zurück nach China gegangen. Aber ich habe die deutsche 
wissenschaftliche Tradition nach China mitgenommen. Innerhalb von sieben Jahren 
habe ich zwei globalgeschichtliche Werke aus dem Deutschen ins Chinesische über-
setzt und eine Buchreihe Studia Turcologica herausgegeben. Vielleicht ist es weder 
überflüssig noch unhöflich hier dazu aufzurufen, dass meine Kollegen in Deutsch-
land zusätzlich zu materiellen Produkten wie Solaranlagen und Elektroautos sehr gut 
auch geistige Importe aus China wie orientalistische und globalhistorische Werke 
einführen können. 

Zum Schluss möchte ich nochmals betonen, dass ich der Akademie zu Göttingen 
sehr dankbar bin. Dieser Preis ist nicht nur eine großartige Ehre für mich persönlich, 
sondern auch eine Anerkennung für die jüngere Generation chinesischer Intellek-
tueller, die niemals aufgehört haben, in globalen Öffentlichkeiten aufzutreten. Was 
ich zurückgeben möchte, ist, weiter zum wissenschaftlichen Austausch zwischen 
Deutschland und China beizutragen.  
 
 
 
 



  

 
 



  

Mit dem Preis für Geisteswissenschaften 2024 wurde THOMAS KUHN-TREICHEL, 
Heidelberg, für seine Dissertation „Metaleptische Bilder des Erzählens. Von der 
Antike bis zur Gegenwart“ ausgezeichnet. 
 
Thomas Kuhn-Treichel 

Kann man eine Geschichte europäischen Erzählens schreiben? 
Überlegungen zur Diachronen Narratologie 
 

In einem 2009 erschienenen Aufsatz formuliert die 
Amsterdamer Gräzistin Irene de Jong, eine Pionie-
rin der narratologischen Erforschung antiker Litera-
tur, die Schlussfolgerung: „In my view, classicists 
have an important task to fulfil in the writing of a 
history of European story-telling […]“.1 Klas-
sischen Philologen käme damit eine wichtige Rolle 
zu, weit hinaus über ihr Fach, das nicht nur an 
deutschen Universitäten immer mehr unter Druck 
gerät. Nur mit ihnen ließen sich die weiteren his-
torischen Entwicklungslinien des Erzählens adäquat 
erforschen, also eine Diachrone Narratologie be-
treiben, wie sie die Freiburger Anglistin Monika Flu-
dernik schon 2003 gefordert hat.2 Die Aufgabe, eine 
Geschichte europäischen Erzählens zu schreiben, 
erscheint unmittelbar bedeutsam, bildet die Erzähl-
literatur von den homerischen Epen bis zu den ak-

tuellen Romanneuerscheinungen doch einen zentralen Bestandteil der europäischen 
Kultur. Aber ist diese Aufgabe auch sinnvoll realisierbar? Daran sind in den letzten 
Jahren erhebliche Zweifel formuliert worden.3  

Tatsächlich ergeben sich mancherlei Schwierigkeiten. Wohl niemand kann die 
europäische Erzählliteratur in all ihren Verästelungen überblicken. Eine Geschichte 
europäischen Erzählens, die den verschiedenen Epochen, Sprachen und Gattungen 
einigermaßen gerecht werden wollte, würde leicht zu einem uferlosen Unterfangen; 
sie wäre vielleicht in einem großangelegten Gemeinschaftsunternehmen zu schrei-
ben, aber für die Leser kaum noch zu aufzunehmen. Umgekehrt müsste eine ver-
daubare europäische Literaturgeschichte höchst selektiv vorgehen; ihre Auswahl 
wäre vermutlich von der literarischen Kanonbildung beeinflusst, was aber von vorn-
herein das Erkenntnispotenzial minimiert, oder aber sie liefe Gefahr, sich im Arbi-
                                                           
1 IRENE DE JONG, Metalepsis in ancient Greek literature, in: JONAS GRETHLEIN/ANTONIOS RENGAKOS 

(Hgg.), Narratology and interpretation. The content of narrative form in ancient literature, Berlin/ 
New York 2009, 87–115, hier 115. 

2 MONIKA FLUDERNIK, The diachronization of narratology, in: Narrative 11 (2003), 331–348. 
3 Etwa von SEBASTIAN MATZNER/GAIL TRIMBLE, Epilogue: metaleptically ever after, in: dies. (Hgg.), 

Metalepsis. Ancient texts, new perspectives, Oxford 2020, 247–272, hier 261. 
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trären zu verlieren. Ein kürzlich erschienenes Handbook of Diachronic Narratology, äu-
ßerst voluminös und trotzdem nicht entfernt vollständig, führt einige der Probleme 
anschaulich vor Augen.4 Wie lässt sich diesem Dilemma entkommen, und wie 
können Klassische Philologen einen sinnvollen Beitrag zur Geschichte europäischen 
Erzählens leisten?  

Mir scheint, Irene de Jong deutet selbst eine Antwort an, ohne dies zu beab-
sichtigen. Der Aufsatz, aus dem ich zitiert habe, beschäftigt sich mit der narratolo-
gischen Kategorie der Metalepse, d.h. logikwidrigen Ebenenüberschreitungen, etwa 
wenn der Erzähler plötzlich davon spricht, dass er sich in die von ihm erzählte Welt 
begibt, von der er eigentlich kein Teil sein sollte, oder wenn Figuren den Erzähler 
ansprechen, von dem sie eigentlich nichts wissen sollten. Die Metalepse ist also ein 
Beispiel für ein bestimmtes, begrenztes Phänomen des Erzählens. Konzentriert man 
sich nun auf ein solches Einzelphänomen, so lässt sich zwar immer noch keine 
umfassende europäische Literaturgeschichte schreiben, aber immerhin ein sinnvoller 
exemplarischer Beitrag dazu. Eine solche Selbstbeschränkung lässt es zu, Erzähl-
texte aus verschiedenen Epochen, Sprachen und Gattungen zu vergleichen, das zu 
behandelnde Material aber in einer methodisch begründbaren Weise so weit zu 
begrenzen, dass es sich einigermaßen im Griff behalten lässt. Voraussetzung dafür 
ist, dass das Phänomen so eng umrissen ist, dass das Material in annähernd repräsen-
tativer Form zu behandeln ist, zugleich aber so bedeutsam, dass die exemplarischen 
Beobachtungen, die sich an ihm machen lassen, etwas über die weitere Erzählge-
schichte insgesamt aussagen.  

Tatsächlich ist gerade die enge Eingrenzung alles andere als trivial. Das Phäno-
men der Metalepse, so arkan es erscheinen mag, ist in seiner Gesamtheit zu viel-
gestaltig und weitverbreitet für eine umfassende diachrone Behandlung. Für mein 
Buch habe ich daher zwei spezifische Typen von Metalepsen ausgewählt, die ich 
jeweils in einem literaturgeschichtlichen Längsschnitt von der Antike bis in die 
Gegenwart verfolge. Genauer gesagt, spreche ich von metaleptischen Bildern des 
Erzählens, weil die Ausdrücke in bildhafter Form eine Idee davon vermitteln, was 
Erzählen ist. Dies tun die beiden von mir ausgewählten Bilder allerdings in scheinbar 
gegensätzlicher Weise. In dem, was ich Beobachterbild nenne, erscheint der Erzähler 
als anwesender Beobachter der Handlung (Typus: „wir finden unseren Helden in x“, 
womit der Erzähler so tut, als befinde er sich in der von ihm erzählten Welt). Im 
anderen erscheint er als unmittelbarer Urheber der Handlung (Typus: „wir haben 
unseren Helden nach x gebracht“, als lege der Erzähler seinen Figuren selbst die 
Hand auf die Schulter). Beide Bilder implizieren ein bestimmtes Verständnis vom 
Wesen des Erzählens, und bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass sich diese 
Implikationen von Epoche zu Epoche in ihrer Tendenz unterscheiden, und dies, 
obwohl sich die Beispiele formal oft ähneln.  

                                                           
4 PETER HÜHN/JOHN PIER/WOLF SCHMID (Hgg.), Handbook of diachronic narratology, Berlin/ 

Boston 2023. 
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So zeichnet sich, stark vereinfacht, für die Antike als dominanter Aspekt des 
Erzählens die Verkörperung des Dargestellten ab. Erzähler (und ebenso übrigens 
Dramatiker) erscheinen immer wieder als diejenigen, die ihre Figuren wie Puppen-
spieler lenken oder gar selbst in ihre Rolle schlüpfen, etwa wenn in einem antiken 
Kommentar über Homer gesagt wird, dass er bestimmte Figuren verwundet oder 
tötet, was eigentlich natürlich andere Figuren tun,5 oder beim kaiserzeitlichen Autor 
Lukian von Samosata über einen Historiker, dass er eine Pest schickt und an-
schließend die Gefallenen bestattet6 – oder etwas schlichter, wenn davon die Rede 
ist, Homer oder Euripides habe etwas gesagt, das eigentlich aber zur Figurenrede 
gehört. All dies erklärt sich vor dem Hintergrund einer oral geprägten Kultur, in der 
Autoren ihre Werke oft selbst vor einem Publikum vortrugen und in diesem Sinne 
tatsächlich verkörperten, und in der es als Ideal galt, dem Publikum einen so leben-
digen Eindruck zu vermitteln, dass sie sich beim bloßen Zuhören wie Zuschauer 
fühlten. 

Im Mittelalter sticht die Idee einer Kopräsenz von Erzähler, Figur und Publikum 
hervor. Auch diese erklärt sich aus einem typischen Kommunikationsrahmen, näm-
lich dem Hof. Hier konnten sich der Erzähler und das Publikum mit den Figuren 
der Erzählung gleichsam in einem Raum wähnen, und dazu passt es, wenn mittel-
alterliche Erzähltexte am Szenenwechsel davon sprechen, man wolle eine bestimmte 
Figur davonreiten lassen (so gelegentlich im Mittelhochdeutschen), oder man wolle 
sich von einer Figur zu einer anderen „wenden“ (mit solchen Verben wie turne im 
Englischen oder tornar im Spanischen und Italienischen). In der Neuzeit wird das 
Spiel um Fiktionalität und Faktualität zu einem wichtigen Thema, das sich auch in 
Metalepsen in verschiedener Weise niederschlägt. Dies kann teils so aussehen, dass 
ein Erzähler plötzlich den fiktionalen Charakter seiner Darstellung offenlegt, indem 
er darüber spricht, was er mit seinen Figuren tut oder tun könnte – so prominent in 
Diderots Jacques le fataliste, wo der Erzähler beispielsweise sinniert, dass er die 
Kutsche, in der seine Figuren sitzen, in einen Graben stoßen könnte.7 In anderen 
Fällen dienen Metalepsen gerade dazu, die Illusion eines faktualen Erlebens zu stei-
gern, etwa wenn ein viktorianischer Roman die Leser auffordert: „Step into this neat 
garden-house […] there they are at dinner  […]“.8 

Die Beschränkung auf zwei metaleptische Bilder erlaubt es mir also, Beispiele 
von der frühgriechischen Dichtung bis zur Gegenwart zu diskutieren, die sich – so 
hoffe ich – zu einer exemplarischen, aber aussagekräftigen Geschichte europäischen, 
oder etwas weiter gefasst: westlichen Erzählens zusammenfügen, zumindest aber zu 
einem Buch, das man noch mühelos in der Hand halten kann. Das bedeutet nicht, 
dass ein solches Vorgehen, wie ich es gewählt habe, einfach und unproblematisch 
wäre. Die von mir diskutierten Fälle sind immer noch Beispiele, und die Auswahl ist 
zu einem erheblichen Teil davon bestimmt, was ich gefunden habe; andere mögen 
                                                           
5 Scholion zu Ilias 11,598b bT. 
6 Lukian, Wie man Geschichte schreiben soll 15. 
7 Diderot, Denis, Jacques le fataliste, présentée par JACQUES PROUST et JACK UNDANK, Paris 1981, 260. 
8 Charlotte Brontë, Shirley, ed. by MARGARET SMITH and HERBERT ROSENGARTEN, Oxford 2007, 6. 
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andere Fälle finden, die meine Schlussfolgerungen vielleicht relativieren, und dazu 
fordere ich ausdrücklich auf. Die entscheidende Voraussetzung dafür, dass ich dieses 
Buch schreiben konnte, war ein enger Austausch mit Kollegen aus anderen Dis-
ziplinen, aber auch mit literatursinnigen Freunden und Familienangehörigen. Be-
sonders das DFG-geförderte Diachronic Metalepsis Network, das ich parallel zur Arbeit 
am Buch initiiert habe und mit dem Mediävisten Martin S. Hammer leite, war für 
mich von unschätzbarem Wert.  

Ein anderer Ort, der solche diachron-narratologischen Projekte ermöglichen 
kann, sind, so vermute ich als Außenstehender, die ihrem Wesen nach interdiszi-
plinären Akademien der Wissenschaften; in diesem Sinne freue ich mich besonders 
über eine Ehrung in diesem Rahmen. 
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Nachrufe 
 
Daniel Göske 

Nachruf auf Hans Schabram 
27. September 1928 – 23. August 2021 
 
Der Altanglist Hans Schabram, seit 1971 ordentliches Mitglied unserer Akademie, 
wurde am 27. September 1928 in Berlin geboren; er starb mit zweiundneunzig Jahren 
am 23. August 2021. Er war ein in der Wolle der vergleichenden historischen Sprach-
wissenschaft gefärbter Anglist. (Ich wurde als Anglist einmal von einem interes-
sierten Nichtakademiker gefragt, welche Fische ich denn bevorzuge; darüber hätte 
Hans Schabram wenn nicht laut gelacht, so doch breit gegrinst.)  

Was also macht ein Altanglist? Er befasst sich mit der altenglischen Sprache, also 
mit den auf der Insel vor der normannischen Eroberung von 1066 gesprochenen 
und geschriebenen westgermanischen Dialekten. Dazu gehörten in Hans Schabrams 
Fall alle „vor 1100 entstandenen Sprachdenkmäler, seien es Glossensammlungen, 
Interlinearversionen (lateinischer Texte), Prosatexte oder poetischer Denkmäler“. 
Dazu zählt die berühmte Lament des „Deor“, eine Klage über die Vergänglichkeit, 
im Stabreim, aus dem 10. Jahrhundert. Bei Herrn Schabram lernte ich, wie sich das 
angehört haben muss, wie man das übersetzen kann: 

Þæt ic bí mé sylfum secgan wille 
þæt ic hwíle wæs Heodeninga scop 
dryhtne dýre. Mé wæs Déor noma; 
áhte ic fela wintra folgað tilne, 
holdne hláford oþ þæt Heorrenda nú 
léoðcræftig monn londryht geþáh 
þæt mé eorla hléo áer gesealde. 
Þæs oferéode, ðisses swá mæg. (Vs. 35-42) 

Dies will ich über mich selbst sagen, 
dass ich eine Weile Hofdichter der Heodeninge war, 
meinem Herrn teuer. Mein Name war Deor. 
Viele Winter lang hatte ich ein einträgliches Amt, 
einen mir gewogenen Herrn, bis nun Heorrenda, 
der liedgewaltige Mann, die Landrechte bekam, 
die der Beschützer der Krieger zuvor mir gegeben hatte. 
Jenes ging vorüber, dieses mag auch vorübergehen. 

Vor allem der letzte Vers, ein heroischer Stoßseufzer, bleibt mir in Erinnerung. Er 
ist gut zitierbar, auch nach oder vor schwierigen Sitzungen. Hans Schabram konnte 
diese Texte nicht nur begeisternd vortragen. Er erklärte auch, was hinter den Wort-
lauten steckte: der „hlaford“ zum Beispiel ist der „hlaf weard“, der „loaf warden“, 
also der Hüter des Brotlaibs – neuenglisch „Lord“. Die neuenglische „Lady“ ist alt-
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englisch die „Hlaf dige“, also die Teigkneterin. Solche etymologisch-phonologischen 
Erläuterungen vergisst man auch nach über vierzig Jahren nicht.  

Hans Schabrams Kölner Dissertation von 1954 behandelte die „Adjektive im 
Sinnbezirk von ‚kühn, mutig, tapfer‘“ in der angelsächsischen Poesie wie z.B. in 
Deors Klage. Die Wortbedeutungslehre des Altenglischen blieb sein wichtigstes For-
schungsfeld. Seine Gießener Habilschrift, die 1965 in München erschien, trägt den 
Titel Superbia I: Studien zum altenglischen Wortschatz. Das nur 130 Seiten schlanke Buch 
über „die dialektale und zeitliche Verbreitung des Wortguts“ wird auf der Titelseite 
als erster Teil eines Doppelwerks bezeichnet. „In hoffentlich nicht allzu ferner Zeit“, 
so Schabrams knappes Vorwort, sollte die „bedeutungsgeschichtliche Untersu-
chung“ dieses Wortgutes im zweiten Teilband folgen.  

Dazu kam es nicht. War es, weil die von ihm betriebene Philologie keine Schnell-
schüsse erlaubte? Oder weil es damals das „publish or perish“ noch nicht galt? Oder 
weil Hans Schabram nicht unter akademischer Überlastungslust litt? Wahrscheinlich 
lag es auch an den vielfältigen Aufgaben am Göttinger Seminar für Englische Philo-
logie, an das Hans Schabram im denkwürdigen Jahr 1968 berufen wurde, und zwar 
auf den Lehrstuhl für Englische Sprache und Literatur des Mittelalters. In den fol-
genden Jahren lehnte er Rufe nach Wien, Tübingen, Düsseldorf ab und blieb bis zu 
seiner Emeritierung im Sommer 1993 Göttingen treu.  

Das lag vielleicht ja auch an unserer Akademie, die ihn im Mai 1971 aufge-
nommen hatte. Wie es sich für ordentliche Mitglieder gehört, engagierte sich Hans 
Schabram sogleich, z.B. in verschiedenen Kommissionen: seit 1973 in der für das 
Deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm und seit 1980 in jener für das Althochdeutsche 
Wörterbuch. Außerdem arbeitete er über 20 Jahre in der Kommission für die Alter-
tumskunde Mittel- und Nordeuropas mit und publizierte in den Abhandlungen meh-
rere Aufsätze über altenglische Bezeichnungen im Wortfeld „Bauer“, „Pflug“ und 
andere Geräte. Die meisten seiner sonstigen Aufsätze und Rezensionen erschienen 
in Festschriften und in der u.a. von ihm herausgegebenen Fachzeitschrift Anglia.  

Ich lernte Hans Schabram in den frühen 1980er Jahren als akademischen Lehrer 
kennen und schätzen. In einem seiner immer lehrreichen, trotz aller rigorosen philo-
logischen Regeln stets auch vergnüglichen Hauptseminare habe ich meine spätere 
Frau (Lady) kennengelernt. So etwas konnte vorkommen. Denn Schabrams Humor 
war ungefähr so reich wie seine Gelehrsamkeit, und er war sich nicht zu schade, am 
Semesterende mit seinen Studenten, nach einer intrikaten Klausur, auf die man sich 
wochenlang vorbereitete, in der Bibliothek zu feiern und mit ihnen – auch aus dem 
gleichen Glas – Büffelgraswodka zu trinken. Und wenn man als Student angesichts 
überbürokratisierter Prüfungsordnungen zu verzweifeln drohte oder später, wenn 
man als Dozent, angesichts immer wieder neuer, oft sachfremder Universitäts- und 
Studien„reformen“ oder törichter wissenschaftspolitischer Vorstöße die Nerven zu 
verlieren drohte, dann konnte man an Hans Schabrams breites Grinsen denken und 
Deors Stoßseuzfer zitieren:  

Þæs oferéode, ðisses swá mæg / Jenes ging vorüber, auch dies geht vorbei. 



  

Andreas Spickhoff 

Nachruf auf Gerald Spindler 
18. Dezember 1960 – 11. September 2023 
 
Am 11. September 2023 verstarb viel zu früh im Alter von noch nicht einmal 63 
Jahren Gerald Spindler. 

Geboren am 18. Dezember 1960, studierte er Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften in Frankfurt a. M., Hagen, Genf und Lausanne. Das Doppelstudium 
schloss er als Diplom-Ökonom sowie mit der ersten und nach dem Rechtsreferen-
dariat in Hessen mit der zweiten Juristischen Staatsprüfung ab. In Frankfurt wurde 
er am dortigen Institut für Internationales und Ausländisches Wirtschaftsrecht 
Assistent von Hans-Joachim Mertens, einem renommierten Experten des Haf-
tungs-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrechts. 1993 promovierte er mit einer rechts-
vergleichenden Arbeit über das Thema „Recht und Konzern“. Die Habilitation er-
folgte 1996 mit einer alles in allem über 1.200 Druckseiten starken Grundlagen-
arbeit über „Unternehmensorganisationspflichten“, in welcher er das Haftungs- und 
Unternehmensrecht zusammenführte. Ihm wurde die Lehrbefugnis für Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsverglei-
chung und Arbeitsrecht verliehen. 

Im gleichen Jahr bewarb er sich an der Juristischen Fakultät der Georgia Augusta 
auf einen handels-, gesellschafts- und wirtschaftsrechtlich ausgerichteten Lehrstuhl. 
Nach Ablehnung eines gleichzeitig ergangenen Rufes auf einen Lehrstuhl an die Uni-
versität Bielefeld war Gerald Spindler seit 1997 ordentlicher Professor für Bürger-
liches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Rechtsvergleichung, Multimedia- und 
Telekommunikationsrecht an der Universität Göttingen. Göttingen blieb er treu; 
ehrenvolle weitere Rufe an die Universitäten zu Köln, seine Alma Mater Frankfurt 
sowie an die ETH Zürich lehnte er ab. Ordentliches Mitglied unserer Akademie 
wurde er im Jahre 2005. 

Der wissenschaftliche Ausweis von Gerald Spindler zeugt von ganz außerordent-
lich beeindruckender Breite und Schaffenskraft. Schwerpunktmäßig beschäftigte er 
sich einerseits mit dem Haftungsrecht. Hierzu legte er nach seiner Ernennung ins-
besondere eine voluminöse Kommentierung – erst im Beck Online-Kommentar 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch, später aufgrund des erheblichen Umfangs umgestellt 
in den Beck Online-Großkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch – vor. Sie wur-
de gleich nach ihrem Erscheinen als eine der Standardkommentierungen von der 
Rechtsprechung und im wissenschaftlichen ebenso wie im praktisch ausgerichteten 
Schrifttum anerkannt. Allein die jetzt erforderlich gewordene Übernahme dieser von 
Gerald Spindler als Alleinautor völlig neu erstellten Kommentierung, die alle drei 
Monate aktualisiert werden soll und eine vierstellige Druckseitenzahl ausmacht, kann 
(wie ich als Bandredaktor berichten kann) nicht mehr von nur einem neuen Bear-
beiter geschultert werden. 



160 Andreas Spickhoff 
 

Aber dabei ist es beileibe nicht geblieben: Kennzeichnend für das immense wis-
senschaftliche Wirken Gerald Spindlers ist einerseits die für ihn (anders als bei nicht 
wenigen im kollegialen Fachkreis) geradezu selbstverständliche Einbeziehung öko-
nomischer Zusammenhänge. Andererseits hatte er ein ganz ausgeprägtes Gespür für 
sich neu auftuende, auf technischen Innovationen beruhende Rechtsgebiete. Schon 
sein Bewerbungsvortrag (an dem ich noch als Habilitand teilnahm und ihn dort 
kennenlernte) zeigte das, wählte er sich doch das damals alles andere als „gesetzte“ 
Thema des sog. Internet-Deliktes (Stichworte: Persönlichkeitsverletzungen im Netz, 
Datenbanken und Programme zerstörende Viren usw.); an der Juristischen Fakultät 
in Göttingen (und erst recht in den häuslichen Arbeitszimmern) verfügte damals 
noch niemand über einen entsprechenden Netzanschluss; das änderte sich erst um 
die Jahrtausendwende. Die grenzüberschreitende Dimension dieses Themas liegt auf 
der Hand, und so wundert es wenig, dass er sich danach dem unionsrechtlich vorge-
gebenen sog. Herkunftslandprinzip bei Internet-Nutzung und dessen umstrittener 
Rechtsnatur zuwandte; es geht um das Phänomen, dass das Internet, anders als 
staatlich gesetztes Recht, nicht an Grenzen Halt macht und daher zu klären ist, 
wessen Staates Recht wann anzuwenden ist. Monographisch oder in Kommentie-
rungen befasste er sich mit dem Vertragsrecht der Internet-Provider und der Tele-
kommunikations-Anbieter, mit Internet-Auktionen, mit Fragen des Unternehmens-
rechts im Internetzeitalter, mit dem E-Commerce in Europe and the USA, mit Ver-
sicherungen im Internet, mit Rechtsfragen bei „Open Access“ sowie den ökonomi-
schen Auswirkungen einer Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht. 
Er gab einen neuen Kommentar zum Telemediengesetz und zum Netzwerkdurch-
setzungsgesetz heraus (gemeinsam mit Schmitz und Liesching) sowie einen weiteren 
zum Recht der elektronischen Medien, widmete sich Rechtsfragen der IT-Sicherheit. 

2010 hielt er einen seiner in der ‚Community‘ wichtigen Vorträge; er referierte 
zum Thema „Haftung und Versicherung im IT“ auf dem sog. Karlsruher Forum 
(einer Tagung in Anwesenheit der höchsten Bundesrichterinnen und -richter der 
einschlägigen Fachsenate des Bundesgerichtshofs sowie einem ausgesuchten Kreis 
von Kolleginnen und Kollegen). Im Jahr 2012 erstattete er für den Deutschen 
Juristentag ein Gutachten zum Persönlichkeitsschutz im Internet, was ihn wiederum 
zum Thema des „Innovativen Datenschutz-Einwilligungsmanagements“ führte. 

Aber auch „klassischen“ Themen des allgemeinen Privat- und Gesellschafts-
rechts wendete sich Gerald Spindler zu. Sein Zivilrechtslehrervortrag 2007 widmete 
sich Fragen der Kausalität und Zurechnung. Hinzu trat die Mitwirkung an einer 
handbuchartigen Darstellung des Produkthaftungsrechts (herausgegeben gemein-
sam mit Kullmann, Pfister und Stöhr); mehrfach (2001 und 2005) trug er bei der 
Vereinigung für Gesellschaftsrecht zu kapitalgesellschaftsrechtlichen Themen vor. 
Der von ihm (zusammen mit Stilz, dem früheren Präsidenten des Verfassungs-
gerichtshofes von Baden-Württemberg) herausgegebene und mitkommentierte 
Kommentar zum Aktiengesetz gilt als Standard. Weiter befasste er sich mit bank-
rechtlichen Fragen, etwa der Finanzmarktaufsicht, und gab dazu einen Kommentar 
zum Bankrecht (zusammen mit Langenbucher und Bliesener) heraus.  
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Interdisziplinär widmete er sich der gerichtsnahen Mediation aus rechtsöko-
nomischer Perspektive, weiter Rechten zum Schutz traditioneller kultureller Aus-
drucksweisen (hrsg. zusammen mit Kilian Bizer und Matthias Lankau) sowie Rechts-
problemen und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit einer sog. Kulturflatrate. Zuletzt 
war Gerald Spindler – wie könnte es anders sein – intensiv mit der KI befasst. 

Neben all diesen Aktivitäten, die andere längst verzagen lassen hätten, war Gerald 
Spindler obendrein auch noch Vorsitzender und Mitglied in zahlreichen Beiräten. 
Sowohl den deutschen als auch den europäischen Gesetzgeber hat er in verschie-
denen Fragen des Aktien- sowie Kapitalmarktrechts, der Informationsgesellschaft 
und bis zuletzt zur gesetzlichen Regelung der KI beraten.  

An seiner Göttinger Fakultät hat sich Gerald Spindler ungeachtet dieser enormen 
Vielzahl an Aktivitäten keineswegs ‚rar‘ gemacht: Er war von 2000 bis 2001 Dekan 
und von 2002 bis 2004 der sog. Finanzdekan seiner Fakultät. Im Rahmen der Aka-
demie wirkte er als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Publikations-
fragen der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften. An der Universität 
war er Zweitmitglied im Göttingen Center for Digital Humanities (GCDH), im 
CeGe (Centrum für Europa-, Governance- und Entwicklungsforschung), Mitglied 
im Zentrum für Medizinrecht, ja sogar Co-Direktor des Instituts für Landwirt-
schaftsrecht, weiter (seit 2018/2019) Mitglied der High Level Expert Group der EU 
für Rechtsfragen der Neuen Technologien, insbesondere Künstlicher Intelligenz. Ab 
2021 wurde er Mitglied in der sog. DEAL-Arbeitsgruppe, die das DEAL-Projekt des 
Open Access Publizierens und des Open Access Zugangs mit den Wissenschafts-
verlagen vorangetrieben hat und weiter vorantreiben soll. 

Alleine diese – obendrein immer noch unvollständige – Aufzählung der Tätig-
keiten und Aktivitäten von Gerald Spindler deuten das immense Pensum an, dass er 
sich zugemutet hat. In ‚seinen‘ Rechtsgebieten, vor allem im Haftungsrecht, im 
(Kapital-) Gesellschaftsrecht und im Zusammenhang mit den Rechtsfragen, die das 
Internet und Phänomene wie die „Künstliche Intelligenz“ aufwerfen, war er zudem 
ein höchst anerkannter, stets interdisziplinären und auch rechtsvergleichenden 
Blickwinkeln gegenüber offener Kollege, dessen Fehlen nun überall eine riesige 
Lücke hinterlässt. Für seine Göttinger Fakultät und Universität und nicht minder für 
unsere Akademie war er das, was man neudeutsch einen ‚juristischen Leuchtturm‘ 
nennt; gefragt, wer im Bereich der Rechtswissenschaften in Göttingen tätig ist, fiel 
sein Name als erstes.  

In Erinnerung bleibt aber nicht nur das, sondern nicht zuletzt ein ungemein 
freundlicher, offener, geradeheraus agierender, aber nie verletzender Kollege, mit 
dem man sich gern auch einmal auf ein Glas traf. Gut kann ich mich daran erinnern, 
als er mir vor einiger Zeit an einem Wochenende nach einer Befragung in Brüssel 
zur KI-Thematik in Göttingen auf dem Nachhauseweg mit dem Rad vom Bahnhof 
entgegenkam: gewiss erfreut, dass man auch auf der Ebene der EU seinen Rat und 
seine Kompetenz suchte, zufrieden über das zwischenzeitlich Erreichte. Die Verab-
schiedung des sog. KI-Gesetzes der EU, genauer: einer Verordnung, die indes „EU 
Artificial Intelligence-Act“ genannt wird, an dessen Entstehung er maßgeblich mit-
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gewirkt hat, hat er nicht mehr erleben dürfen. Aber trotz des durchaus ‚positiven 
Stresses‘ war er eben doch auch erschöpft, zumal er Zugfahrten oder Flüge nie zur 
Erholung nutzte, sondern typischerweise schon im Bahnhof oder auf dem Flugplatz 
im Wartebereich das Notebook zum Arbeiten aus der Tasche nahm. Eine weitere 
seiner positiven persönlichen Eigenschaften hat sich am Ende vielleicht auch als 
seine größte Schwäche erwiesen – wer weiß, ob sie ihm zum Verhängnis wurde: Er 
konnte allzu schlecht einmal „nein“ sagen, wenn er um Mitwirkung und erst recht 
um Mithilfe gebeten wurde. 
 
 



  

Die Forschungsvorhaben der Akademie 
 
Bei Namensangaben ohne nachstehende Ortsbezeichnungen handelt es sich um Akademie-
mitglieder. 

 
I. Forschungskommissionen 
 
Die Göttinger Akademie und die NS-Zeit 
(abgeschlossen Ende 2023) 
 
Vorsitzender: D. Schumann 
Daniel, Rexroth, Schappacher, E. Schumann, Schieder (Göttingen), Tangermann 
 
Aufgabe der Kommission war es, die Geschichte der Göttinger Akademie vom 
Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur frühen Bundesrepublik zu erforschen und sich 
dabei besonders auf die Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft zu konzentrieren. 
Die Ergebnisse der umfänglichen Quellenrecherchen liegen nun in einer Mono-
grpahie vor: Désirée Schauz, Umkämpfte Identitäten, Wallstein Verlag 2022.  

Der offizielle Abschluss der Kommission erfolgte durch die Enthüllung einer 
Gedenktafel für die 29 Mitglieder, die während der NS-Herrschaft aus rassistischen 
oder politischen Gründen ausgeschlossen oder zum Austritt genötigt wurden sowie 
einigen, die aus Protest ausgetreten sind, vor dem Haus in der Theaterstrasse 7 am 
9. November 2023. 

 
Demografischer Wandel 
 
Vorsitzender: Busch 
Bähr, Hasenfuß, Koenig (Göttingen), Kroemer (Göttingen), Kühnel (Göttingen), 
Lemmermöhle (Göttingen), Ohr, Ostner (Göttingen), Schöne-Seifert, E. Schumann, 
D. Schumann, Spickhoff, Spiller, Steinfath, Tangermann 

Kontaktadresse: Institut für Politikwissenschaft, Platz der Göttinger Sieben 3, 37073 
Göttingen, Tel.: 0551/39-10611, andreas.busch@sowi.uni-goettingen.de (Prof. Dr. 
Andreas Busch) 
 
Die Forschungskommission befasst sich, angesichts des sich in Deutschland erkenn-
bar vollziehenden demografischen Wandels, der sich u.a. in ansteigender Lebens-
erwartung, niedrigen Geburtenraten, einer Zunahme von Haushalten mit geringer 
Personenzahl und einem steigenden Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund 
manifestiert, mit ausgewählten Fragen hinsichtlich der erwartbaren Folgen und 
möglicher antizipativer Reaktionen in Politik und Gesellschaft. 
 Die Kommission hatte in ihrer Sitzung vom 8. Dezember 2016 ein mittelfristiges 
Ende der Kommissionsarbeit beschlossen. Vorsitzender und Präsidium kamen ge-
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Eine römische Pionieraxt aus dem Umfeld des Harzhorns 

Die Arbeit der seit dem Jahr 2000 bestehenden, multidisziplinär besetzten For-
schungskommission Imperium und Barbaricum: Römische Expansion und Präsenz im rechts-
rheinischen Germanien wird durch neue Funde stetig bereichert.  

2008 ist ein Kampfplatz zwischen Römern und Germanen am Harzhorn bei 
Kalefeld im Landkreis Northeim entdeckt worden. Er kann zuverlässig in die Zeit 
um 230 n. Chr. datiert werden und dürfte im Zusammenhang mit einer weit nach 
Norden reichenden militärischen Unternehmung der Römer unter Kaiser Maxi-
minus Thrax (Abb. 1) im Jahre 235 n. Chr. stehen, deren Überlieferung in den anti-
ken Quellen von der Forschung lange Zeit nicht ernst genommen wurde. Die Funde 
vom Harzhorn haben unsere bisherigen Kenntnisse über das Mit-, Neben- und 
Gegeneinander von Römern und Germanen beträchtlich erweitert. 

 

 
Abb. 1: Kaiser Maximinus Thrax (235-238 n. Chr.);  
Wikimedia Commons 
 

Im Dezember 2010 ist im Zuge von Prospektionen mit Metallsonden etwa 3 km 
vom Schlachtplatz am Harzhorn entfernt, eine römische Pionieraxt, eine sogenannte 
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Dolabra, entdeckt worden (Abb. 2). Dieses Multifunktionswerkzeug ist beispiels-
weise für das Fällen von Bäumen oder auch als Hacke bei Erdarbeiten eingesetzt 
worden – beide Einsatzgebiete werden auf der Trajanssäule dargestellt (Abb. 3 u. 4). 
 

 
Abb. 2: Römische Dolabra, gefunden in der Nähe des Schlachtfeldes am Harzhorn. 
© V. Minkus/Th. Deutschmann/H. Haßmann. 
 
Derartige Äxte, die insbesondere beim Aufbau von Marschlagern durch römische 
Soldaten Benutzung fanden, sind mehrfach rechts des Rheins entdeckt worden. Die 
nahe beim Harzhorn entdeckte Dolabra sticht allerdings dadurch hervor, dass sie 
eine lateinische Inschrift trägt, die uns somit Auskunft darüber gibt, in wessen Besitz 
sich die Pionieraxt befand. 

Die Pionieraxt ist vollständig erhalten und 44,5 cm lang sowie 2375 g schwer 
(nach Restaurierung). Auf dem Schneideblatt des Werkzeugs sind Buchstaben ein-
geritzt (Abb. 5), die zwischen 1,5 und 2,0 cm hoch sind. Zu lesen ist hier LEG IIII, 
also eine 4. Legion. Es folgen ein A sowie ein mit diesem Buchstaben ligiertes (d.h. 
verschmolzenes) S. Zusammen genommen ergibt sich bei der Berücksichtigung 
weiterer Quellen zur römischen Heeresgeschichte, dass es sich bei dem Besitzer 
dieser Pionieraxt um die legio IIII Flavia handelte, die auf dem Werkzeug zudem die 
mit S und A abgekürzten Beinamen Severiana sowie Alexandriana führt. Die Legion 
bzw. eine Abteilung derselben wird am Schlachtgeschehen beim Harzhorn beteiligt 
gewesen sein. Dass Ausrüstungsgegenstände von Soldaten und militärischen Ein-
heiten derartige Besitzerinschriften trugen, war durchaus üblich. 
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Abb. 3: Trajanssäule mit Darstellung von Soldaten beim Fällen von Bäumen mit Pionier-
äxten (Dolabrae); Wikimedia Commons. 
 

 
Abb. 4: Trajanssäule mit Darstellung von Soldaten bei Erdarbeiten mit Pionieräxten 
(Dolabrae); Wikimedia Commons. 
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Abb. 5: Inschrift auf dem Schneideblatt der Pionieraxt; © V. Minkus/Th. Deutschmann/
H. Haßmann.

Abb. 6: Inschrift auf der Schmalseite der Querhacke; © V. Minkus/Th. Deutschmann/
H. Haßmann.
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Im Zuge der Preußischen Turfanexpeditionen unter der Leitung von Albert von 
Le Coq wurden im Westen Chinas manichäische Literaturdenkmäler in ver-
schiedenen zentralasiatischen Sprachen – darunter in Uigurisch – zutage gefördert. 
Mit der Auswertung und der Edition der Manichaica wurde unmittelbar nach den 
Expeditionen begonnen. Die Texteditionen der Pioniere auf diesem Gebiet genügen 
allerdings nicht den heutigen Ansprüchen, und so wurde im Dezember 2008 bei der 
Akademie der Wissenschaften die Kommission Manichäische Studien eingerichtet, mit 
dem Ziel, die früheren Editionen der uigurischen Manichaica zu überarbeiten sowie 
noch unpublizierte Manichaica erstmals zugänglich zu machen. 

K. Röhrborn 

 
Kommission zur Erforschung der Kultur des Spätmittelalters  
 
Vorsitzender: Rexroth 
Bleumer (Göttingen), Emmelius (Eichstätt; seit Anfang 2024) Friedrich (Köln), Grubmüller, 
Günther (Göttingen), Hasebrink (Freiburg/Brg.), Haye (Göttingen), Heidrich, Henkel (bis 
Ende 2024), Herberichs (Fribourg; seit Anfang 2025), Hoenen (Basel), Imbach, Kaufmann, 
Kellner (München), König-Pralong (Paris), Leinsle (Regensburg; bis Juni 2024), Luchter-
handt (Göttingen), Manuwald (Göttingen), Michalski, Müller-Oberhäuser (Münster), Noll 
(Göttingen), Oschema (Paris), Reichert (Heidelberg), Reitemeier, Roling (Berlin), Schiewer 
(Freiburg), E. Schumann, Sellert, Trachsler (Zürich), Weltecke (Konstanz), Wulf (Göttingen) 

Kontaktadresse: Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Heinrich-Düker-Weg 14, 
37073 Göttingen. Tel.: +49 (0)551-39-24669, frexrot@gwdg.de (Prof. Dr. Frank Rexroth) 

http://www.uni-goettingen.de/de/69960.html 
 
Die Kommission hat das Thema Innovationsrhetoriken. Die Faszination des Neuen im 14. 
bis 16. Jahrhundert in Angriff genommen und in zwei Konferenzen 2023 und 2024 
diskutiert. 

Zu diesem Thema: Zwar wird niemand mehr behaupten, dass sich am Übergang 
vom Mittelalter zur Neuzeit in den europäischen Kulturen – und über diese hinaus 
– erstmals eine positive, Innovationen zugeneigte Haltung zum Neuen einstellte. 
Doch ist der Befund wohl noch gültig, dass sich in dieser Ära mindestens im latein-
europäischen Raum eine neue Art, über das Neue zu reden, neue Bewertungen 
dieses Sachverhalts und – vermittelt über beides – eine veränderte Einstellung zur 
kulturellen Innovation wirksam wurde. In diesem Sinn hat man in der Vergangenheit 
von einem „Age of the New“ gesprochen. Empirische Befunde untermauern zu-
nächst, dass die Wortfamilie um „Neuheit“ und „Innovation“ stark bemüht wird, 
wo Zeitgenossen über die Veränderung ihrer Lebenswelt reflektieren. Bücher wer-
ben damit, neues Wissen zu transportieren, Artefakte, Rohstoffe, aber auch Gedan-
ken werden ausdrücklich mit dem Verweis auf ihre Neuheit beworben. Die moderne 
Forschung hat derartige Rhetorik zu Teilen übernommen und das Loblied der 
neuen, runderneuerten Welt des Renaissance-Humanismus, der „Neuzeit“ oder der 
„Frühmoderne“ gesungen; oder sie fühlte sich zu Widerspruch veranlasst und stellte 
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in kompensatorischer Absicht langgezogene Traditionslinien heraus, in der sich das 
vermeintlich Neue dann unschwer einordnen ließ. 

Der Ansatz unserer Tagungen war daher, zu vermitteln zwischen einer distan-
zierten Untersuchung der Strategien, wie jenes „Age of the New“ diskursiv her-
gestellt wurde, und Fallstudien, die an instruktiven Beispielen untersuchen, wie 
Neues in die Welt trat und dann sekundär narrativiert wurde.  

F. Rexroth 

 
Origin of Life  
 
Vorsitzender: Reitner 
Stellv. Vorsitzender: Duda (Göttingen) 
Bach (Bremen), Blumenberg (Hannover), Böttcher (Warnemünde), Fritz, Heller (Göttingen), 
Hoppert (Göttingen), Kappler (Tübingen), Meyer, Peckmann (Ham-burg), Pei (Göttingen), 
Reich, Reinhardt (Göttingen), Runge (Tübingen), Schäfer (Göttingen), Schönhammer, Thiel 
(Göttingen), van Zuilen (Paris), H. Westphal, Yun (Göttingen), Xiang (Göttingen) 

Kontaktadresse: Georg-August-Universität Göttingen, Geowissenschaftliches Zentrum, 
GZG. Abt. Geobiologie und Museum für Geologie und Paläontologie, Goldschmidtstraße 
3, 37077 Göttingen, Tel.: 0551/39-7950, jreitne@gwdg.de (Prof. Dr. Joachim Reitner) 

http://oolife.adw-goe.de 
 
Die Forschungskommission „Origin of Life“ (FK OoL) hat 2023–2024 eine Reihe 
von Veranstaltungen organisiert. Zentrale Veranstaltung, war ein Symposium zu 
Fossillagerstätten and Taphonomy – New Ideas and Approaches, das in der Geiststraße vom 
23.–25.11.2023 mit internationaler Beteiligung durchgeführt wurde. Die Ergebnisse 
sind in einer neuen Publikationsreihe der Akademie, Early Life Reports (ELR), die 
von der Forschungskommission herausgeben wird, publiziert. Die ELR liegen auf 
der Publikationsplattform der Akademie – Res Doctae – und sind Open Access. 
(DOI: https://doi.org/10.26015/adwdocs-4533) 

Es wurden verschiedene interessante Arbeitstreffen durchgeführt, hervorzu-
heben ist das Astrobio-Happening am 08.03.2024, wobei über verschiedene Aspekte 
der Astrobiologie diskutiert wurde, u.a. über habitable Phasen auf dem frühen Mars. 

Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Braunschweigischen  Wissen-
schaftlichen Gesellschaft (BWG) mit der wir u.a. geologische Exkursionen 
organisieren, so beispielsweise in den Nordharz oder in das alte Kupferbergwerk bei 
Marsberg im Sauerland (Kilian-Stollen), der hervorragende montangeologische 
Einblicke in mikrobiologische Prozesse bei der Erzbildung erlaubt. Am 13.12.2024 
wurde von der Kommission ein spezielles Weinseminar „Stein und Wein“ mit einer 
Verkostung von Riesling-Weinen, die auf unterschiedlichen Böden und Gesteinen 
angebaut werden, organisiert. So konnten interessierte Mitglieder die Mineralität der 
Weine ergründen – Wein als ein echtes geo-biologisches Produkt. 
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Neue Forschungsaspekte  

Es gibt eine Reihe von neuen Forschungsansätzen in der OoL Gruppe, vor allem zu 
Fragen der Fossilerhaltung und Taphonomie. Ein besonderer Fokus liegt auf orga-
nischen Kohlenstoffverbindungen, die während der Mineralisation von Karbonat-
Kristallen in diese eingebaut werden und dort vor einer raschen frühdiagenetischen 
Degradation geschützt sind. Die Erhaltungsbedingungen sind abhängig vom Um-
gebungsmilieu. Unter besonderen Bedingungen kann es zu einer morphologischen 
Erhaltung von sehr kleinen Mikroorganismen im einstelligen �—m Bereich kommen, 
die im Karbonatsystem so nicht zu erwarten war. Detaillierte karbonatsedimen-
tologische und biogeochemische Untersuchungen an Mikrobialithen der Mitteltrias 
(Ladin) an der Prosanto Formation in Graubünden (Schweiz) und vom Monte San 
Giorgio (Tessin, Schweiz, Luganer See), beides berühmte Fossillagerstätten, haben 
überraschende Ergebnisse erbracht (Abb. 1 & 2).  

Die laminieren Karbonatsedimente einer Flachwasserlagunen-Situation zeigen an 
den Sedimentoberflächen milimetergroße Filament-Strukturen, die Hüllen von 
großen, oft multizellularen Bakterienkolonien, darstellen (Abb. 2a, b). Im vorliegen-
den Fall handelt es sich vermutlich von Sulfid-oxidierende Bakterien (SOX), die 
bevorzugt am Interface von anaeroben zu aeroben Bedingungen auftreten und 
Sulfide, z.B. H2S, wieder rückoxidieren zu nativen Schwefel, der oft in Vakuolen der 
SOX-Bakterien angereichert wird, und final zu Sulfat (SO42-). Die Filamente be-
stehen aus komplexen organischen Verbindungen und sind daher gut erhalten, im 
Gegensatz zu den übrigen sehr kleinen Mikroorganismen, die in mikrobiellen Matten 
zu erwarten sind. Normalerweise sind nur die mineralisierten extrazellulären organi-
schen Substanzen (EPS) zu erkennen, in die die Mikroorganismen eingebettet waren, 
die Mikroorganismen selbst sind aber nicht erhalten. Diese biochemisch sauren EP-
Substanzen haben einem hohen Anteil an reaktiven Carboxylgruppen (COO-), die 
u.a. eine rasche Mineralisation von divalenten Kationen (z.B. Ca2+, Mg2+) ver-
hindern, die als metabolische Endprodukte aus den prokaryotischen Zellen in das 
Umgebungsmilieu abgegeben werden. Bei den og. Filamenten ist dies nicht der Fall, 
so dass mit Hilfe von Kathodenlumineszenz- und Fluoreszenz-Mikroskopie die 
prokaryotischen Zellen sichtbar gemacht werden können. Mit Kathodenlumines-
zenz werden Spurenelemente im Kalzit-Kristallgitter angeregt, z.B. Mn (Abb. 1 b, c, 
d.), und so kommt es zu einer alternativen Bildgebung; ähnlich verhält es sich mit 
Epifluoreszenz Bildgebung, bei der ebenfalls Spurenelemente angeregt werden, aber 
auch komplexe organische Verbindungen (Abb. 2b). Es ist eine ungewöhnliche Er-
haltung, die bis dato noch nicht beobachtet wurde. Vermutlich waren die Ca-Ionen-
gehalte in dieser aquatischen Lagunenumebung extrem hoch, ebenso die Alkalinität 
(sehr hohe Konzentrationen von Karbonat-Ionen), was zu einem raschen Kollaps 
der Inhibitionsfunktion der EPS führte, die dann auch die prokaryotischen Zellen 
erfasste. Die Zellmembranen kollabierten, was normalerweise nicht der Fall ist. 
Dadurch konnten die, interzellulären Ca-Ionen, sehr schnell mit den eindringenden 
Karbonat-Ionen (HCO3-, CO32-) reagieren und es kam zu einer mikrokristallinen 
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Karbonatfällung. Dieser besondere Umstand führte zu einer raschen Zementation 
der EPS-reichen mikrobiellen Matten (Abb. 1b,d).  
 

 
Abb. 1: Kalzitisch erhaltene laminierte mikrobielle Matten (Mitteltrias, Ladin; Fossillager-
stätte Prosanto Formation, Graubünden, Schweiz). 
a. Durchlicht-Ansicht mit vollständig erhaltenen mikrobiellen Matten. Ein Matten-Zyklus 

besteht aus einer hellen und einer dunklen Lage. 
b. Kathodenlumineszenz (KL) Bild (3200) (Kalte Kathode, Citl CCL 8200, Mk3A). Die 

orangen Bereiche stellen frühdiagenetisch zementierte EPS Strukturen dar; die dunklen 
Lagen sind angereichert mit filamentartigen Mikroben Hüllen vermutlich von SOX-Bak-
terien. Die körnige Struktur der helleren Lagen repräsentiert mineralisierte Prokaryoten. 

c. Detail einer mikrobiellen Matte (weiße Strichlinie) (KL-Bild). Die blau lumineszierenden 
Punkte sind Quarzkörner. 

d. Detail einer orangen Matte mit gut erhaltenen Mikroben in einem nicht-lumineszieren-
den Mikrit. Der Raum zwischen den Mikroben ist mehrphasig zementiert und zeigt eine 
deutliche Lumineszenz, die auf erhöhte Mn-Gehalte im Kalzit Gitter zurückgeführt wird. 
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Abb.2: Kalzitisch erhaltene laminierte mikrobielle Matten (Mitteltrias, Ladin; Fossillager-
stätte Monte San Giorgio, Luganer See - Tessin, Schweiz). 
a. Dichtes Netzwerk aus langen Bakterienhüllen, in denen Sulfid-oxidierende Bakterien 

(SOX-Bakterien) eingeschlossen waren. Diese mattenartigen Gefüge bildeten dichte 
Strukturen an den Sedimentoberflächen und stabilisierten diese. Diese Gemeinschaften 
an SOX-Bakterien sind häufig an Grenzzonen (Oxyklinen) zwischen anaeroben und 
aeroben Sedimentbereichen zu finden. 

b. Epifluoreszenz Bild (UV-Anregung, Filter Set II, Zeiss) einer in Kalzit komplett erhal-
tenen mikrobiellen Matte (rote Linie). An der Sedimentoberfläche ist das Filament-
geflecht sehr prominent und dicht. In der Matte selbst sind die Filamenthüllen zu 
Bündeln gruppiert. 

 
Dieser Prozess führte vermutlich auch zur exzellenten Erhaltung von Makro-
fossilien, wie Fische und marine Saurier, für die diese Ablagerungen berühmt sind. 
Die Forschungskommission wird sich zukünftig intensiv mit solchen tapho-
nomischen Prozessen beschäftigen. 
 
 



  

II. Forschungsvorhaben im Akademienprogramm 
 
Deutsche Inschriften des Mittelalters und der frühen Neuzeit  
(Arbeitsstellen Göttingen und Greifswald) 
Interakademische Kommission: 
Vorsitzender: Patzold (Heidelberger Akademie der Wissenschaften) 

Leitungskommission: 
Vorsitzender: Burschel (Göttingen/Wolfenbüttel) 
Albrecht (Hannover), Linde (Greifswald), Mennecke (Bonn), Petke (Göttingen), 
Reitemeier, Rexroth, Roling (Berlin), Schröder (Hamburg), Spieß, Weilandt (Greifswald) 

Kontaktadressen: Arbeitsstelle Göttingen: Geiststr. 10, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/39-
21550, kkagere@gwdg.de (Dr. Katharina Kagerer) 

Arbeitsstelle Greifswald: Historisches Institut der Universität Greifswald, Domstr. 9a, 
17487 Greifswald, Tel. 03834 420-3342, cmagin@uni-greifswald.de (Dr. Christine Magin) 

https://www.inschriften.net/  
 
In der Greifswalder Arbeitsstelle, die für die Inschriften des Bundeslandes Mecklen-
burg-Vorpommern zuständig ist, werden bisher und in den kommenden Jahren die 
küstennahen Hansestädte sowie die Stadt Schwerin bearbeitet. In Buchform und auf 
der Website Deutsche Inschriften Online (www.inschriften.net) sind die Inschriften der 
Städte Greifswald und Stralsund verfügbar. Laufende Projekte sind die Inschriften 
der Universitäts- und Hansestadt Rostock (Christine Magin) sowie der Residenz- 
und Bischofsstadt Schwerin (Mona Dorn). 

Die umfangreiche Buchpublikation der Wismarer Inschriften, erarbeitet von 
Jürgen Herold und Mona Dorn, behandelt die Inschriften auf knapp 800 Objekten, 
die bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts entstanden. Das Werk wurde im Mai 2023 im 
Rhamen einer öffentlichen Präsentation in der Hansestadt vorgestellt. Über hundert 
interessierte Gäste aus Stadt und Land nahmen teil und bekamen eine Auswahl 
bedeutender inschriftlicher Zeugnisse zu sehen. Beispielsweise erinnert in der 
Kirche St. Nikolai ein einzigartiges Bronze-Grabmal an die am 26. April 1504 ver-
storbene Herzogin Sophia, Tochter Erichs II. von Pommern und der Sophia von 
Pommern sowie Ehefrau des Herzogs Magnus II. von Mecklenburg (Abb. 1). Das 
Grabmal, das sich ursprünglich im Chor der Dominikanerkirche befand, zeigt im 
Relief eine lebensgroße, anmutige Figur der Verstorbenen, deren Kopf auf einem 
Kissen ruht. Ein heute verlorener Baldachin umgab den Oberkörper der Herzogin. 
Hinter ihr ist eine aufgehängte Tapisserie zu sehen. Auf dem Rahmen des vertieften 
Innenfelds ist eine gegossene, zweizeilig umlaufende, niederdeutsche Inschrift 
angebracht, die durch zehn Wappenschilde unterbrochen wird. Zu lesen ist:  
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Abb. 1: Grabplatte für Herzogin Sophia von Mecklenburg (1504), St. Nikolai, Wismar 
(Foto: Jürgen Herold, Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
Arbeitsstelle Inschriften Greifswald). 
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Na · cristi · vnses · heren · ghebort Ueftei(n)hu(n)dert · vnd · Jm · verde(n) · iare · am · 
fridaghe · na · misericordias · d(omi)ni · Js · de durchluchtighe · hochgheborn · 
vorsti(n)ne · frawe Sophia · gheborn · van · stetti(n) · vnd · pomeren · (et) c(etera) · 
Hertogyne · to · mekeleborch Vorstine · to · we(n)de(n) Grevine · to Swerin · Rostock 
· vnd Stargarde · (et) c(etera) Der · lande · frawe · vorstorven · Der · Zelen · god · 
gnedich · vnd · barmhertich · sy ·  

Übersetzung: Nach Christi unseres Herrn Geburt im fünfzehnhundertundvierten Jahr 
am Freitag nach Misericordias Domini (26. April) ist die durchlauchtige, hochgeborene 
Fürstin Frau Sophia, geboren von Stettin und Pommern usw., Herzogin zu Mecklenburg, 
Fürstin der Wenden, Gräfin zu Schwerin, der Lande Rostock und Stargard usw. Herrin, 
verstorben. Gott sei ihrer Seele gnädig und barmherzig. 

„Die Grabplatte der Herzogin Sophia ist in ihrer ästhetischen Qualität und Wirkung 
ein [...] bedeutendes Kunstwerk. Dies gilt nicht nur für die anmutige Darstellung der 
Verstorbenen [...], sondern auch für die Ausführung und Gestaltung [...] der um-
laufenden Inschrift.“ (DI 103, Nr. 359) In der kunstgeschichtlichen Forschung, die 
dieses Grabmal mehrfach behandelt hat, lag der Hauptfokus dabei auf Versuchen, 
es stilistisch einer der bekannten Werkstätten zuzuweisen. Als Meister wurde etwa 
der Nürnberger Bronzegießer Peter Vischer d. Ä. genannt, der Grabmäler für zahl-
reiche Fürsten und Bischöfe anfertigte. Allerdings wurde bei diesen Überlegungen 
die äußerst qualitätvolle und verspielte Gestaltung der oben wiedergegebenen In-
schrift vollkommen außer Acht gelassen. Die Lesung, schriftgeschichtliche Ein-
schätzung und historische Deutung dieser und vieler anderer Inschriften stellen den 
Kernbereich unserer wissenschaftlichen Arbeit dar. Aus diesem Grund und weil die 
bisherige Literatur der Schriftgestaltung keine Aufmerksamkeit geschenkt hat, wurde 
bei der Bearbeitung der Grabplatte in besonderem Maße auf diese Merkmale 
geachtet. Die Inschrift ist in der sogenannten gotischen Minuskel ausgeführt, der 
typischen, schwer lesbaren epigrafischen Schriftart des späten Mittelalters. Wesent-
liches Kennzeichen ist die Brechung der Buchstabenbögen sowie der -schäfte oben 
und unten. Der Buchstabe c besteht demzufolge aus einem gebrochenen unteren, 
einem senkrechten mittleren und einem abgeknickten oberen Bogenabschnitt. Zu-
weilen dominieren die senkrechten Buchstabenelemente so sehr, dass der Eindruck 
eines „Buchstabengitters“ entsteht. Speziell die Inschrift für Sophia zeichnet sich 
durch weitere Gestaltungselemente als höchst kunstfertige sogenannte Bandminus-
kel aus (Abb. 2): Binnenstriche simulieren die Dreidimensionalität von Buchstaben. 
Auch die durch Schäfte gesteckten Balken und Bogenenden (f und t) sind Elemente 
der Bandminuskel. Besonders dekorativ und spielerisch, wenn auch das Schriftbild 
verunklarend, wirken die als flatternde und eingerollte Bänder gestalteten Enden von 
Schäften und Oberlängen (f, h, d und m). Mehrere Wortanfänge werden durch 
Versalien (Großbuchstaben) hervorgehoben. Das Gestaltungsprinzip „Schrift als 
Schmuck“ ist hier in höchster Vollendung wirksam. 
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Abb. 2: Detail der Grabplatte für Herzogin Sophia von Mecklenburg (1504). Zu lesen ist 
oben Ueftei(n)hu(n)dert · vnd · , unten ...rch Vorstine · to · we(n)de(n). Die ersten drei Buchstaben 
der unteren Zeile stellen das Wortende von mekeleborch (Mecklenburg) dar (Foto: Jürgen 
Herold, Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Arbeitsstelle In-
schriften Greifswald). 
 
Hinsichtlich der in aller Kürze beschriebenen Buchstabenformen und Ornamente – 
genauere Informationen enthält der Band Die Inschriften der Stadt Wismar, Nr. 359 – 
zeigt die Sterbeinschrift für Sophia frappierende Ähnlichkeiten mit einer nur wenig 
jüngeren Grabplatte in St. Marien (Lübeck). Diese wurde für Hermen Hutterock 
(gest. 1505) und seine Ehefrau sowie für weitere Verwandte angefertigt. Das Ehe-
paar ist als verstorben, also in Leichentücher gewickelt und mit geschlossenen Augen 
dargestellt. Dieser singuläre Entwurf wird bekannten Meistern wie Bernt Notke oder 
Erhart Altdorfer zugeschrieben. Wenngleich die Gestaltung und Ornamentik der 
gravierten Inschrift nicht das Niveau der Wismarer Platte erreicht, stimmen doch 
zahlreiche Buchstabenformen und Gestaltungselemente überein. Die neuen Er-
kenntnisse zum Sophia-Grabmal in Wismar lassen somit auch die Lübecker Platte 
in neuem Licht erscheinen, stellen die bisherigen Zuordnungen für beide Kunst-
werke infrage und vermögen auch der kunsthistorischen Forschung neue Impulse 
zu verleihen. Dabei sollte auch die Möglichkeit mitbedacht werden, dass mehrere 
Meister an der Anfertigung solcher Bronzegusswerke mitgewirkt haben. 

Ein ganz anderes, viel schlichteres Grabdenkmal für die Ehefrau eines Territo-
rialherrn liegt versteckt im Magazin des Museums Nienburg/Weser. Die Inschrift 
auf dem nur noch fragmentarisch erhaltenen, stark korrodierten Deckel des Zinn-
sargs für Gräfin Catharina von Oldenburg (Abb. 3) war einer der Forschungsgegen-
stände des im Juni 2023 erschienenen Bands Die Inschriften des Landkreises Nienburg/ 
Weser (DI 114, bearbeitet von Katharina Kagerer). Der Band enthält 372 Inschriften 
der Mittelweserregion vom 13. Jahrhundert bis 1650. Den wichtigsten Inschriften-
standort im Landkreis bildet das ehemalige Zisterzienserkloster Loccum, gefolgt von 
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Nienburg/Weser, der ehemaligen Residenzstadt der Grafschaft Hoya. In der dorti-
gen Martinskirche fand man in der Gruft unter dem Chorraum 1830 die Reste des 
Sargs von Catharina von Oldenburg, der 1620 verstorbenen Ehefrau von Graf 
Albrecht II. von Hoya. Die nur noch teilweise lesbaren Inschriften (DI 114, Nr. 280) 
lassen sich glücklicherweise anhand eines Archivales im Niedersächsischen Landes-
archiv, Abteilung Oldenburg, rekonstruieren. Im Zentrum des Sargdeckels steht ein 
lateinisches Grabepigramm in 13 elegischen Distichen, verfasst von dem Delmen-
horster Lehrer Johannes Frisius, der im Übrigen ganz ähnliche Verse auch für den 
in Delmenhorst bestatteten Bruder der Verstorbenen, Graf Anton II. von Olden-
burg (†1619), gedichtet hatte.

Abb. 3: Ausschnitt aus dem Deckel des Sargs für Catharina von Oldenburg (1620), Museum 
Nienburg (Foto: Katharina Kagerer, Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen, Inschriftenkommission).

Die Verstorbene spricht in Ich-Form. In einigen Versen ergeben die in größerer 
Schrift gesetzten, hier durch Fettdruck hervorgehobenen Buchstaben zusammen als 
Chronogramm jeweils eine Jahreszahl, beispielsweise um das Geburtsjahr der 
Gräfin, 1538, zu verschlüsseln: FIXO OCTAVA DIES AVGVSTI LVXIT AB AXE / 
VIVA VT CONSPEXI LVCIDA REGNA SOLI. („Der achte Tag des Monats August 
leuchtete vom Fixsternhimmel, als ich lebend das Reich des Sonnenlichts erblickte.“) 
1561 heiratete sie Albrecht von Hoya, der jedoch schon zwei Jahre später im Alter 
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von nur 36 Jahren verstarb: AST UBI BIS PHOEBVS NECDVM COMPLEVERAT 
ORBEM, / OCCIDIT (HEV) CAPITIS GLORIA SVMMA MEI („Doch als der Sonnen-
gott noch keine zwei Mal seine Bahn durchlaufen hatte, starb (o weh!) mein ruhm-
reichstes Haupt.“) Die Ehe war kinderlos geblieben, die 24-Jährige zog sich auf ihren 
Witwensitz in das Amt Altbruchhausen zurück, wo sie 57 Jahre lang als Witwe lebte. 
Catharina von Oldenburg lenkte das als Altersversorgung dienende Teilterritorium 
offenbar mit ökonomischem Geschick. Der anlässlich ihres Todes gehaltenen 
Leichenpredigt ist zu entnehmen, dass sie die Schule des Orts und ihre Lehrer unter-
stützte, ferner die Pastoren sowie die Witwe und die unmündigen Kinder eines 
Pastors. Auch an den Kosten für die Renovierung und Ausstattung mehrerer Dorf-
kirchen beteiligte sie sich. Ferner gab sie Almosen an die Armen und unterhielt eine 
Apotheke. In der Leichenpredigt wird ihr auch ein fürsorglicher Umgang mit ihren 
Untertanen und Bediensteten attestiert. Auf all dies dürfte sich der für die Grab-
schrift einer Frau durchaus nicht alltägliche Satz beziehen: BRUCHVSII PLEBEM 
DIREXI IN PACE QUIETA. („In Bruchhausen lenkte ich in ruhigem Frieden das 
Volk.“) Auch wenn ihr für die Verwaltungsaufgaben ein Drost und ein Amtmann 
zur Verfügung standen, trug sie letztlich die Regierungsverantwortung für die Bevöl-
kerung des Amtes. 

Trotz Catharinas jahrzehntelanger Witwenschaft war ihr Leben in Altbrauch-
hausen nicht einsam; sie nahm einige der Kinder ihrer Schwester Anna von Olden-
burg-Delmenhorst und ihres Schwager Johann Günther I. von Schwarzburg-Son-
dershausen bei sich auf, nachdem dieser 1586 gestorben war. Zu allen Neffen und 
Nichten aus dieser Ehe pflegte sie enge Kontakte: COGNATOS C[OMITES NYM-
PHAS]QUE VT PIGNORA AMAVI, / PVPILLI O[RBATI CVM GENITORE 
F]ORENT. („Die verwandten Grafen und Gräfinnen liebte ich wie eigene Nachkom-
men, als sie als kleine Kinder durch den Verlust ihres Vaters zu Waisen geworden 
waren.“ Durch eckige Klammern im lateinischen Text sind die zerstörten Textteile 
markiert, die sich anhand des erwähnten Archivales ergänzen lassen.) 

Die Grabschrift bringt zum Ausdruck, dass Catharina von Oldenburg ihre 
Witwenjahre als gottgegebenes Schicksal nach dem Vorbild der biblischen Hanna 
annahm: HANNAE [DAN]T[E DEO DVCENS SINE] CONIUGE VITAM („indem 
ich, wie es Gott mir gab, ohne Gemahl das Leben einer Hannah führte“). Am Ende 
steht die Hoffnung, aufgrund der Erlösertat Christi nach dem Tod in den Himmel 
zu gelangen: AGO CELSI IVBILA IN ARCE POLI („glücklich singe ich in der hohen 
Himmelsburg Jubellieder“). Die feste Verankerung der Gräfin im christlichen Glau-
ben wird auf dem Sargdeckel darüber hinaus durch drei deutsche Bibelzitate de-
monstriert: Durch einen Ausschnitt aus Psalm 73, durch das auf Grabdenkmälern 
der Frühen Neuzeit häufige Zitat „Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“ (Hiob 19,25) 
und durch das Psalmzitat „Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist“ (Ps 31,6), 
das auch Jesus am Kreuz gesprochen haben soll. Die genannten drei Bibelzitate 
sprach am Sterbebett der Gräfin ihr geistlicher Begleiter. Catharina von Oldenburg 
starb 81-jährig am 1. Februar 1620 und wurde am 8. März in der Nienburger 
Martinskirche bestattet. 
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Im Museum Nienburg, das, wie erwähnt, heute den Sargdeckel verwahrt, fand am 
14. September 2023 eine öffentliche Buchpräsentation des Bands Die Inschriften des 
Landkreises Nienburg/Weser statt. Bereits acht Monate später konnte die nächste 
Buchpräsentation der Göttinger Arbeitsstelle stattfinden: Am 2. Mai 2024 wurde im 
Museum Lüneburg der Band „Die Inschriften der Landkreise Lüneburg, Harburg, 
Lüchow-Dannenberg, Uelzen und des Heidekreises“, bearbeitet von Sabine Weh-
king, öffentlich vorgestellt. Er enthält 620 Inschriften aus dem nördlichen Teil des 
Fürstentums Lüneburg, anhand derer sich vielfach die Beziehungen zwischen der 
Stadt Lüneburg und und ihrem Umland verdeutlichen lassen. Zur gleichen Zeit 
fanden die Endredaktionsarbeiten an dem Band „Die Inschriften des Landkreises 
Hameln-Pyrmont“, bearbeitet von Jörg H. Lampe, statt. In Bearbeitung waren die 
Inschriften des Landkreises Wolfenbüttel und der Stadt Salzgitter (Christine Wulf) 
sowie der Region Hannover (Daniel Berger). Begonnen wurde mit den Landkreisen 
Celle (Katharina Kagerer, Juni 2023), Stade (Lukas Wolfinger, Juni 2024) und 
Verden (Anna Weissmüller, Juni 2024). 

Christine Magin (Greifswald) 
Katharina Kagerer (Göttingen) 
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In der gegenwärtigen Projektphase hat die systematische digitale Edition der Bücher 
des koptisch-sahidischen AT begonnen. Eine notwendige Voraussetzung für eine 
kritische Edition der einzelnen Bücher sind diplomatische Editionen der einzelnen 
Handschriften. Wegen der komplizierten Überlieferungssituation muss sich die 
Projektarbeit immer wieder auf die unmittelbare Rekonstruktion der stark frag-
mentierten Handschriften konzentrieren. Da die Handschriften in der Regel über 
mehrere Sammlungen verstreut sind, kann dies zu einer uneinheitlichen Publika-
tionslage führen. Trotzdem kann eine stetig wachsende Zahl von Handschriften in 
vollständiger diplomatischer Edition online konsultiert werden. Diese Editionen der 
individuellen Handschriften sind die unmittelbare Voraussetzung für die Erstellung 
der kritischen Edition eines Buches.  

Da vollständige Handschriften die absolute Ausnahme sind, basiert die kritische 
Edition zwar auf den am besten erhaltenen Handschriften, die Praxis zeigt aber, dass 
immer wieder neue Fragmente entdeckt werden, die zahlreiche Überlieferungs-
lücken schließen helfen. Diese müssen – auch wenn umfangreiche neue Handschrif-
tenfunde eine Ausnahme sind – nach und nach in den VMR aufgenommen werden. 
Die kritische Edition eines biblischen Buches muss daher in der Regel ergänzt und 
aktualisiert (neu kollationiert) werden. Zahlreiche weitere Handschriften sind bereits 
vollständig transkribiert und werden nach dem üblichen Revisionsprozess publiziert.  
 
Einige Beispiele für neue Erkenntnisse und Entdeckungen bei der 
Rekonstruktion der Handschriften 

Unserem Projektteam, insbesondere Diliana Atanassova, gelang es, die ursprüng-
liche Kodexstruktur einer wichtigen Handschrift aus dem Weißen Kloster bei Sohag 
in Oberägypten zu rekonstruieren: sa 2044. Die prachtvolle Pergamenthandschrift 
wurde in der klassischen Zeit der koptisch-sahidischen Literatur (7. Jh.) hergestellt 
und repräsentiert auch sprachlich den höchsten Standard der koptischen Hand-
schriftenkultur. Heute sind noch 55 Blätter und Fragmente erhalten, die allerdings 
über acht verschiedene Sammlungen auf drei Kontinenten verteilt sind (Rom, Wien, 
Paris, Strasbourg, Kairo, London, Ann Arbor, New York): leider ein symptomati-
scher Fall für die Überlieferung koptischer Handschriften. Diese Situation macht die 
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Rekonstruktion des ursprünglichen Umfangs und Inhalts der Handschrift so auf-
wändig und kompliziert. Mit Hilfe des Manuscript Specultion Tool (Link) war es jedoch 
möglich, auch den nicht erhaltenen Teil der Handschrift zu erschließen. Der Kodex 
war aus 28 regelmäßigen Lagen (Quaternionen) aufgebaut und umfasste ursprüng-
lich 450 Seiten (225 Blätter). Trotz der sehr fragmentarischen Überlieferung und 
Zerstreuung der Handschrift hat die Forschungsarbeit des Projektes ergeben, dass 
der Kodex ursprünglich den gesamten Pentateuch enthalten hatte, wobei die Seiten-
zählung bei jedem Buch von Neuem begann. Nur vom Buch Genesis ist leider bisher 
kein Blatt oder Fragment bekannt geworden. Bisher schien es nun so, dass in der 
koptischen Textüberlieferung vor dem Mittelalter (9.–10. Jh.), eher kleinteilige Volu-
mina, die maximal ein bis zwei Bücher, oft nicht einmal ein ganzes Buch enthielten, 
bevorzugt wurden. Die Rekonstruktion von sa 2044 liefert uns nun den Beweis, dass 
bereits im 7. Jh. Volumina hergestellt wurden, die alle fünf Bücher Mose in einem 
Band umfassten. Alle Einzelheiten zu dieser Handschrift, darunter auch ein Schema 
der Kodexrekonstruktion, können online konsultiert werden. 

Ein weiteres Beispiel für wichtige Erkenntnisse, die bei der Rekonstruktion von 
fragmentierten Handschriften gewonnen wurden, liefert die Handschrift sa 2178L. 
Es handelt sich um eine liturgische Handschrift, ein sogenanntes Lektionar, das zur 
gottesdienstlichen Lesung bei Festen im Jahreszyklus verwendet wurde. Die Hand-
schrift befand sich ursprünglich ebenfalls im Weißen Kloster. Alin Suciu gelang es, 
bisher acht Blätter (heute in Paris und Cambridge) dem Lektionar zuzuordnen, dar-
unter auch das Blatt mit dem Kolophon der Handschrift. Im Handschriftenkatalog 
Biblia Coptica von Karlheinz Schüssler waren diese Blätter noch drei verschiedenen 
Nummern zugeordnet (sa 190L, sa 217L und sa 244L). Wichtig ist besonders, dass 
das letzte Blatt der Handschrift mit dem Kolophon erhalten ist. Aus diesem erfahren 
wir, dass das Lektionar in der Kirche des Weißen Klosters verwendet wurde. Alin 
Suciu konnte auch den Schreiber identifizieren, der zur Zeit des Klostervorstehers 
Apa Chael lebte und auch andere Handschriften produziert hatte. Anhand der 
Informationen in diesen anderen Handschriften können wir die Entstehung von sa 
2178L sicher in den Zeitraum zwischen 927/28 und 939/940 setzen. Im Vergleich 
zur großen Zahl von nur nach äußeren Kriterien datierbaren Handschriften ist dies 
eine sehr präzise Datierung. Das Lektionar war wohl ursprünglich für die gottes-
dienstlichen Lesungen während der vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern vorgese-
hen. Diese und viele weitere Informationen können ebenfalls online abgerufen wer-
den. 

H. Behlmer 

Publikationen im Berichtszeitraum 
Aktuelle projektrelevante Veröffentlichugen (Link) der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 

Das Vorhaben ist weiterhin mit zahlreichen Beiträgen (Feder, Rosenau, Suciu) und Expertise 
an dem modernsten und umfangreichten Handbuchprojekt zur Bibel des Alten Testamentes 
unserer Zeit, The Textual History of the Bible, beteiligt. Frank Feder ist Mitherausgeber von 
Band 2 Deutero-Canonical Scriptures. Alin Suciu, Malte Rosenau und Frank Feder beteiligen sich 
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„Prolegomena“ seiner Psalterausgabe von 1931.1 Rahlfs glaubte, drei alte Textfor-
men des Psalters – unterägyptisch, oberägyptisch und abendländisch – identifizieren 
zu können2, und unterschied zwei christlichen Rezensionen des Psalters, die mit 
Origenes und Lukian verbunden sind. Die Idee der drei alten Textformen ist nach 
heutigem Kenntnisstand nicht länger haltbar: Die koptischen Texte wurden von 
Rahlfs falsch beurteilt, was sich erst angesichts neuester Erkenntnisse zur koptischen 
Bibel zeigt, die im Rahmen des Göttinger Akademievorhabens Digitale Gesamtedition 
und Übersetzung des koptisch-sahidischen Alten Testaments erforscht wird, mit dem das 
Psaltervorhaben eng zusammenarbeitet. Entscheidend ist, dass Rahlfs die Katenen-
überlieferung nicht eigens untersucht hatte und dem Katenentext3 bei der Konsti-
tution des kritischen Bibeltextes eine nachgeordnete Rolle beimaß.  

Anders als in späteren Ausgaben der Göttinger Septuaginta üblich, verzichtete er 
in seiner Psalterausgabe auf eine eigene Katenengruppe. Das liegt daran, dass die 
allermeisten Psalterkatenen einen lukianischen Bibeltext aufweisen; allerdings nicht 
alle – und das soll nachstehend kurz erläutert werden. 

Die vor zwei Jahrzehnten in Göttingen begonnenen und handschriftlich nieder-
gelegten Kollationen der Psalterkatenen bilden eine solide Grundlage und einen 
guten Ausgangspunkt ihrer weiteren Erforschung. Im Rahmen des Psaltervorhabens 
wurden diese handschriftlichen Kollationen in den vergangenen Jahren vollständig 
digitalisiert und in eine Datenbank überführt. Dies geschah selbstverständlich nicht 
unkritisch, sondern wachen Auges, so dass frühere Kollationsfehler, die im Rahmen 
der sog. Revisionsarbeit des Septuaginta-Unternehmens nicht bemerkt worden 
waren, korrigiert werden konnten. Ein solcher Fehler ist etwa die falsche Auflösung 
der Ligatur des doppelten Taus (���� ), bei dem das zweite Tau an die Form eines 
Majuskelgammas erinnert (���� ): So war beispielsweise im handschriftlichen Kolla-
tionsheft zu Ps 8:6 (�É�•�£�˜�˜�•�‘�…�–) fehlerhaft �É�•�£�˜�‡�•�‘�…�– und zu Ps 33:11 (�À�•�…�˜�˜�•-
�Œ�Æ�—�“�‘�˜�‰�–) fehlerhaft �À�•�…�˜�‡�•�Œ�Æ�—�“�‘�˜�‰�– notiert worden. Diese auf paläographischer 
Unkenntnis beruhenden Pseudovarianten konnten im Zuge der Übernahme in die 
Datenbank eliminiert werden. 
                                                           
1  A. RAHLFS: Der Text des Septuaginta-Psalters. Nebst einem Anhang, Griechische Psalterfragmente 

aus Oberägypten nach Abschriften von W.E. Crum (Septuaginta-Studien 2), Göttingen 1907; DERS.: 
Psalmi cum Odis (Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum auctoritate Academiae Litterarum 
Gottingensis editum X), Göttingen 31979. 

2  Den koptisch-bohairischen Text, der mit Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus übereinstimmt, be-
zeichnet Rahlfs als unterägyptischen Text. Den koptisch-sahidischen Text, der mit dem Londoner 
Papyrusbuch Pap. 37 (Ra U) und der Leipziger Papyrusrolle (Ra 2013) übereinstimmt, als ober-
ägyptischen und den lateinische Text, der mit dem Verona-Psalter (Ra R) übereinstimmt, als abend-
ländischen Text. 

3 Unter einer Katene (von lat. catena, „Kette“) ist ein Bibelkommentar zu verstehen, der den biblischen 
Text mit einer „Kette“ von patristischen Auslegungen versieht. Solche Katenen sind aus bibelphilolo-
gischer, aber auch patristischer Perspektive wichtige Zeugen, weil sie neben dem Bibeltext auch 
dessen mitunter in direkter Überlieferung verlorene historische Kommentierung indirekt bewahrt 
haben. So haben sich manche Kirchenväterkommentierungen nur in der Katenenüberlieferung er-
halten. 
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Da die Katenen in einer separaten fünfzehnbändigen Kollationsserie eigens 
kollationiert wurden, lässt sich die Katenenüberlieferung im Ganzen überschauen 
und wenige Blicke genügen, um zu erkennen, dass einige Handschriften mit ihren 
Lesarten regelmäßig vom Standardtext abweichen. Unter diesen Variantenträgern 
befinden sich zwei Vertreter der sog. palästinischen Katene. Eine sorgfältige Analyse 
der Kollationsergebnisse ergab, dass diese beiden Zeugen einen Text bieten, von 
dem man bislang annahm, dass er nur höchst fragmentarisch beziehungsweise bloß 
indirekt erhalten geblieben sei: Es handelt sich um den Psalmentext, welchen Ori-
genes (185–254 n. Chr.) als Septuagintatext bereits vorfand und für seine Arbeit ver-
wendet hatte. Dieser weist ein hohes Alter auf und ist frei von späteren vulgarisieren-
den Tendenzen. Über den Psalmentext des Origenes lässt sich dem ursprünglichen 
Wortlaut des Septuagintapsalters ein gutes Stück näherkommen.4 Im Folgenden 
mögen die für die weitere editorische Arbeit wichtigsten Erkenntnisse kurz zusam-
mengefasst werden: 

Die zwischen 520 und 540 n. Chr. entstandene palästinische Katene, welche vor 
allem auf den Kommentaren des Origenes, Euseb, Didymus, Apollinaris und Theo-
doret beruht, ist in zwei Ausgaben überliefert, und zwar einer in drei und einer in 
zwei Teilen. Die dreiteilige Ausgabe (I–III) der palästinischen Katene ist nur für die 
Psalmen 1–100 (also die ersten beiden Teile) und die zweiteilige Ausgabe (i–ii) nur 
für die Psalmen 77–150 (also den letzten Teil) erhalten.5 

Der wichtigste Zeuge für den ersten Teil der dreiteiligen Ausgabe ist die Hand-
schrift Ra 1121 (Cod. Oxoniensis, Bodleian Library, Barocci 235) aus dem späten 
9. Jahrhundert. Der wichtigste Textzeuge für den zweiten Teil der dreiteiligen Aus-
gabe ist die Handschrift Ra 1209 (Codex Taurinensis, Biblioteca Nazionale Universita-
ria di Torino, C. II. 6) aus dem 10. Jahrhundert. Die wichtigsten Textzeugen der 
zweiteiligen Ausgabe, von der nur der zweite Teil erhalten ist, sind Ra 1675 (Cod. 
Ambrosianus F 126 sup.) aus dem 12. Jahrhundert und Ra 1756 (Cod. Patmiacus, 
�Q�•�£�‘�‘�“�™ �˜�“���1���‰�“�•�ñ�‡�“�™, 215) aus dem 13. Jahrhundert. 

Um den Textcharakter zu bestimmen, bot es sich an, Beispiele aus der Schnitt-
menge der zwei- und dreiteiligen Tradition auszuwählen, also aus den Psalmen 77–
100. Dabei waren zwei Fragestellungen leitend: zunächst, ob die betrachteten Text-
zeugen der palästinischen Katene eine eigene Gruppe innerhalb der Katenenhand-
schriften bilden, alsdann, ob der biblische Text der palästinischen Katene einen 
eigenen Textcharakter aufweist. 

Die Untersuchung zeigte, dass die Gruppe Ra 1209-1675-1756-(1906) innerhalb 
der Katenenhandschriften isoliert werden konnte, wobei Ra 1209 einen nicht-
                                                           
4  Vgl. F. ALBRECHT: The Origenic Recension of the Greek Psalter, Re(dis)covered from the Catena 

Tradition, Blogpost auf der Webseite der Göttinger Septuaginta vom 01.06.2023 (https://septuaginta.
uni-goettingen.de/blog/the-origenic-recension-of-the-greek-psalter); DERS.: Origen’s Fifth Column/ 
Old Greek of Psalms, Recovered from Two Important Witnesses of the Palestinian Catena, in: J. D. 
MEADE (Hg.): The Forerunners and Heirs of Origen’s Hexapla (De Septuaginta Investigationes 19), 
Göttingen 2024, 83–94. 

5  Die folgenden Handschriften gehören zu dieser Katenenform: Ra 1021(I/III)-1113(I/III)-1121(I/III)-
1270(I/III) 1209(II/III); 1675(ii/ii)-1756(ii/ii)-1906(ii/ii). 
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In dem seit 2007 unter der Projektleitung von Wolfgang Sellert (in Zusammenarbeit 
mit dem Österreichischen Staatsarchiv) stehenden Forschungsprojekt zur Erschlie-
ßung der Judicialia des Kaiserlichen Reichshofrats (ausführlich zu Umfang und Ziel-
setzungen des Projekts: Sellert, Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen 2009, S. 506–509) wurde der coronabedingte Erschließungsrückstand 
teilweise aufgeholt, so dass 2022 der 6. Bd. aus der Serie II „Antiqua“ erscheinen 
konnte. Er enthält eine Fülle von Angelegenheiten zur Rechts- und Verfassungs-
geschichte, zur Prozess- und Privatrechtsgeschichte, zum Lehenswesen, zum Erb-
recht, zum Finanz-, Kredit- und Schuldenwesen, zur Sozialgeschichte, zum Militär-
wesen, zur internationalen Transport- und Verkehrsgeschichte sowie zur Kultur-, 
Familien- und Personengeschichte. Im Mittelpunkt stehen jedoch zahlreiche Ange-
legenheiten aus dem Postwesen, das nach einer wechselvollen Geschichte Kaiser 
Rudolf II. (1552–1612) mit der Erteilung eines Postregals unter seinen Schutz stellte. 
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Damit war die Kaiserliche Reichspost geboren, die erst mit der Auflösung des Reichs 
im Jahre 1806 durch Kaiser Franz II. (1768–1835) ihr Ende fand.  

Die erschlossenen Akten vermitteln zahlreiche, bis dahin wenig bekannte Ein-
blicke in die Anfänge und Fortentwicklung des von der Familie Thurn und Taxis 
betriebenen Reichspostwesens. Im Allgemeinen ging es um die Wahrung des kaiser-
lichen Postregals und des Postmonopols sowie um die Postverwaltung, die Postbe-
förderung, die Sicherung der Postwege und um Reformen des Postwesens (vgl. 
Antiqua, Bd. 6, Nr. 610–959). Dazu gehören im Einzelnen die Eröffnung neuer Post-
routen und Poststationen, Aktionen zur Vermeidung von Verspätungen und zur 
Beschleunigung der Postbeförderung, die Festsetzung von Portokosten, aber auch 
Portobefreiungen wie für die Post des Reichshoffiskals und die Gesandtenpost. Es 
ging ferner um Fahr- und Routenpläne, um das Fassungsvermögen kaiserlicher Post-
kutschen, um die Höhe der Besoldung der Postboten und Postmeister, um die Wie-
dereinsetzung eines von Thurn und Taxis abgesetzten Kölner Postmeisters sowie 
um die Zuständigkeit für die Beförderung der kaiserlichen Feldpost in Kriegszeiten.  

Ein Ärgernis für die Reichspost waren die ohne kaiserliche Konzession betrie-
benen Postbeförderungen. Dazu gehörten umherziehende Metzger, die neben dem 
Ankauf von Vieh die Besorgung von Postdiensten übernahmen, so dass man von 
der „Metzgerpost“ sprach. Ein Verstoß gegen das Postregal sahen Thurn und Taxis 
auch darin, dass auf den Reichsversammlungen der reichsständische Schriftverkehr 
nicht mit der Reichspost abgewickelt wurde. Gegenstand der Akten waren außerdem 
der Schutz der Postboten und Postmeister vor tätlichen Angriffen sowie vor anderen 
Behinderungen und Gefährdungen des Postverkehrs, die sich besonders in Kriegs-
zeiten häuften. Erwähnenswert sind ferner Aktionen zur Kontrolle verdächtiger 
Postsendungen wegen Schmugglerware und ein Verbot der Postbeförderung an 
Reichsfeinde, wie sie beispielsweise um 1640 von dem später verstorbenen Ham-
burger Postmeister Hans Jakob Kleinhans getätigt worden war. 

Untersagt wurde ebenfalls die Versendung von Schießpulver an die seit 1623 
umkämpfte, im nordbadischen Gebiet gelegene und 1644 von den Franzosen er-
oberte Festung Philippsburg sowie die Verschickung von Edelsteinen und sonstigen 
Juwelen, weil damit die Gefahr von Postüberfällen erhöht würde. Darüber hinaus 
ging es 1681 um Klagen von Thurn und Taxis gegen die Stadt Köln wegen ange-
maßter Jurisdiktion über Postbediente und wegen einer unzulässigen Verwendung 
des Posthorns durch den Kölner Stadtboten Dietrich Abel. Und schließlich klagten 
1697 Thurn und Taxis gegen die Stadt Augsburg, weil das Wappen der kaiserlichen 
Reichspost vom Haus des Augsburger Poststallmeisters widerrechtlich entfernt wor-
den war. Als Beweisstücke dazu befinden sich in den Akten 3 mit handschriftlichen 
Notizen versehene Handzeichnungen (Vgl. Antiqua, Bd. 6, Nr. 856). Daraus ergibt 
sich, dass es sich um die „PostTaffeln“ mit dem Reichsadler und dem darunter 
befindlichen Wappen von Thurn und Taxis handeln soll, wie sie im „Posthoff“ ange-
bracht gewesen wären (No. 1, 3). Der „grosse Adler“ (No. 2) in der Mitte, sei an 
dem „Taxischen grossen Portale angemahlt“ gewesen.   
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Der RHR sorgte sogar dafür, dass mit der Post keine ansteckenden Krankheiten 
übertragen würden. So erging 1665 an den Postmeister in Frankfurt am Main der 
kaiserliche Befehl, als dort die Pest ausgebrochen war, dass alle dort abgehenden 
Postsendungen vorher mit „Rauch“ zu behandeln seien. Die Postmeister in Regens-
burg und Hamburg wurden angewiesen, nur derart desinfizierte Post anzunehmen.  

Bemerkenswert sind auch strafrechtlich relevante Verfahren wegen unerlaubter 
Öffnung und Unterschlagung von Postsendungen und wegen Fälschung von Siegeln 
der Reichspost. Zahlreich sind die Fälle zur Ahndung von diversen Straftaten bis hin 
zum Mord, die gegen Postmeister, Postboten und Postverwalter begangen wurden. 
Tätig wurde der RHR auch 1632 im Falle einer offenbar unbegründeten Inhaftierung 
eines Postmeisters in Nürnberg und 1567 mit Mandaten an die Reichsstände zur 
Ergreifung von Posträubern in der Kurpfalz.   

Die hier mitgeteilten Postangelegenheiten sind nur eine begrenzte Auswahl der 
in Bd. 6 der Antiqua aufgezeichneten Verfahren, Berichte, Gutachten, Anweisungen, 
Verbote und Entscheidungen des Reichshofrats. Weitere Fälle findet der Benutzer 
nicht nur mit Hilfe der dem 6. Bd. beigefügten detaillierten Indices, sondern kosten-
pflichtig auch unter der Adresse des Erich Schmidt Verlags sowie über die kosten-
lose Onlineversion des Östereichischen Staatsarchivs. Außerdem sind die PDF-
Dateien der Erschließungsbände auf dem Akademieserver res doctae abrufbar. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses bisher weitgehend unbekannte 
Aktenmaterial nicht nur tiefe Einblicke in die rechtlichen, sondern ganz besonders 
auch in die Praxis der zu lösenden „Alltagsprobleme“ der Kaiserlichen Reichspost 
gewährt. Die neuen Erkenntnisse mögen zwar kein Anlass für eine gänzliche Um-
schreibung der an sich gut erforschten Kaiserlichen Reichspost sein, dürften aber 
die Grundlage für wesentliche Änderungen, Ergänzungen sowie Korrekturen zur 
Entstehung und Entwicklung der Kaiserlichen Reichspost bilden, ganz abgesehen 
davon, dass sich einige der damals posttypischen Probleme mit jeweils anderen 
historischen Hintergründen bis in die Gegenwart erhalten haben.   
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W. Sellert 
 
 
Frühneuhochdeutsches Wörterbuch 
Leitungskommission 
Vorsitzender: Reichmann (Göttingen) 
Vilmos-Agel (Kassel), Bär (Vechta), Kaufmann, Loetz (Zürich), Manuwald, Münkler 
(Dresden), Solms (Halle) 

Kontaktadresse: Geiststraße 10, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/39-21527, anja.lobenstein-
reichmann@mail.uni-goettingen.de (Prof. Dr. Anja Lobenstein-Reichmann) 
 
Der vorliegende Bericht ersetzt die übliche Berichtsform der Arbeitsberichte auf 
Wunsch der Redaktion durch eine einführende Darlegung der Konzeption des FWB 
und eine ihr folgende ausschnitthafte Exemplifizierung an einem der inzwischen 
rund 80 000 bearbeiteten Einzelartikel, und zwar des Substantivs ungehorsam. 

Zum Verständnis sei – e contrario – zunächst das seit dem 18. Jahrhundert herr-
schende Standardmodell von Wörterbuchartikeln vorangestellt. Dieses Modell ent-
hält folgende Informationspositionen: nach dem Stichwort die Bedeutungsangabe, 
danach eine Darbietung von Belegen. Jede Einheit dieses Dreiklangs kann durch 
teils umfängliche Zusatzinformationen unterschiedlicher Art ergänzt sein. Die theo-
retischen und ideologischen Vorgaben dieses Modells lauten: Der Wortschatz einer 
Sprache, einer Sprachstufe, eines Dialektes usw. ist eine Copia, die exakt und voll-
ständig beschreibbar und dementsprechend als solche zu beschreiben ist. Diese 
Copia wird eher als eine Menge isolierter Einzeleinheiten denn als Netz vor allem 
wortbildungsmorphologisch und semantisch zueinander offener Einheiten verstan-
den. Die Beschreibung unterliegt aufklärerischen Standardvorstellungen: Sie erfolgt 
semantikbezüglich idealerweise durch Nennung eines genus proximum und einer diffe-
rentia specifica. Vorausgesetzt wird dabei eine vorkognitiv und vorsprachlich existente 
und klar unterscheidbare Sachgegebenheit. Von dieser Sachgegebenheit werden im 
Erkenntnisprozess sog. ‚Begriffe‘ gebildet, die in der lexikographischen Beschrei-
bung mindestens klar, dem Anspruch nach aber lieber deutlich im Sinne des rationalis-
tischen Erkenntnismodells zu repräsentieren sind. Bei diesem Prozess werden 
‚Begriffe‘ (Gegebenheiten logischer Provenienz) unter der Hand mit ‚Bedeutungen‘ 
(Gegebenheiten sprachlicher Provenienz) identifiziert und danach durch als Syno-
nyme verstandene lexikalische Ausdrücke bezeichnet. Die grundsätzlich soziale 
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Seins- und Funktionsweise des Sprechens und damit der Abstraktgegebenheit 
‚Sprache‘ bleibt infolge dieses Bündels von Vorgaben systematisch unbeachtet. Das 
qualitate qua immer im Prozess befindliche verbalsymbolische Handeln miteinander 
Sprechender und einander Schreibender rückt ins Abseits der Aufmerksamkeit. 
Speziell die Semantik verliert in dem Maße ihre Bedeutung, in dem sie lediglich als 
Bezeichnung (verstanden als bloße Referenz auf Vorgegebenes) gesehen und be-
handelt wird. Dies alles bedeutet die Forderung nach einer sprachtheoretischen Neu-
begründung der Lexikographie und einer ihr entsprechenden Praxis.  

Das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch (FWB) beansprucht, genau dies zu leisten: Es 
geht darum, Sprechen und Schreiben als verbalsymbolisches Handeln mit dem Ziel 
der Verständigung, vor allem mit dem Ziel der fortwährenden semantischen Nuan-
cierung bis hin zur zeit-, sozial- und situationstypisch konstitutiven Gestaltung der 
gesamten sozialen und selbst der oft nur vermeintlich sachlichen Lebenswirklichkeit 
zu behandeln. Dazu bedarf es eines in der bisherigen Lexikographie neuen, nicht 
mehr naiv rationalistisch bestimmten, sondern sozialwissenschaftlich orientierten 
Beschreibungsmodells mit all den Vorgaben, die bereits angedeutet wurden. Nur in 
dem Maße, in dem dies gelingt, würde ein Wörterbuch vom Nachschlagewerk für 
punktuelle Anlässe zum Grundlagenwerk für semantische Erkenntnisse mutieren, 
auf das Verständnis der sprachsemantischen Konstitution der gesamten Lebens-
wirklichkeit einer Gesellschaft zielen.  

Das Beschreibungsmodell des FWB hat pro Bedeutungsansatz demnach eine 
wietestgehend andere Basisgestalt als das rationalistisch unterlegte Modell. Es ent-
hält mindestens: die Stichwortnennung, danach kurze morphologische Angaben 
(stichwortadressiert), zentral eine umfängliche phrastische Erläuterung jedes ein-
zelnen sog. Semems, d.h. jeder vom Lexikographen ertexteten Einzelbedeutung des 
Stichwortes, ferner Symptomwertangaben nach Raum, Zeit und Textsorte (adres-
siert an das Semem), die Angabe sog. Synonyme (= bedeutungsverwandter Aus-
drücke, ebenfalls sememadressiert), diesen folgend Syntagmen- und Wortbildungs-
angaben sowie Belegzitate (jeweils wieder mit Sememadressierung).  

In der Realisierung ergibt sich dann zum Beispiel für das Substantiv gehorsam ein 
Artikel folgender Gestalt:  
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Abb. 1: Artikel ungehorsam im FWB, Bd. 11 (demnächst, hier stark gekürzt). 

Im Sinne der einleitenden Ausführungen sei auf folgende fachsyntaktische Kenn-
zeichen des Textes besonders hingewiesen: Die Bedeutungserläuterung ist auffallend 
lang und entsprechend detailliert. Ein genus proximum und eine differentia mögen in der 
Formulierung „Ungehorsam als Haltung“ ansatzweise erkennbar sein, werden aber 
sofort wieder unterlaufen, indem diese Gegebenheit z.B. mit einem untrennbar 
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daraus folgenden Resultat, nämlich einem Verhalten, verbunden und generell durch 
die Auffüllung der gesamten Formulierung durch Attribute aller Art konterkariert 
wird. Die dann folgende Aussage „ungehorsam umfasst das gesamte Spektrum von 
häuslicher Aufsässigkeit […] bis zur gewalttätigen sozialen Erhebung“ kann unter 
beschreibungslogischen Aspekten als extensionaler Teil einer anfänglich intensional 
gesehenen Definition letztlich aufklärerischer Provenienz aufgefasst werden, dient 
aber eher als Beispielangabe für ein viel weiteres offenes Spektrum. In ihrer Gesamt-
heit ist die Erläuterung keineswegs als Definition zu verstehen, sondern als gehoben 
umgangssprachlich formulierte Erläuterung mit einer doppelten Stoßrichtung: Zeit-
lich nach rückwärts gesehen wird auf eine Gegebenheit sozialpsychischer Seinsweise 
referiert, und zwar so, als ob es sie realfaktisch gäbe; gleichzeitig wird aber deutlich 
gemacht, dass diese Gegebenheit eher durch eine Beispielliste als durch deutliche 
Grenzlinien (eben die gerade vorhin bereits genannten Definitionen) zu vermitteln ist. 
Mit dem Verb vermitteln kommt ein eigener Zeitbezug ins Spiel, nämlich die Gegen-
wart: Der Lexikograph beschreibt geschichtliches sprachliches Handeln nicht nur 
rückwärts gerichtet, sondern auch aus der Position eines hermeneutisch gegenwarts-
verpflichtet (bewusst und unbewusst) Vorgeprägten, darunter so, dass er meint, mit 
seinen Bedeutungserläuterungen die von ihm antizipierten Rezipienten kognitiv zu 
erreichen und möglichweise zu Anschlusshaltungen und -handlungen zu bewegen. 
Der Umfang des Artikels ungehorsam hat demnach auch sowohl hermeneutische wie 
kulturpädagogische Gründe.  

Damit komme ich zu einem weiteren, nunmehr inhaltlich bestimmten Punkt: 
‚Ungehorsam‘ ist weniger die einzelne Unrechtstat als die Haltung, die mit genereller 
Eigenbezüglichkeit beginnt und über häusliche Aufsässigkeit, Nachlässigkeit, Ver-
säumen von Rechtsterminen, mangelnder alltagsüblicher Hilfsbereitschaft bis hin 
zur allseitigen Störung des gesamten Orientierungs-, Ordnungs-, Werte-, Anerken-
nungssystems einer Gesellschaft, die sich im Kern als sozial verfasst versteht, sich 
nicht also als individualistisch konstituiert und entsprechend individuell verhaltens-
bestimmt sieht. Spätestens hier stellt sich die Frage: Ist dieser Verdacht das Ergebnis 
eines Einzelbefundes oder ist er breiter begründet? 

Eine gewisse Antwort auf diese Frage bietet die Liste der bedeutungsverwandten 
Ausdrücke und des zugehörigen Orientierungsfeldes. Sie umfasst 25 Ausdrücke in 9 
Spaltenzeilen; sie beginnt mit aufrur 2, aufsaz 9; 10, aufstand 5 und reicht bis wieder-
sässigkeit, wiederwille, wiedrigkeit, zorn, zwiespältigkeit. Wie kritisch man Quantitätsaus-
sagen hinsichtlich ihres semantischen Aussagewertes auch immer gegenüberstehen 
mag: Offensichtlich dürfte sein, dass die gesellschaftlichen Wert- und Ordnungs-
verhältnisse in der Lexik des Frühneuhochdeutschen besonders umfänglich vertre-
ten sind. Im Hintergrund steht die Frage, ob das zugleich eine entsprechend diffe-
renzierte semantische Ausfächerung bedeutet. Zur Visualisierung der gemeinten 
Verhältnisse und des Interesses an dieser vorgetragenen Frage sei folgendes Bild 
eingefügt. Da der Artikel ungehorsam noch nicht in das System eingepflegt ist, gehe 
ich hier vom Synonym aufstand 5 aus. 
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Abb. 2: Onomasiologische Zusammenhänge ausgehend vom Synonym aufstand 5. 
 
Ich möchte hinzufügen, dass wir bei rund 80.000 fertiggestellten Artikeln rein 
rechnerisch auf die gleiche Anzahl solcher Bilder kommen. Die Zahl erhöht sich um 
genau den Faktor, in dem ein Stichwort im Unterschied zu gehorsam als polysem 
interpretiert und beschrieben wurde, also um mindestens 2 oder 3.   

Es geht mir hier aber gar nicht nur um Quantitäten bezifferbarer Art, sondern 
darum, dass man durch die Häufung solcher Einzelbilder onomasiologischer Ver-
netzungen zu Einsichten über auffallende semantische Verdichtungen, gleichsam 
leitbildgebende geschichtliche Knotenpunkte des gesamten semantischen Wurfes, 
den man im Miteinandersprechen und im Einanderschreiben über eine selbstver-
ständlich irgendwie vorauszusetzende vorsprachliche Welt legt und diese damit als 
entscheidend sprechbestimmt ertextet. Es ist dieser Gedanke, der die Lexikographie 
in dem Maße zur Erkenntnisvoraussetzung aller Disziplinen macht, in dem deren 
Gegenstände nur über Texte zugänglich sind. Beiläufig sei noch erwähnt, dass nur 
auf diesem Wege einzelwortbasierte Vergleiche überwunden und einzelwortüber-
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greifende Vergleiche geschichtlicher Sprachstadien (etwa des Frühneuhochdeut-
schen mit dem Mittel- und Althochdeutschen) möglich werden. Ähnliches gilt für 
räumliche Sprachvarianten (etwa das Mittelniederdeutschen im Vergleich zum Früh-
neuhochdeutschen) sowie verschiedene verwandte Sprachen (etwa das Mittelnieder-
ländische im Vergleich zum Frühneuhochdeutschen).  

Weitere im vorgetragenen Sinne wichtige Informationspositionen sind die Syn-
tagmen und die Belege. Ihre Anlage, ihr Umfang und teilweise auch ihre Auswahl 
unterliegen dem gerade vorgetragenen Zweck: der Exemplifizierung der Semantik. 
Speziell bei den Syntagmen geht es um Kurzfassungen der Art: Welche Aussagen 
attributiver, prädikativer, textlicher Art werden über ‚ungehorsam‘ gemacht? Wer sind 
die Träger von ‚ungehorsam‘, wer die Betroffenen? Bei den Zitaten stehen diese Aus-
sagen in umfänglicher geschnittenen Textzusammenhängen; sie öffnen den Weg in 
die Einzeltexte und Textwelten. Dies dürfte für sich selbst sprechen und braucht 
deshalb hier nicht weiter beschrieben zu werden.  

A. Lobenstein-Reichmann 
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39-21555, sdietze@gwdg.de (Dr. Dietzel); Tel. 0551-39-21554, akuhk@gwdg.de 
(Dr. Kuhk), https://adw-goe.de/gjz18/ 

Arbeitsstelle Leipzig: Universitätsbibliothek Leipzig, Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig, Tel.: 
0341-9730568, katrin.loeffler@mail.uni-goettingen.de (Dr. habil. Löffler) 
https://www.ub.uni-leipzig.de/forschungsbibliothek/projekte/projekte-chronologisch-
alle/gelehrte-journale/  
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Arbeitsstelle München: Bayerische Staatsbibliothek München, Ludwigstr. 16, 80539 
München, Tel. 089-28638-2608, eilhammer@bsb-muenchen.de (Dr. Eilhammer) 
https://www.bsb-muenchen.de/ueber-uns/projekte/gelehrte-journale-und-zeitungen-als-
netzwerke-des-wissens-im-zeitalter-der-aufklaerung/  
 
Wer sich im 17. Jahrhundert vor dem Erscheinen der Zeitschriften über die zeit-
genössischen wissenschaftlichen Diskurse auf dem Laufenden halten wollte, der 
musste sich durch Buchläden und bibliographische Verzeichnisse durcharbeiten und 
kostspielige Briefwechsel unterhalten. Bibliotheken waren noch nicht öffentlich, 
Bücher waren teuer und die Post war lange unterwegs. Wer die Universität verließ, 
als praktizierender Arzt, Jurist, Beamter, Lehrer oder Geistlicher, dem war der Weg 
zu den aktuellen Debatten meist abgeschnitten. Für all diese Gelehrten fern der Uni-
versitäten waren die vergleichsweise günstigen Zeitschriften, die oft auch getauscht 
und geteilt wurden, ein echter Segen.  

Das Angebot der Journale der Aufklärung an ihre Leserschaft bestand vor allem 
in der Möglichkeit der Teilhabe an der gelehrten und kulturellen Welt, trotz geogra-
phischer Distanz, trotz Zeitmangels und trotz begrenzter pekuniärer Verhältnisse. 
Und diese Leser waren sicher ganz entscheidende Multiplikatoren von Wissen in der 
Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Mit ihren Buchkritiken, Beiträgen und Nachrich-
ten beeinflussten die Journale daher die Wissenschaftsauffassung ebenso nachhaltig 
wie die Entwicklung einer kritischen Öffentlichkeit und die bürgerlichen Emanzipa-
tionsbestrebungen der Zeit. 

Das Tagesgeschäft des Projektes Gelehrte Journale ist die intellektuelle Verortung 
der in Rezensionen, Beiträgen und Nachrichten aufgefundenen vielfältigen Inhalte. 
Es geht um die Indexierung des Buch- und Zeitschriftenmarktes der Aufklärung in 
einer allgemein zugänglichen Forschungsdatenbank. Mit Hilfe dieser Datenbank 
sind bislang 300 deutschsprachige Zeitschriften und damit ca. 185.000 Beiträge und 
Nachrichten sowie ca. 165.000 Rezensionen durchsuchbar. Im Rahmen der Er-
schließung werden diese sowohl in eine zeitgenössische Wissenschaftsklassifikation 
eingeordnet als auch mit dem Tenor der Bewertung ausgewiesen. Durch erweiterte 
und facettierte Suchmöglichkeiten bietet sich der Aufklärungsforschung eine einzig-
artige Möglichkeit, heterogenste individuelle Forschungsansätze weiterzuentwickeln. 
Sei es das Interesse an der Entwicklung und Ausdifferenzierung einzelner Wissen-
schaften, sei es das Interesse an Kontroversen oder Kooperationen, an Institutionen 
oder Einzelpersonen, an Rezeptions-, Medien- oder Verlagsgeschichte. Es ist das 
Anliegen des Projektes, die Entstehung und Strukturen der ‚aufgeklärten Wissens-
gesellschaft‘ sichtbar zu machen. 

Im Sinne einer Langzeitarchivierung und der perspektivischen Vernetzbarkeit ist 
die Datenbank in die Datenverwaltung des Bibliothekswesens (Gemeinsamer Biblio-
theksverbund GBV) eingebunden und bietet in der Datenaufnahme Schnittstellen 
zur Zeitschriftendatenbank (ZDB) und dem Verzeichnis der im deutschen Sprach-
raum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts (VD 18). Neben der Verlinkung auf 
die Digitalisate der einzelnen Zeitschriftenartikel finden sich innerhalb der bibliogra-
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phischen Dokumentation auch die Verknüpfungen zu den jeweiligen Katalogein-
trägen der Bibliotheksverbünde und zu vorhandenen Digitalisaten der rezensierten 
Werke.  

Im Rahmen der Kooperation mit der Verbundzentrale des gemeinsamen Biblio-
theksverbundes wurde die Forschungsdatenbank des Projektes 2023 in das Daten-
format der neuen Verbunddatenbank K10plus überführt.  

Da dem Projekt nur zwei weitere Jahre zur Vollendung seiner Arbeit bleiben, 
wird in dieser Phase, neben der Erschließung und der technischen Weiterentwick-
lung, besonderes Augenmerk auf die Sichtbarmachung des Projekts durch eine 
breitenwirksame Öffentlichkeitsarbeit gelegt. So war GJZ 18 auf Einladung der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie mit einem eigenen Stand beim Salon Sophie 
Charlotte – mit dem diesjährigen Motto „Aufklärung 2.0“ – vertreten. Mit großem 
Interesse ließen sich Besucher der öffentlichen Abendveranstaltung in die vielfäl-
tigen Recherchemöglichkeiten der Datenbank einführen.  

Das Projekt Gelehrte Journale ist bereits seit 2017 mit einem eigenen Artikel bei 
Wikipedia vertreten. Auch mehrere Zeitschriften des Korpus, etwa die Briefe, die 
neueste Literatur betreffend oder die Gothaischen Gelehrten Zeitungen haben bereits eine z.T. 
durch Projektmitarbeiter erstellte, eigene Seite bei Wikipedia. Zusätzlich wurden nun 
in ca. 60 Wikipedia-Artikeln Links auf die Erschließung dort erwähnter Zeitschriften 
durch das Projekt Gelehrte Journale gesetzt. So findet man etwa im Artikel zu Johann 
Christoph Gottsched jetzt einen Link zur Inhaltserschließung des von ihm heraus-
gegebenen Neuen Büchersaal der schönen Wissenschaften und freyen Künste, über den Artikel 
zu Friedrich Nicolai gelangt man direkt zur Erschließung der von ihm heraus-
gegebenen Allgemeinen Deutschen Bibliothek, und im Wikipedia-Artikel zum Berliner 
Verlag Haude und Spener konnte gleich bei drei dort erschienenen Zeitschriften auf 
die jeweilige Inhaltserschließung durch GJZ 18 hingewiesen werden.  

Ferner ist das Projekt derzeit mit der Vorbereitung einer Tagung zur Entstehung 
von deutschsprachigen Fachzeitschriften im 18. Jahrhundert befasst, die im 
März 2024 in der Leipziger Universitätsbibliothek stattfinden wird. Da die For-
schung zu Fachzeitschriften, vor allem zu den Anfängen, ein seit etwa einhundert 
Jahren beklagtes Forschungsdesiderat ist, darf man sich von der Tagung und vor 
allem vom geplanten Sammelband, der ein Referenzwerk zu werden verspricht, eine 
nachhaltige Wahrnehmung des Projekts erhoffen.  

T. Kaufmann 
 
Publikationen im Berichtszeitraum 
WIEBKE HEMMERLING: Die Gegenstände der Kritik. Zur statistischen Auswertbarkeit 
von Rezensionszeitschriften der Aufklärung, in: Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte 25 
(2023), S.127-144. 

KATRIN LÖFFLER: Wider die „nichts nützenden Zänckereyen“. Gelehrte und Streitkultur in 
Rezensionszeitschriften, in: THOMAS ASSINGER, DANIEL EHRMANN (Hrsg.): Gelehr-
samkeit(en) im 18. Jahrhundert. Autorisierung – Darstellung – Vernetzung (Beihefte zum 
Euphorion, Bd. 116). Heidelberg: Winter 2022, S. 269–286. 
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Germania Sacra  
Leitungskommission: 
Vorsitzende: Röckelein 
Black-Veldtrup (Münster), Blum (Freiburg, seit 2025), Flachenecker (Würzburg, bis Ende 
2024), Heimann (Potsdam), Henkel (bis Ende 2024), Monnet (Frankfurt/Main), Muschiol 
(Bonn), Rexroth, Viallet (Clermont-Ferrand, seit 2025) 

Kontaktadresse: Geiststraße 10, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/39-21560, 
germania-sacra@gwdg.de 

www.germania-sacra.de 
 
Das Forschungsprojekt Germania Sacra hat zur Aufgabe, die Quellen der Kirche des 
Alten Reiches zu erschließen, das überlieferte Material aufzubereiten und zu publi-
zieren. Der Untersuchungszeitraum erstreckt sich über die gesamte Vormoderne, 
von den Anfängen der Bistümer im 3./4. Jahrhundert bis zu deren Auflösung in der 
Reformation bzw. im Zeitalter der Säkularisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 
Das Vorhaben konzentriert sich auf die Bearbeitung der Bistümer und der Dom-
stifte des Alten Reiches auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik. Der Schwer-
punkt der Printpublikationen und der digitalen Veröffentlichungen liegt auf per-
sonengeschichtlichen Forschungen zu den Bischöfen und dem geistlichen Personal 
in den Domstiften. 

Im April 2023 konnte die Germania Sacra das Drittmittelprojekt „Wissens-
Aggregator Mittelalter und Frühe Neuzeit (WIAG) – Strukturierung, Standardisierung 
und Bereitstellung von Forschungsdaten aus Sach- und Schriftquellen des Mittel-
alters und der Frühen Neuzeit“ erfolgreich abschließen. Das Projekt wurde seit dem 
1. Januar 2020 aus Mitteln des Niedersächsischen Vorab der VolkswagenStiftung 
gefördert. Als Ergebnis steht nun ein Online-Portal zur Verfügung, das für For-
schungen zu Personen und Institutionen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Kirche von enormer Bedeutung ist (https://wiag-vocab.adw-goe.de/). Hier lassen 
sich beispielsweise alle Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe von Schleswig bis 
Aquileia und von Lüttich bis Riga mit biographischen Grunddaten und Hinweisen 
zu weiterer Literatur und digitalen Angeboten finden. Besonders intensiv wurde in 
den letzten Jahren die Sammlung zu den Domherren der Kirche des Alten Reiches 
ausgebaut. Diese Geistlichen, die unter anderem für die Wahl des Bischofs und die 
Verwaltung der Diözesen Verantwortung trugen, gehören in großen Teilen zur 
Bildungselite der Vormoderne und sind bisher unzureichend erforscht. Von beson-
derem Interesse ist das Phänomen der Ämterhäufung: Domherren mit zwei, drei, 
vier oder mehr Pfründen in verschiedenen Domstiften und weiteren kirchlichen 
Institutionen sind weniger die Ausnahme als vielmehr die Regel. Diese Ämter-
karrieren der Domherren stellen die Forschung vor etliche Fragen, die bisher kaum 
beantwortet werden können, so z.B. nach dem Selbstverständnis und der Identität 
sowohl der einzelnen Domherren als auch der Domkapitel in Spätmittelalter und 
früher Neuzeit. Für das bessere Verständnis dieses Phänomens sind die Publikatio-
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nen und Online-Ressourcen der Germania Sacra unverzichtbar. Bisher sind bereits 
Datensätze zu weit mehr als 100.000 Personen online abrufbar, alle Datenbanken 
werden ständig erweitert. 

Die alljährliche Zusammenkunft der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Germania 
Sacra fand im Februar 2023 in Göttingen statt, im Mittelpunkt der Vorträge und 
Diskussionen stand diesmal das Verhältnis von Bischof und Domkapitel. Den gut 
besuchten öffentlichen Abendvortrag im Historischen Gebäude der SUB Göttingen 
hielt Andras Bihrer (Kiel) zum Thema „Die mittelalterlichen Domkapitel und ihre 
moderne Erforschung“ (publiziert in: Historisches Jahrbuch 142 [2023], S. 357–379). 

H. Röckelein/C. Popp 

Publikationen im Berichtszeitraum 
WOLFGANG VOSS, Das Erzbistum Mainz 2: Die Mainzer Erzbischöfe von 1396 bis 1484 
(Germania Sacra. Dritte Folge 21), Berlin/Boston 2023. 

SIGRUN HØGETVEIT BERG/ARNOLD OTTO (ed.), Secular Canons in Medieval Europe. 
Diversity under Common Canon Law (Studien zur Germania Sacra. Neue Folge 14), Berlin/ 
Boston 2023. 

ANDREAS RÖPCKE, Dignitäre und Domherren des Domstifts Schwerin ab 1400 (Germania 
Sacra. Supplementband 4), Göttingen 2023, https://doi.org/10.26015/adwdocs-4437. 

NATHALIE KRUPPA, Die Hildesheimer Weihbischöfe bis 1504 (Germania Sacra. Supplement-
band 5), Göttingen 2023, https://doi.org/10.26015/adwdocs-4442. 

Das geistliche Personal des Domstifts Köln, bearbeitet von der Redaktion der Germania 
Sacra (Germania Sacra. Prosopographische Studien 6), Göttingen 2023, 
https://doi.org/10.26015/adwdocs-4512. 

Das geistliche Personal des Domstifts Minden, bearbeitet von der Redaktion der Germania 
Sacra (Germania Sacra. Prosopographische Studien 7), Göttingen 2023, 
https://doi.org/10.26015/adwdocs-4513. 

Das geistliche Personal des Domstifts Paderborn, bearbeitet von der Redaktion der Ger-
mania Sacra (Germania Sacra. Prosopographische Studien 8), Göttingen 2023,  
https://doi.org/10.26015/adwdocs-4514. 
 
 
Goethe-Wörterbuch  
(Arbeitsstelle Hamburg) 
Interakademische Kommission: 
Leitungskommission: Vorsitzender: Gardt 
Aurnhammer (Freiburg), Beßlich (Berlin), Bierwisch (Berlin), Henkel, Osterkamp (Berlin) 

Kontaktadresse: Überseering 35, Postfach 15, 22297 Hamburg, Tel.: 040-42838-6213, 
elke.dreisbach@uni-hamburg.de (Dr. Elke Dreisbach) 
https://www.slm.uni-hamburg.de/germanistik/forschung/arbeitsstellen-zentren/goethe-
woerterbuch.html 
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Das seit 1966 erscheinende Goethe-Wörterbuch (GWb) dokumentiert als größtes sema-
siologisches Autorenwörterbuch der Germanistik den Wortschatz Johann Wolfgang 
Goethes in ca. 93.000 Stichwörtern und stützt sich dabei auf ca. 3,4 Mio. Belegex-
zerpte. In alphabetisch angeordneten Wortartikeln wird der spezifische Individual-
stil Goethes, wie er sich in der Überlieferung eines großen Textsorten- und Themen-
spektrums zeigt, in Wortbedeutung und -gebrauch mittels genauer hierarchischer 
Gliederungsstruktur sowie reichhaltiger Belegdarbietung in Form von Zitaten und 
Stellenangaben herausgearbeitet. Das Wörterbuch erscheint in einer Druckfassung 
(Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart) und in einer Online-Version (https://www.
woerterbuchnetz.de/GWB). Letztere stellt über die digitalisierte Fassung der Wör-
terbuchartikel hinaus eine Vernetzung mit über 30 weiteren Wörterbüchern her und 
bietet zudem eine Verlinkung mit dem Volltext der Weimarer Goethe-Ausgabe und 
der digitalen Faust-Edition. 

Das GWb ist zweifellos eines der wichtigsten Unternehmen der deutschen 
Gegenwartslexikographie. Damit ist bereits ein Stichwort zu den Bearbeitungs-
strecken gegeben: Unternehmen mit dem dazugehörigen Verb unternehmen und dem 
Verbalsubstantiv Unternehmung bilden einen der größeren Komplexe, die im zurück-
liegenden Berichtszeitraum bearbeitet wurden. Das bei Goethe belegte Bedeutungs-
spektrum von Unternehmen reicht von recht allgemein aufzufassendem „Tun, Han-
deln“ über „Vorhaben, Plan“ bis hin zu einem bestimmten Projekt, einem Ergebnis, 
Resultat und steht schließlich für eine bestimmte Einrichtung, Institution oder einen 
Betrieb. So wird auch weiterhin im Projekt GWb der ebenfalls zu Goethes Wort-
schatz gehörende Unternehmungsgeist nicht fehlen.  

Im Zentrum standen Bearbeitungen von Artikeln aus Alphabetstrecken der 
Buchstaben U und V. Besonderheiten bei Kompositabildungen sind zahlreich vor-
handen, so z.B. der Pleonasmus bei Verbindungsband und die Semantik bei Verbin-
dungsfest für „Hochzeit“. Kennzeichnend für den Reichtum an Wortschöpfungen 
und -bildungen sind zahlreiche variierende Formen, die teilweise, aber nicht zur 
Gänze, in ihrer Bedeutung und Verwendungsweise deckungsgleich sind. So gibt es 
unbestechbar und unbestechlich, venedisch und venezianisch (zu Venedig), vegetabil, vegetabilisch 
und vegetativ; verwegen ist neben verwegentlich belegt; unbewunden kommt bei Goethe viel 
häufiger vor als das heute gebräuchlichere unumwunden, und neben unbegrenzt gibt es 
einmal poetisierend unbezirkt (im Reim auf „wirkt“). Der Unsegen in materieller Hin-
sicht erscheint nur in der kontrastiven Fügung Segen und Unsegen, und der Unbegriff 
für „Unkenntnis“ und „Unverständnis“ verwundert weniger, wenn man ihn von unb-
egreiflich her auffasst. So haben zahlreiche Lemmata mit dem Präfix un- die Bearbei-
tungsstrecken geprägt. Fortgesetzt wird diese Reihe im V-Bereich mit einer Fülle 
von Verben mit dem Präfix ver-, dessen Funktion von bloßer Verstärkung und Her-
vorhebung bei Verlauf und Vorgang bis zur Konnotation des Falschmachens und 
Irrtums reicht: versagen, versehen, versäumen, verschaben (für „abnutzen“), verselbsten, ver-
setzen, versiegeln, versinnlichen, versitzen, verwehen, verweilen, verweinen und verseufzen, ver-
weitern für „vergrößern“ sowie aus der Küchensprache entnommen und teils bildhaft 
verwendet versalzen und versotten nebst Substantivierungen wie Verweichlichung für 
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„Gefühlsseligkeit“. Aber auch einschlägig Sprachlich-Dichterisches kommt nicht zu 
kurz, wie die Lemmata Vers und Verslein, Verselei und Verseprunk und abwertend der 
Versemann für einen Spruchdichter zeigen. 

E. Dreisbach/A. Gardt 
 
Publikationen im Berichtszeitraum 
Goethe Wörterbuch. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaf-
ten, der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und der Heidelber-
ger Akademie der Wissenschaften. Stuttgart: Kohlhammer. 

Bd. 7, Lfg. 9 (2schleifen – schön) 2023. 
Bd. 7, Lfg. 10 (schön – schwach) 2023. 
Bd. 7, Lfg. 11 (schwachblau – Sehne) 2023. 

KRAMER, UNDINE, DREISBACH, ELKE, EICHELDINGER, MARTINA: Von der Wörterbuch-
idee zur Wörterbuchwirklichkeit: Das Goethe-Wörterbuch. In: Zeitschrift für Germanistik 
N.F. 33 (2023), H.1, S. 113–138. 
 
 
Johann Friedrich Blumenbach – Online 
Leitungskommission:  
Vorsitzender: Lauer / Stellv. Vorsitzender: Brandt (Jena) 
Fieseler (Göttingen), Joost, Mazzolini, Reitner, Rupke, Schmutz (Zürich), Schönhammer 

Kontaktadresse: Geiststraße 10, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/39-21565, 
nadine.schaefer@adwgoe.de (Dr. Nadine Schäfer) 

https://archive.blumenbach-online.de 
 
Am 13. Dezember 2023 berichtete die Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung über 
ein US-amerikanisches Forschungsprojekt zur „kulturellen Koevolution“ zwischen 
Vögeln und Menschen: Afrikanische „Honiganzeiger“ (Indicator indicator) kooperie-
ren mit Menschen bei der Ausbeutung der Honigvorräte in den Nestern wildleben-
der Bienen. Die dabei von den Menschen verwendeten Lockrufe sind regional unter-
schiedlich, und verschiedene, genetisch identische Honiganzeiger-Populationen 
erlernen jeweils die regionalspezifischen menschlichen Kommunikationssignale 
(„Wenn wilde Tiere Menschen helfen“, Süddeutsche Zeitung, Online-Ausgabe vom 13. 
Dezember 2023, https://sz.de/1.6318454). Für die Mitarbeitenden des Projekts 
Johann Friedrich Blumenbach – Online war die Lektüre dieses Berichts ein déjà-vu: Schon 
1779 hatte Blumenbach diese ungewöhnliche Kooperation von Mensch und nicht-
domestizierten Tieren beschrieben („Die Honigweiser“, in: Göttinger Taschen-Calender 
für das Jahr 1779, S. 35–37). Der kurze Text war damals wohl so interessant, dass er 
im fernen Kanada in französischer Übersetzung nachgedruckt wurde, wie das Blu-
menbach-Projekt kürzlich entdeckte (Almanach de Quebec, pour l’année 1782, S. 45–
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46). Blumenbach hatte offenbar ein Gespür für naturwissenschaftliche Phänomene, 
die auch heute noch der Erforschung wert sind. 

Johann Friedrich Blumenbach (1752–1840) war einer der einflussreichsten 
Naturforscher in der Zeit zwischen Carl von Linné und Charles Darwin. Von ihm 
haben Goethe, die Brüder Humboldt und viele andere gelernt, wie die Natur zu 
erforschen ist; und die Gegner der Sklaverei haben seine Argumentation übernom-
men, dass die Menschen in der Vielfalt ihrer Erscheinungen physisch gleich und vor 
allem intellektuell gleichwertig seien. Anders als bis dahin üblich, basierten Blumen-
bachs Forschungen nicht mehr vor allem auf den Schriften anderer Naturforscher, 
sondern auf seinen eigenen Untersuchungen an realen Objekten. Hierfür baute er 
mithilfe befreundeter Wissenschaftler eine umfangreiche Privatsammlung auf und 
war zudem verantwortlich für einen immensen Zuwachs des neu gegründeten „Aca-
demischen Museums“ der Universität Göttingen an naturkundlichem Beleg- und 
Anschauungsmaterial von allen Kontinenten. Sowohl Blumenbachs Schriften als 
auch seine Sammlung dokumentieren die internationale Dimension der damaligen 
Gelehrtenrepublik; und sie sind eine wichtige Quelle für die Geschichte der Ent-
deckungen und des europäischen Kolonialismus. Bisher sind der heutigen For-
schung diese Quellen nur teilweise und mit erheblichem Recherche- und Reiseauf-
wand zugänglich. Das Anfang 2010 begonnene Forschungsvorhaben Johann Friedrich 
Blumenbach – Online der Göttinger Akademie digitalisiert deshalb sämtliche Publika-
tionen Blumenbachs und die heute noch vorhandenen Teile seiner Sammlung. Es 
entsteht eine nativ digitale und online verfügbare Edition mit detaillierten fachwis-
senschaftlichen und wissenschaftshistorischen Zusatzinformationen zu den Texten 
und Objektdatensätzen. Dabei trägt die Verknüpfung von Texten und materiellen 
Objekten dem „material turn“ in den Geisteswissenschaften Rechnung. Das Projekt 
dokumentiert auch Blumenbachs Korrespondenz und weiteres Quellenmaterial, und 
es erschließt sowohl die zeitgenössische wie die spätere Rezeption von Blumenbachs 
Werk. Große Teile der bisherigen Ergebnisse der Projektarbeit sind bereits für die 
Forschung über die Website des Projekts zugänglich.  

Seit Anfang 2023 stehen die Rahmenbedingungen für die Schlussphase des 
Projekts fest: Es wurde vertraglich vereinbart, dass die in Göttingen ansässige Ver-
bundzentrale des Gemeinsamen Verbundkataloges (VZG) das Internet-Portal für 
die Veröffentlichung der vom Projekt erarbeiteten Materialien programmiert. Das 
Portal wird die Materialien in ihrer gesamten inhaltlichen Erschließungstiefe direkt 
nutzbar machen. Teil dieser Vereinbarung ist zusätzlich die Übernahme der Projekt-
materialien in das von der VZG aufgebaute Digitale Editionenarchiv (DEA). Damit 
ist gewährleistet, dass die Projektmaterialien auch langfristig verfügbar sein werden. 
Dies ist erforderlich, weil die „Werkzeuge“ eines Portals im Laufe der Zeit technisch 
veralten werden und dann nicht mehr in vollem Umfang bzw. gar nicht funktio-
nieren. Dadurch wären auch die Materialien selbst nicht mehr zugänglich. Das Kon-
zept des Editionenarchivs sieht deshalb vor, nur eine minimale Anzahl von „Werk-
zeugen“ anzubieten, diese jedoch kontinuierlich funktionsfähig zu erhalten. In 
diesem Archiv sind die Materialien dann zwar nur eingeschränkt nutzbar, aber sie 
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bleiben auch nach einem eventuellen Abschalten des Portals im Internet verfügbar 
und auffindbar. Sie können zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt aus dem Archiv 
heruntergeladen und mit dann aktuellen Werkzeugen wieder in vollem Umfang 
genutzt werden. 

Für die Erschließung der Blumenbachschen Sammlungsobjekte erwies sich als 
wertvoll, dass es gelang, Zugang zu Disketten aus dem Nachlass von Frank William 
Peter Dougherty zu bekommen. Dougherty bearbeitete bis zu seinem Tod 1994 
Blumenbachs Korrespondenz. Seine Transkriptionen von bislang unveröffentlich-
ten Blumenbach-Briefen aus der Zeit nach 1805 enthalten wichtige Angaben zur 
Provenienz von Sammlungsobjekten. Unter anderem gelangen dadurch die Lokali-
sierung eines fossilen Nashornzahns in den aktuellen geowissenschaftlichen Samm-
lungen in Göttingen und eines zuvor nicht dokumentierten Schädels aus Blumen-
bachs Schädelsammlung. 

Inzwischen richten immer öfter auswärtige Forschende Anfragen zu Texten und 
Sammlungsobjekten an das Blumenbach-Projekt, was die internationale Sichtbarkeit 
des Projekts und die Aktualität seiner Forschungsthemen zeigt. Die Anfragen be-
treffen beispielsweise Quellen zu Blumenbachs Vernetzung mit seinen Zeitgenossen 
(unter anderem Christoph Meiners und Samuel Thomas Soemmerring), aber ebenso 
spezielle Objekte oder Objektgruppen, wie etwa Proben von Ton aus Australien 
oder menschliche Überreste. Die Mitarbeitenden machen das Projekt auch selbst 
aktiv in der scientific community bekannt, z.B. im Rahmen eines Workshops der Göt-
tinger Professur für Materialität des Wissens mit dem Hunterian Museum Glasgow. 
Außerdem ergab sich die Möglichkeit, auf der Homepage des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) in der Reihe „Projekt des Monats“ ausführlich 
über Blumenbach-Online zu informieren. 

Am 28. April 2023 starb unerwartet der Koordinator des Projekts, Dr. Heiko 
Weber. Er war seit 2010 für das Projekt tätig. Alle Projektbeteiligten werden 
Dr. Weber in dankbarer Erinnerung behalten.  

G. Lauer 

Publikationen im Berichtszeitraum 
MÜLLER, MIRIAM: Sammeln verbindet. Christiane von Waldeck-Pyrmont und Johann 
Friedrich Blumenbach. In: ALLEMEYER, MARIE LUISA (Hrsg.); BAUR, JOACHIM (Hrsg.); 
VOGEL, CHRISTIAN (Hrsg.): Räume des Wissens. Die Basisausstellung im Forum Wissen 
Göttingen. Göttingen: Wallstein, [2022], S. 126–129. 

Englische Fassung: Joined by collecting. Christiane von Waldeck-Pyrmont and Johann 
Friedrich Blumenbach. In: Spaces of Knowledge. The Core Exhibition at Forum Wissen. 
Göttingen: Wallstein, [2023], S. 126–129. 
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Karl-Jaspers-Gesamtausgabe  
Interakademische Kommission  
Vorsitzender: Höffe (Tübingen) 
Stellvetretender Vorsitzender: Theißen (Heidelberg) 
Angehrn (Basel), Budde (Oldenburg), Horn (Bonn), Koch (Heidelberg), Ledderose 
(Heidelberg), Rietschel (Mannheim), Ringleben, Rotzoll ((Mrburg, seit 2025), Steinfath, 
Wolfrum (Heidelberg) 

Kontaktadresse: Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
Forschungsstelle Jaspers-Edition, Standort Oldenburg, Carl von Ossietzky-Universität 
Oldenburg, Fakultät IV – Institut für Philosophie, 26111 Oldenburg; 
reinhard.schulz@uni-oldenburg.de (Prof. Dr. Reinhard Schulz; Tel. 0441–7984402); 
oliver.immel@mail.uni-goettingen.de Dr. Oliver Immel, Tel.0441–36142391) 
 
Am 14. April 1953 schallten den Hörern von Radio Basel unter dem Titel „Die Auf-
gabe der Philosophie in der Gegenwart“ bemerkenswerte Worte entgegen:  

„Heute ist es noch so, daß viele Menschen nicht eigentlich wissen, was sie wollen. Die 
Propaganda bemächtigt sich durch Interessen und Mächte ohne Rücksicht auf Wahr und 
Falsch der nicht selbst denkenden, widerstandsarmen Seelen. Es ist unausweichlich, daß 
das Wahre selber heute in die Gestalt der Propaganda gelangen muß, um die Ohren der 
Menschen zu erreichen. Die große Aufgabe schaffenden Denkens ist daher die Erar-
beitung der einfachen Gestalten des Wahren, damit es Widerhall findet in der jedem 
Menschen ursprünglich eigenen Vernunft. Wesentlich sind die einfachen Gedanken, die 
den Nachvollziehenden mit der Klarheit der Operation an jenem Punkte treffen, wo er 
nicht nur weiß, sondern innerlich handelt, das heißt, wo die Vernunft im ganzen wach 
wird.“ 

Die „Erarbeitung der einfachen Gestalten des Wahren“ war eine Aufgabe, die 
Jaspers trotz erheblichen Unbehagens an der diagnostizierten Notwendigkeit einer 
„Propaganda für die Wahrheit“ („Propaganda“ war damals eine gängige Bezeich-
nung für Reklame) und dem damit verbundenen „Wagnis der Öffentlichkeit“ auf-
nahm wie kaum ein anderer Philosoph des 20. Jahrhunderts. 

Zeugnis hierfür sind neben öffentlichkeitswirksamen Publikationen wie „Die 
Atombombe und die Zukunft des Menschen“ (1958), „Freiheit und Wiederver-
einigung“ (1960) oder „Wohin treibt die Bundesrepublik?“ (1966) vor allem Radio-
vorlesungen wie „Einführung in die Philosophie“ (1950) und „Kleine Schule des 
philosophischen Denkens“ (1964, publ. 1965), aber auch Aufsätze, Kongress- und 
Radiovorträge sowie Interviews, die unter dem Titel „Schriften zur systematischen 
Philosophie“ als Band I/14 der kommentierten Karl-Jaspers-Gesamtausgabe (KJG) 
von der Arbeitsstelle Göttingen/Oldenburg seit Mitte 2022 bearbeitet werden. 
Hierzu zählen auch die im Rahmen der vielbeachteten Rencontres internationales de 
Genève gehaltenen Vorträge „Vom europäischen Geist“ (1946/47) und „Über Be-
dingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus“ (1949).  

Dass hinter dem Philosophieprofessor Jaspers ein Mediziner und habilitierter 
Psychologe stand, machte sich dabei nicht nur in seiner psychologischen Hellsichtig-
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keit, der philosophischen Programmatik des Umkreisens des Sinn und Halt suchen-
den Sich-zu-sich-selbst-Verhaltens der Einzelpersönlichkeit („Existenz“) und des-
sen, was ihr von „absoluter Relevanz“ ist, bemerkbar, sondern auch in seinem Be-
kenntnis zur positiven Wissenschaft und einer klaren Abgrenzung zur Philosophie, 
wie er sie etwa in „Philosophie und Wissenschaft“ (1948) zog. Hinzu trat insbe-
sondere nach der Katastrophe des 2. Weltkriegs der Fokus auf „Bedingungen und 
Möglichkeiten eines neuen Humanismus“ (1949). Das mit dem Humanismus assozi-
ierte Bildungsideal wird in dem Vortrag analog zum eingangs erwähnten Postulat 
von Jaspers nicht als Endzweck, sondern als Mittel aufgefasst, „den geistigen Raum, 
in dem jeder um seine Unabhängigkeit ringen kann und muß“, zu schaffen. Aus der 
Einsicht: „Die Zukunft kommt nicht kausalnotwendig als das Geschehen des Seien-
den, sondern durch das, was jetzt aus Freiheit getan und gelebt wird“ erwächst ihm 
zufolge für den Einzelnen einerseits die Aufgabe des Bewahrens innerer und äußerer 
Unabhängigkeit, das an ein „Sichherausziehen aus der radikalen Unwahrheit“ ge-
knüpft ist, andererseits erfordert diese die Aufnahme des Kampfes um politische 
Freiheit und eine Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der Technik, um 
sich der Verdinglichung des Menschen, der „Funktionalisierung aller im Apparat“ 
und einem plumpen, sinnentleerten „Zufriedensein im Unpersönlichen“ entgegen-
stellen zu können. Es ist die Hoffnung auf das dem Menschen Wert und Würde 
verleihende Selbstsein aus Freiheit, auf das sich Jaspers seit seiner aus der Krise der 
Weimarer Republik erwachsenen Existenzphilosophie stützte. Die „sittliche Kraft 
des scheinbar verschwindenden Einzelnen“ ist für ihn „die einzige Substanz und der 
wirkliche Faktor für das, was aus dem Menschen wird“, eine Kraft, die ein Ringen 
um die Freiheit aller notwendig macht, denn der Einzelne ist nach Jaspers „er selbst 
nur in dem Maße, als er in Kommunikation mit anderem Selbstsein und mit der Welt 
ist“. Es ist diese Verschränkung von Selbstsein, Kommunikation und Freiheit, die 
Jaspers auch als politischen Schriftsteller prägte, eine Verschränkung, die in den in 
KJG I/14 versammelten Texten an vielen Stellen durchscheint und in deren Er-
hellung Jaspers eine maßgebliche Aufgabe der Philosophie erblickte. 

Dass Jaspers die Klaviatur der „Erarbeitung der einfachen Gestalten des Wah-
ren“ virtuos beherrschte, führte insbesondere im Bildungsbürgertum zu einer un-
gewohnten Breitenwirkung, so dass der Spiegel 1966 bei aller nüchternen Sachlichkeit 
konstatierte: „Nach der Auflagenhöhe ist Karl Jaspers der erfolgreichste und ein-
flußreichste Philosoph deutscher Sprache in diesem Jahrhundert“. Was sich für die 
öffentliche Wirkung als vorteilhaft erwies, musste indes der wissenschaftlichen 
Rezeption als Makel erscheinen: Die griffigen, aber notwendig Komplexität redu-
zierenden Kurzformeln seiner Grundthesen lassen in ihrem beschwörenden Gestus 
nicht selten Klarheit vermissen, das Fehlen der dahinterliegenden, in den größeren 
systematischen Werken dargestellten Begründungsfiguren hinterlässt Fragezeichen, 
auf die die kompakten Texte aus sich heraus keine Antwort geben können. Die 
Kommentierung der Neuausgabe widmet sich dieser Problematik in besonderem 
Maße, indem vor allem im Stellenkommentar die Grundbegriffe seines Denkens 
ausführlich erörtert werden und im Einleitungsteil werkgeschichtlich die inhaltliche 
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und zeitliche Nachbarschaft der jeweiligen Texte zu den großen systematischen und 
politischen Schriften aufgearbeitet wird. Mit Blick auf die thematische und his-
torische Heterogenität der Texte verfolgt die Einleitung des Herausgebers das Ziel, 
gerade die gemeinsamen Grundlinien der Texte, aber auch Entwicklungen des 
Jaspers’schen Denkens transparent zu machen, indem die Texte thematisch in 
Blöcken zum Verhältnis Philosophie-Wissenschaft, Existenzphilosophie-Humanis-
mus, Philosophie-Lebenswelt sowie zu Bildung und Universität gegliedert und 
bearbeitet werden. Die Arbeiten an KJG I/14 sollen im Frühjahr 2024 abgeschlos-
sen werden, so dass der Band voraussichtlich im Herbst des Jahres erscheinen wird. 

R. Schulz 
Publikationen im Berichtszeitraum 
REINHARD SCHULZ: Karl Jaspers „Vom lebendigen Geist der Universität“. In: NILS BARA-
TELLA, PETER NEUMANN, MALTE UNVERZAGT (Hg.): Die Präsenz des Vergangenen. 
Festschrift für Johann Kreuzer, München 2023, S. 139–152. 
 
 
Leibniz-Edition 
(Arbeitsstellen Hannover und Münster) 
 
Interakademische Kommission: 
Vorsitzender: Stolzenberg 
Carrier (Bielefeld), Falkenburg (Dortmund), Gersmann (Köln), Hartmann (München), 
Mittelstraß (Konstanz), Patterson, Peckhaus (Paderborn), Radelet-de Grave (Louvain-la-
Neuve/Belgien), Scholz (Münster) 

Kontaktadressen:  
Arbeitsstelle Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek / Niedersächsische 
Landesbibliothek, Leibniz-Archiv, Waterloostraße 8, 30169 Hannover, Tel. 511/ 1267-327, 
michael.kempe@gwlb.de (Prof. Dr. Michael Kempe) 
Arbeitsstelle Münster: Leibniz-Forschungsstelle-Münster, Domplatz 23, 48143 Münster,  
Tel. 0251-83329-25, stemeo@uni-muenster.de (PD Dr. Stephan Meier-Oeser), 
http://www.uni-muenster.de/Leibniz/  

www.leibniz-edition.de 
 
Arbeitsstelle Hannover 

Die Leibniz-Akademieausgabe wird gemeinsam von der Niedersächsischen Akade-
mie der Wissenschaften und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften herausgegeben. Die Leibniz-Forschungsstelle Hannover (Leibniz-Archiv) 
gehört zur Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und 
arbeitet an den Reihen I (Allgemeiner, politischer und historischer Briefwechsel), III 
(Mathematischer, naturwissenschaftlicher und technischer Briefwechsel) und VII 
(Mathematische Schriften). Jeder Band umfasst in der Regel 800 bis 1000 Seiten. 
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DERS., zusammen mit REGINA STUBER, Längengrad, kubische Gleichung, Schrittzähler: eine 
Spurensuche in Descartes’ Cogitationes privatae, in: DAN ARBIB, VINCENT CARRAUD, 
ÉDOUARD MEHL, WALTER SCHWEIDLER (Hrsg.), Mirabilis scientiae fundamenta. Das Er-
wachen der kartesischen Philosophie (Eichstädter philosophische Studien, 6) Baden-Baden 2023, 
S. 251–278. 

STOCKINGER, THOMAS, Letters as Prosopographical Sources: Some Reflections Centring on 
the Case of Johann Jacob Haake, in: „Le present est plein de l’avenir, et chargé du passé“, 
Band 3, S. 314–327. 

WAHL, CHARLOTTE: Welch Gemetzel! Nicolaus Andreae Granius’ Einwände gegen Petrus 
Ramus’ Mathematik, in: R. GEBHARDT (Hrsg.): Rechenkunst und Mathematik in der Frühen 
Neuzeit, Annaberg-Buchholz 2023, S. 79-92. 

DIES., Differential and Fluxional Calculus in Textbooks of the Period 1700-1710, in: „Le 
present est plein de l’avenir, et chargé du passé“, Bd. 3, S. 488–500. 

M. Kempe 
 
Publikationen aus der LFS Münster 
STEFAN LORENZ: „Entelechie, Perfectihabia und Larifari: der Teufel als Ratgeber. Von 
Barbaro und Leibniz bis Valéry, Oursler und Huber“. In: WALTER MESCH/MICHAEL 
STÄDTLER /CHRISTIAN THEIN (Hg.): Einheit und Vielheit metaphysischen Denkens. Festschrift für 
Thomas Leinkauf. Hamburg 2022, S. 181–220. 

STEFAN LORENZ: Leibniz im Dienst der ‚Reeducation‘. Paul Schrecker und sein Aufsatz über 
‚Leibniz’ Prinzipien des Völkerrechts‘ in der ‚Amerikanischen Rundschau‘ (1947), in: FRIED-
RICH BEIDERBECK/NORA GÄDEKE/STEPHAN WALDHOFF (Hrsg.), Scintillae Leibnitianae. 
Wenchao Li zum 65. Geburtstag, Stuttgart 2022, S. 411–449. 
 
 
Mittelhochdeutsches Wörterbuch  
(Arbeitsstelle Göttingen) 
 
Interakademische Kommission: 
Vorsitzender: Haustein  
Gärtner (Trier), Grubmüller, Henkel, Klein (Bonn), Sahm (Göttingen), Schmid, 
E. Schumann, Solms (Halle/Saale) 

Kontaktadresse: Geiststraße 10, 37073 Göttingen, Tel. 0551/39-21575, mwb@gwdg.de 
(Dr. Gerhard Diehl) 
https://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/mittelhoch
deutsches-woerterbuch/ 
 
Das Vorhaben Mittelhochdeutsches Wörterbuch (MWB) bietet eine umfassende lexiko-
graphische Bearbeitung des mittelhochdeutschen Wortbestandes in den zeitlichen 
Grenzen von 1050 bis 1350. Die Quellenbasis bildet ein Korpus von philologisch 
gesicherten Texten aller Textsorten der Periode, auf deren Grundlage ein maschi-
nenlesbares Textarchiv angelegt und aus diesem durch computergestützte Exzerpie-
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der richtigen Position zu halten: nim des gegen dir komenden war / senke schône dînen 
schaft / als ob er sî gemâlet dar (Winsb 21,3). Während hier die ruhige, besonnene Hal-
tung noch positiv konnotiert ist, verschiebt sich die Wertung im folgenden Beleg 
deutlich. Ulrich von Liechtenstein macht seiner Herrin in seinem ‚Frauenbuch‘ einen 
unüberhörbaren Vorwurf: Vil schoeniu frawe reine, / ich wil iuch ein vil claine / verwizen 
[wegen einer Kleinigkeit tadeln], daz uns doch tuot we: / ir grüezet uns nu niht als e / die 
frawen gruozten werde man. / [...]/ iuwr dhaine uns güetlich an siht. / iuwr ougen uns ouch 
grüezent niht, / ouch erstummet iuch ser (zestunt) / baide zungen und ouch der (munt). / redt  
unser einer mit iuch da, / ir sprechet weder nain noch ja. / fraw, ir wizzet wol, ich han war. / ir 
sitzt sam ir gemalet dar / mit einem pensel schoene sit. / dâ wirt uns lang gar (kurziu) zit 
(UvLFrb 130).  

Im Gestus des unbeachteten und enttäuschten Liebhabers bekommt das 
Kompliment einen bitteren Unterton.8 Die Angebetete sitzt zwar – in Erfüllung der 
Erwartungshaltung, die das gemâlet evoziert – in voller Schönheit vor den Augen des 
Sängers, aber durch ihre Regungs- und Leblosigkeit bekommt das Idealbild des 
Gemalten unvermittelt den schalen Beigeschmack des Künstlichen. Gemaltes wird 
zum Abbild des Steifen, Statischen und verliert so plötzlich seine Attraktivität. 

Dieser – vor dem Hintergrund des üblichen Gebrauchsspektrums – ungewöhn-
lichen Verwendungsweise bedient sich fast dreihundert Jahre später auch noch 
Martin Luther, wenn er in einer Predigt die katholischen Bischöfe für ihr Verhalten 
kritisiert: Drumb so sinds Bisschofe wie die gemalten menlein an der wand.9 

J. Haustein/G. Diehl 

Publikationen im Berichtszeitraum 
Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Im Auftrag der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur Mainz und der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen hrsg. von KURT 
GÄRTNER, KLAUS GRUBMÜLLER und JENS HAUSTEIN. Mitbegründet von Karl Stackmann.  

Dritter Band, Lieferung 1: irzen - kochlêhen. Bearbeitet in der Arbeitsstelle der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen von SUSANNE BAUMGARTE, GERHARD DIEHL, NILS HANSEN,  
BERN-HARD LUXNER, JONAS RICHTER und JILL WEMHÖNER. EDV-Arbeiten: Ute Recker-
Hamm (Arbeitsstelle Trier), Stuttgart 2021. 

Dritter Band, Lieferung 2: kochman – lancbeiten. Bearbeitet in den Arbeitsstellen der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz an der Universitäten Trier und Mainz von NIELS 
BOHNERT, BIRGIT HERBERS, RALF PLATE und JINGNING TAO. EDV-Arbeiten: Ute Recker-
Hamm. Stuttgart 2023. 

(Nach einer Schutzfrist von sechs Monaten sind die Lieferungen als Online-Wörterbuch mit 
zusätzlichen Materialien (z.B. Zugriff auf das elektronische Belegarchiv und das jeweils 
aktuelle Quellenverzeichnis) im Internet frei zugänglich: https://www.mhdwb-online.de/). 

                                                           
8  Vgl. Young, UvLFrb. Anm.z.St. (S. 184). 
9  WA 47,422,18 – das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch (9.1; 1663) verbucht den Ausschnitt unter 

der Rubrik „tatenlos“. 
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Der Österreichische Bibelübersetzer: Das Alttestamentliche Werk, hrsg. von FREIMUT 
LÖSER und MAGDALENA TERHORST unter Mitarbeit von Elke Zinsmeister, Kurt Gärtner, 
Jens Haustein und Martin Schubert. Berlin / Boston 2023 (Der Österreichische Bibelübersetzer 1). 

Spielformen des Lyrischen im Spätmittelalter. Hrsg. von JENS HAUSTEIN und DOROTHEA 
KLEIN. Wiesbaden 2023 (Imagines medii aevi 57). 

JENS HAUSTEIN: Vorreformatorische Übersetzungen der Bibel in die deutsche Volkssprache. 
Von Otfrid von Weißenburg zum Österreichischen Bibelübersetzer. In: Luther auf der 
Wartburg 1521/22. Bibelübersetzung – Bibeldruck – Wirkungsgeschichte, hrsg. von 
WERNER GREILING u.a. Wien / Köln 2023, S. 43–52. 

DERS.: Traditionsbezüge in Harders ‚Goldenem Schilling‘. In: Spielformen des Lyrischen im 
Spätmittelalter, hrsg. von J. H. UND DOROTHEA KLEIN. Wiesbaden 2023 (Imagines medii aevi 
57), S. 189–196. 

DERS.: Dichternamenreime beim Teichner und anderswo. In: Reimkulturen des Mittelalters. 
Bedingungen – Verfahren – Bedeutungen, hrsg. von CLAUDIA LAUER u.a. Heidelberg 2023, 
S. 271–280. 

JONAS RICHTER: German Names for Merels. Board Game Studies Journal, vol.17, no.1, 2023, 
S. 167–204. https://doi.org/10.2478/bgs-2023-0005. 
 
 
Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen 
Raum 
 
Leitungskommission: 
Vorsitzender: Udolph 
Aufgebauer (Göttingen), Dammel (Münster), Heuser (Mainz), Petersen (München) 

Kontaktadresse: Robert-Koch-Straße 29, 48149 Münster, Tel.: 0251-8331464, 
kirstin.casemir@ortsnamen.net (Dr. Kirstin Casemir), 

www.ortsnamen.net 
 
Das Vorhaben soll kreisweise sämtliche bis 1600 in schriftlichen Quellen erwähnten 
Ortsnamen Niedersachsens, Bremens und Westfalens unter Einschluss der Wüstun-
gen onomastisch aufbereiten. Das umfasst eine Belegsammlung, die die Überliefe-
rung des einzelnen Ortsnamens über die Jahrhunderte spiegelt, eine Zusammenfas-
sung der bisher erschienenen Literatur zur Deutung des Namens sowie als Schwer-
punkt eine systematisch gegliederte Deutung des Namens.  

Insgesamt erschienen 2023 sechs Bände, darunter der letzte Band des Westfäli-
schen Ortsnamenbuches, womit dieser Projektabschnitt nun auch, was die Publika-
tionen anlangt, beendet ist. Es wurden ca. 6.500 Namen bearbeitet und hat, wie eine 
erste überblicksartige, im Rahmen des jährlichen Kolloquiums der Kommission für 
Mundart- und Namenforschung Westfalens vorgestellte Auswertung ergab, inner-
halb Westfalens und Lippes eine durchaus unterschiedliche Namenlandschaft sicht-
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Patristik: Dionysius Areopagita-Edition  
 
Leitungskommission: 
Vorsitzender: Mühlenberg 
Brennecke, Gemeinhardt (Göttingen), Heil (Wien), Nesselrath, A. Schmidt 

Kontaktadresse: Friedländer Weg 11, 37085 Göttingen, Tel.: 0551/3894330,  
emuehle@gwdg.de (Prof. Dr. Ekkehard Mühlenberg) 
 
Unter dem Namen Dionysius Areopagita wurden Anfang des 6. Jahrhunderts 
griechische Schriften eines Christen verbreitet. Darin war der Athener Neuplatonis-
mus bestechend souverän in christliches Denken integriert; jahrhundertelang diente 
dieses als Vorbild für Theologen und christliche Philosophen, die das Werk des 
Areopagiten sowohl kommentierten als auch an es anknüpften. Die Werke des 
„Dionysius Areopagita“ werden auf der Basis der Überlieferung in mittelalterlichen 
Handschriften kritisch ediert.  
 Michael Muthreich hat den koptischen Text der Narratio de vita sua (CPG 6633) 
neu ins Deutsche übersetzt. Die arabische Überlieferung ist abgeschlossen. Die 
Handschriften der arabischen Überlieferung lassen wegen Kontamination keine 
direkten Abhängigkeiten untereinander erkennen; es konnten nur Gruppen festge-
stellt werden. 

Zum Tractatus astronomicus et meteorologicus (CPG 6634) sind 6 syrische Handschrif-
ten kollationiert, wovon nur eine einzige den ganzen Text enthält. Praefatio und 
Register der astronomischen Fachbegriffe sind noch in Arbeit. Besondere Schwierig-
keiten bieten die astronomischen und meteorologischen Begriffe und Vorstellungen 
in der syrischen Sprache. 

Caroline Macé hat den armenischen und georgischen Text der Narratio de vita sua 
in einer synoptischen Edition abgeschlossen. Dazu gehört die philologische Ein-
leitung, um auch die Übertragung vom Georgischen ins Armenische zu charakteri-
sieren. Ein zweisprachiger Wortindex führt das vor. Der Vergleich mit der syrischen 
und arabischen Tradition bekräftigt die ältere These, dass für die georgische Version 
eine arabische Vorlage anzunehmen ist; erhalten ist die arabische Vorlage nicht. Die 
handschriftliche Überlieferung des armenischen Textes kann nur unvollständig 
erfasst werden, da die Narratio sowohl in den Corpus-Handschriften des Dionysius 
Areopagita als auch in hagiographischen Sammlungen enthalten ist und die Biblio-
thekskataloge von Jerusalem und Matedaran zu summarisch sind, um Photogra-
phien bestellen zu können.  

Die Arbeit an der kritischen Paralleledition von Epiphanius Panarion/Panarii Ana-
cephalaeoses (Pan./Pan.anac.) und Ps.-Epiphanius Anacephalaeosis (Anac.) wurde fortge-
führt und konzentrierte sich im Berichtsjahr auf die definitive Textkonstitution der 
Anac.. Als Leithandschrift, die die ursprüngliche Textgestalt der Anac. überliefert, 
war J erwiesen worden, während die Übereinstimmungen von D mit der Pan.-
/Pan.anac.-Überlieferung als sekundäre Angleichungen einzustufen sind. L weist eine 
aus J und D kontaminierte Textgestalt auf. Die gemeinsam von J und L überlie-
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habens verteilen sich auf mehrere Standorte: The National Archives, UK, wo die 
Dokumente lagern und sortiert, katalogisiert und digitalisiert werden; das Deutsche 
Historische Institut London als wissenschaftlicher Partner vor Ort und Ansprech-
partner für die Projektfotografen, die VZG in Göttingen als IT-Partner zur Bereit-
stellung von Dateninfrastrukturen, Datenbanken, Eingabe-Softwares und Weiter-
entwicklung von IT-Tools, und die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Institut für Geschichte, wo das wissenschaftliche Kernteam des Projektes unter der 
Leitung der Frühneuzeithistorikerin Prof. Dr. Dagmar Freist angesiedelt ist und für 
das Gesamtprojekt und die wissenschaftliche Erschließung, Forschungskoopera-
tionen, die internationale Pressearbeit und die Generierung von Metadaten auf 
Dokumentenebene verantwortlich ist.  
 
Die Prize Papers 

Aus etwa 35.000 Schiffskaperungen, die zwischen 1652 und 1815 stattgefunden 
haben, sind im Archivbestand der Prize Papers in den National Archives, UK (TNA) 
bis heute sämtliche Unterlagen des High Court of Admiralty (HCA), des ehemaligen 
Mariengerichtshofs, zuständig für die rechtliche Überprüfung von Kapergerichts-
fällen, erhalten. Im Unterschied zu den Gerichtsarchiven anderer frühneuzeitlicher 
Seemächte wie Frankreich oder den Niederlanden, deren Archive nur noch einen 
Teil der Prisenakten verwahren, lagern in London nicht nur sämtliche Prozessakten, 
sondern zusätzlich sämtliches konfisziertes Schriftgut von Bord der Schiffe, das 
während der Gerichtsprozesse als Beweisgut herangezogen wurde. Die einst im Bug 
der gekaperten Schiffe befindlichen Waren wurde zumeist direkt an Ort und Stelle 
als Kapergut verkauft. Der Erlös wurde später entweder unter der Kapercrew und 
der britischen Krone aufgeteilt oder – im Falle einer als illegitim bewerteten Kape-
rung – erstattet. Das Seekriegsrecht der Frühen Neuzeit erlaubte und subven-
tionierte die Kaperung feindlicher Schiffe als rechtmäßiges Mittel der taktischen 
Kriegsführung, um die Gegner militärisch und wirtschaftlich zu schwächen. Im 
Unterschied zur Piraterie wurde das Kaperwesen juristisch als legitim erachtet und 
durch das maritime Kriegsrecht gestützt. Allerdings mussten für die Rechtmäßigkeit 
der Kaperungen bestimmte Bedingungen im Hinblick auf den Ablauf der feind-
lichen Schiffsübernahmen erfüllt sein. Gekapert werden durfte nur in Kriegszeiten, 
und es durften nur Schiffe von Seemächten gekapert werden, gegenüber denen eine 
Kriegserklärung vorlag. Um die Rechtmäßigkeit nach vollzogener Kaperung prüfen 
zu können, wurde sämtliches Schrift- und Sachgut, das sich auf einem gekaperten 
Schiff befand, in den Admiralitätsgerichtshof nach London gebracht. Zusammen 
mit den nachfolgend entstehenden Gerichtsakten bilden sie das Prize Papers Archiv. 
 
Schwerpunkte der Projektarbeit im Berichtsjahr 2023 

Die Projektarbeit, bezogen auf die Erschließung, Digitalisierung und Präsentation 
der Prize Papers, ist in Module aufgeteilt, die sich an den Seekriegen zwischen 1652 
und 1815 orientieren. Die aktuelle Forschung im Projekt bezieht sich auf den Öster-
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reichischen Erbfolgekrieg (1740–1748), den Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688–1697) 
und die Englisch-Niederländischen Kriege, hier zunächst aus dem 17. Jahrhundert 
(1652–1654; 1665–1667; 1672–1674). Für den Österreichischen Erbfolgekrieg wer-
den laufend Digitalisate und Daten in das Portal gespielt, darüber hinaus wurden 
drei umfangreiche Fallstudien erarbeitet, die auf der Projekt Website veröffentlicht 
sind: https://www.prizepapers.de/stories/case-studies. 
 
Launch Spanischer Schiffe 

Am 23. November 2023 wurde in den Räumlichkeiten des Projektpartners The 
National Archives London die dritte Case Study – nach einem Fokus auf französische 
und neutrale Schiffe nun zu spanischen Schiffen – im Rahmen einer internationalen 
Pressekonferenz und einem Launch-Event vorgestellt.  
 

 
Pressekonferenz und Launch-Event, Case Study Spanish Ships, TNA London: Das Prize 
Papers Team mit den Gästen: Ana María López Cuadrado – Deputy Director General of the 
State Archives (Ministry of Culture and Sports), Enrique Torres Piñeyro – Vice Admiral and 
Director of the Naval Museum (Ministry of Defense), Lorenzo Gamboa Pérez-Pardo – 
Director of the Historical Archives and Deputy Director of the Department of Naval 
Archives, Navy Captain Jose Luis Nieto Fernández – Defence Attaché, Naval, Military and 
Air, Navy Captain. Foto: Mustapha Ousellam. 
 
Das Ziel dieser Case Studies ist es, der interessierten Forschung und Öffentlichkeit 
den Reichtum, den Charakter und die Vielfalt der Prize Papers vorzustellen. Für die 
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Case Studies, die auf einer Auswahl von vier Schiffen mit einzigartiger Überlieferung 
von mehreren tausend Dokumenten basieren, wurde eine historische Kontextua-
lisierung der Dokumente erarbeitet und mögliche Forschungsthemen vorgestellt. 
Mit der Veröffentlichung der Case Studies zu spanischen Schiffen wurde zusätzlich 
die Überlieferung von 130 weiteren spanischen Schiffen in der Open-Access-Daten-
bank, dem Prize Papers Portal, versehen mit Metadaten auf Dokumentenebene, veröf-
fentlicht. Der Presse-Event fand großes internationales Echo, insbesondere in der 
spanischen Presse und im Fernsehen.  
 
Ausstellung „Prize Papers und transatlantische Sklaverei: Ausbeutung, Leid 
und angetanes Unrecht“ 

Das Prize Papers Projekt war am 7. November 2023 auf dem Akademientag in 
Berlin mit einem Forschungsstand, einem Schüler-Workshop mit der Moserschule 
Berlin und einer Ausstellung vertreten. Das Thema des Akademientags lautete „Was 
ist gerecht? – Gerechtigkeitsvorstellungen im globalen Vergleich“. Auf Einladung 
der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen hat das Prize 
Papers Team eine Ausstellung entwickelt, die Zeugnisse von Sklaverei im Kontext 
europäischer Expansion und Kolonialismus zum Gegenstand hat. Viele gekaperte 
Schiffe waren am Handel mit versklavten Menschen beteiligt. Daher sind in den 
Prize Papers noch hunderte Dokumente und Artefakte erhalten, die Einblick geben 
in den Handel mit versklavten Menschen, aber auch in die Lebenssituation auf den 
Plantagen oder an Bord der Schiffe. Die Dokumente reichen von Verwaltungsakten 
von Plantagen über Schiffsinventare, in denen nur Nummern verzeichnet sind, bis 
hin zu Briefen, in denen über versklavte Menschen geschrieben wurde, über ihr 
Alter, Aussehen oder Geschlecht – auch Artefakte wie Goldringe oder Glasperlen 
stehen in direkter Verbindung zur Sklaverei. Die versklavten Menschen werden nur 
in einer begrenzten Anzahl der Dokumente namentlich genannt und kommen nur 
sehr selten selbst zu Wort. In dieser Fotoausstellung (Link) stand ihr Schicksal im 
Mittelpunkt.   

Im Dezember 2023 fand ein Workshop der beiden internationalen Forschungs- 
und Digitalisierungsprojekte Slave Voyages und Prize Papers an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg statt. Dazu waren Wissenschaftler der digitalen Datenbank 
SlaveVoyages.org, derzeit betrieben an der Rice University in Houston, Texas (USA), 
aus den USA angereist. Neben der Rice University sind die University of California, 
die Emory University in Atlanta, Georgia, die Harvard University sowie das National 
Museum of African American History and Culture beteiligt. SlaveVoyages.org ist eine 
der renommiertesten Forschungs- und Datenbankprojekte weltweit, die Dokumente 
und Objekte über den transatlantischen Sklavenhandel zusammenstellt und öffent-
lich zugänglich macht. Das Ziel dieses Workshops war der Austausch von Fach-
wissen und der Aufbau einer Kooperation. So können in Zukunft Daten zu trans-
atlantischem Handel mit versklavten Menschen in der frühen Neuzeit sowie die 
Routen der Schiffe, die diese Menschen einst über den Atlantik transportierten, 
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zwischen beiden Datenbanken ergänzt und wechselseitig aufgefunden werden: 
https://uol.de/pressemitteilungen/2023/235. 

D. Freist 
 
 

Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800). Urbanität im integrativen 
und konkurrierenden Beziehungsgefüge von Herrschaft und 
Gemeinde 
 
Leitungskommission:  
Vorsitzender: Fouquet (Kiel) 
Stellv. Vorsitzender: Paravicini 
Adam, Hoppe (München), Mörke (Kiel), Müller (Mainz), Ottenheym (Utrecht), Rudolph 
(Regensburg), Stercken (Zürich) 

Kontaktadresse: Akademieprojekt „Residenzstädte im Alten Reich (1300–1800)“, c/o 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Philosophische Fakultät, Historisches Seminar, 
Olshausenstraße 40, 24098 Kiel, Tel.: 0431-880-1484, 
hirschbiegel@email.uni-kiel.de (Dr. Jan Hirschbiegel) 

https://adw-goe.de/forschung/forschungsprojekte-akademienprogramm/residenzstaedte/ 
 
„Shooting stars“ sozialer Mobilität – Oswald und Wilhelm Goreth (1514–
1550) in der Residenzstadt Brixen 

Bei den Bänden II.2 und III.2 des Handbuchs, die entlang je fünf unterschiedlicher 
Forschungsperspektiven exemplarische Studien zu ausgewählten Residenzstädten 
unter spezifischen Fragestellungen beinhalten, fiel bei der Untersuchung der sozialen 
Mobilität in der Südtiroler Residenzstadt Brixen der allen Verhaltensmustern wider-
sprechende rasante Aufstieg der Familie Goreth vom Kaufhandel in den Adel 
während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf. 

In der zentraleuropäischen Hochkonjunktur der Zeit um 1500 gelangten viele 
Kaufleute, die vor allem auf das neue Geschäft mit Kupfer und Silber gesetzt hatten, 
in kürzester Zeit zu vorher nicht gekanntem Reichtum. Doch die Umwandlung des 
riesigen Vermögens in eine neue soziale Praxis, in der je nach zeitlich-räumlichen 
Zulässigkeiten Regeln des Aristokratischen integriert waren, und deren Akzeptanz 
innerhalb der jeweiligen lokalen oder regionalen Elite waren und blieben problem-
reich, genauso wie die Formen der Exklusion jener Superreichen variantenreich sein 
konnten. Der Abschließung der alten ratsfähigen politischen und sozialen Eliten in 
den Reichsstädten gegenüber Neureichen um 1500 standen in kleinen Residenz-
städten sozial durchlässigere Regelsysteme entgegen, zumal wenn sich wie in Brixen 
eine bürgerlich-aristokratische Elite erst spät während der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts formiert hatte. Jedenfalls bereitete es Oswald Goreth († 1544), der am 
11. Januar 1514 das Bürgerrecht Brixens erhielt, offenbar keine Schwierigkeiten, dort 
zumindest als „ehrbarer“ Bürger akzeptiert zu werden und seinen Reichtum in 



222 Forschungsvorhaben der Akademie 
 

materiale, dann auch soziale Ressourcen einer sozialen Praxis zu verwandeln, die 
bereits aristokratische Ambitionen zum Vorschein kommen ließ. Oswalds ambitio-
niertes Streben fand in der Nobilitierung seines Sohnes Wilhelm († 1571) im Jahre 
1555 sein Ziel. Doch diese Erhebung in den Adelsstand wies weit über die Grenzen 
der Residenzstadt Brixen hinaus. 

Der Kaufmann Oswald Goreth war aus Savoyen nach Brixen zugewandert. Er 
führte wie so viele Kaufleute einen mit Bankgeschäften verbundenen Handel mit 
diversifiziertem Warenportfolio en détail wie en gros. Sein Brixner Kramladen lag im 
Bereich des Domkreuzganges. Von dort aus belieferte er die Hofkanzlei mit Papier 
und Pergament, handelte teilweise als Agent des Brixner Bischofs mit verschiedenen 
Produkten in Venedig und mit Lörget (Lärchenpech) auf den Bozner Lorenzi- und 
Ägidi-Märkten. Zolldefraudationen gehörten zur alltäglichen Praxis von Kaufleuten, 
so auch von Oswald Goreth. Er versuchte sich offenbar systematisch an der Um-
gehung des Zolls zu Bozen und geriet darüber mehrfach nicht nur mit der tirolisch-
landesfürstlichen Administration, sondern schließlich auch mit Bischof Christoph 
Fuchs von Fuchsberg in Schwierigkeiten. Jedenfalls wurden die zum Jahr 1541 noch 
sehr lebhaften Geschäftsbeziehungen Oswald Goreths zum Bischofshof unter dem 
Nachfolger auf dem Brixner Bischofsstuhl, Cristoforo Madruzzo, bis zum Tod des 
„Sophoyers“ im Mai 1544 nicht mehr aktiviert. Sein Geschäftsnachfolger, Wilhelm 
Goreth, konnte die engen geschäftlichen Bindungen des Vaters mit dem Bischofs-
hof wieder aufnehmen, pflegte aber auch die engen Verbindungen seines Vaters mit 
dem in Augsburg ansässigen, ebenfalls aus Savoyen stammenden Sebastian Esel 
weiter. 1544 rechneten sie miteinander ab und erneuerten zugleich ihre gesellschafft. 
Oswald Goreth und Esel hatten von 1539 bis 1541 im neuen lukrativen Geschäfts-
feld des Metallhandels in strategischer Allianz kooperiert, als sie dem Deutschen 
Orden einen Kredit von 1200 Gulden gewährten und als Pfand dafür das jährlich in 
den Bergwerken Nals und Terlan abgebaute Silbererz erhielten. Metalle machten 
denn auch bei beiden Kaufleuten die Basis ihrer weitreichenden Handelsverbin-
dungen aus. Oswald Goreth engagierte sich im Kupferhandel mit Venedig, Sebastian 
Esels Unternehmungen waren nach den Usancen der Augsburger Kaufmannschaft 
nach Westeuropa orientiert. Als Kaiser Karl V. im Herbst 1551 im Zuge der 
aktuellen Verschlechterung der politischen Großwetterlage zwischen Habsburg und 
Frankreich den Handel mit den Ländern der französischen Krone verbot, stand 
Sebastian Esels Name neben viel Prominenz wie den Welsern und Herwart, wie 
Sebastian Neidhart, Hieronymus Seiler oder Hans Vöhlin auch auf der Liste des 
Augsburger Rates über verdächtige Blockadebrecher. 

Der im Kaufhandel erworbene Reichtum wurde in Immobilien und mit ihnen in 
aristokratische Ambitionen investiert. Oswald und Wilhelm Goreth erwarben 
Häuser im noblen Brixner Viertel „Stadt“ und am Altenmarkt, darüber hinaus 
Liegenschaften, Gülten und Zehntrechte im Umland Brixens, teils Baurechtsgüter 
des Domkapitels, der Johanneskapelle und des Heiliggeistspitals in Brixen, teils 
Lehen der Bischöfe. Sie bildeten die materialen Ressourcen für die neue soziale 
Praxis besonders Wilhelm Goreths, wozu selbstverständlich auch 1546 ein Kredit 
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für die tirolische Kammer über 1000 Gulden zur Kriegsfinanzierung gehörte. Mit 
der sich darin ausdrückenden Nähe zum Haus Habsburg „erkaufte“ sich Wilhelm 
Goreth vermutlich 1555 von Karl V. die Erhebung in den Adelsstand. Wahrschein-
lich war die Nobilitierung auch durch die Verwandten und Freunde unter den 
Augsburger Großkaufleuten gefördert worden. Denn Wilhelm, der mit Anna Esel 
verheiratet war, hatte für seine Schwester Dorothea mit Dr. Wolfgang Paumgartner 
von Palbit sogar einen Ehemann aus einer Augsburger Elitefamilie, freilich aus der 
vermögenden Kufsteiner Linie, gefunden. Auffallend ist überdies, dass 1584 Sebas-
tian, der Sohn Wilhelm Goreths, über seine Ehefrau Christina Geizkofler verwandt-
schaftliche Bindungen mit einer weiteren prominenten Augsburger Familie aufneh-
men konnte. Denn Zacharias Geizkofler hatte mit Maria Rehlinger nicht nur eine 
Dame aus der traditionellen aristokratischen Stadtelite zur Ehefrau, er erwarb auch 
in seinem hohen Amt als Reichspfennigmeister (seit 1589) außerordentliche Ehrun-
gen als Ritter vom goldenen Sporn und Reichsfreiherr. Die Exklusivität der Goreth 
auf Reichsebene spiegelt sich in der zweiten und den nachfolgenden Generationen 
nicht unbedingt in der Vernetzung mit der kommunalen Elite Brixens wider. Die 
Ambitionen der Goreth weisen vielmehr vornehmlich ins Pustertal und nach 
Bruneck. Die niederadligen Gössl von Turn, vor allem die 1542 nobilitierten Söll aus 
Bruneck gehörten qua mehrfacher Heiraten zu ihrer engsten Verwandtschaft. 

Mit ihrem sozialen Aufstieg in nur zwei Generationen aus der Position land-
fremder Kaufmannschaft überholten Oswald und Wilhelm Goreth die in den 
bischöflichen Kleinstädten zu beobachtende soziale Praxis langfristiger Intergene-
rationenmobilität in den Stadtadel und den regionalen Ritteradel, die auf der Ver-
stetigung des Reichtums durch qualifizierten Grundbesitz, mittels hoher herr-
schaftlicher Ämter, durch Verwobenheit in die Kommune und differenzierte 
Vernetzung gründete. Sie waren „shooting stars“ sozialer Mobilität, die es verstan-
den, ökonomische Hantierung als Handelsherren und aristokratischen Habitus 
miteinander zu einer sehr eigenen hybriden sozialen Praxis zu vereinen. Ob ihr 
„Adel“ freilich von den Zeitgenossen in Brixen akzeptiert wurde, erscheint fraglich. 
In der kommunalen Elite, am bischöflichen Hof und im altadligen Domkapitel des 
16. und beginnenden 17. Jahrhunderts war die Familie jedenfalls nicht präsent. 
 
Siehe auch: FOUQUET, GERHARD: Bischofsstadt und Adel. Brixen, 13.–16. Jahrhundert. 
Bürger – „erenveste“ Stadtadlige – Freiherren: Städtische Elite-Familien, bischöflicher Hof 
und adlige Kultur in Brixen am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit (ca. 1300 bis 1600), 
in: Residenzstädte im Alten Reich (1300-1800). Ein Handbuch. Abteilung II: Soziale 
Gruppen, Ökonomien und politische Strukturen in Residenzstädten, Teil 2: Exemplarische 
Studien (Süden), hg. von JAN HIRSCHBIEGEL, SVEN RABELER und SASCHA WINTER, 
Ostfildern 2023 (Residenzenforschung. Neue Folge: Stadt und Hof. Handbuch II,2) [im Druck], 
S. 211–252, hier S. 232–236. 

J. Hirschbiegel 
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Und tatsächlich gelang es uns nach einiger Suche, unter zahlreichen anderen, 
meist in Lateinschrift geschriebenen Einritzungen, den männlichen Namen cynric 
Cynric10 in englischen Runen zu entdecken: 

 

 
Abb. 1: Die Gänge auf dem Weg zur Inschrift. Foto: Debora Neudorf; Copyright: Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra, Rom, Italien. 
 

  
Abb. 2: Inschrift: +cynric / Abb. 3: Hervorhebung der Rune y. Foto: Debora Neudorf; 
Copyright: Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Rom, Italien. 
 

                                                           
10 Die Inschriften werden hier jeweils zweifach wiedergegeben: mit einer sog. Transliteration, d.h. der 

Wiedergabe jedes Runenzeichens durch ein Zeichen des lateinischen Alphabets im Fettdruck, und 
mit einer Wiedergabe des jeweiligen altenglischen Namens in Kursivschrift. 



226 Forschungsvorhaben der Akademie 
 

Nicht nur der Name ist hier eindeutig altenglisch, sondern auch die Rune y (s.o. 
Abb. 3), die es in den älteren skandinavischen und den südgermanischen Runen-
inschriften nicht gibt. Wie aber kommt ein altenglischer Name in runischer Schrift 
in eine Katakombe in Rom? Die Antwort wird klarer, wenn man sich noch weitere 
Katakomben anschaut. Nach der bisher noch kaum erschlossenen Katakombe 
St. Pamphylus besuchten wir die beiden schon länger bekannten und archäologisch 
gut erschlossenen Katakomben Commodilla und Ad duas lauros. Auch hier finden sich 
an den Wänden der unterirdischen Basiliken innerhalb dieser Katakomben unzählige 
Namen eingeritzt. Sie alle stammen von Pilgern, die irgendwann zwischen dem 6. 
und dem 9. Jahrhundert n. Chr. durch das Anbringen ihrer Namen dokumentiert 
haben, dass sie diesen Ort besucht haben. Darunter waren offensichtlich auch Pilger 
aus England, von denen einige ihren Namen in der Runenschrift anbrachten, ob-
wohl sie sich auch der Lateinschrift hätten bedienen können. So findet sich etwa auf 
dem Bildnis des Evangelisten Lukas in der Basilika der Katakombe Commodilla der 
altenglische Name +(ea(dbald Eadbald (mask. Personenname):  

 

 
Abb. 4: Die Wand mit einer großen Anzahl von Inschriften in verschiedenen Schriften. Foto: 
Debora Neudorf; Copyright: Santuario San Michele, Monte Sant’ Angelo, Italien. 
 
Doch diese Pilger beließen es nicht immer bei einer Reise in die Ewige Stadt, manche 
reisten auch noch zu einer weiteren Pilgerstätte, weiter südöstlich in Apulien hoch 
oben auf einem Berg gelegen: die Pilgerstätte San Michele im Ort Monte Sant’ 
Angelo, gewidmet dem Erzengel Michael. Auch hier hinterließen viele von ihnen 
ihre Namen, etwa an der Wand rechts neben dem Eingang.  

Dabei zeigen sich hier durchaus individuelle Unterschiede in der Gestaltung der 
Inschrift. Während der eine seinen Namen herræd Herræd (mask. Personenname) 
mit unverbundenen Runen gut sichtbar in einem Rahmen plaziert (Abb. 5) ver-
wendet ein anderer kunstvolle Binderunen (Abb. 6): Er verbindet u.a. die ersten drei 
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Runen zu einem Zeichenkomplex, um seinen Namen 9her(eb(er(ehct Hereberehct 
(mask. Personenname) zu schreiben: 
 

 
Abb. 5: Der männliche Personenname Herræd an der Wand. Foto: Debora Neudorf; Copy-
right: Santuario San Michele, Monte Sant‘ Angelo, Italien. 
 

 
Abb. 6: Der männliche Personenname Hereberehct an der Wand, Foto: Debora Neudorf; 
Copyright: Santuario San Michele, Monte Sant’ Angelo, Italien. 
 
Doch warum haben einige der Pilger sich dafür entschieden, ihre Namen in einer 
anderen als der inzwischen weit verbreiteten Lateinschrift zu schreiben, in einer 
Schrift also, die nur von wenigen gelesen werden konnte? Die neuere Forschung 
geht davon aus, dass die Wahl einer Schrift auch als Ausdruck einer sozialen Identität 
fungieren und damit die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Region 
anzeigen kann (s. dazu Waldispühl 2020: 152ff.). So hatte schon der englische Runo-
loge Ray Page vermutet, es handle sich bei den betreffenden Pilgern um solche aus 
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dem Norden Großbritanniens, d.h. „Northumbrians then as now advertising their 
distinctive culture“ (Page 1994: 182, zitiert bei Waldispühl 2020: 153). 

Wenn auch der Grund für die runische Schreibung dieser Namen weiter Gegen-
stand wissenschaftlicher Forschung ist, so belegen sie doch eine historische Tatsache 
eindeutig: eine große Mobilität zu einer Zeit, als das Reisen noch deutlich weniger 
komfortabel war. Doch auch heute erfordert eine solche Reise eine monatelange 
Vorbereitung, bei der es schon im Vorfeld Hindernisse und Probleme organisato-
rischer und sprachlicher Art zu überwinden galt: Es mussten grenzüberschreitende 
Bahnfahrkarten reserviert, Transport zu den weit im römischen Untergrund verteil-
ten Katakomben organisiert, technische Ausrüstung wie etwa starke Taschenlampen 
und größere Strahler beschafft werden. Vor allem aber galt es, die Genehmigung der 
zuständigen Päpstlichen Kommission für sakrale Archäologie zum Besuch der Kata-
komben in Rom sowie des Abtes des Santuario San Michele in Monte Sant’ Angelo 
zu bekommen. Dies wäre ohne die muttersprachliche Unterstützung unserer italieni-
schen Kollegin im RuneS-Projekt kaum möglich gewesen. 

Für uns von der Arbeitsstelle Eichstätt-München des Akademieprojektes Runische 
Schriftlichkeit in den germanischen Sprachen – RuneS war dies in mehrfacher Hinsicht eine 
sehr wichtige und spannende Reise: Zum einen konnten wir endlich die Autopsie 
dieser mittelalterlichen runischen Graffiti in Italien durchführen, d.h. wir konnten 
sie selbst in ihrem baulichen Kontext in Augenschein nehmen, sie fotografieren, ver-
messen und zeichnen. Diese eigene Dokumentation ist für die wissenschaftliche 
Analyse solcher Inschriften grundlegend – z.B. wird die Besonderheit der Wahl der 
runischen Schrift erst wirklich klar, wenn man sie in ihrem graphematischen Kontext 
unter all den Namen in anderen Schriften sieht. Durch unsere zwei hervorragenden 
archäologischen Guides haben wir zudem viele Details über die Geschichte und 
Bedeutung der römischen Katakomben erfahren, die als Hintergrundwissen eben-
falls von unschätzbarem Wert für unsere Arbeit sind. Es ist geplant, den Kontakt 
mit den Kolleg:innen aufrechtzuerhalten und den wissenschaftlichen Austausch im 
Rahmen einer Kooperation mit der Päpstlichen Kommission zu vertiefen.  
 

K. Kazzazi/G. Waxenberger  
(Arbeitsstelle Eichstätt-München) 

 
Zitierte Literatur: 
IZZI, LUISA (2014). Anglo-Saxons Underground: Early Mediaeval graffiti in the Catacombs of 
Rome. In: FRANCESCA TINTI (ed.), England and Rome in the early Middle Ages: pilgrimage, 
art, and politics, Turnhout, S. 141–178. 

PAGE, RAY I. (1994). English Runes Imported into the Continent, In: K. DÜWEL (ed.), 
Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und angelsächsischer Wechselbezie-
hung, Internationales Symposium in der Werner-Reimers-Stiftung vom 24.–27. Juni 1992 in 
Bad Homburg, Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 10, 
Berlin & New York, S. 176–194. 
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erreichten Textzustand aus und brachte dann im Rahmen einer kritischen Revision 
den Text auf den neuesten Stand der Forschung; dazu bezog sie zum einen moderne 
fachwissenschaftlich-philologische Forschungsbeiträge ein, machte sich aber auch 
die Außensicht der anderen Disziplinen, für die der Text von Bedeutung war (und 
ist), für eine neue Konstitution des Textes zunutze; es ging also weniger darum, 
durch neue Handschriftenkollationen einen – oft nur noch marginalen – Fortschritt 
in der Textkonstitution zu erreichen als vielmehr um die Einbringung neuer inhalt-
licher Gesichtspunkte, die manche Stelle neu lesen und verstehen lässt. Die Text-
konstitution war damit ebenso interdisziplinär angelegt wie die übrigen Arbeits-
schritte bei der Erstellung der Bände. 

Auf der Grundlage dieses neu konstituierten Textes wurde dann eine Über-
setzung in eine moderne Forschungssprache (Deutsch oder Englisch) erarbeitet; sie 
war als Ausgangspunkt für den weiteren interdisziplinären Diskurs zu dem betref-
fenden Band gedacht, wurde aber gegebenenfalls durch diesen Diskurs auch noch 
modifiziert.  

Anschließend wurden die weiteren Teile des jeweiligen Bandes erarbeitet: Eine 
Einleitung in den Text, sein zeitgeschichtliches Umfeld, seine literatur-, philosophie- 
und religionsgeschichtliche Einordnung sowie wichtige Fragen der Text-Über-
lieferung führte in den Stand der Forschung ein; ein ausführlicher Anmerkungsteil 
zu Text und Übersetzung enthielt Begründungen der von Vorgänger-Editionen 
abweichenden Textherstellung sowie Erklärungen und Diskussionen von Details 
des Textes, die für das Gesamtverständnis von besonderer Bedeutung sind. Diese 
Anmerkungen waren wiederum sehr oft auch Ergebnis des interdisziplinären 
Gesprächsprozesses zum jeweiligen Band, denn in sie flossen die Ergebnisse des 
Austausches der weiteren Beiträger des Bandes ein, die zu dessen Essay-Teil (vgl. u.) 
ihre neuen Spezialuntersuchungen beisteuern. 

In der Verbindung der Textpräsentation mit diesem Essay-Teil bestand das 
stärkste innovative Element des Projekts SAPERE: Zu jedem Band wurde ein 
Forschungsteam aus Fachleuten verschiedener Disziplinen (Philologen, Theologen, 
Religionswissenschaftler, Philosophen, Archäologen, Historiker, Kunstgeschichtler, 
Rechtshistoriker, Pädagogen) gebildet, um die aus der Perspektive des jeweiligen 
Faches bedeutsamen Aspekte des Textes zu beleuchten. Kernstück der Arbeit war 
eine Konzeptionstagung, zu der das SAPERE-Team den Hauptbetreuer des Bandes 
einlud. Hier wurden die geistesgeschichtlichen Kernthesen des Textes, mögliche 
Schnittstellen zu angrenzenden Thematiken und die interdisziplinäre Auffächerung 
des Textes diskutiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass sich die relevanten Frage-
stellungen an den Text (Verortung in seiner Zeit, überzeitliche Bedeutsamkeit sowie 
die Rezeption innerhalb der antiken und weiteren Geistesgeschichte) in der Kon-
zeption widerspiegeln. Wenn möglich, widmete sich der letzte Beitrag eines Bandes 
einem dezidiert modernen Thema, etwa der Rezeption des Textes in einer modernen 
Literatur oder seiner politischen Relevanz. Die Autorenteams setzten sich aus Bei-
trägern verschiedener Fachrichtungen zusammen und waren international besetzt, 
bei Bedarf wurden Sperzialisten hinzugegzogen, so z.B. beim Band Justin, Gespräch 
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mit dem Juden Tryphon. Da dieser Text antijüdische Argumente transportiert, deren 
Wirkung sich bis in die Gegenwart verfolgen lässt, wurde beschlossen, dass die 
jüdische Sichtweise als wichtiger Pfeiler im Band vertreten sein muss; dafür konnte 
ein Experte für christlich-jüdische Beziehungen und ihre Historie als Beiträger ge-
wonnen werden. Bei der Konzeption des Bandes Galen, Der beste Arzt ist auch Philo-
soph, wurde festgestellt, dass eine Darstellung von Galen innerhalb der westlichen 
Medizingeschichte zu kurz greift und die Rezeption seines Ideals vom philosophisch 
gebildeten Arzt ebenso im arabischen Raum und sogar im Mittleren Osten von Be-
deutung ist; entsprechend wurde eine Erweiterung der Konzeption vorgenommen. 

Das zu jedem Band veranstaltete Forschungskolloquium spielte eine Schlüssel-
rolle bei der Aufgabe, thematische Verknüpfungen zwischen den einzelnen Frage-
stellungen und Forschungsergebnissen zu identifizieren und diese entsprechend zu 
vernetzen. Auf der Grundlage vorläufiger Manuskripte, die vor den Kolloquien allen 
Beteiligten zugänglich gemacht wurden, diskutierten die Mitarbeiter des Bandes mit 
dem Herausgebergremium sämtliche Teile von Text und Übersetzung bis hin zu den 
systematischen Einzeldarstellungen, um auf diese Weise die Weichen für die end-
gültige, eng zwischen den einzelnen Teilen abzustimmende Ausarbeitung zu stellen. 
Auch in dieser Phase der endgültigen Ausarbeitung war die Koordination der ver-
schiedenen gleichzeitig zu einem Band laufenden Arbeiten entscheidend, um die 
Synthese zu einem geschlossenen Ganzen gelingen zu lassen. Die letzte Phase 
stellten schließlich die Satz-Arbeiten an den fertigen Manuskripten und die Erstel-
lung von Registern dar. 

Am 16. und 17.06.2022 veranstalteten die Editoren und die Arbeitsstelle unter 
dem Titel „Eine Landkarte der Geisteswelt der römischen Kaiserzeit – SAPERE 
2009–2022“ eine Tagung, an der 25 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland teilnahmen und die das Ziel hatte, die bisherigen Einzel-
projekte/-Bände des Projekts SAPERE in einer systematisierenden Perspektive zu-
sammenzuführen, um sie als Grundlinien einer übergreifenden „Landkarte der 
Geisteswelt der römischen Kaiserzeit“ für die weitere Diskussion in den Bereichen 
der Klassischen Philologie, Theologie, Religionswissenschaft und Philosophie, aber 
auch der Geschichtswissenschaft und der unterschiedlichen Altertumswissenschaf-
ten rezipierbar zu machen und damit zugleich Impulse für künftige Forschungs-
anstrengungen in unterschiedlichen Fachbereichen geben, um so die Konturen 
dieser religiös-philosophischen Landkarte weiter zu verfeinern, zu ergänzen und – 
gegebenenfalls – auch zu korrigieren. Die Ergebnisse der Tagung sollen publiziert 
werden. 

H.-G. Nesselrath 
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Es ist jedoch nicht so, dass das Wörterbuch-Team höllischerseits überfordert ist, 
denn das uigurische Schrifttum ist äußerst vielfältig: Wir haben es eben mit einer – 
im Westen leider fast unbekannten – bedeutenden türkischen Hochkultur an der 
Seidenstraße zu tun! Die Texte umfassen religiöse (manischäische, buddhistische 
und christliche), wirtschaftliche, juristische, kaufmännische, poetische, medizinische, 
astrologische und magische Themenbereiche: Alle diese Bereiche werden nach Ab-
schluss des Wörterbuchs im Jahr 2040 in ihrer ganzen Breite der Wissenschaft und 
einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 

J.-P. Laut 
 



  

III. Arbeitsvorhaben und Delegationen der Akademie 
 
Arbeitsvorhaben 
 
Papsturkunden- und mittelalterliche Geschichtsforschung 
(Pius-Stiftung) 
 
Wissenschaftliche Kommission: 
Vorsitzender: der Vorsitzende der Geistes- und Gesellschaftswissenschaftlichen 
Klasse 
Sekretär: Herbers 
Aris (München), Maleczek (Wien), Paravicini-Bagliani (Lausanne), Pasini (Città del 
Vaticano) 
 
Kontaktadresse: Geiststraße 10, 37073 Göttingen, Tel.: 0551/39-21591, 
wkoenig@gwdg.de (Dr. Waldemar Könighaus),  
 
Das Unternehmen verfolgt das Ziel, für die Zeit bis zum ausgehenden 12. Jahr-
hundert alle Papsturkunden sowie sämtliche Kontakte zwischen dem Papsttum und 
europäischen Empfängerinstitutionen in Form von Regesten und Editionen für die 
Forschung zugänglich zu machen. Die verschiedenen Veröffentlichungsreihen, in 
denen bislang mehr als 100 Publikationen erschienen sind, sind einzelnen Ländern 
und Regionen zugeordnet. 
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Delegationen 
 
Ausschuss für musikwissenschaftliche Editionen 
(Union der Akademien) 
Delegierter: Heidrich 
 
Deutsche Reichstagsakten, Ältere Reihe 
Delegierter: Sellert  
 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 
Redaktoren: Nesselrath, F, Meier 
 
Herausgabe des Thesaurus Linguae Latinae 
(Interakademische Kommission) 
Delegierter: Kuhlmann 
 
Mittellateinisches Wörterbuch 
Delegierter: Rexroth 
 
Patristik 
(Kommission der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik 
Deutschland) 
Delegierte: Behlmer 
 
Zentraldirektion der Monumenta Germaniae Historica 
Delegierter: Rexroth 
 



  

Veröffentlichungen der Akademie 2023 – Sommer 2024 
 

Abhandlungen der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge 
 
Band 54, 2023 
Werner Lehfeldt: Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685-1735) – der erste Erforscher 
Sibiriens. Versuch eine Annäherung an einen großen Wissenschafter. Unter Mit-
wirkung von Larisa D. Bondar und Michael Knüppel. Abhandlungen der Nieder-
sächsischen Akademie der Wissenschaften Neue Folge, Band 54. Universitätsverlag 
Göttingen 2023; ISBN: 978-3-86395-565-6. https://univerlag.uni-goettingen.de
/handle/3/isbn-978-3-86395-565-6  
 

Band 55, 2024 
Rolf Große/Olivier Guyotjeannin/Laurent Morelle: Les actes pontificaux – Un trésor à 
exploiter. Abhandlungen der Niedersächsischen Akademie der Wissenschaften Neue 
Folge, Band 55. Universitätsverlag Göttingen 2024; ISBN: 978-3-86395-611-0.  
https://univerlag.uni-goettingen.de/handle/3/isbn-978-3-86395-611-0  

Auf res doctae in den „Nachrichten“ erschienen: 
 
Jürgen Udolph: Vineta. Namenkundliche Überlegungen zu einem rätselhaften 
Namen; https://doi.org/10.26015/adwdocs-4439. 

Gerald Spindler (†) Die Bekämpfung von Fake News. Der Vorschlag des EU Digital 
Services Act vor dem Hintergrund des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes;  
https://doi.org/10.26015/adwdocs-2535. 

Georg von Simson: Die Botschaft des Goldenen Esels. Neue Befunde zu den Meta-
morphosen des Apuleius; https://doi.org/10.26015/adwdocs-4484. 

Karin Reich/Eberhard Knobloch: Leibnizens Magnetglobus und seine historischen 
Quellen; https://doi.org/10.26015/adwdocs-4573. 

 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 
 
Jg. 275.2023, Nr. 1./2. 
Jg. 275.2023, Nr. 3./4. 
Jg. 276.2024, Nr. 1./2. 
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Preise der Akademie 
 
Die Niedersächsische Akademie der Wissenschaften zu Göttingen ist eine der 
ältesten Wissenschaftsakademien Deutschlands. Traditionell zeichnet die nord-
deutsche Gelehrtengesellschaft hervorragende Arbeiten zu aktuellen wissenschaft-
lichen Fragestellungen aus. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem wissenschaft-
lichen Nachwuchs, der mit Preisen für herausragende Leistungen gefördert werden 
soll. Diese Preise werden jährlich, alle zwei Jahre oder unregelmäßig vergeben. 

Jährlich vergeben werden die Akademiepreise für Chemie, Physik und Biologie 
(seit 2019) als Nachwuchspreis der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Klasse, alle zwei Jahre der Hans-Janssen-Preis (Kunstgeschichte), der Hanns-
Lilje-Preis (Theologie) und der Dannie-Heineman-Preis (vornehmlich für natur-
wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit neuen und aktuellen Entwicklungen der 
Wissenschaft auseinandersetzen; wurde 2024 zum letzen Mal vergeben). 

Unregelmäßig vergeben werden die Brüder Grimm-Medaille und der Wede-
kind-Preis für Deutsche Geschichte. 

Seit dem Jahre 2004 zeichnete die Akademie jährlich besonders hervorragende 
und in der Öffentlichkeit angesehene Wissenschaftler mit der Lichtenberg-
Medaille aus. Seit 2015 wird die Auszeichnung alle zwei Jahre vergeben. Diese 
Auszeichnung ist weder an eine Altersgrenze geknüpft noch mit einem Preisgeld 
verbunden. Überreicht wird eine Goldmedaille. 

Die Akademie verleiht seit dem Jahre 2007 einen von ihren Mitgliedern 
gestifteten Preis für Geisteswissenschaften für hervorragende Arbeiten, die einen 
wesentlichen methodischen oder sachlichen Fortschritt der wissenschaftlichen 
Erkenntnis bedeuten. 

Seit 2023 verleiht die Akademie alle zwei Jahre einen Preis für herausragende 
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Natur- und Lebenswissenschaf-
ten, den Manfred Eigen-Preis. 
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Professor Srikanth Sastry 
Theoretical Sciences Unit 
Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research (JNCASR) 
Bangalore / India 

Professor Xingliang Zhang 
Department of Geology 
Northwest University 
Xi’an / P. R. China 
 
 



244 Preise, Stiftungen und Förderer 
 

Stiftungen, Fonds und Legate 
 
Hall-Fond 
 
Hans-Janssen-Stiftung 
 
Julius-Wellhausen-Stiftung 
 
Lagarde-Stiftung 
 
Legat Manfred Eigen 
 
Robert Hanhart-Stiftung zur Förderung der Septuaginta-Forschung 
 
Schaffstein-Legat 
 
Wedekindsche Preisstiftung für Deutsche Geschichte 
 
Wilhelm-Jost-Gedächtnisvorlesung 
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Förderer der Akademie 
 
Anton Christian Wedekind † 
Paul de Lagarde † 
Thomas Cuming Hall † 
Hans Janssen † 
Friedrich Schaffstein † 
Heinrich Röck  
Robert Hanhart 
Elisabeth Frenzel † 
Manfred Eigen † 

Land Niedersachsen 

Cahlenberg-Grubenhagensche Landschaft 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
Klosterkammer Hannover 
Thyssen-Stiftung zu Hannover 
VGH-Stiftung Hannover 
VolkswagenStiftung Hannover 
Stadt Göttingen 
 
Die Akademie dankt für die großzügige Förderung. 
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Verzeichnis der Mitglieder 
 

Stand Dezember 2024 
Die Anschriften der Mitglieder sind auf der Webseite der Akademie zu finden: 
https://adw-goe.de/mitglieder/  

 
Ordentliche Mitglieder 
 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaftliche Klasse 
 
BIRGIT ABELS, seit 2023 
Professorin für Kulturelle Musikwissenschaft, geb. 1980 
 
ROBERT ALEXY, seit 2002 
Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie, geb. 1945 
 
HEIKE BEHLMER, seit 2012 
Professorin für Ägyptologie und Koptologie, geb. 1958 
 
OKKO BEHRENDS, seit 1982 
Professor für Römisches Recht, Bürgerliches Recht und der Neuere 
Privatrechtsgeschichte, geb.1939 
 
MARIANNE BERGMANN, seit 1996 
Professorin für Klassische Archäologie, geb. 1943 
 
KILIAN BIZER, seit 2016 
Professor für Wirtschaftspolitik und Mittelstandsforschung, geb. 1966 
 
ANDREAS BUSCH, seit 2014  
Professor für Vergleichende Politikwissenschaft und Politische Ökonomie,  
geb. 1962 
 
UTE DANIEL, seit 2007 
Professorin für Neuere Geschichte, geb. 1953 
 
HEINRICH DETERING, seit 2003 
Professor für Neuere Deutsche Literatur und Neuere Nordische Literaturen, 
geb. 1959 
 
UWE DIEDERICHSEN, seit 1988 
Professor für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, Handelsrecht und Juristische 
Methodenlehre, geb. 1933 
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SIEGMAR DÖPP, seit 1997 
Professor für Klassische Philologie, geb. 1941 
 
REINHARD FELDMEIER, seit 2006 
Professor für Neues Testament, geb. 1952 
 
KLAUS FITTSCHEN, seit 1988 
Professor für Klassische Archäologie, geb. 1936 
 
MARC FÖCKING, seit 2013 
Professor für Italienische und Französische Literaturwissenschaften, geb. 1962 
 
DOROTHEA FREDE, seit 2001 
Professorin für Philosophie, geb. 1941 
 
WERNER FRICK, seit 2002 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1953 
 
MARIAN FÜSSEL, seit 2024 
Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit und Wissenschaftsgeschichte,  
geb. 1973 
 
THOMAS W. GAEHTGENS, seit 1983 
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1940 
 
ANDREAS GARDT, seit 2009 (Präsident 2016–2020) 
Professor für Sprachwissenschaften, geb. 1954 
 
DANIEL GÖSKE, seit 2014 (Vizepräsident 2020–2022, Präsident seit 2022) 
Professor für Amerikanistik/Literaturwissenschaft, geb. 1960 
 
KLAUS GRUBMÜLLER, seit 1992 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1938 
 
CLAUS HAEBLER, seit 1971 
Professor für Indogermanische Sprachwissenschaft, geb.1931, gest. 2023 
 
JÜRGEN HEIDRICH, seit 2008 
Professor für Musikwissenschaft, geb.1959 
 
WOLFRAM HENCKEL, seit 1983 
Professor für Zivilrecht, Handels- und Prozessrecht, geb. 1925 
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KLAUS-DIRK HENKE, seit 1993 
Professor für Volkswirtschaftslehre, geb. 1942 
 
NIKOLAUS HENKEL, seit 2006 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1945 
 
MONIKA JUNGBAUER-GANS, seit 2023 
Professorin für Soziologie, geb. 1963 
 
FRIEDRICH JUNGE, seit 2000 
Professor für Ägyptologie, geb. 1941 
 
THOMAS KAUFMANN, seit 2002 (Vizepräsident 2012–2016) 
Professor für Kirchengeschichte, geb.1962 
 
HORST KERN, seit 1998 
Professor für Sozialwissenschaften, geb. 1940 
 
REINHARD GREGOR KRATZ, seit 1999 
Professor für Altes Testament, geb. 1957 
 
KARL KROESCHELL, seit 1972  
Professor für Deutsche Rechtsgeschichte,  Bürgerliches Recht, Handels- und 
Landwirtschaftsrecht, geb. 1927 
 
PETER KUHLMANN, seit 2012 
Professor für Klassische Philologie, geb. 1965 
 
WOLFGANG KÜNNE, seit 2006 
Professor für Philosophie, geb. 1944 
 
MARTIN LAUBE, seit 2019 
Professor für Systematische Theologie, geb. 1965 
 
GERHARD LAUER, seit 2008 
Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaften, geb. 1962 
 
REINHARD LAUER, seit 1980 
Professor für Slawische Philologie, geb. 1935 
 
JENS PETER LAUT, seit 2010 (Vizepräsident 2016–2024) 
Professor für Turkologie und Zentralasienkunde, geb. 1954 
 



 
 
252 Verzeichnis der Mitglieder 
 

WERNER LEHFELDT, seit 1996 (Vizepräsident 2006–2012) 
Professor für Slavische Philologie, geb. 1943 
 
GUSTAV ADOLF LEHMANN, seit 1995 (Vizepräsident 2002–2006) 
Professor für Alte Geschichte, geb. 1942 
 
HARTMUT LEHMANN, seit 1995 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb.1936 
 
CHRISTOPH LINK , seit 1983 
Professor für Politische Wissenschaften und Allgemeine Staatslehre, geb. 1933 
 
HENRIKE MANUWALD, seit 2019 
Professorin für Deutsche Philologie/Germanistische Mediävistik, geb. 1980 
 
FRANZISKA MEIER, seit 2019 
Professorin für Romanische Literaturwissenschaft, geb. 1964 
 
CATRIN MISSELHORN, seit 2024 
Professorin für Philosophie, geb. 1970 
 
EKKEHARD MÜHLENBERG, seit 1984 
Professor für Kirchengeschichte, geb. 1938 
 
REINHARD MÜLLER, seit 2024 
Professor für Altes Testament, geb. 1972 
 
TILMAN NAGEL, seit 1989 
Professor für Arabistik und der Islamwissenschaft, geb. 1942 
 
HEINZ -GÜNTHER NESSELRATH, seit 2002 
Professor für Klassische Philologie, geb. 1957 
 
KLAUS NIEHR, seit 2010  
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1955 
 
THOMAS OBERLIES, seit 2009 
Professor für Indologie und Tibetologie, geb. 1958 
 
RENATE OHR, seit 2012 
Professorin für Volkswirtschaftslehre, geb. 1953 
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EVA ORTHMANN, seit 2024 
Professorin für Iranistik, geb. 1970 
 
FRITZ PAUL, seit 1995 
Professor für Germanische, insbesondere Nordische Philologie, geb. 1942 
 
MATIN QAIM, seit 2011 
Professor für Welternährungswirtschaft und Rurale Entwicklung, geb. 1969 
 
BRIGITTE REINWALD, seit 2009 
Professorin für Afrikanische Geschichte, geb. 1958 
 
ARND REITEMEIER, seit 2016 
Professor für Niedersächsische Landesgeschichte, geb. 1967 
 
FRANK REXROTH, seit 2004 (Vizepräsident seit 2024) 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1960 
 
JOACHIM RINGLEBEN, seit 1997 
Professor für Systematische Theologie, geb. 1945 
 
HEDWIG RÖCKELEIN, seit 2008 
Professorin für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1956 
 
KLAUS RÖHRBORN, seit 1996 
Professor für Turkologie und Zentralasienkunde, geb. 1938 
 
WINFRIED RUDOLF, seit 2024 
Professor für Englische Sprache und Literatur des Mittelalters, geb. 1974 
 
DOMINIC SACHSENMAIER, seit 2023 
Professor für Modernes China, geb. 1970 
 
TANJA SUSANNE SCHEER, seit 2014 
Professorin für Alte Geschichte, geb. 1964 
 
ULRICH SCHINDEL, seit 1986 
Professor für Klassische Philologie, geb. 1935 
 
ALBRECHT SCHÖNE, seit 1966 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1925 
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BETTINA SCHÖNE-SEIFERT, seit 2008 
Professorin für Medizinethik, geb. 1956 
 
FRANK SCHORKOPF, seit 2016 
Professor für Öffentliches Recht und Europarecht, geb. 1970 
 
DIRK SCHUMANN, seit 2014 
Professor für Neuere und Neueste Geschichte, geb. 1958 
 
EVA SCHUMANN, seit 2007 
Professorin für Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, geb. 1967 
 
WOLFGANG SELLERT, seit 1984 
Professor für Deutsche Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, geb. 1935 
 
RUDOLF SMEND, seit 1974 (Präsident und Vizepräsident 1994–2002) 
Professor für Altes Testament, geb. 1932 
 
AYELET SHACHAR, seit 2017 
Professorin für Recht und Politikwissenschaften, geb. 1966 
 
ANDREAS SPICKHOFF, seit 2012 
Professor für Bürgerliches Recht, Medizinrecht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, geb. 1962 
 
ACHIM SPILLER, seit 2013 
Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte, geb. 1964 
 
GERALD SPINDLER, seit 2005 
Professor für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Multimedia- und 
Telekommunikationsrecht und Rechtsvergleichung, geb. 1960, gest. 2023 
 
MARTIN STAEHELIN , seit 1987 
Professor für Musikwissenschaft, geb. 1937 
 
CHRISTIAN STARCK, seit 1982 (Präsident 2008–2012) 
Professor für Öffentliches Recht, geb. 1937 
 
HOLMER STEINFATH, seit 2010  
Professor für Philosophie, geb. 1961 
 
GERT WEBELHUTH, seit 2005 
Professor für Englische Philologie, geb. 1961 
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EBERHARD WINKLER, seit 2012 
Professor für Finnisch-Ugrische Philologie, geb. 1955 
 
ANNETTE ZGOLL, seit 2010  
Professorin für Altorientalistik, geb. 1970 
 
REINHARD ZIMMERMANN, seit 2003 
Professor für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Historische Rechts-
vergleichung, geb. 1952 
 
 
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 
 
LUTZ ACKERMANN, seit 2016 
Professor für Chemie, geb. 1972 
 
ECKART ALTENMÜLLER, seit 2005 
Professor für Musikphysiologie, geb. 1955 
 
MATHIAS BÄHR, seit 2008 
Professor für Neurologie, geb. 1960 
 
ANNETTE BECK-SICKINGER, seit 2021 
Professorin für Biochemie, geb. 1960 
 
EBERHARD BODENSCHATZ, seit 2016 
Professor für Physik, geb. 1959 
 
GERHARD BRAUS, seit 2009 
Professor für Mikrobiologie und Genetik, geb. 1957 
 
BERTRAM BRENIG, seit 2002 
Professor für Veterinärmedizin, geb. 1959 
 
JÖRG BRÜDERN, seit 2014 
Professor für Mathematik, geb. 1962 
 
MICHAEL BUBACK, seit 2000 
Professor für Technische und Makromolekulare Chemie, geb. 1945 
 
FABRIZIO CATANESE, seit 2000  
Professor für Mathematik, geb. 1950 
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ULRICH CHRISTENSEN, seit 1995 
Professor für Geophysik, geb. 1954 
 
STEFANIE DEHNEN, seit 2016 
Professorin für Anorganische Chemie, geb. 1969 
 
STEFAN DREIZLER, seit 2016 
Professor für Astrophysik, geb. 1963 
 
THOMAS ESCHENHAGEN, seit 2004 
Professor für Experimentelle und Klinische Pharmakologie, geb. 1960 
 
IVO FEUSSNER, seit 2013 
Professor für Biochemie, geb. 1964 
 
KURT VON FIGURA, seit 1998  
Professor für Biochemie, geb. 1944 
 
JULIA FISCHER, seit 2014 
Professorin für Kognitive Ethologie, geb. 1966 
 
JENS FRAHM, seit 2005 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1951 
 
HANS-JOACHIM FRITZ, seit 1999 (Vizepräsident 2016–2017) 
Professor für Molekulare Genetik, geb. 1945 
 
THEO GEISEL, seit 2013 
Professor für Theoretische Physik, geb. 1948 
 
RAMIN GOLESTANIAN, seit 2021 
Professor für Theoretische Physik, geb. 1971 
 
MARTIN GÖPFERT, seit 2022 
Professor für Zelluläre Neurobiologie, geb. 1968 
 
GERHARD GOTTSCHALK, seit 1976 (Präsident und Vizepräsident 1996–2002) 
Professor der Mikrobiologie, geb. 1935 
 
STEPHAN ROBBERT GRADSTEIN, seit 1999 
Professor für Botanik (Pflanzensystematik), geb. 1943 
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CHRISTIAN GRIESINGER, seit 2007 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1960 
 
PETER GRUSS, seit 1996 
Professor für Molekulare Zellbiologie, geb. 1949 
 
KIRSTIN GUTEKUNST, seit 2022 
Professorin für Molekulare Pflanzenphysiologie, geb. 1974 
 
JÜRGEN HAGEDORN, seit 1983 
Professor für Geographie, geb. 1933 
 
GERD P. HASENFUSS, seit 2002 
Professor für Innere Medizin, geb. 1955 
 
MARCUS HASSELHORN, seit 2005 
Professor für Psychologie, geb. 1957 
 
HARALD ANDRÉS HELFGOTT, seit 2021 
Professor für Mathematik, geb. 1977 
 
STEFAN W. HELL, seit 2007 
Professor für Physik, geb. 1962 
 
HENNING HOPF, seit 1997 
Professor für Organische Chemie, geb. 1940 
 
HERBERT JÄCKLE, seit 2000 
Professor für Chemie und Biologie, geb. 1949 
 
REINHARD JAHN, seit 2015 
Porfessor für Biochemie, geb.1950 
 
REINER KIRCHHEIM, seit 2001 
Professor fü Metallphysik, geb. 1943 
 
ALEXANDER KNOHL, seit 2023 
Professor für Bioklimatologie, geb. 1972 
 
KATHARINA KOHSE-HÖINGHAUS, seit 2016 
Professorin für Physikalische Chemie, geb. 1951 
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ULRICH KRENGEL, seit 1993 
Professor für Mathematische Stochastik, geb. 1937 
 
RAINER KRESS, seit 1996 
Professor der Numerischen und Angewandten Mathematik, geb. 1941 
 
HANS-JÜRG KUHN, seit 1981 
Professor für Anatomie, geb. 1934 
 
CHRISTOPH LEUSCHNER, seit 2008 
Professor für Pflanzenökologie, geb. 1956 
 
WOLFGANG LINKE , seit 2016 
Professor für Physiologie, geb. 1962 
 
GERD LÜER, seit 1993 
Professor für Psychologie, geb. 1938 
 
NIVEDITA MANI , seit 2017 
Professorin für Sprachpsychologie, geb. 1980 
 
MICHAEL PETER MANNS, seit 2003 
Professor für Innere Medizin, geb. 1951 
 
FRANC MEYER, seit 2013 
Professor für Anorganische Chemie, geb. 1965 
 
AXEL MUNK, seit 2011 
Professor für Mathematische Statistik, geb. 1967 
 
HANS GEORG MUSMANN, seit 1981 
Professor für Theoretische Nachrichtentechnik, geb. 1935 
 
ERWIN NEHER, seit 1992 
Professor für Physik, geb. 1944 
 
SAMUEL JAMES PATTERSON, seit 1998 
Professor für Reine Mathematik, geb. 1948 
 
HEINZ -OTTO PEITGEN, seit 2008 
Professor für Mathematik, geb. 1945 
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ANDREA POLLE, seit 2006 (Vizepräsidentin 2020–2024) 
Professorin für Forstbotanik und Baumphysiologie, geb. 1956 
 
VIOLA PRIESEMANN, seit 2023 
Professorin für Theorie neuronaler Systeme, geb.1982 
 
PETER REHLING , seit 2021 
Professor für Biologie, geb. 1966 
 
MIKE REICH, seit 2023 (seit 2018 korr. Mitglied) 
Privatdozent für Paläontologie und Geologie, geb. 1973 
 
JOACHIM REITNER, seit 1998 
Professor für Paläontologie und Geobiologie, geb. 1952 
 
GERHARD P.�×K. RÖBBELEN, seit 1981 
Professor für Pflanzenzüchtung, geb. 1929, gest. 2024 
 
MARINA V. RODNINA , seit 2017 
Professorin für Biochemie, geb. 1960 
 
HERBERT W. ROESKY, seit 1983 (Präsident von 2002–2008) 
Professor für Anorganische Chemie, geb. 1935 
 
CLAUS ROPERS, seit 2021 
Professor für Physik, geb. 1977 
 
NICOLAAS RUPKE, seit 2005 
Professor für Wissenschaftsgeschichte, geb. 1944 
 
TIM SALDITT , seit 2011 
Professor für Experimentelle Physik, geb. 1965 
 
KONRAD SAMWER, seit 2004 
Professor für Physik, geb. 1952 
 
ROBERT SCHABACK, seit 2001 
Professor für Numerische und Angewandte Mathematik, geb. 1945 
 
THOMAS SCHICK, seit 2016 
Professor für Geometrie, geb. 1969 
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HERMANN SCHMALZRIED, seit 1976 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1932 
 
CHRISTOPH F. SCHMIDT, seit 2016 
Professor für Physik, geb. 1956 
 
KURT SCHÖNHAMMER, seit 1995 (Vizepräsident 2012–2016) 
Professor für Theoretische Physik, geb. 1946 
 
GEORGE MICHAEL SHELDRICK, seit 1989 
Professor für Anorganische Chemie und Strukturchemie, geb. 1942 
 
MELANIE SCHNELL, seit 2022 
Professorin für Physikalische Chemie, geb. 1978 
 
STEFAN TANGERMANN, seit 1994 (Präsident 2012–2016) 
Professor für Agrarökonomie, geb. 1943 
 
REINER THOMSSEN, seit 1981 
Professor für Medizinische Mikrobiologie, geb. 1930 
 
LUTZ F. TIETZE, seit 1990 
Professor für Organische Chemie, geb. 1942 
 
TAMMO TOM DIECK, seit 1984 
Professor für Mathematik, geb. 1938  
 
STEFAN TREUE, seit 2010  
Professor für Kognitive Neurowissenschaften und Biopsychologie, geb. 1964 
 
JÜRGEN TROE, seit 1982 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1940 
 
RAINER G. ULBRICH, seit 1996 
Professor für Physik, geb. 1944 
 
GEROLD WEFER, seit 2008 
Professor für Allgemeine Geologie, geb. 1944 
 
CATRIN WESTPHAL, seit 2022 
Professorin für Ökologie 
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HILDEGARD WESTPHAL, seit 2021 
Professorin für Geologie, geb. 1968 
 
JÜRGEN WIENANDS, seit 2011 
Professor für Zelluläre und Molekulare Immunologie, geb. 1961 
 
GERHARD WÖRNER, seit 2003 
Professor für Geochemie, geb. 1952 
 
ANNETTE ZIPPELIUS, seit 1993 (Vizepräsidentin 2017–2020) 
Professorin für Theoretische Physik, geb. 1949 
 
 



  

  

Korrespondierende Mitglieder 
 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaftliche Klasse 
 
WOLFGANG ADAM, seit 2009 
Professor für Neuere Deutsche Literatur, geb. 1949 
 
ALEIDA ASSMANN, seit 1999 
Professorin für Anglistik und Allgemeine Literaturwissenschaft, geb. 1947 
 
HEIKE BEHRENS, seit 2022 
Professorin für Kognitive Linguistik, geb. 1962 
 
ROLF BERGMANN, seit 1990 
Professor für Deutsche Sprachwissenschaft und Ältere Deutsche Literatur,  
geb. 1937 
 
PETER BIERI, seit 2008 
Professor für Philosophie, geb. 1944, gest. 2023 
 
Tobias Blanke, seit 2023 
Professor of Humanities and AI, geb. 1973 
 
ANNE BOHNENKAMP-RENKEN, seit 2004 
Professorin für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, geb. 1960 
 
MATTHIAS BORMUTH, seit 2023 
Professor für Ideengeschichte, geb. 1963 
 
NICHOLAS BOYLE, seit 2010  
Professor of German, geb. 1946  
 
RÉMI BRAGUE, seit 2021 
Professor für Philosophie, geb. 1947 
 
REINHARD BRANDT, seit 2004 
Professor für Philosophie, geb. 1937 
 
HANNS CHRISTOF BRENNECKE, seit 2011 
Professor für Kirchengeschichte, geb. 1947 
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AVERIL CAMERON, seit 2006 
Professorin für Spätantike und byzantinische Geschichte, geb. 1940 
 
LUIGI CAPOGROSSI-COLOGNESI, seit 1999 
Professor für Römisches Recht, geb. 1935 
 
BYOUNG JO CHOE, seit 2011 
Professor für Rechtswissenschaften, geb. 1953 
 
PEDRO CRUZ VILLALÓN , seit 2010  
Professor für Verfassungsrecht, geb. 1946 
 
GERHARD DILCHER, seit 2007 
Professor für Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht und Kirchenrecht, 
geb. 1932, gest. 2024 
 
PIETRO U. DINI , seit 2010  
Professor für Baltische Philologie und Allgemeine Sprachwissenschaft, 
geb. 1960 
 
ALEKSANDR D�0�,�7�5�,�(�9�,�þ���'�8�/�,�þ�(�1�.�2, seit 2004 
Professor für Slawische Philologie, geb. 1941 
 
EBERHARD EICHENHOFER, seit 2012 
Professor für Sozialrecht und Bürgerliches Recht, geb. 1950 
 
JOHANNES ERBEN, seit 1992 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1925, gest. 2023 
 
ARNOLD ESCH, seit 1993 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1936 
 
PATRICK FINGLASS, seit 2022 
Professor für Griechisch, geb. 1979 
 
ERIKA FISCHER-LICHTE, seit 1998 
Professorin für Theaterwissenschaft, geb. 1943 
 
KURT FLASCH, seit 2010 
Professor für Philosophie, geb. 1930 
 
DAGFINN FØLLESDAL, seit 2003 
Professor für Philosophie, geb. 1932 



 
 
264 Verzeichnis der Mitglieder 

GERHARD FOUQUET, seit 2021 
Professor für Wirschafts- und Sozialgeschichte, geb. 1952 
 
DAGMAR FREIST, seit 2019 
Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit, geb. 1962 
 
JOHANNES FRIED, seit 1997 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1942 
 
CHRISTOPH LUITPOLD FROMMEL, seit 1999 
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1933  
 
LOTHAR GALL, seit 2004 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1936, gest. 2024 
 
PATRICK J. GEARY, seit 2013 
Professor für Geschichte des Mittelalters, geb. 1948 
 
HORST-JÜRGEN GERIGK, seit 2008 
Professor für Russische Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft, geb. 1937, 
gest. 2024 
 
DIETER GEUENICH, seit 2000 
Professor für Mittelalterliche Geschichte, geb. 1943 
 
EVA HÆTTNER AURELIUS, seit 2005 
Professorin für Literaturwissenschaft, geb. 1948 
 
KARL-EBERHARD HAIN, seit 2012 
Professor für Öffentliches Recht und Medienrecht, geb. 1960 
 
JEFFREY HAMBURGER, seit 2022 
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1957 
 
ULRIKE HASS, seit 2014 
Professorin für Germanistische Linguistik, geb. 1954 
 
JENS HAUSTEIN, seit 2013 
Professor für Germanistische Mediävistik, geb. 1956 
 
WILHELM HEIZMANN , seit 2009 
Professor für Nordische Philologie, geb. 1953 
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KLAUS HERBERS, seit 2012 
Professor für Mittelalterliche Geschichte, geb. 1951 
 
RUDOLF HIESTAND, seit 1986 
Professor für Geschichte des Mittelalters und Historische Hilfswissenschaften, 
geb. 1933, gest. 2023 
 
MANFRED HILDERMEIER, seit 2003 
Professor für Osteuropäische Geschichte, geb. 1948 
 
RUEDI IMBACH, seit 2010  
Professor für Mittelalterliche Philosophie, geb. 1946 
 
HERMANN JAKOBS, seit 1979 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1930 
 
SIGRID JALKOTZY-DEGER, seit 2005 
Professorin für Alte Geschichte, geb. 1940 
 
ULRICH JOOST, seit 2007 
Professor für Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Allgemeine 
Literaturwissenschaft, geb. 1951 
 
SVEN-AAGE JØRGENSEN, seit 1998 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1929, gest. 2024 
 
HELMUT KEIPERT, seit 1997 
Professor für Slawistik, geb. 1941 
 
TOM KLEFFMANN, seit 2024 
Professor für Systematische Theologie, geb.1960 
 
CATHERINE KÖNIG-PRALONG, seit 2022 
Professorin für Philosophiegeschichte, geb. 1970 
 
ULRICH KONRAD, seit 2001 
Professor für Musikwissenschaft, geb. 1957 
 
KATHARINA KRAUSE, seit 2010  
Professorin für Kunstgeschichte, geb. 1960 
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JOACHIM KÜPPER, seit 2008 
Professor für Romanische Philologie sowie für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft, geb. 1952 
 
JOEP LEERSSEN, seit 2013 
Professor für Moderne Europäische Literaturgeschichte, geb. 1955 
 
CHRISTOPH LEVIN, seit 2002 
Professor für Altes Testament, geb. 1950 
 
ANDREAS LINDEMANN , seit 2008 
Professor für Neues Testament, geb. 1943 
 
ANTONIO LOPRIENO, seit 2003 
Professor für Ägyptologie, geb. 1955 
 
YIXU LÜ, seit 2021 
Professorin für Germanistik, geb. 1961 
 
WALTHER LUDWIG, seit 1995 
Professor für Klassische Philologie, geb. 1929 
 
LIINA LUKAS, seit 2022 
Professorin für Literaturwissenschaft, geb. 1970 
 
ECKART CONRAD LUTZ, seit 2010  
Professor für Germanistische Mediävistik, geb. 1951 
 
CLAUDIO MAGRIS, seit 1988 
Professor für Deutsche Literaturgeschichte, geb. 1939 
 
HANS JOACHIM MARX, seit 2000 
Professor für Musikwissenschaft, geb. 1935 
 
PETER VON MATT, seit 1996 
Professor für Neuere Deutsche Literatur, geb. 1937 
 
STEFAN MARIO MAUL, seit 2003 
Professor für Assyriologie, geb. 1958 
 
VOLKER MERTENS, seit 2009 
Professor für Ältere Deutsche Literatur und Sprache, geb. 1937 
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SERGIUSZ MICHALSKI, seit 2009 
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1951 
 
SARA MILSTEIN, seit 2022 
Professorin für Klassische, Nahost- und Religionsstudien, geb. 1978 
 
NOAM MIZRAHI , seit 2022 
Professor für Bibelwissenschaften, geb. 1975 
 
KJELLÅ MODÉER, seit 1999 
Professor für Rechtsgeschichte, geb. 1939 
 
KATHARINA MOMMSEN, seit 2006 
Professorin für Literatur und Deutsche Philologie, geb. 1925 
 
JAN-DIRK MÜLLER, seit 2001 
Professor für Deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters, geb. 1941 
 
PER ØHRGAARD, seit 2005 
Professor für Neuere Deutsche Literatur, geb. 1944 
 
WERNER PARAVICINI , seit 1993 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1942 
 
JOACHIM POESCHKE, seit 2001 
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1945 
 
ÉMILE PUECH, seit 2008 
Professor für Semitische Philologie und Epigraphie, geb. 1941 
 
CLAUDIA RAPP, seit 2018 
Professorin für Byzantinistik, geb. 1961 
 
TERENCE JAMES REED, seit 1997 
Professor für Deutsche Sprache und Literatur, geb. 1937 
 
MICHAEL REEVE, seit 1990 
Professor für Lateinische Philologie, geb. 1943 
 
HEIMO REINITZER, seit 2005 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1943 
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ANDREA ALDO ROBIGLIO, seit 2024 
Professor für Philosophie der Antike und des Mittelalters, geb. 1972 
 
MARÍA JOSÉ ROCA F�(�5�1�É�1�'�(�=, seit 2014 
Professorin für Staatskirchenrecht 
 
BEATE RÖSSLER, seit 2016 
Professorin für Philosophie, geb. 1958 
 
HANS-ULRICH SCHMID, seit 2013 
Professor für Historische Sprachwissenschaften, geb. 1952 
 
ANDREA SCHMIDT, seit 2014 
Professorin für Sprachen und Kulturen des Christlichen Orient, geb. 1959 
 
HELWIG SCHMIDT-GLINTZER, seit 2004 
Professor für Sinologie, geb. 1948 
 
ARBOGAST SCHMITT, seit 2008 
Professor für Klassische Philologie, geb.1943 
 
HANS-JÜRGEN SCHRADER, seit 2005 
Professor für Neuere Deutsche Literatur, geb. 1943 
 
PETER SCHREINER, seit 1993 
Professor der Byzantinistik, geb.1940 
 
ANGELA SCHROTT, seit 2023 
Professorin für Romanistik, geb. 1966 
 
TILMAN SEIDENSTICKER, seit 2018 
Professor für Islamwissenschaft, geb. 1955 
 
DIETER SIMON, seit 1994 
Professor für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, geb. 1935 
 
GEORG VON SIMSON, seit 1985 
Professor für Indologie, geb. 1933 
 
KARL-HEINZ SPIESS, seit 2008 
Professor für Mittlere und Neuere Geschichte, geb. 1948 
 
 



 
 
Korrespondierende Mitglieder 269 

HEINRICH VON STADEN, seit 2003 
Professor für Altertumswissenschaft und Wissenschaftsgeschichte, geb. 1939 
 
FLORIAN STEGER, seit 2020 
Professor für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, geb. 1974 
 
HEIKO STEUER, seit 1999 
Professorfür Ur- und Frühgeschichte, geb. 1939 
 
BARBARA STOLLBERG-RILINGER, seit 2009 
Professorin für Geschichte der Frühen Neuzeit, geb. 1955 
 
BERNARD STOLTE, seit 2016 
Professor für byzantinische Rechtsgeschichte, geb. 1949 
 
JÜRGEN STOLZENBERG, seit 2009 
Professor für Geschichte der Philosophie, geb. 1948 
 
REINHARD STROHM, seit 1999 
Professor für Musikwissenschaft, geb. 1942 
 
ALMUT SUERBAUM, seit 2022 
Professorin für Germanistik und Mediävistik, geb. 1960 
 
BAREND JAN TERWIEL, seit 2004 
Professor für Sprachen und Kulturen Thailands und Laos’, geb. 1941 
 
JÜRGEN UDOLPH, seit 2006 
Professor für Onomastik, geb. 1943 
 
MANFRED ULLMANN, seit 1984 
Professor für Arabistik, geb. 1931 
 
BURGHART WACHINGER, seit 1998 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1932, gest. 2023 
 
CHRISTIAN WELZEL, seit 2022 
Professor für Politikwissenschaft, geb. 1964 
 
JOSEF WIESEHÖFER, seit 2004 
Professor für Alte Geschichte, geb. 1951 
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HUGH G. M. WILLIAMSON, seit 2008 
Professor für Hebräische Sprache, geb. 1947 
 
MATTHIAS WINNER, seit 1993 
Professor für Kunstgeschichte, geb. 1931 
 
FRANZ JOSEF WORSTBROCK, seit 2001 
Professor für Deutsche Philologie, geb. 1935 
 
CLEMENS ZINTZEN , seit 1999 
Professor für Klassische Philologie, geb. 1930, gest. 2023 
 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse 
 
VASCO AZEVEDO, seit 2023 
Professor für Evolutionsgenetik, geb. 1961 
 
MICHAEL FARRIES ASHBY, seit 1980 
Professor für Metallphysik, geb. 1935 
 
WOLFGANG BACH, seit 2019 
Professor für Petrologie, geb. 1964 
 
ERNST BAUER, seit 1989 
Professor für Experimentalphysik, geb. 1928 
 
KONRAD TRAUGOTT BEYREUTHER, seit 1996 
Professor für Molekularbiologie, geb. 1941 
 
AUGUST BÖCK, seit 1991 
Professor für Mikrobiologie, geb. 1937 
 
MARVIN H. CARUTHERS, seit 2015 
Professor für Molekularbiologie, geb. 1940 
 
STEPHEN A. COOK, seit 1995 
Professor für Informatik und Algorithmische Mathematik, geb. 1939 
 
CHRISTOPHER CUMMINS, seit 2005 
Professor für Chemie, geb. 1966 
 
CAROLE DUBOC, seit 2024 
Professorin für Molekularchemie, geb. 1971 
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GUNTER DUECK, seit 2008 
Professor für Mathematik, geb. 1951 
 
JEAN-PIERRE ECKMANN, seit 1995 
Professor für Theoretische Physik, geb. 1944 
 
ALBERT ESCHENMOSER, seit 1986 
Professor für Organischen Chemie, geb. 1925, gest. 2023 
 
GERD FALTINGS, seit 1991 
Professor für Mathematik, geb. 1954 
 
ULF-INGO FLÜGGE, seit 2002 
Professor für Biochemie, geb. 1948 
 
MENSO FOLKERTS, seit 2011 
Professor für Geschichte der Naturwissenschaften, geb. 1943 
 
HEINZ FORTAK, seit 1991 
Professor für Theoretische Meteorologie, geb. 1926 
 
ANNA FREBEL, seit 2022 
Professorin für Astrophysik, geb. 1980 
 
WINRICH FREIWALD, seit 2018 
Professor für Neurobiologie, geb. 1968 
 
GERHARD FREY, seit 1998 
Professor für Zahlentheorie, geb. 1944 
 
BÄRBEL FRIEDRICH, seit 2001 
Professorin für Mikrobiologie, geb. 1945 
 
HIROYA FUJISAKI, seit 2004 
Professor für Elektronik, geb. 1930 
 
LETICIA G�2�1�=�É�/�(�=, seit 2022 
Professorin für Theoretische Chemie, geb. 1971 
 
JÖRG HACKER, seit 2003 
Professor für Molekulare Infektionsbiologie, geb. 1952 
 
 



 
 
272 Verzeichnis der Mitglieder 

MICHAEL HAGNER, seit 2008 
Professor für Wissenschaftsforschung, geb. 1960 
 
IONEL HAIDUC, seit 2009 
Professor für Chemie, geb.1937 
 
LAURI HALONEN, seit 2015 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1953 
 
BETTINA HAUSE, seit 2022 
Professorin für Biochemie, geb. 1961 
 
DAVID RODNEY HEATH-BROWN, seit 1999 
Professor für Mathematik (Zahlentheorie), geb. 1952 
 
MICHAEL HECKER, seit 2009 
Professor für Mikro- und Molekularbiologie, geb. 1946 
 
KATJA HEINZE, in Mainz, seit 2023 
Professorin für Anorganische Chemie, geb. 1969 
 
MARTIN HEISENBERG, seit 1999 
Professor für Biowissenschaften, geb. 1940 
 
HORST HIPPLER, seit 2011 
Professor für Physik, geb.1946, gest. 2024 
 
PETER WILHELM HÖLLERMANN, seit 1977 
Professor für Geographie, geb. 1931, gest. 2023 
 
UWE HOSSFELD, seit 2018 
Professor für Didaktik der Biologie, geb. 1966 
 
LUSHENG HUANG, seit 2016 
Professor für Tiergenetik, geb. 1964 
 
KARIN JACOBS, seit 2022 
Professorin für Experimentelle Physik, geb. 1966 
 
ELLEN KANDELER, seit 2023 
Professorin für Bodenbiologie, geb. 1957 
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ANDREAS KAPPLER, seit 2022 
Professor für Geomikrobiologie, geb. 1969 
 
MATTHIAS KRECK, seit 2023 
Professor für Mathematik, geb. 1947 
 
LJERKA KUNST, seit 2022 
Professorin für Botanik, geb. 1957 
 
HEINRICH KUTTRUFF, seit 1989 
Professor für Technische Akustik, geb. 1930, gest. 2024 
 
HANS WALTER LACK, seit 2015 
Professor für Botanik, geb. 1949 
 
YUAN T. LEE, seit 1988 
Professor für Chemie, geb. 1936 
 
JEAN-MARIE PIERRE LEHN, seit 1990 
Professor für Chemie, geb. 1939 
 
CHRISTIAN LIMBERG, seit 2023 
Professor für Anorganische Chemie, geb. 1965 
 
JEAN-PIERRE MAJORAL, seit 2005 
Professor für Chemie, geb. 1941 
 
YURI MANIN , seit 1996 
Professor für Mathematik, geb. 1937, gest. 2023 
 
RENATO G. MAZZOLINI , seit 2007 
Professor für Wissenschaftsgeschichte, geb. 1945 
 
HARTMUT MICHEL, seit 1996 
Professor für Biochemie, geb. 1948 
 
DOMINIK L. MICHELS, seit 2023 
Professor für Mathematik und Computer Science, geb. 1988 
 
AXEL MICHELSEN, seit 2006 
Professor für Biologie, geb. 1940 
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EVGENY E. NIKITIN , seit 2012 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1933 
 
CHRISTIANE NÜSSLEIN-VOLHARD, seit 1999 
Professorin für Entwicklungsbiologie, geb. 1942 
 
SIGRID D. PEYERIMHOFF, seit 1996 
Professorin für Theoretische Chemie, geb. 1937 
 
MARTIN QUACK, seit 2014 
Professor für Physikalische Chemie, geb. 1948 
 
KARIN REICH, seit 2012 
Professorin für Geschichte der Naturwissenschaften, geb. 1941 
 
ROBERT J. RICHARDS, seit 2010  
Professor für Geschichte der Wissenschaften, geb. 1947 
 
BERNHARD RONACHER, seit 2007 
Professor für Zoologie, geb. 1949 
 
BERT SAKMANN , seit 1992 
Professor für Neurobiologie und Neurophysiologie, geb. 1942 
 
NORBERT SCHAPPACHER, seit 2011 
Professor für Mathematik, geb. 1950 
 
KARL-HEINZ SCHLEIFER, seit 1987 
Professor für Mikrobiologie, geb. 1939 
 
HUBERT SCHMIDBAUR, seit 1988 
Professor für Anorganische und Analytische Chemie, geb. 1934 
 
GISELA ANITA SCHÜTZ-GMEINEDER, seit 1997 
Professorin für Physik, geb. 1955 
 
HELMUT SCHWARZ, seit 1997 
Professor für Organische Chemie, geb. 1943 
 
FRIEDRICH A. SEIFERT, seit 1997 
Professor für Experimentelle Geowissenschaften, geb. 1941 
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JEAN’NE SHREEVE, seit 1996 
Professorin der Chemie, geb. 1933 
 
ALBERT SICKMANN , seit 2022 
Professor für Biochemie, geb. 1974 
 
YUM TONG SIU, seit 1993 
Professor für Reine Mathematik, geb. 1943 
 
ERKO STACKEBRANDT, seit 1988 
Professor für Mikrobiologie, geb. 1944 
 
FRANK STEGLICH, seit 1999 
Professor für Physik, geb. 1941 
 
VOLKER STRASSEN, seit 1994 
Professor für Mathematik, geb. 1936 
 
NICHOLAS JAMES STRAUSFELD, seit 2008 
Professor für Biologie, geb. 1942 
 
RUDOLF KURT THAUER, seit 1987 
Professor für Biochemie und Mikrobiologie, geb. 1939 
 
JAN PETER TOENNIES, seit 1990 
Professor für Physik, geb. 1930 
 
EBERHARD UMBACH, seit 2011 
Professor für Physik, geb. 1948 
 
MARK VAN ZUILEN, seit 2023 
Professor für Geochemie, geb. 1972 
 
ROSER VALENTÍ , seit 2022 
Professorin für Theoretische Physik, geb. 1963 
 
RACHEL ALISON WAYE WOOD, seit 2022 
Professorin für Geowissenschaften, geb. 1961 
 
RÜDIGER WEHNER, seit 1996 
Professor für Zoologie, speziell Zoophysiologie, geb. 1940 
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RETO WEILER, seit 2024 
Professor für Neurobiologie, geb. 1947 
 
HANS-JOACHIM WERNER, seit 2002 
Professor für Theoretische Chemie, geb. 1950 
 
LOTHAR WILLMITZER, seit 1993 
Professor für Molekularbiologie, geb. 1952 
 
ERNST-LUDWIG WINNACKER, seit 1997 
Professor der Biochemie, geb. 1941 
 
VOLKER WISSEMANN, seit 2013 
Professor für Botanik, geb. 1966 
 
JAKOB YNGVASON, seit 2003 
Professor für Theoretische Physik, geb. 1945 
 
MAOYAN ZHU, seit 2013 
Professor für Paläontologie/Geobiologie, geb. 1963 
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